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Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser 

 

Andreas Maatz 

 

Der vorliegende Nahverkehrsplan gibt die Leitlinien für die 

Beförderung von Menschen im Kreis Offenbach mit den 

Bussen und Bahnen für die Jahre 2016 bis 2020 vor - und 

sicher auch über das heutige Jahrzehnt hinaus. 

Er hat eine rechtliche Verbindlichkeit, und doch muss ein 

Nahverkehrsplan auch ‚leben‘ können und gelebt werden. 

Geplante und unvorhergesehene Veränderungen in den 

kommenden Jahren werden zwangsläufig zu zwischen-

zeitlichen Anpassungen und Fortschreibungen führen. 

In dem Prozess zur Erarbeitung dieses neuen 

Entwicklungsplans wurden die bisherigen ‚Spielregeln‘ im 

ÖPNV des Kreises Offenbach grundsätzlich hinterfragt 

und dabei ein hohes Maß an Transparenz hergestellt.  

Die ‚Philosophie‘ und die Qualität von Beförderung im 

Linienverkehr wird in ihren Grundsätzen erörtert und 

kontrovers diskutiert, der vorgesehene ‚Paradigmen-

wechsel‘ in der Angebotsplanung oder auch im Hinblick 

auf die zukünftige Finanzierung und Organisation wird 

von den Beteiligten höchst unterschiedlich bewertet. 

Im Ergebnis ist es ein leidenschaftlicher Prozess mit einem 

anspruchsvollen Auftrag an die Aufgabenträger-

organisation und ihre Gesellschafter. 

Die kvgOF und ihre Vorsitzende im Aufsichtsrat, Frau Erste 

Kreisbeigeordnete Claudia Jäger bedanken sich deshalb 

bei allen Beteiligten und insbesondere bei allen 

Mitgliedern im Aufsichtsrat der kvgOF, die sich über zwei 

Jahre mit hoher Intensität, viel Engagement und 

bemerkenswerter Offenheit diesem Prozess gewidmet 

haben. 

Der Kreistag hat letztlich am 9. Dezember 2015 sein Votum 

für den Nahverkehrsplan 2016 ff. gegeben. Er hat die 

kvgOF aufgefordert, den Nahverkehrsplan 2016 ff. insbe-

sondere im Hinblick auf eine Neuordnung der finanziellen 

Lastenverteilung, der Klärung der künftigen Organisation 

und Finanzierung des Schülerverkehrs, der sachgerechte 

Zuordnung von Zuständigkeiten auf die kvgOF einerseits 

und die lokalen Stadtbusbetreiber andererseits sowie 

einen praxistauglichen Terminplan für die Umsetzung der 

im NVP enthaltenen Vorschläge zu überarbeiten. 

Mit diesem Auftrag wurde im Frühjahr 2016 begonnen 

und er wird – sofern der Aufsichtsrat den grundlegenden 

Empfehlungen zustimmt – im Jahr 2017 konkretisiert und 

ggf. schrittweise bis Ende 2018 zur Umsetzung gebracht. 

 

Dietzenbach, im Dezember 2016 

 

 

 

Andreas Maatz 

Geschäftsführer der kvgOF 
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1. Anlass und Vorgehensweise 

1.1 Einführung 

 

Der Nahverkehrsplan für den Kreis Offenbach 

(NVP 2016 ff.) wird durch die Kreisverkehrsgesellschaft 

Offenbach mbH (kvgOF) erstellt. Der Kreis Offenbach ist 

per Gesetz der «Aufgabenträger» für den Öffentlichen 

Personennahverkehr im Kreisgebiet, die kvgOF ist die 

«Aufgabenträgerorganisation» des Kreises Offenbach und 

nimmt diese Aufgabe für den Kreis wahr. 

Der Beschluss zur Aufstellung eines neuen Nahverkehrs-

plans 2016ff durch den Aufsichtsrat der kvgOF erfolgte am 

5. Dezember 2013. Der Nahverkehrsplan (NVP) ist das 

zentrale Instrument zur Steuerung der weiteren 

Entwicklung des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs 

im Kreis Offenbach. Mit ihm werden wichtige Weichen-

stellungen und Schwerpunktsetzungen für die 

Entwicklung des öffentlichen Verkehrsangebots sowie der 

dazugehörigen Dienstleistungen in den Jahren 2016 bis 

2020 – und darüber hinaus – vorgenommen. 

Damit werden sowohl dem Planungshorizont langfristiger 

Vorhaben und Maßnahmen als auch den Veränderungen 

gesetzlicher Grundlagen oder demographischer Entwick-

lungen entsprechend Rechnung getragen. 

Warum ein neuer Nahverkehrsplan 

Mit der Einführung zweier neuer S-Bahn-Linien S 1 und S 2 

zum Jahreswechsel 2003/2004 wurde das gesamte 

Busnetz im Kreisgebiet auf diese neue Situation hin 

überplant. Im Nahverkehrsplan 2003 – 2007 der kvgOF 

waren die entsprechenden Grundlagen für diese Planung 

gelegt worden.  

Das heutige Gesamtangebot im ÖPNV ist insbesondere 

durch die hervorragende Erschließung des gesamten 

Kreisgebiets im Schienenverkehr geprägt. Ein wesentlicher 

Schwerpunkt des heutigen Betriebs liegt auf dem 

möglichst reibungslosen Übergang von den Bussen auf die 

S-Bahnen bzw. die beiden Regionalbahnen. 

Das Busnetz ist organisch gewachsen und hat sich in seinen 

Grundzügen bislang weitgehend etabliert; zwischen-

zeitlich wurden anlassbezogen kleinere Anpassungen 

vorgenommen (vgl. Nahverkehrsplan 2011 – 2015). Den-

noch ist die Nutzung der Linienbusse – mit Ausnahme der 

morgendlichen Hauptverkehrszeit auf einigen Linien mit 

hohem Schüleraufkommen  – in vielen Fällen eher gering. 

Zudem haben sich in den letzten zehn Jahren wesentliche 

Rahmenbedingungen und Herausforderungen für den 

Öffentlichen Personenverkehr insgesamt verändert – auch 

im Kreis Offenbach. Hierzu zählen die Situation der 

öffentlichen Haushalte, auch auf Landes- und Bundes-

ebene, sowie veränderte rechtliche und planerische 

Rahmenvorgaben. 

Deshalb hat die kvgOF entschieden, sich mit Auslaufen des 

aktuellen NVP einer grundlegenden und systematischen 

Überprüfung des heutigen Angebots zu unterziehen. 

Dazu werden klare Leitbilder und Ziele in dem neuen NVP 

2016 ff. genannt, um die Angebote für die Kunden, die 

Finanzierung von Bussen und Bahnen sowie die 

organisatorischen Rahmenbedingungen «zukunftsfähig» 

zu machen. Die Bestandsaufnahme wesentlicher Faktoren 

und die anschließende Bewertung des Bestandes dienen 

der Analyse des Ist-Zustands, und klar definierte Standards 

beschreiben den Soll-Zustand. Darauf aufbauend werden 

weiterführende Maßnahmen beschrieben.  
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Qualität verbessern 

Die kvgOF stellt die Bedürfnisse der heutigen, aber auch 

der potenziellen Kunden stärker als bisher in den Mit-

telpunkt. Die Planung und die Wirklichkeit vor Ort müssen 

weitgehend deckungsgleich sein, die Qualität der 

Leistungen muss «Wahlkunden» überzeugen und länger-

fristig binden können. 

Die Qualität der Leistungen auf den Bussen wird vom 

Kunden zunehmend kritischer wahrgenommen. Die an-

fangs positiven Effekte des Hessischen Weges («Kosten-

senkung durch Wettbewerb und Ausschreibung») zeigen 

mittlerweile ihre problematischen Seiten: Während die 

Qualität durch den Kostendruck erkennbar leidet, werden 

die Aufwendungen für die Linienverkehre in den 

kommenden Jahren gleichwohl wahrnehmbar steigen. 

Bei der Verbesserung der Qualität für den Kunden sind 

insbesondere zu berücksichtigen: 

 das zukünftige Beförderungsangebot in Qualität 

und Quantität 

 die erforderliche Infrastruktur 

 die technische und betriebliche Organisation 

 die Servicequalität und die Kundenansprache 

 die Reaktionsfähigkeit auf sich verändernde und 

neue Kundenwünsche 

Angebot muss finanzierbar sein 

Die «Bezahlbarkeit» des Öffentlichen Verkehrsangebots 

steht in den letzten Jahren zunehmend im Fokus der 

politischen Entscheidungen zum Leistungsangebot. Die 

unklare Situation der Bundes- und Landesfinanzierung für 

den ÖPNV insgesamt ab dem Jahr 2019 und die gleich-

zeitig greifende Schuldenbremse sind zwingend zu 

berücksichtigen. 

Der vorliegende NVP 2016 ff. soll deshalb unter den 

Prämissen einer wirtschaftlichen und qualitativen 

Optimierung gleichermaßen erarbeitet werden. Folgende 

Fragestellungen bilden die Grundlage dieser Über-

arbeitung:

 

 Ist das Angebot des ÖPNV in der heutigen 

Auslegung eigentlich sinnvoll – bieten wir das 

«Richtige» an? 

 Ist das Angebot des ÖPNV im heutigen Umfang 

wirklich zweckmäßig – bieten wir «genügend» – 

oder «zu viel» – an? 

 Ist die Produktion des ÖPNV so wirtschaftlich wie 

möglich – ginge es nicht auch günstiger? 

 Sind die Kundenpotenziale im ÖPNV heute bereits 

ausgeschöpft – können wir den Ertrag durch mehr 

Fahrgeldeinnahmen steigern? 

Organisation anpassen 

Die Menschen im Kreis Offenbach sind auch zukünftig auf 

ein attraktives und bezahlbares System öffentlich 

nutzbarer Verkehrsmittel angewiesen. Hier ist in den 

kommenden Jahren ein hohes Maß an Optimierung, Ko-

ordinierung und Kreativität gefordert, um den öffent-

lichen Nahverkehr mit den begrenzten finanziellen 

Mitteln zu bewältigen und dabei ein hohes Maß an Mobili-

tät für alle Bevölkerungsgruppen zu garantieren. 

Darum müssen die erforderlichen Aufgaben künftig 

gestraffter und effizienter wahrgenommen werden. Diese 

Tatsache wird auch Einfluss auf die Organisation des ÖPNV 

im Kreis Offenbach haben. Alternative Möglichkeiten, die 

der Gesetzgeber zulässt (Direktvergaben, Aus-

schreibungen von lokalen Verkehren in Linienbündeln 

u.a.) sollen als mögliche Alternativen zur Kostensenkung 

und Qualitätssteigerung geprüft werden. 

Die organisatorischen Veränderungen sind kein originärer 

Gegenstand des Nahverkehrsplans, gleichwohl werden 

zum Ende des Berichts einige Hinweise und Prüfaufträge 

dargestellt.  
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1.2 Leitbild und Ziele

Der Kreis Offenbach mit seinen Kommunen sowie der 

Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) sind die wesentlichen 

Impulsgeber, die bei der Erstellung von Leitlinien zum 

Öffentlichen Personennahverkehr des Kreises Offenbach 

für die kommenden Jahre zu berücksichtigen sind. 

Leitbild Mobilität für den Kreis Offenbach 

Die gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen 

Jahre und die immer knapper werdenden öffentlichen 

Kassen verlangen zunehmend kreative Antworten der 

öffentlichen Hand in vielen Bereichen. Eine zentrale 

Bedeutung kommt dabei dem Thema Mobilität mit allen 

seinen Facetten zu. Gerade hier gilt es, vorhandene 

Strukturen zu überdenken und dort, wo erforderlich, neue 

Wege zu gehen. 

Das Thema Mobilität besitzt in einer dicht besiedelten 

Region, wie dem Ballungsraum Rhein-Main, große 

Bedeutung, sowohl für den privaten Bedarf als auch für die 

wirtschaftliche Nutzung. Die Lagegunst und die damit 

verbundene Erreichbarkeit stellen für die wirtschaftliche 

Entwicklung des Kreises Offenbach einen wesentlichen 

Standortfaktor dar. 

Ob jung, ob alt: Mittlerweile haben ganze 

Bevölkerungsgruppen in ihrem Mobilitätsverhalten völlig 

andere Verhaltensmuster entwickelt, als das noch vor 

einigen Jahren der Fall war. Zudem ändern sich gesetzliche 

Rahmenbedingungen wie Schadstoff- und Schallschutz-

bestimmungen und es gilt, die vorhandene Infrastruktur 

zu erhalten. 

Hierzu bietet ein mit allen Beteiligten entwickeltes und 

abgestimmtes Leitbild eine gute Grundlage, um als 

verbindlicher Handlungsrahmen langfristig die Mobilität 

im Kreis Offenbach zu sichern. Der Kreis Offenbach hat 

deshalb gemeinsam mit der Kreisverkehrsgesellschaft 

Offenbach mbH (kvgOF), der Gesellschaft für Integriertes 

Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt 

RheinMain mbH (ivm) und der Hochschule Darmstadt 

(h_da) einen solchen Handlungsprozess angestoßen 

(www.leitbildmobilitaet.de). 

Der NVP 2016 ff. und das Leitbild Mobilität 

Der ÖPNV ist ein wesentlicher Baustein in diesem Leitbild, 

und die Kreisverkehrsgesellschaft ein maßgeblicher 

Partner in diesem Prozess, der seinen vorläufigen 

Abschluss der ersten Phase im Sommer 2015 finden wird. 

Die Fortführung dieses erfolgreichen Vorhabens wird 

jedoch angestrebt. 

Der Nahverkehrsplan 2016ff ist somit eine «Werkstatt» 

innerhalb des Leitbild-Prozesses. Die Zusammenhänge zur 

Nahmobilität und zur multi- oder intermodalen 

Beförderung der Bevölkerung werden in dem «Leitbild 

Mobilität» ausführlich behandelt. Das Leitbild gibt 

Impulse für den NVP 2016 ff. – gleichzeitig gibt der 

NVP 2016 ff. wichtige Anforderungen für eine qualitativ 

und wirtschaftlich angemessene Mobilitätskette in den 

Leitbild-Prozess ein. 

Die strategischen Ziele des Kreises Offenbach für die Jahre 

2014 ff wurden in dem «Leitbild Mobilität» dargestellt und 

in einen Zusammenhang mit der Mobilität gesetzt. 

Strategische Ziele des Kreises Offenbach 

 Zukunftsfähigkeit ausbauen und dauerhaft erhalten 

 Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität 

 Lebensbedingungen und Zugang zu Angeboten 

überall im Kreis Offenbach gleichwertig 

 Maxime der Wirtschaftlichkeit (Haushaltssicherung) 

In dem Prozess «Leitbild Mobilität» wurden die 

strategischen Ziele des Kreises Offenbach in Zielfelder für 

das Leitbild Mobilität im Kreis Offenbach überführt: 

Ziele im «Leitbild Mobilität» 

Zielfelder für das Leitbild Mobilität der Zukunft im Kreis 

Offenbach wurden in einem Vortrag von Prof. Dr.-Ing. 

Jürgen Follmann auf dem 2. Mobilitätsforum zum 

“Leitbild Mobilität” am 26. Mai 2014 vorgestellt. 

 Gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen 

ermöglichen 

 Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer/innen 

stärken 
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 Auswirkungen des Verkehrs auf Mensch & Umwelt 

nachhaltig und spürbar reduzieren 

 Verkehrssicherheit und soziale Sicherheit bei der 

Nutzung erhöhen 

 Angebote im Umweltverbund und Verknüpfung der 

Verkehrssysteme verbessern 

 Wirtschaftsstandort stärken 

 Neuorientierung von Aufgaben und Organisations-

strukturen 

In diesem Sinne soll bis Ende 2015 ein Nahverkehrsplan 

2016ff als anpassungs- und fortschreibungsfähiger 

«Masterplan Mobilität» zur Optimierung der angebots-

mäßigen, organisatorischen und wirtschaftlichen Zukunft 

der öffentlichen Beförderung im Kreis Offenbach ausge-

arbeitet und verabschiedet sein. 

Generelle Ziele des RMV 

Für die Verbundgesellschaft sind die Großprojekte im 

Schienenverkehr, die Entwicklung des regionalen Bus-

verkehrs, die bessere Verzahnung der lokalen und 

regionalen Angebote, der Ausbau der Bahnhöfe, 

Stationen und Haltestellen sowie die Herausforderungen 

durch das veränderte Freizeit- und Mobilitätsverhalten der 

Menschen im RMV-Gebiet von zentraler Bedeutung für die 

Weiterentwicklung des Angebots im regionalen ÖPNV.  

Nachfolgend werden einige strategische Ziele des RMV 

aus dem aktuellen Regionalen Nahverkehrsplan (RNVP) 

aufgeführt, die in einem direkten Zusammenhang mit 

der kvgOF und ihrem Nahverkehrsplan stehen: 

Strategische Ziele des RMV zum Regionalen 

Nahverkehrsplan (Auszug) 

 Stärkere Integration regionaler und lokaler 

Verkehre und Vernetzung der Verkehrsträger 

 Partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammen-

arbeit von Lokalen Nahverkehrsorganisationen 

(LNO) und RMV 

 Wandlung vom Aufgabenträgerverbund zu einem 

Mobilitätsverbund durch Integration von intermo- 

dalen Angeboten 

 Sicherung der Mobilität zum Erhalt und zur Weiter-

entwicklung der Wirtschaftskraft und 

Lebensqualität in Hessen 

 Nachhaltigkeit voranbringen: die ökologische Nach-

haltigkeit, die ökonomische Nachhaltigkeit und die 

soziale Nachhaltigkeit  
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1.3 Vorgehensweise

Dem vorliegenden Bericht zum Nahverkehrsplan 2016ff 

ging ein intensiver Prozess der Vorabstimmung voraus, der 

bereits im August 2013 mit einem Workshop der kvgOF 

und den sechs lokalen Partnern (Stadtbusse) seinen 

Anfang nahm. Als Ergebnis eines ersten Workshops 

wurden beispielsweise Herausforderungen für die Zukunft 

identifiziert, die in der Abbildung dargestellt sind. 

Zu den potenziellen Anpassungsbereichen wurden im 

Workshop zahlreiche Fragen aufgeworfen, die einer 

verbindlichen Klärung und Festlegung bedürfen.

Im Hinblick auf die angebotsmäßigen, finanziellen und 

organisatorischen Defizite im ÖPNV wurden von den Dis-

kutanten zahlreiche Vorschläge zur vertiefenden 

Betrachtung angeregt, die im Rahmen der Vorbereitung 

und der Erstellung des neuen NVP 2016 ff. zwingend 

behandelt werden sollen. 

Deshalb wurden und werden zu allen o.g. Themen 

begleitende Workshops und Expertisen in Ergänzung zur 

Erstellung des NVP 2016 ff. durchgeführt, die zeitlich auch 

über den vorgesehenen Beschluss des NVP 2016 ff. hinaus 

erfolgen werden. 

 

 

Abbildung 1: Herausforderung für die Zukunft des ÖPNV im Kreis Offenbach [aus Workshop am: 27. August 2013] 

 

Hoher Abstimmungsgrad im Vorfeld

Mit Vorlage des Berichts im März/April 2015 für das 

Öffentliche Beteiligungsverfahren ist bereits eine hohe 

Anzahl von Abstimmungs- und Vorstellungsrunden im 

politischen und im fachlichen Kontext erfolgt. Der 

Aufsichtsrat der kvgOF hat sich in mehreren Sitzungen 

hauptsächlich mit dem Planungsstand des NVP 2016 ff. 

befasst, die Geschäftsführung des RMV ist im Oktober 

2014 umfassend über das Verfahren und den 

Planungsstand informiert worden. 

Der Prozess zur Erstellung des Nahverkehrsplans wurde 

von mehreren Gremien begleitet: 

 Beirat von Experten mit langjähriger Erfahrung in 

Planung, Betrieb und Organisation 

 Lenkungskreis mit den Institutionen, die im Rahmen 

des formellen Verfahrens fachlich einzubinden sind 

 Regionalkonferenzen mit lokalen Experten aus der 

Verwaltung zur Erörterung der geplanten Details 

vor Ort sowie für Rückmeldungen mit lokalem 

Bezug  

 Öffentliches Mobilitätsforum im Rahmen des 

«Leitbild Mobilität für den Kreis Offenbach» mit 

Politik, Verwaltung, Bürgern und Repräsentanten 

des «Öffentlichen Lebens» im Kreisgebiet 
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Themen und Raum als Gliederung

Das System ÖPNV weist eine Vielzahl einzelner Elemente 

und Merkmale auf, die erst im abgestimmten Zusam-

menspiel ein attraktives, wirtschaftliches und umwelt-

freundliches öffentliches Verkehrsangebot ergeben. Im 

NVP 2016 ff. wird – thematisch gegliedert – auf diese 

Elemente und Merkmale einzeln eingegangen. Damit 

verfolgt der vorliegende NVP 2016 ff. einen integrierten 

Ansatz der ÖPNV-Gestaltung, der zudem die unterschied-

lichen Interessenslagen der Leser und Nutzer des 

NVP 2016 ff. entsprechend berücksichtigt. 

Durch die Orientierung an den einzelnen Teilthemen des 

ÖPNV unterscheidet sich dieser NVP in seinem Aufbau von 

den zurückliegenden Nahverkehrsplänen im Kreis 

Offenbach sowie den herkömmlichen Strukturen, wie sie 

im Hessischen ÖPNV-Gesetz beschrieben sind. Gleichwohl 

sind alle inhaltlichen Anforderungen an einen «klassi-

schen NVP» berücksichtigt sowie die gesetzlichen 

Anforderungen erfüllt. 

Mit Blick auf den aktuell gültigen Nahverkehrsplan für den 

Kreis Offenbach (NVP 2011 – 2015) ist die Umsetzung 

einiger Vorgaben und Maßnahmen noch gar nicht oder 

nur marginal erfolgt. Deshalb wird im nachfolgenden 

Kapitel zunächst eine Übersicht dieser Maßnahmen 

gegeben, verbunden mit einer Erläuterung zur tatsäch-

lichen Umsetzung. Anschließend wird der «ÖPNV-Markt» 

als solcher betrachtet: Die heutige Nachfrage wird ana-

lysiert und die zukünftigen Potenziale herausgearbeitet. 

Das Leistungsangebot wird in seinem Bestand 

zielgerichtet geprüft (Ist-Zustand). Dabei werden Defizite 

im Liniennetz und im konkreten Betrieb sowie daraus 

resultierende Potenziale aufgezeigt (Ist-Soll-Vergleich). 

Anschließend werden die allgemeinen Zielsetzungen und 

Grundsätze für die Erarbeitung – und für etwaige 

zukünftige Anpassungen – des Nahverkehrsangebots und 

der begleitenden Maßnahmen vorgestellt. Darauf 

aufbauend zeigt der NVP 2016 ff. die verbindlichen 

Anforderungen und Standards an das zukünftige Nahver-

kehrsangebot sowie das konkrete Maßnahmenkonzept 

zur Umsetzung der genannten Aspekte auf (Soll-Zustand). 

Das zukünftige Leistungsangebot bei Bussen & Bahnen ist 

naturgemäß von zentralem Interesse für die Kommunen. 

In dem vorliegenden Nahverkehrsplan nimmt die 

Angebotsplanung einen gesonderten Stellenwert ein – 

sowohl bei den Anforderungen und Standards als auch 

beim Maßnahmenkonzept. 

Deshalb wird die Angebotsplanung zu diesen beiden 

Themen jeweils gesondert von den übrigen Themen in 

einem separaten Kapitel behandelt, das wiederum in 

mehrere Teilräume untergliedert ist. Diese räumliche 

Gliederung ermöglicht eine zielgerichtete Auswahl der 

Kommunen für «ihren» Interessenbereich und ist somit 

«lesefreundlich». 

Den Abschluss bilden ein Konzept zur zukünftigen 

Linienbündelung, eine erste Betrachtung der Wirtschaft-

lichkeit sowie ein Finanzierungs- und ein Organisations-

konzept. 

Genauigkeit und Verbindlichkeit des NVP 2016 ff. 

Aufgrund der vollständigen planerischen Überarbeitung 

des Angebotsnetzes im Linienbusverkehr und der intensiv 

diskutierten Festlegung kreisweit gültiger Standards ist in 

einigen Teilen des Berichts eine hohe Detailtiefe 

enthalten. Diese gewählte Detailtiefe hat sich häufig aus 

dem laufenden Abstimmungsprozess der Zwischen-

ergebnisse im Aufsichtsrat, in Regionalkonferenzen und in 

kommunalen Runden ergeben und dient auch dem 

besseren – weil konkret fassbaren – Verständnis für die 

politischen Entscheidungsträger und die beteiligten 

Institutionen und Bürger. 

Gleichwohl ist der NVP 2016 ff. als Rahmenplan, als 

«Richtschnur» oder «Leitlinie» zu verstehen. Das bedeutet, 

dass von den im NVP festgelegten, kreisweit einheitlich 

gültigen Standards in begründeten Ausnahmefällen auch 

abgewichen werden kann. Letztendlich stehen alle 

Anforderungen und die daraus resultierenden Maß-

nahmen unter einem Finanzierungsvorbehalt, sowohl 

kreisseitig als auch bei den Kommunen.  
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1.4 Regionaler Nahverkehrsplan des RMV

Der RMV hat in seinem Regionalen Nahverkehrsplan 2011 

-2019 (RNVP) als sein wesentliches Ziel definiert, den 

ÖPNV in angemessener Qualität zu sichern. Bei der Aus-

arbeitung der Planinhalte im RNVP haben die folgenden 

übergeordneten Zielstellungen als Orientierungshilfe 

gedient, die auch für die Ausarbeitung des NVP 2016 ff. im 

Kreis Offenbach maßgeblich sein werden. Die Ziel-

stellungen zur Qualitätssicherung im RMV sind: 

Inter- und Multimodalität verbessern 

Ein modernes Verkehrssystem erfordert intermodale 

Verknüpfungen und Mobilitätsangebote über den ÖPNV 

hinaus sowie die optimalen aktuellen Informations-

angebote darüber. 

Kunden in den Mittelpunkt stellen 

Zu den marktorientierten Bedürfnissen der Kunden 

gehören eine gute Erreichbarkeit der Siedlungsräume, 

eine angemessene Fahrtenzahl über einen langen 

Bedienungszeitraum sowie eine gute Verknüpfung von 

Fahrtmöglichkeiten durch sichere Umsteigemöglich-

keiten. Eine weitere Verbesserung ist auch bei den Themen 

«Sauberkeit», «Pünktlichkeit» und «Sicherheit» erforder-

lich. 

Finanzierung sichern 

In Anbetracht der schwierigen Haushaltslage bei Bund, 

Land und Kommunen stellt die Gewährleistung einer auch 

in Zukunft ausreichenden Mittelbereitstellung für den 

ÖPNV angesichts der gesetzten Anforderungen eine 

große Herausforderung dar. 

Schutz der Umwelt 

Der Schutz der Umwelt bleibt ein übergeordnetes Ziel. 

Dazu zählt auch die weitere Verlagerung von Fahrten des 

motorisierten Individualverkehrs zum ÖPNV. 

Mobilität für alle 

Zur Umsetzung dieser Anforderung sind bauliche Anlagen 

wie Bahnsteige oder Bahnsteigzugänge, Verkehrsmittel, 

aber auch akustische und visuelle Informationsquellen 

und Kommunikationseinrichtungen barrierefrei zu 

gestalten. Dabei wird eine durchgängige Informations-

gebung nach dem «Zwei-Sinne-Prinzip» angestrebt. Zu 

berücksichtigen sind in diesem Zusammenhang auch die 

spezifischen Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen, 

Frauen und Senioren. 

Integrierte Siedlungs- und Verkehrsentwicklung 

Die Siedlungsentwicklung soll vor allem entlang der 

ÖPNV-Achsen und bevorzugt im Einzugsbereich vorhan-

dener Bahnhöfe und Haltepunkte erfolgen. 

In den nachfolgenden Kapiteln des NVP 2016 ff. werden 

die konkreten Vorgaben und Empfehlungen des RMV zu 

einzelnen Themen mit den Anforderungen und Standards 

für den Kreis Offenbach abgeglichen. 
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1.5 Zeitplan für NVP 2016 ff.

Die gültige Zeitplanung für die Erstellung, Erörterung und 

Verabschiedung des NVP 2016 ff. sah und sieht folgende 

zeitlich relevanten Schritte vor. 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 9. Dezember 2015 

den nachfolgenden Beschluss gefasst und ist damit der 

Empfehlung des Aufsichtsrats der kvgOF vom 5. November 

2015 gefolgt. 

 

 

 2014 

 

  2015 

 

   2016 

 

 

Meilensteine im NVP 2016 ff. 

Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 

Bestandsaufnahme          

Mängelanalyse          

Anforderungen und Standards          

Angebotskonzeption          

Erstellung Berichtsentwurf          

Öffentliches Beteiligungsverfahren          

Auswertung der Stellungnahmen          

Ggf. Überarbeitung des Berichts          

Beratung in den Kreisgremien          

Beschlussfassung in den Kreisgremien          

Fertigstellung, Versand des NVP 2016 ff.          

Umsetzung von Maßnahmen          

Bearbeitung von Prüfaufträgen          

Darüber hinaus sollen die unten 

aufgeführten Schritte begleitend 

umgesetzt werden. 

Außerhalb des NVP-Verfahrens          

Detailliertes Finanzierungskonzept          

Lokalisierungsverhandlungen          

Detailliertes Organisationskonzept          

Abbildung 2: Zeitplan für den NVP 2016 ff. [Stand: März 2015] 
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[….] 

 

Abbildung 3: Beschluss des Kreistags zum NVP 2016 ff. vom 9. Dezember 2015 
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Der ambitionierte Zeitplan für eine grundlegende Über-

arbeitung des Liniennetzes und den übrigen Begleitmaß-

nahmen wurde eingehalten. 

Die kvgOF hat die Aufträge zur Überarbeitung des 

NVP 2016 ff. unter Berücksichtigung der Punkte a – d im 

Frühjahr 2016 begonnen. 

Die ersten Ergebnisse dieses Prozesses wurden für Ende 

2016 erwartet und liegen zeitgerecht vor. Der finale 

Beschluss zu den o.g. Punkten wird voraussichtlich im 

Jahre 2017 erfolgen und im Rahmen einer ergänzenden 

Fortschreibung des NVP 2016 ff. entsprechend dokumen-

tiert werden 

 

Datum Beschluss 

5. Dezember 2013 Beschluss der Aufsichtsrats zur Aufstellung eines Nahverkehrsplans für die Jahre 2016 ff 

April 2014 Beginn der Erstellung eines Nahverkehrsplans 2016 ff 

5. März 2015 Auftrag des Aufsichtsrats, den NVP 2016 ff. in das formale Anhörungsverfahren zu geben 

23. März 2015 Versand des Entwurfs an alle Beteiligten im Verfahren 

30. Juni 2015 Ursprüngliche Frist zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme 

28. Juli 2015 Finale Frist zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme (nach Fristverlängerung) 

Bis Ende August 2015 Bearbeitung der Stellungnahme 

5.November 2015 Sondersitzung des Aufsichtsrats der kvgOF mit Beschlusstext 

16. November 2015 Behandlung NVP 2016 ff. im Kreisausschuss mit Beschlussempfehlung für Kreistag 

9. Dezember 2015 Behandlung NVP 2016 ff. im Kreistag mit Beschluss 

19. April 2016 Erste Sitzung der Projektgruppe zu den Punkten 1 a - d 

3. November 2016 Fünfte Sitzung der Projektgruppe mit Beschlussempfehlung für Aufsichtsrat 

1. Dezember 2016 Beschluss des Aufsichtsrats zu Detailkonzept auf Basis von neun vereinbarten Eckpunkten 

Abbildung 4: Zeitliche Abfolge der Bearbeitungsschritte und Beschlüsse 
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2. Rahmenbedingungen und Entwicklungen 

2.1 Gesetzliche und Planerische Rahmenbedingungen 

2.1.1 Allgemeine Hinweise

Die Aufstellung von Nahverkehrsplänen beruht auf § 8 

Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz und § 14 des Gesetzes 

über den Öffentlichen Personennahverkehr in Hessen 

(HÖPNVG).  

§ 9 Abs. 2 in Verbindung mit § 8 Personenbeförderungs-

gesetz ermöglicht eine linienübergreifende, gebündelte 

Erteilung von Konzessionen. Gleichzeitig trägt der 

Aufgabenträger die Verantwortung, dass von ihm 

finanzierte Linien zu den geringsten Kosten für die 

Allgemeinheit bestellt werden. Er hat dafür Sorge zu 

tragen, dass kommerzielle Betreiber nicht durch 

sogenannte «Rosinenpickerei» lukrative Linien betreiben 

und dem Aufgabenträger die Bestellung und Finan-

zierung stark zuschussbedürftiger Linien verbleiben. 

In Anpassung an den Verkehrsmarkt werden daher 

Betriebsleistungen mehrerer Verkehrslinien auch in 

diesem Nahverkehrsplan erneut zu wirtschaftlichen 

Einheiten zusammengefasst, um als «Linienbündel» 

definiert betrieben und erforderlichenfalls in künftigen 

Ausschreibungen beauftragt zu werden. 

Die Inhalte des Nahverkehrsplanes (NVP) werden bei der 

Erteilung von Liniengenehmigungen (Konzessionen) nach 

dem Personenbeförderungsgesetz durch das Regierungs-

präsidium Darmstadt als Genehmigungsbehörde berück-

sichtigt. Die Zielvorgaben des NVP sind Abwägungsbelang 

bei der Bauleitplanung und Grundlage für die Vergabe 

von Zuschüssen durch das Land Hessen.  

Der NVP ist die übergeordnete verbindliche Basis für die 

Nahverkehrsplanung der kommen-den Jahre im Kreis 

Offenbach. In ihm sind der gewünschte Umfang und die 

geforderte Qualität aller Angebotsbestandteile aus der 

Sicht des Aufgabenträgers im Sinne einer «ausreichenden 

Verkehrsbedienung» verbindlich geregelt.  

Daraus leitet sich die vertragliche Leistungsbeziehung 

zwischen Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen ab, 

sofern die Erbringung der Verkehrsleistung durch Aus-

schreibungswettbewerb oder Direktvergabe ermittelt 

wird.  

Bei Genehmigungswettbewerben haben die um die 

Liniengenehmigungen konkurrierenden Verkehrsunter-

nehmen die Mindestanforderungen bei der Ausgestal-

tung der Anträge zu berücksichtigen. Mit dem NVP wird 

das öffentliche Verkehrsinteresse aus der Sicht des 

Aufgabenträgers festgelegt, das die Genehmigungs-

behörde gemäß § 13 Abs. 2a und 2b Personen-

beförderungsgesetz bei der Bewertung von Genehmi-

gungsanträgen berücksichtigen soll.   

Mit der Offenlegung im September 2014 wurde der 

Verbundweite Nahverkehrsplan für die Region Frankfurt 

Rhein-Main des RMV offiziell gültig. Er bildet die Grund-

lage für die Planung und Entwicklung des öffentlichen 

Personennahverkehrs in der Region bis zum Jahr 2019 und 

darüber hinaus. 

Nach den Vorgaben des Gesetzes über den Öffentlichen 

Personennahverkehr in Hessen (HÖPNVG) sind nach dem 

Gegenstromprinzip lokale Nahverkehrspläne aus den 

verbundweiten Nahverkehrsplänen zu entwickeln. 

2.1.2 Regionalisierungsgesetz (RegG) 

Im Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personen-

nahverkehrs (Regionalisierungsgesetz – RegG) vom 

27.12.1993 wird in § 1 (1) bestimmt: «Die Sicherstellung 

einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit 

Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr 

ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.» Weitere Aus-

führungen zur Ausgestaltung dieser Bestimmung finden 

sich im Regionalisierungsgesetz nicht.  

In § 2 wird ÖPNV wie folgt definiert: « ÖPNV … ist die 

allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit 

Verkehrsmitteln im Linienverkehr, die überwiegend dazu 

bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vor-ort- 

oder Regionalverkehr zu befriedigen. Das ist im Zweifel 

der Fall, wenn in der Mehrzahl der Beförderungsfälle eines 

Verkehrsmittels die gesamte Reiseweite 50 Kilometer oder 

die gesamte Reisezeit eine Stunde nicht übersteigt.» 
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2.1.3 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 

In der vom Bundestag am 12.10.2012 beschlossenen 

Novelle des Personenbeförderungsgesetzes finden sich 

folgende Bestimmungen mit Bezug auf die Erstellung 

eines lokalen Nahverkehrsplans: 

§ 8  Förderung der Verkehrsbedienung und Ausgleich der 

Verkehrsinteressen im öffentlichen Personennahverkehr 

… (3) Für die Sicherstellung einer ausreichenden 

Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im 

öffentlichen Personennahverkehr (ab hier abgekürzt 

ÖPNV) sind die von den Ländern benannten Behörden 

(Aufgabenträger) zuständig. Der Aufgabenträger 

definiert dazu die Anforderungen an Umfang und 

Qualität des Verkehrsangebotes, dessen Umweltqualität 

sowie die Vorgaben für die verkehrsmittelübergreifende 

Integration der Verkehrsleistungen in der Regel in einem 

Nahverkehrsplan. 

Der Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität 

oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel 

zu berücksichtigen, für die Nutzung des ÖPNV bis zum 1. 

Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu 

erreichen. Die in Satz 3 genannte Frist gilt nicht, sofern in 

dem Nahverkehrsplan Ausnahmen konkret benannt und 

begründet werden. 

Im Nahverkehrsplan werden Aussagen über zeitliche 

Vorgaben und erforderliche Maßnahmen getroffen. Bei 

der Aufstellung des Nahverkehrsplans sind die 

vorhandenen Unternehmer frühzeitig zu beteiligen; 

soweit vorhanden sind Behindertenbeauftragte oder 

Behindertenbeiräte, Verbände der in ihrer Mobilität oder 

sensorisch eingeschränkten Fahrgäste und Fahrgast-

verbände anzuhören. Ihre Interessen sind angemessen 

und diskriminierungsfrei zu berücksichtigen. 

Der Nahverkehrsplan bildet den Rahmen für die 

Entwicklung des ÖPNV. Die Länder können weitere 

Einzelheiten über die Aufstellung und den Inhalt der 

Nahverkehrspläne regeln. 

(3a)  Die Genehmigungsbehörde wirkt […] an der 

Erfüllung der dem Aufgabenträger nach Absatz 3 Satz 1 

obliegenden Aufgabe mit. Sie hat hierbei einen Nah-

verkehrsplan zu berücksichtigen, der unter den Voraus-

setzungen des Absatzes 3 Satz 6 zustande gekommen ist 

und vorhandene Verkehrsstrukturen beachtet. … 

§ 13  Voraussetzung der Genehmigung 

(2a) Im ÖPNV kann die Genehmigung versagt werden, 

wenn der beantragte Verkehr mit einem Nahverkehrsplan 

im Sinne des § 8 Absatz 3 nicht im Einklang steht.  

(2b) Werden im ÖPNV mehrere Anträge gestellt, die sich 

ganz oder zum Teil auf die gleiche oder im Wesentlichen 

gleiche Verkehrsleistung beziehen, so ist die Auswahl des 

Unternehmers danach vorzunehmen, wer die beste 

Verkehrsbedienung anbietet. Hierbei sind insbesondere 

die Festlegungen eines Nahverkehrsplans im Sinne des § 8 

Absatz 3 zu berücksichtigen.» 

2.1.4 Gesetz über den Öffentlichen 

Personennahverkehr in Hessen (HÖPNVG) 

Im Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in 

Hessen (HÖPNVG) vom 29. November 2012 stehen 

folgende Regelungen zum Nahverkehrsplan: 

§ 3  Ziele 

Der öffentliche Personennahverkehr ist Teil des 

Gesamtverkehrssystems und trägt dazu bei, die 

Mobilitätsnachfrage zu befriedigen. Ziel ist es, den ÖPNV 

als wichtige Komponente zur Bewältigung des 

Gesamtverkehrsaufkommens zu stärken. Das Angebot des 

ÖPNV ist daher vorausschauend, nutzerorientiert, 

attraktiv, leistungsfähig und effizient zu gestalten. 

§ 4  Allgemeine Anforderungen  

(1) Eine im öffentlichen Verkehrsinteresse ausreichende 

Verkehrsbedienung ist als Aufgabe der Daseinsvorsorge 

nach dem Stand und der Entwicklung der 

Mobilitätsnachfrage entsprechend den regionalen und 

örtlichen Gegebenheiten zu gestalten. 

(2) Eine regelmäßige Bedienung, möglichst kurze 

Reisezeiten, Anschluss- und Übergangssicherheit, 

Pünktlichkeit, Sicherheit, Sauberkeit und aktuelle 

Fahrgastinformationen, ein leicht zugängliches und trans-

parentes Fahrpreis- und Vertriebssystem sowie 

ausreichende Kapazitäten sind als wichtigste Leistungs-

merkmale des ÖPNV anzustreben. 

(3) Die verschiedenen Angebote des ÖPNV sollen 

untereinander und mit den Angeboten anderer Verkehrs-

systeme verknüpft werden. Die Umweltverträglichkeit ist 
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als besondere Stärke weiterzuentwickeln, der sozialen 

Bedeutung des ÖPNV ist besonders Rechnung zu tragen. 

(6) Die Fahrzeuge, die baulichen Anlagen und die 

Fahrgastinformationen sollen so gestaltet werden, dass sie 

die Belange behinderter und anderer Menschen mit 

Mobilitätsbeeinträchtigung berücksichtigen und den 

Anforderungen an die Barrierefreiheit soweit wie möglich 

entsprechen. 

§ 5  Aufgabenträger 

(1) Aufgabenträger sind die Landkreise, kreisfreien Städte 

und die Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern. Sie 

nehmen die Aufgabe des ÖPNV als Selbstverwaltungs-

aufgabe wahr. 

(2) Die Aufgabenträger stellen eine ausreichende Bedie-

nung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV im 

Rahmen des betreffenden Nahverkehrsplans nach § 14 

sicher. Sie sind zuständig für die Planung, Organisation 

und Finanzierung des ÖPNV. Hierzu geben sie den 

Aufgabenträgerorganisationen […] verbindliche Vorga-

ben, die sich insbesondere darauf beziehen, wie 

 das ÖPNV-Angebot zu entwickeln und zu planen ist, 

 die Bestellerfunktion auszuüben ist,  

 die Aufgaben wahrzunehmen sind, die der 

Erfüllung der allgemeinen Anforderungen nach § 4 

dienen. 

(3) Kreisangehörige Gemeinden, die keine Aufgaben-

träger sind, können im Einverständnis mit dem Landkreis 

und nach Maßgabe des Nahverkehrsplanes nach § 14 

freiwillig Aufgaben des ÖPNV in eigener Verantwortung 

wahrnehmen. Die Landkreise haben diese Verkehre bei 

ihrer Planung zu berücksichtigen. Hieraus erwächst jedoch 

keine Verpflichtung der Aufgabenträger, diese Verkehre 

zu übernehmen oder zu finanzieren … 

§ 7  Aufgaben der Aufgabenträgerorganisationen 

… (2) Die Nahverkehrsorganisationen und 

Aufgabenträger nehmen alle Aufgaben […] für den 

lokalen Verkehr wahr, insbesondere die Aufstellung der 

lokalen Nahverkehrspläne nach § 14. … 

§ 13  Integrierte Verkehrs- und Siedlungsplanung 

Landesplanung, Regionalplanung und kommunale 

Bauleitplanung haben die Erfordernisse der Nahverkehrs-

planung zu berücksichtigen; die Wechselwirkungen 

zwischen Siedlungsstrukturen und Bebauungsdichten 

sowie Verkehrsinfrastrukturen und Verkehrssystemen sind 

im Rahmen dieser Planungen abzuwägen. 

§ 14  Nahverkehrspläne 

(2) Die Aufgabenträger stellen die lokalen Nahverkehrs-

pläne für den übrigen ÖPNV auf, sofern sie die Aufgabe 

nicht auf eine Nahverkehrsorganisation übertragen. […] 

Die lokalen Nahverkehrspläne werden von den 

Aufgabenträgern beschlossen. 

(3) Bei der Erstellung der Nahverkehrspläne sind die Ziele 

der Raumordnung und die Grundsätze und sonstigen 

Erfordernisse der Raumordnung zu berücksichtigen. Die 

Nahverkehrspläne müssen den Anforderungen der §§ 3 

und 4, des Städtebaus und des Umweltschutzes sowie den 

Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

entsprechen. 

(4) Die Nahverkehrspläne sollen mindestens enthalten: 

 eine Bestandsaufnahme, Analyse und Prognose des 

Gesamtverkehrs einschließlich der Verkehrs-

infrastruktur, 

 eine Bewertung der Feststellungen nach Nr. 1, 

 das Strecken- und Liniennetz sowie Vorgaben zur 

Verkehrsabwicklung, insbesondere zu Bedienungs- 

und Verbindungsstandards sowie zur Beförderungs- 

und Erschließungsqualität, 

 Aussagen über Schnittstellen zum regionalen 

Verkehr und zu den anderen Verkehrsträgern, 

 Aussagen zur barrierefreien Gestaltung des ÖPNV-

Angebots nach § 8 Abs. 3 Satz 3 des Personenbeför-

derungsgesetzes, 

 ein Verkehrsentwicklungsprogramm, aus dem die 

angestrebten Maßnahmen zur Angebots-

entwicklung und –verbesserung ersichtlich sind, 

 Anforderungen an Fahrzeuge und die sonstige 

Verkehrsinfrastruktur, 

 ein Finanzierungskonzept, das auch eine Kosten-

schätzung geplanter Projekte und Vorhaben 
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enthält, sowie ein Investitionsprogramm mit 

Prioritätensetzung und ein Organisationskonzept. 

[…] 

(6) Nach dem Gegenstromprinzip sind lokale 

Nahverkehrspläne aus den verbundweiten Nahverkehrs-

plänen zu entwickeln, während diese die Inhalte der 

lokalen Nahverkehrspläne zu berücksichtigen haben. 

(7) Bei der Aufstellung der Nahverkehrspläne sind die nach 

§ 8 Abs. 3 Satz 4 und § 14 Abs. 1 und 2 des Per-

sonenbeförderungsgesetzes Beteiligten hinzuzuziehen 

und das für den ÖPNV zuständige Ministerium anzuhören. 

(8) Die Nahverkehrspläne sind in geeigneter Weise 

öffentlich bekannt zu machen. Spätestens alle fünf Jahre 

ist darüber zu entscheiden, ob ein Nahverkehrsplan neu 

aufzustellen ist.» … 

2.1.5 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

Die VO (EG) Nr. 1370/2007 enthält einen speziellen 

Rechtsrahmen für die Vergabe exklusiver Rechte und/oder 

öffentlicher Ko-Finanzierung Öffentlicher Personen-

verkehrsdienste auf Schiene und Straße und zugehörige 

gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen. 

Öffentliche Personennahverkehrsdienstleistungen sind 

nach vergaberechtlichen Verfahren zu vergeben. Für den 

Nahverkehrsplan ist davon auszugehen, dass die 

betroffenen Verkehrsleistungen überwiegend über 

vergaberechtliche Verfahren entsprechend der 

Vergabeverordnung vergeben werden. 

2.1.6 Hessisches Schulgesetz 

Vorschriften zur Schülerbeförderung sind im Hessischen 

Schulgesetz, zuletzt geändert am 18.12.2012 in § 161 

Schülerbeförderung enthalten. 

 «Träger der Schülerbeförderung sind die 

Gemeinden, die Schulträger sind, die kreisfreien 

Städte und die Landkreise für die in ihrem Gebiet 

wohnenden Schülerinnen und Schüler der 

allgemein bildenden Schulen der […] Primarstufe 

und der […] Sekundarstufe 1 … 

 Eine Beförderung ist notwendig, wenn die kürzeste 

Wegstrecke zwischen Wohnung und Schule für 

Schülerinnen und Schüler der Grundschule mehr als 

zwei Kilometer und … ab der fünften 

Jahrgangsstufe mehr als 3 km beträgt. … 

 Die Träger der Schülerbeförderung entscheiden 

unter Berücksichtigung zumutbarer Bedingungen, 

der Interessen des Gesamtverkehrs und des 

Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit 

über die Beförderungsart. Vorrangig haben die 

Schülerinnen und Schüler öffentliche 

Verkehrsmittel zu benutzen. Ist deren Benutzung 

nicht möglich oder nicht zumutbar, können die 

Schulträger Schulbusse einsetzen oder die Kosten 

für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge […] 

erstatten, wenn der Einsatz eines Schulbusses 

wirtschaftlich nicht vertretbar ist.  ….» 

 

2.1.7 Grundverträge zwischen Aufgabenträger und 

Kommunen 

Mit Einführung des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) 

in den Jahren 1993/1994 wurden die Verantwortlich-

keiten für den ÖPNV auf lokaler Ebene stellenweise neu – 

oder überhaupt – vertraglich geregelt. Hier sind im 

Wesentlichen zu nennen: 

 Grundvertrag zwischen dem Land Hessen und den 

Kommunalen Gebietskörperschaften im RMV, 1994 

 Grundvertrag über die Zusammenarbeit in der Kreis-

Verkehrs-Gesellschaft Offenbach mbH, 1994 

 Kooperationsverträge zwischen kvgOF und den 

Stadtwerken, 1995/1996, 2003 

 Ergänzungsverträge zur Einnahmenaufteilung, 

1996 und 1997 

Der Grundvertrag über die Zusammenarbeit in der Kreis-

Verkehrs-Gesellschaft Offenbach mbH sieht die 

Übernahme gemeinschaftlicher Aufgaben durch die 

kvgOF vor. 

Hierzu zählen beispielsweise die Öffentlichkeitsarbeit und 

Werbung, die Fahrplanauskunft, die einheitliche Fahrgast-

information, die erforderlichen Zählungen und Statistiken 

oder der Freigestellte Schülerverkehr 
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2.2 Räumliche Struktur

Großstadt im Grünen 

Der Kreis Offenbach umfasst 13 Städte und Gemeinden 

mit insgesamt rund 340.000 Einwohnern. 

Der Kreis Offenbach 

 rund 340.000 Einwohner in 10 Städten und 3 

Gemeinden 

 etwa 356 qkm Fläche bei einer Einwohnerdichte von 

rund 950 Einwohner/qkm 

 «Aufgelockerte Großstadt»: verdichtete Stadträume 

und kilometerweite Grünflächen 

 Vielfältige Grenzen: von der Metropole Frankfurt 

bis nach Bayern 

 Tradition & Moderne: urban geprägte 

Vorstellungen treffen auf gewachsene Strukturen 

 

 

 

Abbildung 5: Einwohnerzahlen im Kreis Offenbach [Stand: 30.06.13] 
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Im Vergleich zu anderen Kreisen im RMV-Gebiet gibt es 

nicht «den» zentralen Ort des Kreises; auch liegt keine 

kreisfreie Sonderstatusstadt im Kreisgebiet. 

Der Kreis Offenbach ist vergleichsweise dicht besiedelt 

und hat mit rund 950 Einwohner/qkm die zweithöchste 

Bevölkerungsdichte aller Kreise im gesamten RMV-Gebiet. 

Insgesamt erreicht die Einwohnerzahl des gesamten 

Kreises Offenbach eine vergleichbare Größenordnung wie 

die umliegenden Großstädte Darmstadt, Offenbach und 

Hanau zusammen. 

Wesentliche Strukturdaten 

Alle 10 Städte sind im Regionalplan mit ihren zentralen 

Ortsteilen als Mittelzentren ausgewiesen. Die Gemeinde 

Egelsbach ist als Grundzentrum, Hainburg und 

Mainhausen sind als Kleinzentren ausgewiesen. Nur 

Mainhausen und Egelsbach haben keine Standorte 

weiterführender Schulen. Die Größe der Städte und 

Gemeinden schwankt zwischen 9.000 (Mainhausen) und 

rund 43.000 Einwohnerinnen und Einwohnern (Rodgau). 

Es gibt im Kreis Offenbach ca. 35 Stadt- bzw. Ortsteile über 

alle Gebietskörperschaften hinweg. 

Die Einwohnerdichte der Kreiskommunen schwankt je 

nach Zuschnitt der Gebietskörperschaften zwischen 1.800 

EW/qkm (Obertshausen) und 500 EW/qkm (Mainhausen). 

 

 

Kommune Fläche Einwohner Einwohnerdichte 

 in qkm. in %  abs. in % Einw./qkm 

Dietzenbach 21,7 6 % 32.750 10 % 1.509 

Dreieich 53,3 15 % 39.868 12 % 748 

Egelsbach 14,8 4 % 11.218 3 % 758 

Hainburg 16,0 4 % 14.108 4 % 882 

Heusenstamm 19,0 5 % 18.401 5 % 968 

Langen 29,1 8 % 35.845 11 % 1.232 

Mainhausen 17,9 5 % 8.976 3 % 501 

Mühlheim 20,7 6 % 27.475 8 % 1.327 

Neu-Isenburg 24,3 7 % 35.698 11 % 1.469 

Obertshausen 13,6 4 % 23.921 7 % 1.759 

Rodgau 65,0 18 % 43.115 13 % 663 

Rödermark 30,0 8 % 26.494 8 % 883 

Seligenstadt 30,9 9 % 20.431 6 % 661 

Kreis Offenbach 356,3 100 % 338.300 100 % 949 

Tabelle 1: Strukturdaten zur Bevölkerung der Kommunen im Kreis Offenbach (Stand 31.12.2012) [Quelle: Hessisches Statistisches 

Landesamt, “Hessische Gemeindestatistik 2013” 
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Die Übersichtskarte A 1 zeigt die Bevölkerungsdichte je 

Hektar für 7 der 13 Kommunen. Zu den restlichen 

Kommunen (Egelsbach, Neu-Isenburg, Obertshausen, 

Rodgau, Seligenstadt und Mainhausen) sind diese 

Angaben nicht verfügbar. Die Darstellung der 

Bevölkerungsdichte zeigt die überwiegend kompakten 

Siedlungsstrukturen der Kommunen, mit jeweils höherer 

Dichte im Zentrum. Auffallend und verkehrlich relevant 

sind einige periphere Siedlungsschwerpunkte, z.B.  

 im Südwesten von Heusenstamm (Feldbergstraße) 

 im Norden von Dietzenbach (Steinberg) 

 im Westen und Südosten von Langen 

 im Nordwesten und Südosten von Dreieich 

Aktuelle Siedlungsentwicklungen 

Neben den vielfach entstehenden kleinräumigen 

Ansiedlungen mit geringer Dichte, insbesondere an den 

Siedlungsrändern, sind einige Entwicklungen der letzten 

Jahre speziell zu erwähnen: 

 Wohngebiet Dietzenbach West (östlich der 

Waldorfschule) 

 Wohngebiet Egelsbach Nord 

 Gewerbegebiet Ost in Jügesheim 

 Gewerbegebiet westlich der Bahn in Neu-Isenburg 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: A 1 – Kleinräumige Bevölkerungsanalyse des Regionalverbands FrankfurtRheinMain auf Grundlage der kommunalen 

Melderegister (Stand: 01.06.2013) [Quelle: Regionalverband Frankfurt, metron]  Anlage 5 
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Es befinden sich ehemals selbständige Gemeinden und 

neu entstandene Siedlungen deutlich außerhalb der 

Stadtzentren, z. B. 

 Lämmerspiel (Mühlheim)  

 Rembrücken (Heusenstamm) 

 Waldacker (Rödermark) 

 Gravenbruch und Zeppelinheim (Neu-Isenburg) 

 Götzenhain und Offenthal (Dreieich) 

 Froschhausen und Klein-Welzheim (Seligenstadt) 

Siedlungsstruktur und Siedlungsdichte «Gewerbe» 

Zu den Gewerbegebieten sind keine spezifischen Angaben 

verfügbar, namentlich auch nicht zur maßgebenden 

Dichte der Arbeitsplatzgebiete. 

Einige Bereiche sind aufgrund ihrer erkennbar hohen 

Dichte und/oder Größe speziell zu erwähnen: 

 Neu-Isenburg Ost (Martin-Behaim-Straße 

 Neu-Isenburg Süd (Dornhofstraße 

 Langen-Flugsicherung 

Als sehr großer Arbeitsplatzschwerpunkt, angrenzend an 

die Kreisgrenze im Westen, weist der Flughafen mit 

insgesamt 80.000 Beschäftigten eine maßgebliche 

Bedeutung für den Kreis Offenbach auf. 

Insgesamt hat der Kreis Offenbach einen negativen 

Pendlersaldo. Nur die Städte Dietzenbach, Langen und 

Neu-Isenburg verzeichneten in 2012 mehr Einpendler als 

Auspendler; Dreieich hatte einen ausgeglichenen Saldo. 

Aktuelle Siedlungsentwicklungen 

Neben den vielfach entstehenden kleinräumigen 

Ansiedlungen mit geringer Dichte, insbesondere an den 

Siedlungsrändern, sind einige Entwicklungen der letzten 

Jahre speziell zu erwähnen: 

 Wohngebiet Dietzenbach West (östlich der 

Waldorfschule) 

 Wohngebiet Egelsbach Nord 

 Gewerbegebiet Ost in Jügesheim 

 Gewerbegebiet westlich der Bahn in Neu-Isenburg 

 

Kommune Pendlerdaten Beschäftigte 

 Einpendler Auspendler  Saldo abs. 

Dietzenbach 10.024 8.222 1.802 12.500 

Dreieich 11.135 11.134 1 14.175 

Egelsbach 2.648 3.441 -793 3.286 

Hainburg 1.508 4.402 -2.894 2.406 

Heusenstamm 4.164 5.408 -1.244 4.955 

Langen 11.369 10.444 925 14.533 

Mainhausen 2.049 2.821 -772 2.579 

Mühlheim 3.301 8.704 -5.403 4.985 

Neu-Isenburg 17.934 9.897 8.037 20.941 

Obertshausen 4.757 7.218 -2.461 6.614 

Rodgau 5.509 13.068 -7.559 8.961 

Rödermark 3.866 7.642 -3.776 5.635 

Seligenstadt 3.458 5.847 -2.389 4.992 

Kreis Offenbach 81.722 98.248 -16.526 106.562 

Tabelle 2: Strukturdaten zu den Beschäftigten der Kommunen im Kreis Offenbach (Stand: 31.12.2013 [Quelle: Hessisches Statistisches 

Landesamt «Hessische Gemeindestatistik 2014»] 
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2.3 Infrastruktur für Mobilität

Straßennetz 

Zur Länge des Straßennetzes im Kreis Offenbach hat der 

Kreis Offenbach mit Stand vom September 2013 folgende 

Zahlen veröffentlicht [aus: Zahlen, Daten, Fakten 2013-

2014, Kreisverwaltung Offenbach, September 2013]: 

 Überörtliche Straßen 330,2 km 

 Bundesautobahnen 78,4 km 

 Bundesstraßen 105, 1 km 

 Landestraßen 110,0 km 

 Kreisstraßen 36,7 km  

Das Straßennetz ist wegen der hohen Siedlungsdichte und 

der hohen Pendlerströme auch als Transitverkehre in die 

umliegenden Oberzentren – insbesondere Frankfurt – von 

einer hohen Nutzungsintensität gekennzeichnet. Dies 

führt insbesondere in der Hauptverkehrszeit und in 

Lastrichtung zu Engpässen und einer relativ hohen 

Störanfälligkeit. 

Dominiert werden die Straßenverkehrsströme durch die 

enorm hohen Nutzungszahlen auf den Autobahnen A3 in 

Ost-West-Richtung und A5 in Nord-Süd-Richtung. 

Störungen auf diesen Autobahnen führen schnell zu 

erheblichen Störungen in weiten Teilen des Straßennetzes 

im Kreis Offenbach, von denen auch der 

straßengebundene ÖPNV massiv betroffen wird. 

Busspuren gibt es im Kreis Offenbach bisher nur an ganz 

wenigen Stellen, in der Regel sind die Frequenzen der Bus-

linien dazu zu gering, der Flächenverbrauch zu hoch und 

der bauliche Aufwand zu hoch. An einzelnen Stellen 

könnte dennoch über die Errichtung von kurzen 

Busschleusen zur Umfahrung von Engpässen nachgedacht 

werden.  

Lichtsignalanlagen (LSA)-Bevorrechtigungen gibt es 

bisher nur auf der alten B3-Achse im Westkreis und an 

einzelnen Kreuzungen in Rodgau. Die Nutzung durch die 

verschiedenen Verkehrsunternehmen im Auftrag verschie-

dener Besteller ist lücken- und damit mangelhaft. 

Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 

Der SPNV ist im Kreis Offenbach in seiner heutigen Form 

erst spät, aber flächendeckend modernisiert worden. Der 

Standard der Stationen, z.B. hinsichtlich der 

Barrierefreiheit, ist daher relativ gut (Fahrstühle an den S-

Bahn-Strecken nach Darmstadt und Hanau, Rampen an 

den Rodgau-S-Bahn-Strecken, der Dreieich- und der 

Odenwaldbahn) 

 1995 ging die S-Bahn-Strecke über Mühlheim nach 

Hanau Hbf in Betrieb.  

 1997 Inbetriebnahme der S-Bahn-Strecke nach 

Darmstadt über Neu-Isenburg, Dreieich-Buchschlag, 

Langen und Egelsbach. 

 1998 Inbetriebnahme der modernisierten 

Dreieichbahn von Dreieich-Buchschlag nach 

Dieburg über Rödermark. 

 2003 Inbetriebnahme der Rodgau-S-Bahn-Strecken 

nach Dietzenbach über Heusenstamm und nach 

Ober-Roden über Obertshausen und Rodgau. 

 2005 und 2008 Inbetriebnahme der modernisierten 

Odenwaldbahn in zwei Stufen (erst neue 

Fahrzeuge, dann Infrastruktur und ESTW). 
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Abbildung 7: Straßen- und ÖPNV-Netz im Kreis Offenbach (Stand: 31.12.2014) [eigene Darstellung] 

 

Der Kreis Offenbach ist hervorragend durch den 

vertakteten regionalen Schienenverkehr vorwiegend in 

Nord-Süd-Richtung von und zu den umliegenden 

Oberzentren erschlossen. Im Kreis Offenbach gibt es 29 

Stationen des SPNV in allen 13 Gebietskörperschaften, 

davon 20 S-Bahn-Stationen in 10 Gebietskörperschaften.  

 Sechs Gebietskörperschaften haben nur je 1 Station, 

4 haben je 2 Stationen, 1 Stadt hat 3 Stationen 

(Dietzenbach) und 2 Städte haben je 6 Stationen 

(Dreieich und Rodgau). 

 In den zehn von der S-Bahn erschlossenen Gebiets-

körperschaften haben nur sechs der 28 Stadtteile 

keine Bahnstation. Dies sind Gravenbruch (Neu-

Isenburg), Hausen (Obertshausen), Lämmerspiel 

(Mühlheim), Rembrücken (Heusenstamm) und die 

Siedlungen Waldacker und Messenhausen 

(Rödermark). 

 5 bis 7 S-Bahn-Linien erschließen den Kreis (S 3 und 

4 bzw. S 8 und 9 ergänzen sich jeweils zu einer 

vollständigen Linie). 

 Das S-Bahn-Netz hat im Kreis eine Streckenlänge 

von ca. 43 km, hinzukommen ca. 25 km der Dreieich- 

und Odenwaldbahn. 

 Nur der Ostkreis (Seligenstadt, Hainburg und 

Mainhausen) wird nicht von einer S-Bahn-Linie, 

sondern im SPNV von der Odenwaldbahn 

erschlossen. Dort gibt es auch mehrere Ortsteile 

ohne Bahnstation (Klein-Krotzenburg, 

Froschhausen, Klein-Welzheim und Mainflingen). 

Die Station Mainhausen-Zellhausen liegt über 1 km 

außerhalb des Ortsteils. 

 Unter den 10 nicht vom SPNV erschlossenen 

Ortsteilen gehören 6 zu den 9 nach Einwohnerzahl 

kleinsten Ortsteilen. Nur Hausen (Rang 9 = 12.985 

Einwohner) gehört zu der Hälfte der größeren unter 

den 35 Ortsteilen. Insgesamt leben 46,5 Tsd. 

Einwohner des Kreises in nicht an den SPNV über 

eine eigene Station angebundenen Ortsteilen 

(13,83 %, Stand 2009) 
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 Über 20 der 29 Stationen des SPNV haben eine 

Bedeutung als Verknüpfungspunkt mit dem übrigen 

ÖPNV. 

 Die 4 Stationen Neu-Isenburg, Langen, Dietzenbach 

Mitte und Obertshausen haben als Anschlusssterne 

zentrale Verknüpfungsfunktionen zwischen dem 

SPNV und den Buslinien, aber auch von Buslinien 

untereinander. Erhebliche Verknüpfungsfunktionen 

SPNV/ÖPNV über die Erschließung der 

angrenzenden Wohn- und Gewerbegebiete hinaus 

haben auch die 7 Stationen Dreieich-Buchschlag, 

Dreieich-Weibelfeld, Hainburg-Hainstadt, 

Heusenstamm, Mühlheim, Rodgau-Jügesheim und 

Rödermark-Ober-Roden. 

Das Schienennetz im Rhein-Main-Gebiet ist wegen der 

hohen Mobilität in der Region, aber auch wegen der 

starken Transitverkehre aufgrund seiner zentralen Lage in 

Deutschland überlastet. Dies wirkt sich auch auf die 

modernisierten Strecken im Kreis Offenbach aus. 

Die Strecken Hanau – Frankfurt und die Main-Neckar-Bahn 

von Frankfurt nach Darmstadt sind durch verschiedenen 

Verkehrsarten hochbelastet und störanfällig. 

Dreieichbahn und Odenwaldbahn sind eingleisig, 

Zugkreuzungen können nur an bestimmten Stationen 

stattfinden, die Zugfolge ist durch die möglichen 

Kreuzungen begrenzt. Slots für nachfragegerechte 

Durchbindungen nach Frankfurt stehen aufgrund der 

Streckenengpässe kaum zur Verfügung. 

Auch die S-Bahn-Linien haben eingleisige Abschnitte 

(Offenbach-Ost – Mühlheim, Dietesheim – Hanau Hbf, 

Dietzenbach Mitte – Dietzenbach Bf., Langen – Egelsbach), 

die die Kapazitäten begrenzen und zur Übertragung von 

Verspätungen von einer Richtung auf die Gegenrichtung 

führen. Weiterhin fahren alle S-Bahn-Linien außer die S 7 

(Bedienung im Kreis Offenbach nur in NI-Zeppelinheim) 

durch den Frankfurter S-Bahn-Tunnel mit nur 1 Gleis je 

Richtung. Mit dem bestehenden Angebot in der 

Hauptverkehrszeit von sechs Linien im 15-Minuten-Takt 

entsprechend 24 Zügen je Stunde und Richtung (alle 2,5 

Minuten ein Zug), sind die Kapazitäten der sogenannten S-

Bahn-Stammstrecke voll ausgelastet. Bereits kleine 

Störungen auf dieser Strecke führen zu 

Unregelmäßigkeiten im gesamten S-Bahn-Netz, die sich 

häufig noch über längere Zeit auswirken. Darunter leiden 

insbesondere auch die Anschlüsse an die Buslinien im 

Kreisgebiet. 

14 regionale und 21  lokale Buslinien sowie 18 

Anrufsammeltaxenlinien bieten den Bürgern im Kreis 

Offenbach ein breites ergänzendes Nahverkehrsnetz. 

Nahmobilität 

Im Rahmen des «Leitbild Mobilität» nimmt die 

Nahmobilität und deren Optimierung für den Kreis 

Offenbach einen großen Raum ein. Nachfolgend sind 

einige Schwerpunkte genannt: 

 teilweise Schwächen des Radwegenetzes kreisweit 

und innerorts  

 Wegweisung Radverkehr grundsätzlich gut, muss 

ggf. aktualisiert werden 

 teilweise Schwächen der straßenseitigen 

Infrastruktur und der Aufenthaltsqualität in den 

Ortsmitten der Mittelzentren im Kreisgebiet 

 stellenweise großflächiger Einzelhandel außerhalb 

der Zentren mit schwieriger fußläufiger oder radge-

bundener Erschließung (z.B. Egelsbach, 

Sprendlingen Nordost, Heusenstamm Südwest, 

Hausen Ost) 

 großflächige Gewerbegebiete mit rudimentärer 

Infrastruktur für Fußgänger, Radfahrer und ÖV-

Nutzer 

 kein umfassender barrierefreier Ausbau von 

Haltestellen und fußläufiger Infrastruktur zu diesen 

Haltestellen 

 zentrale und gesicherte Fahrradabstellanlagen nur 

an wenigen Stellen im Kreisgebiet 
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2.4 Aufgaben und Strukturen

Die kvgOF plant das Busliniennetz im Kreisgebiet und 

stimmt das Angebot der Bahnlinien mit dem RMV ab. Sie 

erstellt den kreisweiten Fahrplan, kümmert sich um die 

Finanzierung der Angebote und führt Ausschreibungen 

für die Vergabe der Verkehrsdienstleistungen durch. 

Dabei arbeitet die kvgOF eng mit den Kommunen des 

Kreises und mit lokalen Verkehrsbetrieben (sechs 

Stadtwerke mit eigenen Stadtbussystemen) zusammen. 

 

Die heutige Situation 

Die Verantwortung für die Bus- und Bahnlinien im Kreis 

Offenbach ist auf mehrere Schultern verteilt. 

Sie liegt entweder beim RMV (Regionalbusse), bei der 

kvgOF selber oder bei deren lokalen Partnern in sechs 

Städten des Kreises (Stadtbusse). 

 

 

 

 

Abbildung 8: Verantwortlichkeiten für den ÖPNV im Kreis Offenbach im Jahr 2013 [eigene Darstellung] 
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Die verschiedenen Zuständigkeiten zur Organisation des 

ÖPNV im Hintergrund sind für den Kunden häufig gar 

nicht wahrnehmbar: Neben der Planung, der Vergabe und 

der Finanzierung von Verkehrsleistungen umfasst die 

Verantwortung der genannten Partner jeweils die 

betrieblich-technische Ausstattung der Fahrzeuge, die Zu-

satzbestellungen oder die Qualitätskontrolle.  

Für die Anrufsammeltaxen (AST) im Kreisgebiet trifft diese 

Feststellung nicht zu: Sie sind auf verschiedene Zu-

ständigkeiten aufgeteilt und gleichzeitig sehr heterogen 

organisiert. Es gibt unterschiedliche Telefonnummern zur 

Bestellung des AST sowie verschiedene Kosten- und 

Servicemodelle, häufig sind die AST auf eine Kommune 

beschränkt und nicht miteinander verknüpft. Hier ist im 

Hinblick auf das zukünftige Angebot im ÖPNV ein Opti-

mierungspotenzial offensichtlich und entsprechend 

umzusetzen. 

Lokalisierung von Regionalbussen 

Die Lokalisierung der heutigen RMV-Regionalbuslinien – 

also die Übernahme von Buslinien in die vollumfängliche 

Verantwortung der kvgOF – war aus finanziellen Gründen 

für den Kreis Offenbach lange Zeit nicht interessant, ist aus 

Gründen der Synergie und Effizienz (Gesamtliniennetz) 

jedoch folgerichtig geboten. 

Der RMV hat im Jahr 2013 ein neues Angebot vorgelegt 

und wirkt zunehmend auf eine Lokalisierung der Linien 

hin. Im RNVP des RMV sind entsprechende Festlegungen 

getroffen worden, die derzeit vom RMV in einer Studie 

zum «Regionalbuskonzept» planerisch vertieft werden. 

Mit Vorlage und Verabschiedung des Entwurfs zur 

Angebotsplanung im Frühjahr 2015 soll die kvgOF vor 

diesem Hintergrund auch in die Lage versetzt werden, 

Gespräche zur Angebotsoptimierung im Kreis OF auf Basis 

eines planerischen Zielkonzeptes des Kreises OF mit dem 

RMV zu führen. 

Die Lokalisierung von heutigen Regionalbuslinien hätte 

perspektivisch zwar ein höheres wirtschaftliches Defizit 

auf lokaler Ebene zur Folge. Gleichzeitig hätte die kvgOF 

durch eine lange Übergangszeit von bis zu acht Jahren – in 

diesem Zeitraum würde der RMV das nachweislich 

entstandene Defizit p.a. übernehmen - auch die Möglich-

keit, die Attraktivität und damit die Qualität und 

Wirtschaftlichkeit der lokalisierten Linien aktiv zu 

gestalten. 

Durch die guten Kenntnisse der kvgOF zu den 

Kundenbedürfnissen und den Herausforderungen vor Ort 

sowie entsprechender Kontrollen kann die kvgOF mehr 

Einfluss auf die Qualität der Verkehrsleistungen nehmen. 

Zudem sind die Realisierungsmöglichen im Hinblick auf 

die zeitnahe Umsetzung der Planungen im NVP 2016 ff. 

größer, weil der RMV ansonsten die laufenden Bündel erst 

mit einer Neuausschreibung anpassen würde – oder auch 

nicht oder nur marginal. 

Letztlich haben die Gesellschafter der kvgOF durch ihr 

Votum im Aufsichtsrat der kvgOF zu entscheiden, ob und 

wann eine Lokalisierung von Regionalbuslinien tatsächlich 

umgesetzt werden wird. 
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2.5 Finanzielle Rahmenbedingungen zum ÖPNV

Die Finanzierung der Verkehrsleistungen erfolgt nach den 

vertraglich festgeschriebenen Regularien einerseits 

zwischen der kvgOF (lokale Nahverkehrsorganisation 

LNO) und der RMV GmbH (Verbundgesellschaft) und 

andererseits zwischen der kvgOF und den 

Stadtwerken/Verkehrsbetrieben und Kommunen. 

Die kvgOF trägt alleine die Aufwendungen für die 

Partnerschaftsfinanzierung Schiene. Die Aufwendungen 

für die Busverkehre übernehmen bei den Stadtbuslinien 

i.d.R. die jeweils zuständigen Stadtwerke/Verkehrs-

betriebe. Die unter der Regie der kvgOF geführten Linien 

werden nach unterschiedlichen Verteilungsschlüsseln zu 

Lasten des Kreises Offenbach bzw. der kvgOF 

(Überlandverkehre) und der betroffenen Kommunen 

(Innerorts) verteilt. Die Unterdeckung der vom RMV 

geführten Linien durch das Kreisgebiet (Regio-

nalbuslinien) wurde bis 2013 der kvgOF anteilig in 

Rechnung gestellt. Die betroffenen Kommunen wurden 

an der Unterdeckung beteiligt; zeitlich oder räumlich 

begrenzte Zusatzbestellungen in Ergänzung zum 

Grundangebot des RMV werden zusätzlich auf die 

betroffenen Kommunen bzw. den Kreis Offenbach 

verteilt. 

Den gesamten Fahrgeldeinnahmen der kvgOF und der 

Stadtwerke/Verkehrsbetriebe im Kreis Offenbach werden 

die Einnahmenminderungen für den Fremdnutzer-

ausgleich pro Linie gegenüber gestellt. Dies geschieht im 

Rahmen des verbundweit angewandten Einnahme-

aufteilungsverfahrens (EAV), wobei die tatsächliche 

Nutzung der Verkehrsmittel, ermittelt mit Fahrgast-

zählungen und –befragungen, die Grundlage der Zuschei-

dungshöhe bildet. 
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2.6 Datengrundlagen im Kreis Offenbach

Verkehrsdatenbasis Rhein‐Main (VDRM) 

Für die Ermittlung der Nachfrageprognose wurden die 

Grundlagendaten der Verkehrsdatenbasis Rhein‐Main 

(VDRM) des Kreises Offenbach und direkt angrenzender 

Städte und Kreise herangezogen. 

Für den Kreis Offenbach konnten dabei recht fein 

gegliederte Nachfragewerte auf Ebene kommunaler 

Verkehrszellen berücksichtigt werden. Die Nachfrage-

werte direkt angrenzender Städte und Kreise wurden 

dagegen in großräumigeren Verkehrszellen zusammen-

gefasst. Bearbeitungsstand der Nachfragedaten ist das 

Jahr 2005, aktuellere Daten lagen zum Zeitpunkt der 

Bearbeitung nicht vor. 

In Bezug auf die Datenqualität ist zu sagen, dass die 

ausgewerteten Kfz-Querschnittsbelastungen aussage-

kräftig sind, lediglich die Datengrundlage des Flughafens 

ist in diesem Zusammenhang unklar. 

Die ermittelten Daten für den öffentlichen Verkehr sind 

dagegen nur bedingt aussagekräftig, da wichtige Grund-

lagendaten des RMV nicht in der Verkehrsdatenbasis 

enthalten sind. Lediglich in Bezug auf den SPNV können 

grobe Aussagen getroffen werden, für das ergänzende 

Netz sind die Daten nicht belastbar. Ähnlich sieht es für die 

Daten des Radverkehrs aus, da in diesem Bereich so gut wie 

keine Grundlagendaten vorliegen.  

Die ausgewerteten Daten können aus diesem Grund nur 

grobe Anhaltspunkte für die verschiedenen Verkehrs-

beziehungen geben. Aufgrund einer veralteten und nicht 

umfassenden Datenbasis sowie fehlender Vergleichs-

größen sind die Nachfragedaten definitiv nicht für 

detaillierte Analysen verwendbar. Detailaussagen zu 

einzelnen Linien oder möglicher Potenziale können somit 

nicht getroffen werden. 

Regionalverband – Regionaler Flächennutzungsplan – 

Hauptverkehrsbeziehung Verkehr 2020 – Region Frank-

furt/RheinMain 

Der Regionalverband Frankfurt/RheinMain greift im 

Rahmen seiner Projekte ebenfalls auf Verkehrs-

beziehungen im regionalen Bereich zurück. Bei der 

Erarbeitung des Regionalen Flächennutzungsplans 

wurden dabei unter anderem Kennwerte für die 

Verkehrsbeziehungen im Jahre 2020 in der Region 

Frankfurt/RheinMain ermittelt. Bei Betrachtung der 

einbezogenen Grundlagendaten wurde festgestellt, dass 

sich diese auf das Betrachtungs-jahr 2002 und früher 

beziehen und der VDRM entnommen wurden. Somit sind 

in den ausgewerteten Daten dieselben Problematiken wie 

in der VDRM enthalten.  

Letztendlich liefern die im Regionalen Flächennutzungs-

plan dargestellten Verkehrsbeziehungen für das Jahr 2020 

somit ebenfalls nur grobe Anhaltspunkte in Bezug auf 

mögliche Nachfragepotenziale. Hinzu kommt bei dieser 

Untersuchung der Aspekt, dass der Betrachtungsraum in 

sehr großräumige Verkehrszellen zusammengefasst 

wurde und somit keine detaillierten Angaben für 

Beziehungen zwischen einzelnen Kommunen vorliegen. 

Ebenso wäre bei einer detaillierteren Einbindung zu 

prüfen, inwieweit die dargestellten Prognosen für gewisse 

Strukturdaten auch tatsächlich zutreffen und somit eine 

verwendbare Datenqualität vorliegt. 

Regionalverband – Kleinräumiges Monitoring 

Der Regionalverband Frankfurt/RheinMain analysiert 

jährlich in Kooperation mit seinen Mitgliedskommunen 

deren anonymisierte Einwohnermeldedaten nach 

verschiedenen Auswertekriterien und stellt die statisti-

schen Ergebnisse in verschiedenen Themenkarten dar. 

Auswertungen können zu Einwohnerdichte, Altersklassen, 

Geschlechtsverteilung, Anteil Nicht-Deutscher, Haushalts-

verteilung nach ekom21 oder Zuzugsjahrzehnten 

gemacht werden. 

Die Darstellung erfolgt auf Basis georeferenzierter Daten 

für jede Kommune getrennt und ist in ein Raster von 

100x100-Meter-Abschnitten gegliedert. Auf Wunsch kann 

auch eine Darstellung auf Ortsteilebene erfolgen oder die 
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Daten in einem einlesbaren GIS-Format zur Verfügung 

gestellt werden. 

Für den Kreis Offenbach konnten im Rahmen der 

Fortschreibung des Nahverkehrsplans die Daten für sieben 

Kommunen aufbereitet und in die weitere Planung mit 

einbezogen werden. Aufgrund des Bezugs zum 

Melderegistersatz aus dem Jahre 2013 konnte in dieser 

Datengrundlage mit sehr aktuellen Daten gearbeitet 

werden. 

Nachfragedaten RMV-Fahrgasterhebung EAV 2010 

Für die Bewertung der ÖPNV‐Nachfrage wurden die 

Ergebnisse der RMV‐Zählung von 2010 herangezogen und 

analysiert. Im Vordergrund standen dabei unter anderem 

Auswertungen zur Anzahl der Fahrgäste auf den 

einzelnen Linien, zur Auslastung der Fahrzeuge zwischen 

den Haltestellen oder auch zur Fahrgastfrequentierung 

ausgewählter Haltestellen. 

Die vorliegenden Daten können sicherlich nur eine grobe 

Tendenz in Hinblick auf die Nachfrage geben und sind 

somit für planerische Zwecke nur bedingt nutzbar. Das 

geringe Erfassungsvolumen führt zu begrenzt aussagefä-

higen Werten, speziell in den Tagesrandzeiten und am 

Wochenende. Zudem beinhaltet die EAV 2010 nur Daten 

der SPNV- und Busverkehre, ergänzende Systeme sind in 

der Erhebung nicht berücksichtigt. 

Nachfragedaten RMV-Fahrgasterhebung EAV 2015 

Der RMV hat im gesamten Jahr 2015 eine neue Erhebung 

mit Fahrgastzählungen und Befragungen der Fahrgäste zu 

deren Reiseverhalten durchgeführt. 

Die planerisch verwertbaren Ergebnisse dieser Erhebung 

sind für das erste Quartal 2017 zu erwarten. Diese Daten 

werden vom Aufgabenträger bzw. der kvgOF auf 

mögliche signifikante Veränderungen gegenüber den 

aktuell verfügbaren Daten von 2010 hin abgeglichen. 

Nachfragedaten ergänzender Fahrgasterhebungen 

Auf ausgewählten regionalen und lokalen Buslinien bzw. 

einzelnen Linienabschnitten im Kreis Offenbach wurden 

im Auftrag der kvgOF ergänzende Fahrgasterhebungen 

durchgeführt, um die Datenqualität der RMV-Erhebung 

besser bewerten und detailliertere Informationen zur 

Nachfrage erhalten zu können. 

Die Erhebungen wurden dabei von Betriebsbeginn bis 

Betriebsende durchgeführt und fanden jeweils an zwei 

Werktagen sowie den beiden Wochenendtagen statt. 

Neben der Zählung der Fahrgäste wurde gleichzeitig auch 

eine Befragung der Fahrgäste durchgeführt, um 

umfassende Informationen zu verschiedenen Aspekten 

der ÖPNV-Nutzung zu erhalten. Zusätzlich wurden 

ergänzende Fahrgastzählungen der lokalen Stadtwerke 

und Verkehrsbetriebe einbezogen. 

In Verbindung mit den Daten aus der RMV-Nachfrage-

erhebung EAV 2010 liegt auf den zusätzlich betrachteten 

Linien und Linienabschnitten ein etwas umfassenderer 

Datenbestand vor, der genauere Rückschlüsse auf die 

Nachfrage und die Nutzergruppen zulässt. Unter Berück-

sichtigung der zur Verfügung stehenden finanziellen 

Mittel konnten allerdings nicht alle Linien erhoben 

werden, so dass der umfassendere Datenbestand nur für 

einen Teil der Linien bzw. einzelne Linienabschnitte 

vorliegt. 

Verkehrsbelastungen im öffentlichen Straßennetz 

Zur Feststellung tatsächlicher Verkehrsstärken, zur 

Ermittlung verlagerter Verkehrsströme sowie zur 

Überprüfung von Verkehrsentwicklungen beauftragt das 

Bundesministerium für Verkehr-, Bau- und Stadtentwick-

lung (BMVBS) turnusmäßig alle Bundesländer, im Abstand 

von fünf Jahren bundesweite Straßenverkehrszählungen 

(SVZ) durchzuführen. Dabei werden an ausgewählten 

Straßenabschnitten der Bundesautobahnen und 

Bundesstraßen die tatsächlichen Verkehrsstärken durch 

Zählungen auf der freien Strecke erhoben.  

Durch Hochrechnungsverfahren wird die ‚Durchschnitt-

liche Tägliche Verkehrsstärke‘ (DTV) aller Fahrzeuge des 

Jahres und der Schwerverkehrsanteil ermittelt und in 

Verkehrsmengenkarten dargestellt. Bei der letzten 

Erhebung im Jahre 2010 hat Hessen Mobil die Zählungen 

für Hessen zusätzlich auf Landesstraßen und einige von 

Landkreisen beauftragter Kreisstraßen ausgedehnt.  

Für die Ermittlung der Verkehrsstärken und Entwick-

lungen im kommunalen Straßennetz sind hingegen allein 

die jeweiligen Kommunen zuständig. Im Zuge der 

Grundlagenanalyse wurde festgestellt, dass für diese 

Daten eine sehr unterschiedliche Verfügbarkeit und 

Qualität in den Kommunen vorliegt. Im Rahmen von 
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kommunalen Entwicklungsplänen, Planungen zu Neu- 

oder Umbaumaßnahmen sowie speziellen Verkehrs-

untersuchungen liegen zwar für Teilbereiche des Straßen-

netzes entsprechende Daten vor, die sich allerdings in 

punkto Aktualität, Umfang und Genauigkeit deutlich 

unterscheiden. Aus diesem Grund wurde auf eine 

vertiefende Analyse verzichtet. 

Zentrale Aspekte in Hinblick auf das bestehende sowie das 

neue Liniennetz NVP 2016 ff. samt infrastrukturellen 

Maßnahmen sind den einzelnen Analysen und Konzepten 

der Teilgebiete zu entnehmen. 

Auslastungen von P+R-Anlagen 

Hierzu gibt es entsprechende Untersuchungen in 

Mühlheim (Stadt-Regionales P+R-/B+R-Konzept, IVM, 

2013) sowie in Rodgau (Hochschule Darmstadt, 2009). 

Ein gesamtheitliches und aktuelles quantitatives Bild über 

die Verfügbarkeit von Stellplätzen gibt eine aktuelle 

Übersicht der ivm GmbH  (Integriertes Verkehrs- und 

Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain), die 

mit Unterstützung des Hessischen Ministeriums für 

Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung 

sowie von Hessen Mobil und RMV eine internetbasierte 

Plattform (www.pundr.hessen.de) erstellt hat. Die 

verfügbaren Daten für die Standorte im Kreis Offenbach 

sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 

Kommune Station Anzahl 

Stellplätze 

Dietzenbach Bahnhof 46 

Mitte 160 

Steinberg 120 

Dreieich Buchschlag 92 

Weibelfeld 15 

 Dreieichenhain 19 

Egelsbach Bahnhof 95 

Heusenstamm Bahnhof 168 

Langen Bahnhof 419 

Mühlheim Mühlheim 296 

Dietesheim 38 

Neu-Isenburg Bahnhof 143 

Obertshausen Bahnhof 141 

Rodgau Dudenhofen 159 

Hainhausen 31 

Jügesheim 65 

Nieder-Roden 197 

Rollwald 19 

Weiskirchen 92 

Rödermark Ober-Roden 243 

Urberach 122 

Seligenstadt Bahnhof 32 

Gesamt 

 

2.749 

Tabelle 3: Übersicht zu P&R-Anlagen im Kreis Offenbach [ivm, 

eigene Auswertung im November 2016] 

Daten zur konkreten Auslastung liegen derzeit nicht vor. 

Augenscheinlich sind die P+R-Anlagen im gesamten Kreis-

gebiet werktags vollständig ausgelastet. Von den 2.749 

Stellplätzen sind 61 Stellplätze für Behinderte 

vorgesehen. 

Aktuelle Planungen in Rodgau gehen von einem Umbau 

der P+R-Anlage in Dudenhofen aus, die Stellplatzanzahl 

bleibt jedoch gleich. 

In Rodgau-Weiskirchen ist eine räumlich etwas versetzte 

Erweiterung der bestehenden Anlage geplant. 

In Langen befinden sich aktuell auf der Westseite des 

Bahnhofs 281 Pkw-Stellplätze: 142 waren bereits 

vorhanden, 139 sind im Jahr 2014 dazu gekommen. 

Zudem befinden sich dort 90 Radabstellanlagen, davon 9 

Boxen. Auf der Ostseite des Bahnhofs befinden sich 130 

Pkw-Stellplätze sowie 260 Radabstellanlagen (davon 40 

Boxen). Auf der Ostseite ist eine Parkplatzerweiterung um 

gut 100 Pkw-Parkplätze in nördlicher Richtung geplant. 

Aber dies wird erst im Zusammenhang mit der geplanten 

Entwicklung des angrenzenden Gebietes erfolgen und 

lässt sich im Moment noch nicht auf ein konkretes Jahr 

festlegen. 

In Rödermark stehen am Bahnhof Ober-Roden mit Stand 

derzeit insgesamt 225 Stellplätze zur Verfügung. Es gibt 

Überlegungen zur Schaffung weiterer Stellplätze, jedoch 

noch keine konkreten Planungen. 

http://www.pundr.hessen.de/
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B+R-Anlagen 

An den S-Bahnstationen im Kreisgebiet befinden sich 

Fahrrad-Abstellanlagen mit unterschiedlicher baulicher 

Ausprägung und Kapazität. 

Die Entwicklungen im Radverkehr zeigen, dass das Fahrrad 

als Zubringer zum ÖPNV weiter an Bedeutung gewinnt 

und die Ansprüche an die Errichtung qualitativer und 

sicherer Radabstellanlagen wachsen. Die kvgOF hat sich 

dieser Thematik angenommen und einen externen Partner 

gefunden, der mit seinen innovativen Fahrradboxen samt 

Online-Buchungssystem einen wesentlichen Beitrag für 

ein zukunftsfähiges Konzept leisten kann. 

Um ein einfach zugängliches sowie einheitliches 

Mobilitätsangebot für die Bürgerinnen und Bürger im 

Kreis Offenbach zu schaffen, sollen diese hochwertigen 

Fahrradboxen an möglichst vielen Standorten im Kreis 

Offenbach aufgestellt werden. 

Den Anfang macht die Anlage an der S-Bahn-Station 

Dietzenbach-Mitte direkt gegenüber der RMV-

Mobilitätszentrale. Eine zweite Anlage ist derzeit in 

Rodgau an der S-Bahnstation ‚Jügesheim‘ geplant. 

Ergebnisse der Studie «Mobilität in Deutschland (MiD) 

2008»  

Zum Mobilitätsverhalten der Bevölkerung in Deutschland 

und Hessen liegen Erkenntnisse aus der bundesweiten 

Studie «Mobilität in Deutschland (MiD) 2008» vor. In der 

repräsentativen Basisstichprobe wurden rund 26.000 

Haushalte befragt, auf Hessen entfielen dabei rund 2.200 

Haushalte. Im Rahmen einer Stichprobenaufstockung für 

Hessen wurden zusätzlich rund 6.600 Haushalte befragt, 

um räumlich differenzierte Aussagen treffen zu können. 

Auf das Gebiet des Regionalverbandes entfielen 

letztendlich 3.350 Haushalte.  

Die Studie zeigt Auswertungen und Trends zur Mobilität 

für verschiedene Teilgebiete auf, konkrete Aussagen für 

den Kreis Offenbach und die Kommunen des Kreises 

Offenbach sind nicht enthalten. Die Ergebnisse geben 

somit lediglich allgemeine Anhaltspunkte zum 

Verkehrsverhalten, zur Verkehrsmittelnutzung oder zu 

zentralen Kennwerten der Mobilität auf regionaler Ebene. 

Für die eigentliche Angebotsplanung des Kreises 

Offenbach liefert die Studie dagegen keine nutzbaren 

Ergebnisse. 
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2.7 Aufgabenträger für die Schulen

Seit 2002 erstattet und organisiert die Kreisverkehrs-

gesellschaft Offenbach mbH (kvgOF) die Schüler-

beförderung gemäß § 161 Hessisches Schulgesetz (HSchG) 

für den Kreis Offenbach als zuständiger Schulträger. Die 

Aufgabe wird im Auftrag des Kreisausschusses des Kreises 

Offenbach durchgeführt. 

Kostenerstattungen in der Schülerbeförderung 

Voraussetzung für eine gesetzlich geregelte Übernahme 

von Schülerbeförderungskosten ist der amtliche Erst-

wohnsitz des Schulkindes im Kreis Offenbach. Nach 

Antragsstellung werden darüber hinaus folgende 

Kriterien geprüft: die nächstgelegene Schule für den 

gewählten Bildungsgang, die Länge des Schulwegs, die 

Vollzeitschulpflicht und die Art der berufsqualifizierenden 

Bildungsgänge. Je nachdem, in welchem Maß diese 

Kriterien er-füllt werden, werden alle anfallenden 

Fahrtkosten (Vollkostenübernahme) oder aber nur ein Teil 

davon (Teilkostenübernahme) erstattet. 

Die Fahrtkostenerstattung kann auf unterschiedliche 

Weise gewährt werden: durch Aushändigung einer RMV-

CleverCard, nachträgliche Ausbezahlung gekaufter 

Original-Fahrkarten, Kostenerstattung nach dem 

Hessischen Reisekostenrecht oder Aufnahme und Beförde-

rung des/r Schülers/in im freigestellten Schülerverkehr. 

Zum Schuljahr 2014/2015 wurde die CleverCard kreisweit 

(CCk) eingeführt. Mit dieser RMV-Jahreskarte können die 

Jugendlichen in allen Kommunen im Kreis Offenbach die 

Busse und Bahnen benutzen. Diese Karte wird seit 2014 an 

alle Schüler mit Vollkosten- und mit Teilkostenanspruch 

verteilt, soweit sowohl der Wohnort als auch die Schule im 

Kreis Offenbach liegen. In 2014 wurden davon bereits 

annähernd 7.000 Karten ausgegeben. 

Zu Ende 2016 sind mittlerweile rund 9.000 CleverCard 

kreisweit (CCk) entweder durch den Schulträger ausge-

geben oder im freien Verkauf vertrieben worden; weitere 

knapp 1.400 CleverCard in unterschiedlichen Preisstufen 

sind zusätzlich ausgegeben oder verkauft worden. 

Schulentwicklung 

Im aktuellen Schulentwicklungsplan des Kreises 

Offenbach sind folgende relevanten Entwicklungen für 

den Gültigkeitszeitraum des NVP 2016 ff. genannt.  

Laut Schulentwicklungsplan werden die nächsten fünf 

Jahre mit keinen verkehrlich relevanten Änderungen zu 

rechnen sein. Einzig die Nebenstelle der Friedrich-Fröbel-

Schule in Neu-Isenburg mit Förderschwerpunkt Lernen 

und Sprachheilförderung soll innerhalb der nächsten vier 

Jahre in die Stammschule umgesiedelt werden. 

Die Entwicklungen beim Thema «G8» und/oder «G9» 

haben in den letzten Jahren zu erkennbaren Bewegungen 

in der Schulwahl und damit auch im Mobilitätsverhalten 

von Schülern geführt. Diese Entwicklungen sind für den 

ÖPNV nur teilweise absehbar, eine zwischenzeitliche bzw. 

saisonale Anpassung von Kapazitäten häufig nur durch 

eine deutliche wirtschaftliche Mehrbelastung machbar. 

Beförderung von Schülern im ÖPNV 

Der weit überwiegende Anteil des Schülerverkehrs-

aufkommens wird durch den nach § 42 PBefG 

konzessionierten Linienverkehr bedient. Die besonders auf 

Schülerverkehre ausgerichteten Kurse sind im Fahrplan 

durch ein «S» gekennzeichnet, können jedoch wie die 

Regelkurse von jedermann genutzt werden. 

Diese «Sonderfahrten» werden in der Praxis durch 

Zusatzbestellungen im Regionalverkehr oder von 

zusätzlichen Infrastruktur-Kosten-Ausgleich-Leistungen 

(z.B. Linie 120 der OVB) sowie durch Stadtbusverkehre in 

einigen Kommunen organisiert. 

Bis zum Jahre 2012 wurde in der Stadt Rödermark vom 

Omnibusbetrieb «Schau in’s Land» Hain ein nach § 43 (2) 

PBefG konzessionierter Schülerverkehr von bzw. zur 

Oswald-von-Nell-Breuning-Schule sowie von bzw. zur 

Trinkbornschule betrieben. Die Integration dieses 

Schülerverkehrs in den ÖPNV war ein Ziel des NVP 2011 – 

2015 und wurde entsprechend umgesetzt. 
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Schulstandorte  

 

 

Abbildung 9: Überblick zur Lage, Größe und Angebotsform der Schulen im Kreis Offenbach (Stand: Schuljahr 2014/2015) [eigene 

Darstellung] 

 

Freigestellter Schülerverkehr

Können Schülerinnen und Schüler den täglichen Schulweg 

nicht eigenständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

zurücklegen, richtet der Schulträger (Kreis Offenbach) 

einen freigestellten Schülerverkehr ein. 

Für die sichere Beförderung körperbehinderter 

Schülerinnen und Schülern sind dabei spezielle Voraus-

setzungen zu erfüllen (z.B. Auffahrrampen, absenkbare 

Hinterachse, besondere Gurtsysteme etc.).  

Unter Berücksichtigung zumutbarer Fahrzeiten und 

individueller Besonderheiten wurden im Jahr 2013 durch-

schnittlich täglich 611 Schülerinnen und Schüler mit Pkw, 

Kleinbussen, Kraftomnibussen und Rollstuhlspezial-

fahrzeugen befördert. 

Die eingesetzten Kleinbusse könnten grundsätzlich 

außerhalb der Anfangs- und Endzeiten der Schulen auch 

für andere Zwecke zur Verfügung stehen. 
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2.8 Flughafen Frankfurt - Masterplan Airport City

Seit Anfang 2014 hat sich auf Initiative von traffiQ – lokale 

Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main – eine 

Arbeitsgruppe zur «ÖPNV-Erschließung Airport City» 

gebildet. In dieser Arbeitsgruppe sind vertreten: 

 Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)  

 Fraport AG 

 Gateway Gardens Projektentwicklungs-GmbH 

 ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- und 

Mobilitätsmanagement Region Frankfurt Rhein-

Main) 

 kvgOF Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH 

 DADINA Darmstadt-Dieburger 

Nahverkehrsorganisation 

 Lokale Nahverkehrsgesellschaft mbH Kreis Groß-

Gerau 

 Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH 

 traffiQ – lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt 

am Main 

Alle Beteiligten sind unmittelbar von der Airport City mit 

seinen ca. 80.000 Beschäftigten betroffen. Die Airport City 

umfasst folgende Bereiche:  

 T 1: Terminal 1 mit Überbauung Fernbahnhof 

 T2: Terminal 2 mit Betriebsbereich 

 GG: Gateway Gardens 

 LH Ost: Lufthansa-Basis (Ost) mit LAC 

 LH West: Lufthansa-Basis (West) 

 CCN: CargoCity Nord 

 CCS: CargoCity Süd mit Werft Süd 

 T 3: Terminal 3 

Das Projekt «ÖPNV-Erschließung Airport City» verfolgt 

nachfolgende Ziele: 

 Die Erreichbarkeit der Airport City mit dem ÖPNV 

aus den umliegenden Städten und Landkreisen wird 

verbessert. 

 Das ÖPNV-Angebot für Beschäftigte ohne Pkw bzw. 

ohne Stellplatzangebot in der Airport City wird 

angepasst und ggf. ausgeweitet. 

 Es findet eine Verlagerung der Nachfrage vom MIV 

auf den ÖPNV statt: der ÖPNV-Anteil im Ziel- und 

Quellverkehr liegt aktuell bei durchschnittlich 37 % 

(vgl. Studie INTRAPLAN). 

 Es werden mehr Erträge im ÖPNV durch eine 

erhöhte ÖPNV-Nachfrage erwirtschaftet 

(verbesserte Wirtschaftlichkeit des auf die Airport 

City ausgerichteten ÖPNV). 

Zum Erreichen dieser Ziele wird gutachterliche Unter-

stützung benötigt. Es ist vorgesehen, dass die Erarbeitung 

des Gutachtens von April bis Dezember 2015 erfolgt. 

Weitere Vertiefungsschritte sind grundsätzlich vorge-

sehen gewesen und wurden im Jahr 2016 auch konkret 

umgesetzt. 

Für das Jahr 2017 sind folgende Arbeitsaufträge an den 

Gutachter geplant, welche unmittelbare Auswirkungen 

auf den Kreis Offenbach und seinen ÖPNV haben: 

 Verbesserte ÖPNV-Erschließung Terminal 2, ggf. in 

Verbindung mit Anbindung von Gateway Garden 

 Generelle Angebotsstruktur im Linienbusverkehr 

zum Flughafen (Angebote in «Randzeiten», 

Abstimmung zwischen Flugplänen und 

Busfahrplänen für Fluggäste, sehr unterschiedliche 

Fahrplanstruktur mit variierenden Taktdichten und 

Betriebszeiten) 

 Linienkonzept ‚Südost‘ (gemeinsame 

Optimierungen zwischen Kreis Groß-Gerau, Kreis 

Offenbach und Flughafen) 

Die Ergebnisse des ÖPNV-Masterplans sollen kontinuier-

lich in das ÖPNV-Konzept und in die Angebotsplanung der 

kvgOF einfließen.
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2.9 Künftige Entwicklungen und Zukunftstrends

Der Verkehrsmarkt unterliegt seit Jahren einem steten 

Veränderungsprozess. Dieser Wandel setzt sich bis zum 

Prognosehorizont 2020 fort und wird voraussichtlich 

danach noch an Dynamik gewinnen. Ursachen hierfür sind 

die folgenden Entwicklungen und sogenannte «Mega-

trends»: 

 der demografische Wandel 

 die technologische Entwicklung 

 der wirtschaftliche Wandel und die Entwicklung der 

öffentlichen Haushalte 

 die gesetzlichen Rahmenbedingungen (Luft, Lärm, 

Barrierefreiheit u.a.) 

 die Strukturentwicklung und die 

Migrationstendenzen 

 die Entwicklung von «Werten» und persönlichen 

Lebenszielen 

Beim demographischen Wandel wird sich die Bevölkerung 

im Rhein-Main-Gebiet im aktuellen RNVP (Regionaler 

Nahverkehrsplan des RMV) wie folgt entwickeln: 

 

 

 

Abbildung 10: Entwicklung der Bevölkerungszusammensetzung 2004 bis 2020 im RMV-Gebiet [Quelle: RMV, VDRM, 2011] 
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Der Kreis Offenbach ist aufgrund seiner Lage, Größe und 

Bevölkerungsentwicklung eine «Blaupause» der 

durchschnittlichen Entwicklung im RMV-Gebiet – einer 

Entwicklung unter gleichzeitiger Berücksichtigung von 

Großstädten sowie deutlich ländlich geprägter Regionen. 

Der «Wegweiser Kommune», ein Projekt der «Bertelsmann 

Stiftung», ist ein im Internet frei zugängliches und 

kostenfreies Informationsportal für Kommunen. Es 

ermöglicht politischen Entscheidungsträgern und 

strategischen Planern einen  

Blick auf die Entwicklung von Städten, Gemeinden und 

Landkreisen in den Bereichen Demografischer Wandel, 

Finanzen, Bildung, Soziale Lage und Integration 

(www.wegweiser-kommune.de). 

Stabile Bevölkerungsentwicklung 

Auf Basis der Daten aus dem «Wegweiser Kommune» wird 

sich die Bevölkerung im Kreis Offenbach ab dem Jahr 2016 

für die darauffolgenden Jahre nur marginal in ihrer 

Gesamtheit verändern. Der prozentuale Rückgang der 

Gesamtbevölkerung von weniger als 0,5 % zwischen den 

Jahren 2015 und 2020 fällt geringer aus als der allge-

meine Trend in Hessen. 

Mit Bezug auf die relevanten Altersgruppen und deren 

spezifischer Mobilitätsbedürfnisse werden sich in den 

kommenden Jahren ebenfalls nur kleinere Verände-

rungen ergeben. Der Anteil der jungen, minderjährigen 

Einwohner wird leicht zurückgehen, der Anteil der älteren 

Menschen im Rentenalter steigt dagegen gemäß dem 

allgemeinen Trend. 

 

 

 

Abbildung 11: Bevölkerungsentwicklung 2009 bis 2030 (%)in Hessen und im Kreis Offenbach [Quelle: Statistische Ämter der Länder et al, 

Berechnungen der Bertelsmann Stiftung] 
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Kreis Offenbach 2015 2020 Tendenz 

Durchschnittsalter (Jahre) 44,6 45,5  

Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers.) 30,6 30,1  

Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers.) 36,5 39,1  

Anteil unter 18-Jährige (%) 16,3 15,9  

Tabelle 4: Entwicklung der Altersstruktur 2015 bis 2020 im Kreis Offenbach[Quelle: Bertelsmann Stiftung, eigene Darstellung] 

 

 

Bei dem Anteil der älteren Menschen stellen die über 80-

jährigen Einwohner des Kreises allerdings das Gros des 

Steigerungsanteils (+ 1,5 %), während der relative Anteil 

der 65-79-jährigen Menschen fast gleich bleibt (+ 0,3 %). 

Im Ergebnis bleibt die sogenannte «Alterspyramide» für 

den Kreis Offenbach in den Jahren bis 2020 in ihren 

Proportionen nahezu unverändert, sie verschiebt sich nur 

entsprechend dem Altersdurchschnitt nach oben. 

Der RMV kommt in seinem RNVP zu der Schlussfolgerung, 

dass das Rhein-Main-Gebiet insgesamt eine positive 

Bevölkerungsentwicklung erfahren wird. Es kommt zu 

einer (Re-)Urbanisierung, der Weg zurück in die großen 

Städte zeichnet sich für alle Altersgruppen ab. Weitere 

Gewinner bei der Bevölkerungsentwicklung werden vor 

allem die suburbanen Räume sein, das heißt die 

Landkreise rund um das Zentrum des Verdichtungsraums 

Rhein-Main werden an Bedeutung gewinnen. 

Der Schülerverkehr ist nachfrageseitig sicherlich ein 

Rückgrat des ÖPNV im Kreis Offenbach, im Gegensatz zu 

den ländlich peripheren Räumen bleibt diese 

Altersgruppe in absehbarer Zeit größenmäßig stabil. 

Gleichwohl sind die Schülerverkehre im Kreis nicht allein 

maßgebend für das Angebot im ÖPNV, das bereits heute 

in einem erheblichen Maße auf die Bedürfnisse der 

Berufspendler zugeschnitten ist. 

Das Mobilitätsverhalten der jüngeren Bevölkerung 

verändert sich auch nachweislich und bietet grundsätzlich 

eine gute Ausgangslage für den ÖPNV. Der Besitz von 

Führerschein oder eigenem PKW hat einen geringeren 

Stellenwert im Vergleich zu den früheren Jahrzehnten; die 

freiwillige Bereitschaft zur Nutzung kollektiver Mobi-

litätsformen ist offensichtlich wieder gestiegen, 

gleichwohl muss die Qualität ebenfalls stimmen. 

Technologische Entwicklung 

Elektronische, mobile und individualisierte 

Informationssysteme, Online-Verkehrs- und 

Fahrplaninformationen oder Informationen zu 

besonderen Orten sind Standard, auch für mobile 

Endgeräte wie zum Beispiel Smartphones. Altersbedingte 

Zugangsbarrieren spielen zunehmend eine geringere 

Rolle, die Durchdringung des Marktes mit diesen 

Entwicklungen schreitet stetig voran. 

Das elektronische Ticket wird zukünftig flächendeckend 

und sicher auch verkehrsträgerübergreifend (z. B. für 

ÖPNV, Schienenfernverkehr, Parkgebühren, Car-Sharing, 

Fahrradverleih etc.) einsetzbar sein. Dynamische indi-

viduelle Verkehrsinformationen bieten neue Qualitäten 

vor allem bei Störfällen und ermöglichen größere Flexi-

bilität. 

Wirtschaftlicher Wandel 

In absehbarer Zukunft wird mit einer Konzentration von 

Arbeitsplätzen in Ballungsräumen und speziell in deren 

Kerngebieten zu rechnen sein. Der Kreis Offenbach und 

seine Kommunen profitieren schon heute von der 

Lagegunst: sowohl für die Arbeitsplätze innerhalb des 

Kreisgebiets, aber auch als Wohnstandort für die Arbeit-

nehmer, die in den umgebenden Großstädten und Kreisen 

ihren Arbeitsplatz haben. 

Der Bedarf an hochqualifizierten und zunehmend 

spezialisierten Arbeitskräften lässt sich nur durch eine 

höhere räumliche Ausdehnung der Arbeitsmärkte decken. 

Die Zusammenlegung von Standorten eines 

Unternehmens bzw. eines Unternehmensverbunds oder 

die Verlegung von Standorten in eine benachbarte Stadt 
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oder Region führen ebenfalls zu hohen Mobilitäts-

anforderungen in der Bevölkerung. 

Eine Folge davon ist eine erhöhte Verkehrsnachfrage auf 

den Verbindungsachsen zwischen diesen Städten. Dies 

macht eine Stärkung der schnellen Verkehre über längere 

Distanzen zur Verbindung der wichtigsten Zentren 

notwendig. Durch den Autobahnausbau und den Ausbau 

des überörtlichen Straßennetzes auf Kreisebene entsteht 

für den ÖPNV eine fortwährende Konkurrenz auf der 

Straße.
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3. Bestand und Analyse

3.1 Rückblick: NVP 2011 bis 2015

Der erste Nahverkehrsplan (NVP) für den Kreis Offenbach 

wurde 1997 aufgestellt. Der NVP 2003 – 2007 wurde am 

11. Dezember 2002 vom Kreistag beschlossen. Er enthielt 

die erheblich veränderte Konzeption des ÖPNV im Kreis, 

wie sie mit der Inbetriebnahme der Rodgau-S-Bahn-

Strecken Mitte Dezember 2003 umgesetzt wurde. Seine 

Gültigkeit wurde einmalig für die Jahre 2008 bis 2010 um 

drei Jahre verlängert. Am 09. Februar 2011 wurde die 

Fortschreibung des NVP für die Jahre 2011 – 2015 vom 

Kreistag beschlossen.

Die Angebotskonzeption für die Jahre 2011 bis 2015 

bestätigte im Wesentlichen die bis dahin gültige 

Angebotskonzeption. Folgende wesentliche Maßnahmen 

aus dem aktuellen NVP 2011 – 2015 befinden sich derzeit 

in folgendem Stadium der Umsetzung: 

 

 

 

 

Maßnahme Ziel Status 

Linienverlängerung Grube 

Messel 

Freizeitverkehr umgesetzt in 2011;  

nach 2 Jahren eingestellt 

Angebote Samstagsnachmittag  Einkaufsverkehr 

(längere Öffnungszeiten) 

noch keine Umsetzung erfolgt 

Einheitliche Bestellmodalitäten 

AST 

Kundenfreundlichkeit noch keine Initiative erfolgt 

Investitionen in die Infrastruktur Barrierefreier Ausbau von 

Haltestellen 

Unterschiedlich je Kommune; 

kein einheitlicher Plan für Kreisgebiet 

Investitionen in die Infrastruktur Verbesserung der Fahrgastinfo 

durch weitere DFI 

umgesetzt in 2012/2013; 

Ergänzung durch individuelle DFI auf 

Smartphone (smartDFI)  

OF– 50 

(Gravenbruch – F-Südbahnhof) 

keine Ausdünnung des 

verdichteten 15-Min-Takts 

nachmittags 

RMV dünnt Angebot zum 15.12. 2013 

generell auf einen 30-Minuten-Takt aus. 

OF– 64 

(Offenthal – Frankfurt Flughafen) 

Verlegung der Haltestelle 

«Luftbrückendenkmal» 

Ist erfolgt, nochmalige Verlegung nach 

Baumaßnahme im Straßennetz zum 1. Juli 

2013 erfolgt. 

OF– 65 

(Buchschlag Bf. – Langen 

Waldsee) 

Tägliches Angebot mit Bus (zuvor 

AST) in den Sommerferien bei 

Badewetter  

Wurde zum Sommer 2010 bereits 

umgesetzt. 

OF– 67 

(Flughafen Terminal 1 – 

Sprendlingen) 

Verlängerung der montags bis 

freitags  verkehrenden Linie 

Wurde zum Dezember 2010 bereits 

umgesetzt. 

OF– 67 

(Flughafen Terminal 1 – 

Sprendlingen) 

Andienung des Frankfurter 

Stadtteils Gateway Garden 

Ab Dezember 2011 umgesetzt. 
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OF – 30 

(Hainhausen – Offenbach 

Marktplatz) 

Verlängerung der Betriebszeit 

samstags bis 20:00 Uhr 

Wurde bisher nicht umgesetzt. 

OF – 30 

(Hainhausen – Offenbach 

Marktplatz) 

Stichfahrten zu AWO-Werkstätten 

Hainbachtal 

Wurde zum Dezember 2011 umgesetzt. 

OF – 30 

(Hainhausen – Offenbach 

Marktplatz) 

Ersatz des 

Haltestellenprovisoriums 

Hainhausen Bahnhof Westseite 

Wurde bisher nicht umgesetzt. 

OF – 85 

(Zellhausen – Obertshausen Bf) 

Fortschreibung des Angebots Veränderungen des Angebots durch den 

RMV nur in Randzeiten zum Dezember 

2012. 

OF – 86 

(Zellhausen – Obertshausen Bf) 

Verlängerung der Betriebszeit 

samstags bis 20:00 Uhr 

Wurde bisher nicht umgesetzt. 

OF – 99 

(Seligenstadt – Langen)  

Erweitertes und aufgewertetes 

Angebot […]  für die 

Gesamtstrecke 

Wurde bisher nicht umgesetzt 

 Taktverdichtungen sonntags auf 

60-Min-Takt 

Wurde bisher nicht umgesetzt 

 

Verbesserte Möglichkeiten der 

Fahrradmitnahme 

mehrere Busse haben nun Vorrichtung für 

Fahrradträger; 

Realisierung ggf. für Wochenenden 
 

Linienverlängerung in Nieder-

Roden bis Eingang Badesee 

Infrastruktur am Badesee fehlt; 

Umsetzung ggf. im Rahmen einer 

Linienveränderung  

Stichfahrten zum Eingang des 

Klinikums Langen 

Gespräche mit Klinikum & Stadt bislang 

erfolglos verlaufen 

Tabelle 5: Ausgewählte wesentliche Maßnahmen aus dem aktuellen NVP 2011 – 2015 
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3.2 Nachfrage und Potenziale

3.2.1 Zielgruppe für den ÖPNV und ihre Entwicklung

Der Regionale Nahverkehrsplan des RMV hat für den 

ÖPNV in der Region – heute und perspektivisch – ein Ziel-

gruppensystem erarbeitet, das Informationen über 

derzeitige und potenziell erreichbare Kunden bereitstellt. 

Dieses unterscheidet zwischen 

 ÖPNV-Stammnutzern 

 Potenzialgruppen 

 für den ÖPNV schwer Erreichbare 

Zur Einteilung werden Variablen aus drei Bereichen 

herangezogen: 

 Verkehrsmittelwahlverhalten 

 allgemeine Werthaltungen im Zusammenhang mit 

Mobilität 

 Einstellungen zu spezifischen Mobilitätskriterien 

ÖPNV-Stammnutzer 

 sind Stress vermeidende «ÖPNV-Bevorzuger» 

 Komfort und günstiger Preis sind wichtiger als 

größtmögliche Flexibilität 

 gehen Verkehrsproblemen wie Stau oder 

Parkplatzsuche aus dem Weg 

 sind geprägt durch Senioren, die teilweise Zwangs-

kunden sind. Die zukünftigen Senioren werden 

mehr und mehr den Zugang zum Pkw erreichen. 

 Wohnorte sind derzeit und in Zukunft für die 

Mehrheit der Gruppe städtisch geprägt 

 Gruppe wird bis zum Jahr 2020 größer, als 

multimodal mobile Potenzialgruppe 

Zuwächse  für diese Gruppe können von «Fahrrad-

bevorzugern» kommen, wenn diese aus Altersgründen das 

Fahrrad nicht mehr so oft nutzen können, und von 

heutigen Pkw-affinen Gruppen, wenn man aus Alters- 

und/oder Kostengründen nicht mehr mit dem Pkw fahren 

kann. 

Potenzialgruppen 

Bei den Potenzialgruppen handelt es sich um zwei 

Gruppen vorwiegend junger Menschen 

 die zweckorientierten ÖPNV- und Pkw-Nutzer sowie 

 die erlebnisorientierten multimodal Mobilen 

(Allesnutzer) 

Beide Gruppen nutzen häufig Ausbildungstarif oder 

Solidarangebote wie das Semester-/ JobTicket, zeigen Of-

fenheit gegenüber dem ÖPNV als auch starke Bindungen 

an andere Verkehrsmittel. Bis 2020 werden sie in Teilen die 

Zielgruppe verlassen haben. 

 Natur- und gesundheitsorientierte 

Fahrradbevorzuger 

 legen Wert auf eine gesunde Lebensweise und eine 

naturschonende Mobilität; 

 sind etwa zur Hälfte im Seniorenalter und ein 

Wechsel zu Stammnutzern ist wahrscheinlich; 

 für diese Gruppe wird für 2020 ein etwa gleich 

großer Anteil wie heute angenommen. 

 Wechseloffene Pkw-Nutzer 

 nutzen vorwiegend den Pkw, sind aber offen, zum 

ÖPNV zu wechseln; 

 gelten als überdurchschnittlich pflichtbewusste und 

harmoniebestrebte Menschen; 

 deren ÖPNV-Affinität kann nicht immer in 

tatsächliche ÖPNV-Nutzung umgesetzt werden, weil 

eher ländlicher Wohnort wenig Alternativen zum 

Pkw bietet. 

Bei den wechseloffenen Pkw-Nutzern gibt es viele 

Senioren. Wahrscheinlich ist, dass viele Menschen dieser 

Zielgruppe so lange wie möglich ihr Mobilitätsverhalten 

unverändert aufrechterhalten werden. 
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Für den ÖPNV schwer Erreichbare 

 familienorientierter Pkw- und Fahrrad-Nutzer sowie 

flexibler «Pkw-Bevorzuger» 

 starke Bindung und überdurchschnittliche Nutzung 

des Pkw 

Für flexible Pkw-Bevorzuger spielen «Geld sparen» und 

«Verkehrsprobleme vermeiden» keine Rolle; Flexibilität 

und Unabhängigkeit haben höchste Priorität. 

Es wird sehr wahrscheinlich sein, dass die Zuordnung zu 

dieser Gruppe besonders stabil bleiben wird. 

Fazit 

In der Summe ergibt sich das Bild, dass die Extremgruppen 

der Stammnutzer und der schwer Erreichbaren 

schrumpfen werden. Die Potenzialgruppen nehmen zu – 

insbesondere multimodale Menschen, für die Bus und 

Bahn mehr oder minder selbstverständliche Verkehrs-

mittel neben anderen Mobilitätsalternativen sind. 

Die Ergebnisse mit ihrem Trend hin zu den Potenzial-

gruppen bestätigen, wie wichtig Produkte und Services 

sind, die der flexiblen Grundeinstellung, dem inter-

modalen Verkehrsverhalten und den erlebnisorientierten 

Freizeitwünschen der Menschen entgegen kommen. 

Gleichzeitig ist bei der Abwägung verschiedener 

Maßnahmen zu berücksichtigen, in welchem Verhältnis 

der wirtschaftliche Aufwand und der tatsächliche Nutzen 

für möglichst viele – und zahlende – Kunden ist. 

3.2.2 Strukturmodell für den Raum 

Das Modell dient der Veranschaulichung des Raums und 

der Haupt-Nachfragebeziehungen im Kreis im Sinne einer 

qualitativen Betrachtung, siehe «Strukturmodell 

Ausrichtungen». Es werden verschiedene Betrachtungen 

zur räumlichen Struktur vorgenommen: 

 Grundlegende Orientierung der Gebiete des Kreises 

(«Einflussbereiche») – auch aufgrund der Fahrzeiten 

– auf das jeweils wichtigste Oberzentrum 

(außerhalb des Kreises) 

 Ausrichtung der Städte auf das jeweilige Mittel-

zentrum 

 Anbindung an das Ortszentrum bzw. an den 

Schwerpunkt vor allem der Einrichtungen der 

Nahversorgung, Verwaltung und Gesundheit sowie 

Kultur, Freizeit und Sport 

 Anbindung der Städte an den Flughafen 

Frankfurt/Rhein-Main als Arbeitsplatzstandort 

sowie als Zielort für andere Fahrzwecke (in 

Abhängigkeit der Erreichbarkeit) 

Flächennutzung und überkommunale Zielorte 

Neben der raumplanerisch vorgegebenen Gliederung 

bzw. Ausrichtung der Kommunen sind gewisse Einrich-

tungen innerhalb des Kreises vorhanden, die über die 

jeweilige Kommune hinaus wichtig bzw. auch potenzielle 

«Magnete» sind oder sein könnten. Die wichtigsten 

Zielorte im Hinblick auf die ÖPNV-Anbindung sowie die 

Flächennutzung können der Abbildung A 3 – «Siedlungs-

strukturen und wichtigste Zielorte» entnommen werden. 

Quell-Ziel-Beziehungen («Wunschlinien») 

Hier wird eine quantitative Betrachtung der wichtigsten 

Nachfragebeziehungen vorgenommen. Es handelt sich 

um eine Auswertung der Verkehrsbeziehungen aus dem 

Verkehrsmodell (Verkehrsdatenbasis Rhein-Main VDRM), 

welches den Gesamtverkehr (MIV, ÖPNV und Radverkehr) 

umfasst. Die Zonen des Verkehrsmodells wurden dabei zu 

einer Zone pro Kommune aggregiert. 

Die Daten stammen aus dem Jahr 2005. Es muss also von 

einer gewissen Unschärfe der Zahlen ausgegangen 

werden. Die Größenordnungen der verschiedenen Bezieh-

ungen werden jedoch nach wie vor als stimmig erachtet. 

Dabei geht es um das Aufzeigen der stärksten Ströme auch 

im Hinblick auf neue Nachfragepotenziale im ÖPNV (vgl. 

A  4 und A  5). 
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Abbildung 12: A 2 - Strukturmodell  "Ausrichtungen"  Anlage 6 
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Abbildung 13: A 3 - Siedlungsstrukturen und wichtigste Zielorte  Anlage 7 
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Abbildung 14: A 4 – Quelle-Ziel-Beziehungen («Wunschlinien») im Kreis  Anlage 8 
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Abbildung 15: A 5 – Quelle-Ziel-Beziehungen («Wunschlinien») über den Kreis Offenbach hinaus   Anlage 9 

Fazit 

 Frankfurt ist eindeutig das wichtigste Zentrum für den überwiegenden Teil des Kreises; Ausnahmen bilden die 

(nord-)östlichen Kommunen. 

 Hanau ist das wichtiges Oberzentrum für die östlichen Kommunen Hainburg, Seligenstadt, Obertshausen, 

Mühlheim und Rodgau. 

 Offenbach ist Oberzentrum für die angrenzenden Kommunen Mühlheim, Obertshausen und Heusenstamm. 

 Darmstadt ist Oberzentrum für die «benachbarte» Kommune Egelsbach, mit Bedeutung in geringerem Maß auch 

für Langen und Dreieich. 

 Aschaffenburg hat teilweise oberzentrale Funktionen für Kommunen im Ostkreis (Mainhausen und Seligenstadt) 

 Der Flughafen weist primär eine «Ausstrahlung» in die «benachbarten» Kommunen Neu-Isenburg, Dreieich und 

Langen auf, aber auch bis weit in den Kreis hinein. 

 Die Bedeutung der Mittelzentren beschränkt sich größtenteils auf die unmittelbar benachbarten Kommunen: 

Seligenstadt (für Hainburg und Mainhausen), Langen (für Egelsbach). 

 Bedeutende Nachfragepotenziale sind innerhalb der Kommunen in den größeren Gewerbegebieten 

auszumachen, insbesondere in Neu-Isenburg und Dreieich. 



 

Seite 51 von 320 / Stand: Dezember 2016 

3.3 Angebot

3.3.1 Rahmenbedingungen 

Die Analyse berücksichtigt grundsätzlich die Quantität, die 

Qualität und die Effizienz des heutigen Angebots. Die 

Auswertungen und Analysen erfolgen unter diesen 

Gesichtspunkten: 

 Das schwächste Glied in der (Transportkette) ist 

ausschlaggebend dafür, ob und wie der ÖPNV 

genutzt wird. 

 Die Beurteilung muss sich orientieren 

- an den strukturellen Rahmenbedingungen, 

- an den verkehrspolitischen Zielsetzungen, 

- an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 

Der Integrale Taktfahrplan (ITF) im Rhein-Main-Gebiet 

und im Kreis Offenbach 

Der Kreis Offenbach ist grundsätzlich sehr gut durch den 

vertakteten regionalen Schienenverkehr vorwiegend in 

Nord-Süd-Richtung von und zu den umliegenden 

Oberzentren erschlossen. Im Kreis Offenbach gibt es 29 

Haltepunkte des Schienenpersonennahverkehrs in allen 

13 Kommunen, davon 20 S-Bahn-Stationen in 10 Kom-

munen. Der Standard der Stationen – z.B. hinsichtlich der 

Barrierefreiheit – ist überwiegend gut. 

Das gesamte S-Bahnnetz mit seinen 5 bis 7 Linien und die 

Odenwaldbahn werden mit Taktverkehren nach den ITF-

Regeln mit der Fahrplansymmetrie zu den Minuten 00 und 

30 gefahren. Die Taktfahrpläne des SPNV liegen wegen 

der auf die Infrastruktur (Frankfurter S-Bahn) und die 

zentralen Anschlussbahnhöfe (z.B. Darmstadt und Hanau 

Hbf.) abgestimmten Zeitlagen für Jahrzehnte fest. 

Nur die Dreieichbahn fährt aus Gründen des Fahrzeug-

einsatzes, der eingleisigen Strecke, der optimierten 

Verknüpfung mit der S-Bahn und der Neuvergabe zum 

Dezember 2015 der verfügbaren Trassen von und zum 

Frankfurter Hauptbahnhof mit einer Symmetrie zur 

Minute 07 und 37. 

Mit der Planung nach den Regeln des ITF wird eine hohe 

Übersichtlichkeit des Angebots sowohl für die Planung als 

auch für die Fahrgäste erreicht. 

3.3.2 Erschließungswirkung der Bahn (SPNV) 

Mit einem Erschließungsbereich mit Radius von 1.000 m 

ergibt sich folgendes Bild hinsichtlich der Flächendeckung 

(vgl. A 6): 

 Die S 1 nach Rödermark und die S 2 nach 

Dietzenbach verfügen überwiegend über 

Haltepunkte mit guten Lagen zum Siedlungsgebiet 

 Die Stadt Rodgau befindet sich dank der vielen und 

in gutem Abstand angeordneten Haltepunkte 

praktisch vollumfänglich im Erschließungsbereich 

von 1.000 m 

 Die Bahnlinie Frankfurt – Darmstadt im Westkreis 

mit den S-Bahn-Linien S 3 nach Langen und S 4 nach 

Darmstadt verläuft am Rand der Städte bzw. 

Siedlungsgebiete 

 Auch die Erschließungswirkung der Haltepunkte der 

Dreieichbahn kann fast ausnahmslos als gut be-

zeichnet werden 

 Die Odenwaldbahn weist mit Seligenstadt und 

Hainburg 2 Haltepunkte mit zentraler Lage auf 

Wird ein Erschließungsbereich mit einem Radius von 1.000 

m um die Bahnhaltepunkte zugrunde gelegt, müssen 

gleichwohl einige Siedlungsgebiete als nicht erschlossen 

bezeichnet werden. 
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Abbildung 16: A 6 – Haltepunkte und Erschließungswirkung des SPNV  Anlage 10 

 

Erreichbarkeit

Die Darstellung A 7 zeigt, innerhalb welcher Fahrzeiten 

die Oberzentren Frankfurt, Hanau, Aschaffenburg und 

Darmstadt erreicht werden können. Die Karte vermittelt 

deutlich, dass Frankfurt Hauptbahnhof von den Halte-

punkten des Westkreises (S 3 und S 4), der S-Bahn-Linie S 2 

bis Dietzenbach und der S-Bahn-Linie S 1 bis Weiskirchen 

(Rodgau) innerhalb von 30 Min. umsteigefrei erreicht 

werden kann.  

Wird als Zielort das Zentrum von Frankfurt, d.h. der 

Bahnhof Hauptwache, angenommen, so reduziert sich die 

Fahrzeit jeweils um 4 Min. Damit liegt die Fahrzeit auch 

von Jügesheim (Rodgau) unter einer halben Stunde. 

Das dichte zeitliche Folge der Bahnen zeigt die hohe 

Qualitätsstufe des Angebots auf den fünf S-Bahn-Linien: 

Ein 15-Min.-Takt wird auf dem Abschnitt bis Langen 

integral, auf den Linien S 1, S 2 und S 8/S 9 während der 

Hauptverkehrszeiten angeboten. Nachteilig sind 

hingegen  

 das nicht durchgehend integrale Angebot der 

beschleunigten Produkte auf der Strecke Frankfurt – 

Langen (RE und SE), 

 das von der üblichen Symmetriezeit des ITF (Min. 

00/30) abweichende Taktraster und die Taktwechsel 

auf der Dreieichbahn (RE 61), 

 das nur zweistündliche Angebot auf der 

Odenwaldbahn (RE 64). 
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Abbildung 17:  A 7 – Erreichbarkeiten der Oberzentren mit der Bahn (umsteigefrei)  Anlage 11 

 

Die angeführten Nachteile wirken sich unmittelbar auf die 

Angebotsplanung der Buslinien aus: Eine zeitlich 

lückenlose Transportkette ist mit dieser Angebotsstruktur 

nicht möglich – da jeweils ein Bus «ins Leere» fährt. Die 

Taktstruktur der Dreieichbahn hat zu Folge, dass eine mit 

ihr verknüpfte Buslinie keine systematischen Anschlüsse 

an eine andere Bahn herstellen kann (und 

umgekehrt).Zusammenfassend kann das Angebot im 

SPNV im Kreis Offenbach so bewertet werden. 

 Die Bahn bildet das ÖPNV-Rückgrat, mit direkten 

Verbindungen nach Frankfurt 

 Mit dem 30-Min.-Takt und der Verdichtung zum 15-

Min.-Takt sind von der zeitlichen Verfügbarkeit her 

optimale Voraussetzungen gegeben 

 Die in letzten Monaten häufigen Verspätungen im 

gesamten S-Bahn-Netz (bis zu Zugsausfällen) 

schmälern den Stellenwert der Bahn und des 

gesamten ÖV-Systems massiv 

Der letzte Punkt erhält im Hinblick auf die in diesem 

Konzept angestrebte Stärkung der Transportkette – durch 

die Ausrichtung der Buslinien auf die Bahn – 

entscheidende Bedeutung. Gerade auf kurzen Distanzen 

ist die Pünktlichkeit ausschlaggebend und wird zum 

Wettbewerbsvorteil für die Bahn.  

Der RMV arbeitet deshalb gemeinsam mit dem Betreiber 

aktuell massiv an einer Wiederherstellung der ge-

wohnten Qualität. Aus diesem Grund baut der NVP auf der 

langfristig gewohnten Qualität und dem aktuell lang-

fristig geplanten (und bei Betreibern bestellten) SPNV-

Angebot auf. 

Gleichwohl wird das Busnetz auch im Hinblick auf seine 

Eignung als temporäre Rückfallebene bei Störungen des 
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Bahnverkehrs betrachtet und entwickelt. Damit sind 

jedoch keine Buslinien parallel zu Bahnangeboten 

gemeint, sondern Ausweichmöglichkeiten auf anderen 

Routen durch die Netzwirkung und gute Verknüpfung der 

Linien an den Anschlusspunkten. Zusatzkapazitäten für 

den Störungsfall können aber nicht angeboten werden. 

3.3.3 Erschließungswirkung des Busverkehrs 

Die Buslinien im Kreis Offenbach weisen verschiedene 

Zugehörigkeiten auf (vgl. Kapitel «Rahmenbedin-

gungen»). 

Die Busrouten folgen in der Regel den regionalen bzw. 

den innerörtlichen Hauptachsen. Die genauere Betrach-

tung zeigt einige Schwachpunkte. 

So werden den Regionallinien – trotz ihrer überörtlicher 

Funktion – vielfach auch örtliche Erschließungsaufgaben 

übertragen, beispielsweise 

 der Linie OF-30 durch eine große Schlaufe im 

südlichen Siedlungsgebiet von Heusenstamm 

 der Linie OF-99 in Rodgau-Jügesheim durch die 

Route durch das östliche Gewerbegebiet und auf 

der engen Haingrabenstraße (Tempo 30) durch das 

Wohngebiet 

 der Linie 120 in Mühlheim durch den 1 km langen 

Umweg durch das Wohngebiet «Markwald» 

 der Linie 661 mit der Stichfahrt zum Ortsteil 

«Gravenbruch» zu dessen Erschließung 

 der Linie 661 in Dreieich mit einer Schlaufe zur 

Erschließung des Wohngebiets «Sudetenring» 

Die Linie 661 erschließt zwischen Langen und Dreieich nur 

sehr kleine Wohngebiete an den Siedlungsrändern. 

Bei den Stadtbuslinien geht die an sich sinnvolle gute 

Flächenwirkung vielfach zu stark auf Kosten der Reisezeit. 

Als Beispiele können dienen: 

 Die Stadtbuslinie OF-42 in Rodgau 

 Die Stadtbuslinien OF-56 und 57 Dietzenbach: 

Gewisse Abschnitte der Linien OF-56 und 57 werden 

nur in einer Richtung bedient 

 Die Stadtbuslinie OF-51 in Neu-Isenburg auf beiden 

Abschnitten nach Zeppelinheim und Gravenbruch 

 Die Stadtbuslinie OF-67 mit ihren vielfachen 

Mäandern in Sprendlingen 

Die Regional- und ergänzend die Stadtbuslinien 

erschließen auch diejenigen Siedlungsgebiete, welche 

nicht durch die Bahnhaltepunkte einbezogen sind, nahezu 

flächendeckend im gesamten Kreisgebiet. 

Das Angebot der Buslinien beruht grundsätzlich auf dem 

30-Min.-Takt sowohl auf den Regional- als auch auf den 

Stadtbuslinien. Eine vertiefte Betrachtung zeigt 

Ausdünnungen und Lücken: 

 Auf der Linie 567 Hanau – Zellhausen wird nur der 

60-Min.-Takt angeboten. 

 Die Linien OF-85 und OF-86 verkehren nur stündlich 

und werden nur in den Hauptverkehrszeiten und 

teilweise während der Schulzeiten zum 30-Min.-

Takt verdichtet 

 Die Linie OF-30 Offenbach – Hainhausen fährt 

vormittags nur stündlich. 

 Die Linien OF-95 Neu-Isenburg – Dietzenbach – 

Urberach und OF-96 werden am Vormittag und 

Nach-mittag zum 60-Min.-Takt ausgedünnt. 

 Auf der Linie OF-99 Langen – Seligenstadt wird in 

dem Abschnitt Rodgau – Seligenstadt werktags nur 

der 60-Min.-Takt angeboten. 

3.3.4 Ergänzende Angebote (AST) 

Die Anruf-Sammel-Taxis (AST) sind in aller Regel 

Bestandteil des Verkehrsverbundes. Dennoch konnten 

einheitliche tarifliche Standards der flexiblen Bedienungs-

formen (Zuschlagsregelungen), eine einheitliche 

Anmeldezentrale und eine entsprechende Überwachung 

der Auftragsunternehmen noch nicht realisiert werden. 

Die Wahrnehmung der AST als ÖPNV im Straßenraum ist 

praktisch nicht vorhanden, die Fahrgastnachfrage 

gegenüber dem Linienbusverkehr deutlich geringer. 

(Ausnahme Mühlheim ohne Anmeldung als Abbringer 

vom Mühlheimer Bahnhof). 
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3.3.5 Zusammenfassung Netz und Angebot Bus  

 Die Buslinien ergänzen die Bahn räumlich, 

vorrangig in den Ost-West-Verbindungen. 

 Die an sich guten Grundanlagen der Regionallinien 

werden vielfach beeinträchtigt durch 

- die Vermischung der Funktionen bei 

Regionallinien durch die Übertragung von 

örtlichen Erschließungsfunktionen (verbunden 

mit sehr unattraktiven Umwegen), 

- der Umwege sowohl auf überörtlichen 

Verbindungen als auch in den Kommunen, 

- durch Lücken im sonst durchgehenden 30-Min.-

Takt bzw. durch die Verdichtung zum 30-Min.-

Takt nur in den Spitzenzeiten. 

 Bei den meisten Stadtbuslinien wird die räumliche 

Erschließung bis in die äußersten Randbereiche 

angestrebt – dies geht zulasten von kurzen und 

attraktiven Reisezeiten. 

Erfahrungsgemäß werden vor allem mit den 

Schwachpunkten «Umwege» (und damit unattraktiv lange 

Reisezeiten) und «Angebotslücken» wechselaffine 

Fahrgastpotenziale nicht angesprochen.  

Stichfahrten wie jene der Linie 661 nach Gravenbruch, 

welche die Fahrzeit um 12 Minuten verlängert, müssen als 

«nachfrageabschreckend» bezeichnet werden. 

Die detaillierte Beurteilung der «Schwachstellen» wird in 

den einzelnen Teilgebieten konkret vorgenommen 
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3.4 Nachfrage

Der Plan A 8 zeigt eine Auswertung der Auslastung von 

Buslinien an ausgewählten Querschnitten gemäß den 

verfügbaren EAV-Daten. 

Demnach sind sehr schlecht nachgefragte Linienabschnit-

te im Bereich von weniger als 200 Fahrgästen pro Tag: 

 Mainflingen – Zellhausen auf der Linie OF-86 

 Heusenstamm – Dietzenbach der Linie OF-96 

 Dietzenbach – Offenthal der Linie OF-96 

 Neu-Isenburg – Dreieich auf der Linie 653 

 Egelsbach – Darmstadt Arheilgen auf der Linie 662 

 

 

 

Abbildung 18: A 8 – Heutiges Angebot und Querschnittsbelastung Bus   Anlage 12 
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3.5 Zuverlässigkeit des Fahrplans

3.5.1 Betriebssteuerung über das Intermodal Transport Control System (ITCS)

Das rechnergestützte Betriebsleitsystem, auch Intermodal 

Transport Control System (ITCS) genannt, stellt den 

technischen Hintergrund für Verkehrsinformationen des 

ÖPNV an den Kunden, einen Teil des Bonus-, Malussytems 

des RMV gegenüber dem Verkehrsunternehmer und 

insbesondere der Anschlusssicherung dar. 

Die kvgOF betreibt gegenwärtig über einen Dienstleister, 

welcher das System entwickelt hat, dieses ITCS in den 

Stadtbusverkehren und den gegenwärtigen Linien-

bündeln LOF-Ost und LOF-Langen 2. 

In den im Jahr 2013 neu vergebenen Bündeln LOF-Mitte 

und LOF-West kommt ein zweites System zum Einsatz, 

welches der Verkehrsunternehmer nach Vorgabe des 

zugrundeliegenden Verkehrsservicevertrag VSV selbst 

beschafft hat. 

Beide Systeme sind nicht in einer zentralen Leitstelle 

verknüpft und laufen autark. Jedes System für sich besitzt 

eine eigene Leitstelle, auf die der jeweilige Betriebsleiter 

im Verkehrsunternehmen den Zugriff hat. 

Das bisherige System der kvgOF ist fahrzeugseitig ein 

autarkes System, wohingegen das System in den 

Linienbündeln LOF-Mitte und LOF-West in die 

Vertriebstechnik/den Busdrucker integriert ist. Hier 

kommen die Busdrucker der Firma Systemtechnik mit 

hauseigener Firmware zum Einsatz, die ebenfalls das ITCS 

aus dem Hause Zelisko beinhaltet.

Systemseitig gibt es – anders als im Kreis Groß-Gerau oder 

in den Busverkehren der umliegenden Städte wie 

Offenbach, Hanau, Darmstadt oder Frankfurt - keine 

gemeinsame Leitstelle für die Busverkehre im Kreis 

Offenbach. 

Eine zentrale Überwachung und Steuerung des Betriebs-

ablaufs der ÖPNV-Verkehre im Kreis Offenbach ist somit 

nicht möglich. 

In der Konsequenz lassen sich daraus wichtige 

Handlungserfordernisse an eine betriebsübergreifende, 

zentrale Leitstelle für die Jahre 2016 bis 2018 ableiten. 

Diese Leitstelle ist eine wesentliche Voraussetzung zur 

Qualitätsprüfung und –steigerung im Busverkehr sowie im 

AST-Verkehr und in der Anschlusssicherung zwischen Bus 

und Bahn. 
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3.6 Haltestellen

3.6.1 Anzahl

Grundlage der Auswertungen bilden die Daten aus der 

geprüften Vollerhebung zum Haltestellenmanagement-

system des RMV aus dem Jahre 2014. 

Eine Haltestelle besteht in der Regel aus mehreren Halte-

positionen (Hin- und Rückrichtung). Haltepositionen 

können wiederum aus mehreren Haltepunkten, speziell 

bei Busbahnhöfen, bestehen. 

Der Ausbaustandard der Haltestellen ist kreisweit nicht 

einheitlich, die Beschilderung ist ebenfalls sehr unter-

schiedlich von Kommune zu Kommune. In den letzten 

Jahren ist zudem eine zunehmende Verunreinigung der 

Schilder und übrigen Anlagen festzustellen. 

 

 

 

Kommune Menge Funktion der Positionen Ausgestaltung 
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Dietzenbach 48 81 81 0 0 55 0 12 14 

Dreieich 72 130 12 84 34 93 2 21 14 

Egelsbach 30 49 0 44 5 34 4 7 4 

Hainburg 19 30 2 23 5 16 0 11 3 

Heusenstamm 30 58 6 49 3 46 0 7 5 

Langen 79 126 5 112 9 78 17 10 21 

Mainhausen 15 22 0 17 5 14 0 7 1 

Mühlheim 61 85 12 70 3 58 4 12 11 

Neu-Isenburg 69 123 41 76 6 45 29 24 25 

Obertshausen 12 24 8 16 0 11 2 8 3 

Rödermark 24 35 35 0 0 20 1 10 4 

Rodgau 80 127 28 87 12 82 3 21 21 

Seligenstadt 35 55 5 35 15 25 3 13 14 

Gesamt 574 945 235 613 97 577 65 163 140 

Tabelle 6: Gesamtübersicht zu der Anzahl, Funktion und Art von Haltestellen im Kreisgebiet 
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3.6.2 Barrierefreiheit 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Anzahl und 

den relative Anteil von barrierefreien Haltestellen 

insgesamt im Kreisgebiet sowie nach Kommune im 

Dezember 2014: 

 

Abbildung 19: Anteil der barrierefrei ausgebauten Haltestellen im 

Kreisgebiet [eigene Erhebung und Darstellung]

 

 

 

 

 

 

Abbildung 20: Anzahl und prozentualer Anteil von ausgebauter Haltestellen je Kommune [eigene Erhebung und Darstellung] 
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3.7 Zusammenfassung und Fazit

3.7.1 SWOT-Analyse

Im Rahmen einer klassischen SWOT-Analyse (strengths, 

weaknesses, opportunities and threats) kann die gene-

relle Situation des ÖPNV im Kreis Offenbach – auch im 

Vergleich zu anderen Räumen mit ähnlichen strukturellen 

Rahmenbedingungen – wie folgt charakterisiert werden: 

Vorteile (sind zu sichern) 

 Die Bahn (Schienenpersonennahverkehr) als 

Rückgrat des ÖPNV im Kreis Offenbach 

 Integraler Taktfahrplan (ITF) bei Bahn und Bus 

 Dichtes Busnetz (bzgl. räumlicher Wirkung) 

 Haupt-Verknüpfungspunkte Bahn – Bus 

 

Nachteile (sind zu entschärfen) 

 S-Bahn im Westkreis weitgehend abseits der 

Ortszentren 

 Fehlende Verbindungen über die Kreisgrenze 

hinweg 

 «Verzettelung» des Busnetzes 

 Lange Fahrzeiten durch Umwege und Schlaufen 

 Vermischung der Funktionen: Linien als 

«Eierlegende Wollmilchsau» 

 Anschlusssicherheit Bahn < > Bus 

 Schülerverkehr teilweise prägend / zu dominierend 

 

 

 

 

Chancen (sind zu nutzen) 

  (Ober-) Zentren im Allgemeinen auf der Schiene 

erreichbar 

 Bewusstsein für Bedeutung des ÖPNV 

 Veränderungen beim Mobilitätsverhalten 

 Kombination ÖPNV und Radverkehr 

 Über bestehende Angebote «hinausdenken» 

 Abstimmung mit den Nachbarkreisen 

 Busbevorrechtigung auch als (wirtschaftliche) 

Chance 

 

Risiken (sind zu umgehen) 

 Finanzierung: Höhe des Aufwands vs. Verteilung der 

Einnahmen 

 Datenverfügbarkeit, auch für laufendes Monitoring 

 Ungleiche Organisation in den Teilgebieten 

 Anpassung bei der Einnahmenaufteilung (EAV) 

 «Alles wollen» – «Pochen auf Besitzstand» – 

«Niemandem wehtun wollen» 

 Abstimmung mit den Nachbarkreisen und RMV 
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3.7.2 Ansatzpunkte und Handlungsbedarf 

Vor dem Hintergrund der Marktanalyse und der Analyse 

des ÖPNV-Angebots sind für eine (teilweise) Neugestal-

tung des Angebotskonzepts im Kreis Offenbach folgende 

Themen anzugehen: 

 Die Buslinien sind aus klaren Funktionen heraus zu 

entwickeln und entsprechend konsequent 

auszubilden. 

 Überörtliche Linien dürfen nicht mit örtlichen 

Erschließungsaufgaben betraut und dadurch 

unattraktiv gemacht werden. 

 Die Buslinien sollten auf möglichst gestreckter 

Fahrroute verkehren und damit die 

Voraussetzungen für günstige Fahrzeiten erhalten. 

 Das Fahrplanangebot ist konsequent und vor allem 

ohne Lücken zu gestalten, um eine zeitdeckende 

Verfügbarkeit und eine integrale Transportkette 

sicherzustellen. 

 Die Netze der überörtlichen Linien und der 

Ortserschließungen sind aufeinander abzustimmen 

und vor allem räumlich ausgeprägter zuzuordnen. 

Mit den oben genannten Anforderungen werden 

gleichzeitig auch die Voraussetzungen für genügend 

Potenziale – und damit auch Einnahmen – beiden 

Ortserschließungen geschaffen. 
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3.8 Vertrieb

3.8.1 Vertriebsstellen im Kreis Offenbach

Bestandssituation 

Der Vertrieb von RMV-Fahrkartenprodukten erfolgt im 

Kreis Offenbach sowohl über die Fahrkartenautomaten 

des RMV als auch über die sogenannten personen-

bedienten Vorverkaufsstellen: 

 Die RMV-Mobilitätszentrale in Dietzenbach, welche 

durch die kvgOF in Kooperation mit den 

Stadtwerken Dietzenbach betrieben wird. 

 Kioske, Schreibwarenläden und kleine spezialisierte 

Einzelhändler in einigen Kommune. Diese 

Vorverkaufsstellen befinden sich in ÖPNV-

strategisch günstiger Lage und werden entweder 

von der kvgOF oder von den lokalen 

Stadtwerkepartnern verantwortet. 

 Einige Stadtwerke vertreiben zudem selber RMV-

Fahrkarten in ihren Servicecentern. 

Weiterhin findet der personenbediente Fahrkartenverkauf 

im Bus oder im Anrufsammeltaxi direkt beim Fahrpersonal 

statt. 

An den Stationen des SPNV (S-Bahn und Regionalbahnen) 

im Kreisgebiet ist über Fahrkartenautomaten der DB der 

Vertrieb von Fahrkarten möglich. Ebenfalls betreiben die 

Stadtwerke Langen einen eigenen Ticketautomaten am 

Busbahnhof Langen. 

In der Dreieichbahn sowie der Odenwaldbahn wird 

ebenfalls ein personenbedienter Verkauf durch 

Zugbegleitpersonal ermöglicht. 

Fahrkartensortiment 

Der Vertrieb des Fahrkartensortiments im Kreis Offenbach 

ist gegenwärtig je nach Vertriebsweg unterschiedlich. Das 

Sortiment an RMV-Fahrkarten ist dem jeweiligen 

Vertriebsweg, z.T. auch technisch bedingt, angepasst. Mit 

Ausnahme von reinen DB-Schienenprodukten werden in 

der RMV-Mobilitätszentrale der kvgOF alle RMV 

Tarifprodukte vertrieben und betreut. 

In den personenbedienten Vorverkaufsstellen können alle 

klassischen Tarifprodukte in Papierform erworben 

werden. Der Erstverkauf von eTickets ist bei den 

Stadtwerkepartnern, allen Vorverkaufsstellen und im Bus 

aufgrund der Vorgabe des RMV und noch zu gestaltender 

technischer Rahmenbedingungen gegenwärtig noch nicht 

möglich. Allerdings können in den heutigen Stadt-

verkehren im Kreis Offenbach alle e-Tickets aktualisiert 

und kontrolliert werden.  

Dies gilt nicht für die kreisweiten Verkehre der kvgOF und 

der Verbund- sowie Regionalverkehre des RMV. Grund 

hierfür ist einerseits eine veraltete Vertriebsinfrastruktur 

auf den Bussen der betroffenen Unternehmer, wie auch 

die zum Teil kurze Restlaufzeit der Verkehrsservice-

verträge, welche größere Investitionen in neue Vertriebs-

infrastruktur für die Verkehrsunternehmer unrentabel 

machen. Hierzu sind seitens VSV eigenständige Lösungen 

mittels autarker Kontrollgeräte vorgeschrieben und durch 

den Verkehrsunternehmer zu realisieren. 

Außerdem werden als innovative Vertriebsformen im Kreis 

Offenbach der TicketShop (per Internet) und das 

«HandyTicket» des RMV, sowie Touch&Travel der DB AG 

angeboten. Abschließend sind noch der Verkauf per 

Abonnement und der Direktvertrieb (SemesterTicket, 

JobTicket, KombiTicket usw.) und das eTicketing zu er-

wähnen. 

3.8.2 Technische Vertriebsinfrastruktur 

Bestandssituation 

In der personenbedienten Vertriebslandschaft des Kreises 

Offenbach konnte in den letzten Jahren weitestgehend 

ein einheitlicher Kassenstandard durch die kvgOF etabliert 

werden. Dieses System aus dem Hause ‘Systemtechnik’ 

verfügt über ein gemeinsames Hintergrundsystem mit 

Schnittstelle zum verbundweiten Hintergrundsystem des 

RMV (vHGS). 

Selbiges gilt für fast alle Stadtbusverkehre in den 

Kommunen. Die eingesetzten Busdrucker aus dem Hause 

Systemtechnik arbeiten ebenfalls mit demselben Hinter-

grundsystem, können neben den klassischen Fahrkarten-

produkten auf Papier ebenfalls eTickets kontrollieren und 

aktualisieren. Auch ist die Prüfung von Handytickets 

möglich. 
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Die Stadtbusverkehre Langen und Neu-Isenburg, welche 

vertragsbedingt noch mit älterer Vertriebsinfrastruktur 

arbeiten, verkaufen das klassische Papierfahrkarten-

sortiment und können eTickets über autarke Kontroll-

geräte kontrollieren. 

Aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten der AST-

Verkehre im Kreis werden hier z.T. Fahrkarten ohne 

technische Infrastruktur verkauft. Die durch die kvgOF 

verantworteten Bedarfsverkehre sind teilweise auf mobi-

le Kontroll- und Verkaufsgeräte umgestellt. Dies 

ermöglicht den üblichen Fahrscheinverkauf inklusive der 

Prüfung von eTickets. 
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3.9 Sicherheit für Kunden und Personal

Bestandsaufnahme

Die Sicherheit stellt hier im NVP 2016 ff. ein 

Querschnittsthema dar. Wichtige Bezüge bestehen zu den 

Kapiteln über Haltestellen, Barrierefreiheit und bei der 

Ausstattung von Fahrzeugen. 

Die Sicherheit im ÖPNV ist insbesondere in einem 

Agglomerationsraum wie dem Rhein-Main-Gebiet ein 

wichtiger Bestandteil des Leistungsangebotes des ÖPNV. 

Daher orientiert sich die kvgOF an der Leitlinie des RMV 

«Der Kunde im Mittelpunkt». 

Sicherheit muss primär zum Nutzen von Fahrgästen und 

Fahrpersonal gewährleistet werden. Daher steht im 

Rahmen der Sicherheit die Stärkung des subjektiven 

Sicherheitsempfindens im Fokus. Der Kreis Offenbach 

orientiert sich in Bezug auf seine Sicherheitsstrategie auf 

die Bausteine des RMV: Personal, Technik und 

Kooperation. 

Personal 

Im Busverkehr leistet zu einem ganz überwiegenden Teil 

das Fahrpersonal mit seiner Präsenz den größten Beitrag 

zum Sicherheitsempfinden sowie zur tatsächlichen 

Sicherheit im Busverkehr. Deshalb ist es für die kvgOF 

bedeutsam, dass Verkehrsunternehmer ihr Fahrpersonal 

regelmäßig deeskalierend trainieren. Die Begleitung von 

Buskursen in den späten Abend- und den frühen 

Morgenstunden durch spezielle Sicherheitsteams wie im S-

Bahnverkehr wird gegenwärtig nicht praktiziert. 

Technik und bauliche Gestaltung 

Neben der Sicherstellung der Personalpräsenz setzt die 

kvgOF i.V.m. dem RMV ergänzend auf technische Über-

wachungsmöglichkeiten. 

Bei der Beschaffung von Neufahrzeugen im Rahmen der 

Ausschreibungen von Linienbündeln wird vom Ver-

kehrsunternehmer der Einsatz von Videoanlagen 

gefordert, der das Sicherheitsempfinden für Fahrgäste, 

Fahrpersonal und den Schutz vor Vandalismus erhöht hat. 

Diese Systeme dokumentieren den Fahrtverlauf und 

unterstützen die Polizei dabei, Täter zu finden und 

Straftaten schneller aufzuklären. 

Bei der Gestaltung der Verkehrsstationen und Haltestellen 

ist durch die vielfältigen Zuständigkeiten im Kreis 

Offenbach bislang nur am Rande auf eine Stärkung des 

Sicherheitsempfindens geachtet worden. Eine zielge-

richtete offene Anordnung von Haltestellenobjekten, die 

Vermeidung von Nischen und Versteckmöglichkeiten, 

sowie Fahrgastwartehallen mit ansprechender 

Beleuchtung tragen zur Stärkung des subjektiven 

Sicherheitsempfindens bei; dies ist allerdings nicht 

flächendeckend im Kreis Offenbach umgesetzt.  

Auch der Einsatz von Videokameras an zentralen 

Knotenpunkten im Busnetz ist bisher nicht zum Einsatz 

gekommen.  

Kooperation 

Der RMV bietet eine regionale Sicherheitsplattform an, die 

den Austausch der verschiedenen Beteiligten im Rahmen 

eines Netzwerks fördert. Hier arbeitet der RMV eng mit der 

Bundes- und Landespolizei, den Ordnungsbehörden sowie 

mit den lokalen Aufgabenträgern und Verkehrsunter-

nehmen zusammen. Nur durch gezielte Vernetzung und 

ein kooperatives Zusammenarbeiten aller Aktionäre ist 

Sicherheit im öffentlichen Raum zu schaffen. 

Künftige Standards  

An den Haltestellen und in den Fahrzeugen soll die 

Sicherheit der Nutzer erhöht werden. Dazu solle ein Maß-

nahmenmix, bestehend aus technischen Maßnahmen (z. B. 

Videoüberwachung an Haltestellen) und präventiven 

Maßnahmen (Sicherheitspersonal, Kampagnen), ent-

wickelt und wo notwendig sukzessive umgesetzt werden. 
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3.10 Einnahmensicherung

Bestandssituation

Die Sicherung der Einnahmen im Kreis Offenbach wird 

primär über die bereits geschilderten Vertriebsaktivitäten 

und Kanäle sichergestellt. Weiterhin setzte die kvgOF 

Anfang 2013 eine Öffentlichkeitskampagne zur Durch-

führung des Vordereinstiegs um, der in den meisten 

Verkehrsserviceverträgen bereits heute bindend ist. 

Hierzu plant die kvgOF als Aufgabenträger umfängliche 

und kontinuierliche Schulungen für das gesamte Fahr-

personal, das im Kreis Offenbach tätig ist. 

Die Realisierung dieser Schulungen ist gegenwärtig nicht 

möglich, da die unterschiedlichen Zuständigkeiten für die 

Busverkehre entsprechende Finanzierungs- und 

Beihilfeprobleme aufwerfen. Auch organisatorisch ist die 

Durchführung für die Verkehrsunternehmer nicht 

verpflichtend. 

Fahrausweisprüfungen dienen in erster Linie der 

Sicherung der Fahrgeldeinnahmen durch die Senkung der 

Schwarzfahrerquote. Darüber hinaus spielt das 

Prüfpersonal für ein besseres subjektives Sicherheitsgefühl 

sowie für den Beratungs- und Servicebedarf der Fahrgäste 

unterwegs eine große Rolle. 

Die Durchführung dieser Kontrollen findet gegenwärtig 

auf vier Ebenen statt.  

 Der RMV kontrolliert ausschließlich auf seinen 

Regional- und Verbundbusverkehren im Kreis 

Offenbach.  

 Die kvgOF lässt auf eigenen Linien kontrollieren 

sowie zusätzlich und stichprobenartig auf den 

Regional- und Verbundbusverkehren des RMV. 

 Die Stadtwerke kontrollieren auf ihren eigenen 

Stadtbusverkehren. 

 Zusätzlich zu den Kontrollen des RMV und der 

Stadtwerke sind die jeweiligen 

Verkehrsunternehmer laut VSV zur Durchführung 

eigener Fahrscheinkontrollen verpflichtet. 

Das Gesamtvolumen der Kontrollen ist gegenwärtig nicht 

genau zu benennen, da der Aufgabenträger nur einen 

Bruchteil der vereinbarten Vertragsregelungen kennt. 

Hinzu kommt die Tatsache, dass der RMV nach eigenen 

Aussagen über Jahre mangels fehlenden Budgets im 

Busverkehr keine Fahrausweisprüfungen vorgenommen 

hat und die stichprobenhafte Überprüfung bei den 

Verkehrsunternehmern ein ähnliches Bild zu Tage geführt 

hat. 

Die daraus resultierende Koordination und 

Debitorenverwaltung sowie das kostenintensive 

Forderungsmanagement erfolgen ebenfalls bei jedem der 

genannten Verantwortlichen parallel. 
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4. Ziele und Grundsätze

4.1 Grundsätze aus dem Regionalen 

Nahverkehrsplan (RNVP)

Bei der Fortschreibung von Nahverkehrsplänen ist gemäß 

einer transparenten Vorgehensweise das Gegenstrom-

prinzip zwischen regionalem und lokalem NVP zur 

Anwendung zu bringen. Nachfolgend werden die 

wichtigsten Grundsätze aus dem aktuellen RNVP in 

Zusammenhang mit der Angebotsplanung dargestellt. 

Generelle Planungsgrundsätze 

 Struktur des ÖPNV-Angebots soll für Fahrgäste 

möglichst leicht nachvollziehbar sein 

 das Liniennetz soll übersichtlich sein 

 das Liniennetz soll sich auf eine überschaubare Zahl 

von Linien konzentrieren 

Linien sollten über gesamte Betriebszeit einen möglichst 

einheitlichen Verlauf besitzen 

Das Liniennetz sollte generell so gestaltet sein, dass der 

ÖPNV neben den Hauptzielen der Pendler (Arbeitsplätze) 

und der Auszubildenden (Schulen) möglichst auch alle 

ÖPNV-relevanten öffentlichen Einrichtungen sowie 

weitere wichtige Ziele des Gelegenheits- und 

Freizeitverkehrs andient. 

 Parallelverkehre sind grundsätzlich zu vermeiden 

oder – wenn nicht möglich oder sinnvoll – durch 

möglichst versetzte Taktlagen zeitlich zu entzerren 

 Synergieeffekte durch eine integrierte Betrachtung 

von regionalen und lokalen Linien  

Leistungsangebot und Verkehrsnachfrage 

 Zur Minimierung der Fahrzeiten sollten die Linien – 

insbesondere die regionalen Verkehre – eine 

möglichst direkte Linienführung aufweisen 

- Erzeugt häufig Konflikt zu Anforderungen an 

lückenlose Erschließungsqualität 

- Im Konfliktfall muss – unter Beachtung der 

Hauptfunktion der jeweiligen Linie – eine 

Abwägung zwischen diesen beiden 

Zielvorgaben getroffen werden 

- Dabei sollte der hohen Bedeutung der 

Fahrzeiten für die Attraktivität des ÖPNV-

Angebots in gebührendem Maße Rechnung 

getragen werden 

 Auf- und Ausbau eines differenzierten ÖPNV-

Erschließungssystems mit sich ergänzenden und 

aufeinander hierarchisch abzustimmenden 

Bedienungsformen 

 Verkehrssystem einsetzen, mit dem die betreffende 

Aufgabenstellung am effektivsten und 

effizientesten bewältigt werden können 

- nach Art und Größe des zu bewältigenden 

Verkehrsaufkommens 

- nach der Reiseweite der Fahrgäste und 

- der Funktion der Linie 

Grundsätze zu den Funktionen der Linien 

Es sollen folgende Grundsätze, die so auch aus den 

Zielvorgaben der Landes- und Regionalplanung 

hervorgehen, berücksichtigt werden: 

 Abgestuftes System von Verbindungsachsen zur 

groß- und kleinräumigen Erschließung. 

 Die innerregionale Verkehrserschließung orientiert 

sich am System der zentralen Orte und 

Verbindungs-achsen. 

 Regionale Schienenstrecken als Rückgrat des ÖPNV 

 Zweckmäßige funktionale Aufgabenteilung 

zwischen lokalen und regionalen Netzen zur 

optimalen Erschließung der Fläche und 

leistungsfähigen Bedienung auf Regionalachsen. 

 Der SPNV ist durch entsprechende Ausrichtung der 

ÖPNV-Buslinien zu stützen. 

 Das Busliniennetz ist auf Haltepunkte des 

Bahnnetzes als Zubringer zum Regional- und 

Fernverkehr auszurichten. 

 In den von der Schiene nicht oder nur teilweise 

erschlossenen Räumen ist der ÖPNV durch Busnetze 

sowie flexible Bedienungsweisen zu ergänzen. 
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4.2 Übergeordnete Zielsetzungen für Kreis Offenbach

Dieses Kapitel befasst sich mit zwei wesentlichen 

Fragestellungen zur Festlegung der Rahmenbedingungen 

des ÖPNV im Kreis Offenbach für die kommenden Jahre: 

 Was soll mit dem ÖPNV angestrebt werden? 

 Was lässt sich mit dem ÖPNV erreichen / leisten? 

Oberziele für den ÖPNV im Kreis Offenbach 

Die im «Leitbild Mobilität» umfassend für alle 

Verkehrsmittel ausgearbeiteten und differenziert 

formulierten Zielsetzungen werden dem Nahverkehrsplan 

2016 ff vorangestellt und gelten als Oberziele

Planerische Ziele für den Nahverkehrsplan 2016 ff 

 Sicherstellen einer hohen Erreichbarkeit: innerhalb 

des Kreises und über den Kreis hinaus 

 Gewährleistung von Mobilität für Personen ohne 

Pkw 

 Sicherstellen einer längerfristigen Finanzierbarkeit 

des ÖPNV 

 Verlagerung der Nachfrage vom MIV (PKW) auf den 

ÖPNV 

 Angebot, Organisation und Finanzierung sollten 

aufeinander abgestimmt werden 

Grundverständnis des ÖPNV 

Die Entwicklung des Nahverkehrsplans 2016 ff geht von 

folgendem Grundverständnis des ÖPNV aus: 

 

«Bündelung» der Nachfrage 

durch Konzentration der Angebote auf starke Achsen 
 

 «Konfektion» für möglichst Viele 

…. und nicht «Maßanzug» für einige Wenige 
 

«Transportkette» primär von Bahn und Bus 

 in räumlicher Hinsicht (Umsteigepunkte und Zugänglichkeit)  

 in zeitlicher Hinsicht (Abstimmung der Fahrpläne)  

«Zuverlässigkeit» 

…. und damit Anschlusssicherheit 
 

«Einfachheit» 

und Verständlichkeit als Voraussetzung für einen leichten Zugang zum ÖPNV 
 

Abbildung 21: Die Grundsätze der ÖPNV-Planung im Kreisgebiet 
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4.3 Anforderungen aus Sicht des Fahrgastes

Grundanforderungen 

Die Grundanforderungen aus Sicht der Fahrgäste sind 

qualitativ, wenn möglich aber auch quantitativ im Sinne 

von Grenz- oder «Zumutbarkeitswerten» zu formulieren: 

 Erreichbarkeit der maßgebenden / von wichtigen 

Zielorten 

- direkt, d.h. umsteigefrei; oder  

- gebrochen, d.h. mit ein- oder mehrmaligem 

Umsteigen; 

- innerhalb einer maximalen Zeitspanne von xx 

Min. 

 

 Verfügbarkeit in räumlicher Hinsicht 

- quantitativ: Entfernung zur nächsten 

Haltestelle maximal xx m 

- qualitativ: Zugänglichkeit hinsichtlich Sicherheit 

und Attraktivität 

 

 Verfügbarkeit in zeitlicher Hinsicht 

- Intervall zwischen 2 folgenden Kursen 

- Gesamtzahl von (täglichen) Verbindungen 

- Betriebszeiten (tagsüber und abends sowie am 

Wochenende) 

- evtl. nach Jahreszeiten 

 

 Garantierte Transportkette, v.a. zwischen Bahn und 

Bus, mit verlässlichen Anschlüssen 

- auch: Alternativen bei Ausfall (z. B. S-Bahn) 

oder Verspätungen, die nicht abgewartet 

werden können. 

Jede der vier oben erwähnten Grundanforderungen muss 

in einem bestimmten Maß erfüllt sein (sog. «Minimum-

prinzip»). 

Rechtlicher Anspruch 

Nach bisheriger Auffassung besteht kein rechtlicher 

Anspruch auf Erschließung oder eine Bedienung (mit einer 

bestimmten Anzahl Kurse) durch den ÖPNV. Gleichwohl 

könnte aus dem heutigen Angebot eine gewisse 

Forderung nach «Besitzstandswahrung» abgeleitet 

werden. Dies könnte aber nur generell, nicht hingegen für 

eine bestimmte Lage einer Haltestelle oder für eine 

Fahrplanzeit eines Kurses gültig sein. 

Allerdings besteht von Anbieterseite her die gesetzliche 

Verpflichtung, den ÖPNV als Teil der Daseinsvorsorge zu 

gestalten. 

Es muss somit ein zweckmäßiges Verhältnis zwischen mög-

lichst flächendeckender, «weitreichender» Erschließung, 

kurzen Fahrzeiten und vertretbarem Aufwand angestrebt 

werden. 
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4.4 Zwei Zielsetzungen für die Angebotsauslegung

ÖPNV als flächendeckende Grundversorgung 

Die flächendeckende Grundversorgung dient primär der 

Erfüllung sozialpolitischer bzw. verkehrspolitischer 

Zielsetzungen des Kreises Offenbach als Aufgabenträger: 

 «Daseinsvorsorge» für Personen, die über kein 

eigenes Fahrzeug verfügen können oder wollen  

 Grundsätzlich für alle Fahrzwecke (Arbeit, 

Ausbildung, Besorgungen, usw.) 

 Als (fast) flächendeckender Anspruch an den ÖPNV, 

aber mit u. U. weiteren Entfernungen zur Haltestelle 

 Mit diesen Konsequenzen für ÖPNV 

- auch / insbesondere in dünnbesiedelten und 

dispersen Siedlungsstrukturen 

- mit gewissen «Kompromissen» hinsichtlich 

Streckenführung 

- mit sehr geringem Angebotsniveau 

Dabei werden eine geringe Auslastungen der Kurse und 

Linien sowie auch geringe Kostendeckungsgrade in Kauf 

genommen werden müssen. 

Dennoch bedarf es Festlegungen, wie weit sich dieser 

Anspruch geltend machen lassen kann, und zwar 

hinsichtlich 

 Flächendeckung 

 Räumliche Einzugsbereiche der Haltestellen 

 Gestaltung des (minimalen) zeitlichen 

Angebotsniveaus 

ÖPNV als Teilersatz / Entlastung des Individualverkehrs 

Eine Verlagerung des Verkehrs vom MIV auf den ÖPNV 

dient primär zur Erfüllung verkehrspolitischer, aber auch 

wirtschaftlicher Zielsetzungen und kann wie folgt 

beschrieben werden: 

 Als «Konkurrenz» zum Individualverkehr in / auf 

bestimmten Gebieten / Achsen 

 Konzentration des Mitteleinsatzes in Gebieten und 

Korridoren mit großem Nachfragepotenzial 

 Mit diesen Anforderungen: 

- schnelle und häufige Verbindungen 

- • konsequente Auslegung 

Im Vordergrund steht der effiziente Einsatz der 

finanziellen Mittel: Diese Angebote werden nur dann und 

dort gefahren, wo große Fahrgastnachfragen gewonnen 

und hohe Kostendeckungsgrade erreicht werden können 
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4.5 Verkehrsplanerische Funktionen

Wesentliche Anforderungen 

Die Entwicklung von Linien bzw. eines Liniennetzes für 

den Kreis Offenbach ist hauptsächlich von folgenden 

Anforderungen bestimmt: 

 Möglichst umfassende Erschließung des Siedlungs-

gebiets 

 Effiziente Erschließung von Korridoren und Achsen 

  (direkte) Verbindung zum Zentrumsort (in einer 

Region) oder ins Stadtzentrum 

 Verbindung zum Anschlusspunkt des überge-

ordneten Netzes  (Bus  SPNV, SPNV  

Fernverkehr) 

Konzeptentwicklung 

Die Konzeptentwicklung des NVP 2016 ff. beruht auf 

folgenden Überlegungen: 

 Die Bahn als Rückgrat des ÖPNV im Kreis Offenbach 

 Das Busnetz als Ergänzung zur Bahn mit drei 

Netzfunktionen 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bahn 

Die Schiene bildet nach wie vor das Rückgrat der ÖPNV-Erschließung im Kreis. 

Die vier Nord-Süd-Achsen mit den vier S-Bahn-Linien und der Odenwaldbahn sowie die 

Ost-West-Achse mit der Dreieichbahn sind das Grundgerüst des ÖPNV im Kreis. 

Die Bahn-Linien stellen Direktverbindungen zum wichtigsten Oberzentrum Frankfurt her. 

 

Der Bus 

Das Busnetz ergänzt die Bahn 

Das Busnetz erfüllt mit seinen Hauptlinien drei Netzfunktionen: 

Zubringer zur Bahn 

Anbindung an das Stadtzentrum 

Verbindung zwischen den Zentren 

Abbildung 22: Netzfunktionen des ÖPNV (metron, 2015) 

 

 

Die o.g. Funktionen sollen die Grundlage der Über-

arbeitung des heutigen Busnetzes sein. Sie dienen zur 

Erarbeitung eines kreisweit einheitlichen, zukunfts-

weisenden Gesamtkonzepts, welches 

 systematisch und stringent nach kreisweit 

einheitlichen Kriterien entwickelt, 

 in sich schlüssig und nachvollziehbar und 

 auf dieser Basis als ausgewogen, angemessen und 

«gerecht» empfunden werden soll. 

Die Netzfunktionen für die Hauptlinien werden 

nachfolgend erläutert. 
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Funktionen des Busses im Hauptliniennetz 

 

 

Zubringer zur Bahn 

Das Busnetz wird – noch stärker – mit Zubringerlinien auf die Bahn ausgelegt, im 

Sinne der sog. «Transportkette» von Bahn und Bus.  

Im Nahbereich soll das Fahrrad in Zukunft weitaus stärker diese Zubringerfunktion 

übernehmen – auch im Sinne des «Leitbilds Mobilität». 

 

Anbindung an das Zentrum 

Die äußeren Stadtteile und die Hauptachsen der entfernteren Ortsteile werden 

konsequent direkt, d.h. umsteigefrei, an das Zentrum angebunden. 

 

 

Verbindung zwischen den Zentren 

Zwischen benachbarten Mittelzentren, die nicht mit der Bahn verbunden sind, 

verkehren «schnelle» Buslinien. 

Diese Funktion kommt auch bei die Kreisgrenze überschreitenden Linien zur 

Anwendung. 

Dank gestreckter Fahrrouten in den Siedlungsgebieten können kurze Fahrzeiten 

erreicht werden. 

 

Spezialfunktion Anbindung Gewerbegebiete 

Ausgedehnte und oder dichte Gewerbegebiete außerhalb der 

Erschließungsbereiche von Bahnhaltepunkten und/oder Buslinien sind gesondert 

zu erschließen. 

 

Abbildung 23: Netzfunktionen des Linienbusses (metron, 2015) 
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4.6 Barrierefreiheit im ÖPNV

Das Ziel der vollständigen Barrierefreiheit ist bei 

Modernisierung und Bau von Zugangsstellen zum SPNV 

bereits seit Jahren eine wesentliche Planungsgrundlage 

und wird im Wesentlichen durch den RMV bzw. die 

Deutsche Bahn sowie die Kommunen als «Ersteller» der 

entsprechenden Infrastruktur gewährleistet. 

Mit Inkrafttreten des novellierten Personenbeförderungs-

gesetzes (PBefG) am 1.1.2013 erfuhr die Barrierefreiheit 

eine weitgehende gesetzliche Regelung. Der § 8 (3) des 

PBefG sieht vor, dass der Nahverkehrsplan «die Belange 

der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten 

Personen mit dem Ziel zu berücksichtigen (hat), … bis zum 

1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu 

erreichen.» 

Damit eine vollständige Barrierefreiheit erreicht werden 

kann, müssen sowohl Fahrzeuge als auch die Haltestel-

leninfrastruktur entsprechend ausgestattet sein. 

Bei den Fahrzeugen wird dies bereits heute in den 

Ausschreibungsverfahren im Rahmen der Verkehrs-

serviceverträge (VSV) berücksichtigt. Bei alternativen 

Bedienungsformen stoßen Vorgaben zur Barrierefreiheit 

allerdings an Grenzen. 

Der generelle barrierefreie Ausbau stellt aufgrund des 

Umfangs von rund 12.000 Haltestellen im RMV eine große 

Herausforderung dar. 

 Deshalb hat der RMV in seinem RNVP vorgesehen, 

dass durch den RMV eine Bestandsaufnahme der 

Haltestellen erfolgt.  

 Parallel dazu sollen in Einklang mit den 

einschlägigen Richtlinien RMV-Standards für die 

Barrierefreiheit von Haltestellen entwickelt und aus 

dem Abgleich mit der Bestandsaufnahme der 

Handlungsbedarf definiert werden. 

Eine Priorisierung von Maßnahmen zum b92arrierefreien 

Ausbau kann – in Analogie zu den Bahnhöfen – nach der 

Anzahl der Ein-, Aus- und Umsteiger sowie nach der 

Verknüpfungsfunktion erfolgen. 

Die o.g. Bestandsaufnahme wurde im Jahr 2015 und 2016 

durchgeführt, die Abstimmungen zu Korrekturen 

zwischen RMV und kvgOF haben zwischenzeitlich 

stattgefunden, und die letztliche Freigabe der neu 

aufgenommenen Haltestellen durch die kvgOF ist zum 

Ende 2016 erfolgt. 

Die kvgOF hat bereits vor dem RMV mit der Erarbeitung  

von Standards für den barrierefreien Ausbau von Halte-

stellen begonnen. Im Ergebnis wurde ein Leitfaden in 

Abstimmung mit Hessen Mobil und anderen relevanten 

Institutionen erarbeitet, der Grundlage des weiteren 

Vorgehens im Kreisgebiet sein wird (vgl. Kapitel 6 

“Standards”).  

 

4.7 «Grenzen» der ÖPNV-Bedienung 

Die Grenzen der Bedienungswürdigkeit eines Gebietes 

bzw. einer zusätzlichen Linie sind gegeben bei 

 sehr geringem zusätzlichem Potenzial, und  

 bei markanten Zusatzkosten («Sprungkosten») einer 

Bedienung; sowie 

 bei akzeptablen Bedingungen mit dem Rad (sichere 

Wege, flache Topografie) 

Es sind Alternativen wie z. B. AST zu prüfen (nicht alle 

Menschen können Rad fahren). 
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5. Anforderungen und Standards

5.1 Anforderungen aus dem Regionalen 

Nahverkehrsplan (RNVP)

Die Handlungsempfehlungen und Orientierungshilfen im 

RNVP sowie Vorschläge für die Festlegung von ÖPNV-

Standards sollen es den lokalen Partnern erleichtern, in 

ihrem Zuständigkeitsbereich Anforderungen festzulegen, 

die verbundweite Vorgaben sinnvoll ergänzen. Durch 

diesen Ansatz soll auch ein Beitrag zu einer langfristigen 

Angleichung von ÖPNV-Standards im Verbundgebiet 

geleistet werden.  

5.1.1 Bedienungsstandards im RMV 

Das hessische ÖPNV-Gesetz fordert eine «ausreichende 

Verkehrsbedienung (…) als Aufgabe der Daseinsvorsorge 

nach dem Stand und der Entwicklung der 

Mobilitätsnachfrage entsprechend den regionalen und 

örtlichen Gegebenheiten.» (§ 4 ÖPNVG Hessen). 

Verbindliche Bedienungsstandards werden damit noch 

nicht näher definiert. Angegeben ist lediglich, dass diese 

nach der Mobilitätsnachfrage und den regionalen 

Gegebenheiten zu differenzieren sind. Hinweise für die 

Definition angemessener Bedienungsstandards geben die 

einschlägigen Richtlinien, vergleichbare Pläne anderer 

Aufgabenträger und die wissenschaftliche Literatur. 

Die Aussagen zur Bedienung beziehen sich in der Regel auf 

ein Grundangebot. Damit wird im Sinne der Daseins-

vorsorge ein Mindeststandard beschrieben. Davon zu 

unterscheiden ist, dass es in Abhängigkeit von der 

konkreten Nachfrage auf den einzelnen Linien im Sinne 

einer marktorientierten Ergänzung des Grundangebotes 

auch eine häufigere Bedienung geben kann. 

Raumorientierter Ansatz 

In der Raumordnung sind zentrale Orte festgelegt 

worden. Hier werden die Mittelzentren (MZ) und die Ober-

zentren (OZ) beziehungsweise Metropolkerne (MK; 

Frankfurt) betrachtet. 

Aus der räumlichen Betrachtung ergeben sich vorrangige 

Ausrichtungen der Zentren zu gleichrangigen oder 

übergeordneten Zentren. 

Die ÖPNV-Verbindung zwischen den Oberzentren ist im 

Verbundraum des RMV ausnahmslos durch den SPNV 

gewährleistet. Der im RNVP behandelte 

straßengebundene ÖPNV konzentriert sich auf die 

Verkehrsachsen zwischen Oberzentren und Mittelzentren 

sowie zwischen Mittelzentren untereinander, soweit sie 

nicht durch den Schienenverkehr bedient werden. 

Verbindungen zwischen Mittelzentren und Unter-, Grund- 

beziehungsweise Kleinzentren dienen der lokalen 

Erschließung und werden deshalb in den lokalen 

Nahverkehrsplänen behandelt. 

Nachfrageorientierter Ansatz 

Die Bedienungsstandards sollen den Stand der 

Mobilitätsnachfrage sowie deren zukünftige Entwicklung 

wider-spiegeln. Dies bedeutet, dass die Nachfrage Einfluss 

auf die Bedienung hat.  

In der nachfolgenden Tabelle gibt der RMV einen 

Überblick zu den Standards im regionalen Linienverkehr. 

Der Kreis Offenbach ist in seiner Struktur größtenteils 

sicherlich dem Kernraum im RMV-Gebiet zuzurechnen. 
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Abbildung 24: Bedienungsstandards des RMV für regionale Linienverkehre [aus: RNVP; RMV-eigene Zusammenstellung auf Grundlage von 

VDV-Standards, FGSV, weiteren Quellen, Empfehlungen von Gutachtern

5.1.2 Funktionen regionaler Buslinien im RMV 

Gemäß RNVP des RMV ist primäre Aufgabe regionaler 

Buslinien die verkehrlich sinnvolle Komplementierung des 

SPNV-Netzes auf Achsen, denen eine ähnliche 

Verkehrsnachfrage zugrunde liegt, die aber über keine 

Schieneninfrastruktur verfügen. 

Im Hinblick auf eine mögliche Lokalisierung von heutigen 

Regionalbuslinien des RMV ist wichtig, dass eine ent-

sprechende Zuordnung von Linien gemäß den 

nachfolgend beschriebenen Kriterien erfolgen könnte. 

 Zentralörtliche Verbindungsfunktion 

- Bedeutung umso höher, je mehr Ober- und 

Mittelzentren durch die Linie miteinander 

verbunden werden

 

 Verknüpfungsfunktion mit dem SPNV 

- Je mehr SPNV-Haltepunkte angefahren werden 

und je mehr Anschlüsse hergestellt werden, 

umso stärker ist die Linie im integrierten 

regionalen Netz verankert 

 Schienenersatz-/Schienenergänzungsfunktion als 

integraler Bestandteil des regionalen Netzes 

- Ersatz einer Schienenverbindung, indem sie in 

Schwachlastzeiten ein alternatives Verkehrs-

angebot gewährleistet 

- Verstärkung in Zeiten starker 

Verkehrsnachfrage durch zusätzliche 

Beförderungskapazitäten zur 

Schienenverbindung 
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 Linienlänge 

- • Je länger die Linie, umso wichtiger ihre 

Funktion für das regionale Netz 

- Bei Linienlängen mit weniger als 15 Kilometern 

(Kernraum) auf Hauptlinienweg steht nicht die 

regionale Netzwirkung, sondern die lokale 

Erschließung der Fläche im Vordergrund 

 Fahrtlänge der Reisenden 

 Anteil Ausbildungsverkehre 

- Bei sehr hohem Schülerverkehrsanteil spielt die 

regionale Ergänzungsfunktion der Linie zum 

SPNV eine nachgeordnete Rolle  

 Anzahl betroffener Aufgabenträgerorganisationen 

(LNO) 

- Je mehr LNO von einer Linie betroffen sind, 

umso mehr wird die Linie wichtige regionale 

Funktionen erfüllen 

- bei Linien, die lediglich innerhalb der 

Zuständigkeitsgrenzen einer LNO verkehren, 

werden lokale Verkehrsfunktionen überwiegen 

5.1.3 Schülerverkehr im RMV 

Die Festlegung von Standards für die Schülerbeförderung 

liegt letztlich in der Hand der lokalen Nahverkehrsor-

ganisationen. Im RNVP werden jedoch einige Hinweise 

gegeben, wie der Schülerverkehr optimiert werden kann. 

Planung von Fahrten 

Ausbildungsverkehre sollten – soweit möglich – durch die 

vorhandenen Linien abgedeckt werden. 

Ist dies nicht möglich, zum Beispiel weil Quelle und Ziel der 

Schülerverkehre oder auch deren zeitliche Lage nicht 

kompatibel mit dem sonstigen Netz sind, kann die 

Einrichtung von Linien sinnvoll sein, die speziell auf die 

Bedürfnisse des Ausbildungsverkehrs ausgerichtet sind. 

Die Definition von Anforderungen an die 

Schülerverkehrsbeförderung sollte zwischen den verschie-

denen Schultypen unterschieden werden. Die einzelnen 

Schultypen stellen unterschiedliche Anforderungen an 

Bedienungsumfang, Fahrzeugkapazitäten, Umsteige-

häufigkeiten und Wartezeiten. 

Grundschulen sollten sowohl zur 1. als auch zur 2. Stunde 

angefahren werden. Die Rückfahrt erfolgt in der Regel 

nach der 4., 5. und 6. Stunde. 

Weiterführende Schulen müssen morgens neben der 

1. Stunde nur in Ausnahmefällen zur 2. Stunde bedient 

werden. Die Rückfahrt erfolgt bei Schulen ohne 

Nachmittagsunterricht meistens nach der 6. und 7. Stunde 

und bei Schulen mit Nachmittagsunterricht nach der 8., 9. 

und 10. Stunde. Schülern der weiterführenden Schulen 

können dabei längere Wartezeiten vor und nach dem 

Unterricht zugemutet werden als Grundschülern. Für die 

maximalen Wartezeiten können Richt- und Grenzwerte 

definiert werden, die die lokalen Rahmenbedingungen 

berücksichtigen. 

Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, Grundschüler 

ohne Umstieg direkt zur Schule zu befördern, während bei 

weiterführenden Schulen Umstiege eingeplant werden 

können. 

Die kvgOF beabsichtigt, sich an diesen Standards des RMV 

zu orientieren. 

Schulzeitstaffelung 

Um den steigenden Ausgaben entgegenzuwirken, ist es 

gemäß RNVP des RMV sinnvoll, die Schulzeiten und das 

Nahverkehrsangebot zu koordinieren. 

Üblicherweise wird zunächst eine Staffelung der 

Schulanfangszeiten an den Schulen vorgenommen. 

Entsprechend dazu wird daraufhin die Umlaufplanung der 

eingesetzten Schulbusse optimiert. Durch die 

Koordination der Schulanfangszeiten und des 

Nahverkehrsangebots ist es möglich, vorher parallel 

stattfindende Linienfahrten so zu optimieren, dass sie 

nacheinander durchgeführt werden können. 

Die durch die Koordinierung frei gewordenen Fahrzeuge 

lassen sich entweder einsparen oder kostenneutral an 

anderer Stelle als Verstärker einsetzen. Je nach Aufwand, 

der in eine solche Untersuchung investiert wird, findet 

hierbei ein möglichst iterativer Prozess statt, bis eine 

erfolgversprechende Lösung gefunden wird 

.
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5.1.4 Park + Ride

Die Verantwortung für Park+Ride-Anlagen liegt in Hessen 

bei der jeweiligen Kommune, in der die Station liegt.  

Die Dimensionierung der Anlage erfolgt unter Beachtung 

der individuellen Situation der Verkehrsstation. Generell 

gilt das Ziel, die Wege mit dem motorisierten Indivi-

dualverkehr zu minimieren und die Wege mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu maximieren. 

Beim weiteren Ausbau der Park+Ride-Anlagen soll 

deshalb auch die Wirkung auf mögliche Buszubringer-

verkehre geprüft werden. 

Die Dimensionierung der Park+Ride- und Bike+Ride-

Anlagen erfolgt nach Bedarfskriterien anhand des Leit-

fadens des Landes Hessen (HSVV, 2001). Wird ein Bedarf 

gemäß Leitfaden ermittelt, so sind die Anlagen 

zuwendungsfähig durch das Land Hessen. 

Park+Ride- und Bike+Ride-Anlagen sind immer 

gemeinsam und unter Einbeziehung der Busangebote zu 

betrachten. 

 

 

 

 

Abbildung 25: Empfehlungen zu Park+Ride-Anlagen [aus: RNVP]
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5.1.5 Flexible Bedienformen im RMV

Unter dem Gebot einer wirtschaftlichen Verwendung von 

Finanzierungsmitteln ist der Einsatz konventioneller 

Linienbusverkehre oftmals nicht länger vertretbar. 

Als Alternative haben sich in den letzten Jahren 

unterschiedliche Formen von flexiblen Bedienungsformen 

etabliert. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit zeichnen sich alle 

diese Angebotsformen dadurch aus, dass sie zumindest 

teilweise bedarfsgesteuert sind und sich damit flexibel an 

die räumliche und zeitliche Verteilung der 

Fahrgastnachfrage anpassen. 

Obwohl flexible Bedienungsformen im Lokalverkehr zum 

Einsatz kommen, werden im RNVP Standards definiert, die 

lokalen Aufgabenträgern zwar ein hohes Maß an 

Gestaltungsspielraum lassen, gleichzeitig aber auch eine 

transparente, einheitliche Definition der Produkte im 

Sinne der Kunden gewährleisten. 

Aus Sicht der Kunden sollten die nachfolgenden Punkte 

verbundweit einheitlich geregelt sein und diese Fragen 

berücksichtigen: 

 Gibt es einen Fahrplan und wenn ja, wie ist dieser 

gestaltet (Rahmenfahrplan/Punktfahrplan)? 

 Ist eine Anmeldung erforderlich und wie kann diese 

erfolgen? 

 Gibt es eine Haustürbedienung oder werden nur 

Haltestellen angefahren? 

 Muss ein Zuschlag gezahlt werden? 

Ausgehend von diesen Fragen können alle derzeitigen 

Produkte in die nachfolgend genannten drei Produkt-

gruppen aufgeteilt werden. 

Ein Zuschlag kann nur dann erhoben werden, wenn eine 

Haustürbedienung – und damit ein zusätzlicher Komfort – 

angeboten wird. 

Die kvgOF beabsichtigt, diesen Standard des RMV zu 

übernehmen. 

Eine flexible Bedienungsform muss gemäß RMV-Standard 

als Bestandteil des ÖPNV-Netzes von Fahrgästen wahr-

genommen werden können. Deshalb ist es wichtig, sie 

möglichst gut in das Gesamtangebot zu integrieren. Hier-

zu sollte es eine zentrale Stelle geben, die komplette 

Wegeketten unter Einbeziehung von flexiblen 

Bedienungsformen beauskunften, organisieren und 

gegebenenfalls disponieren kann. Diese Stelle soll 

verbundweit möglichst 365 Tage im Jahr und rund um die 

Uhr erreichbar sein.  

Durch eine einheitliche Produktgestaltung in Verbindung 

mit einer Servicenummer wird auch eine Vermarktung der 

flexiblen Angebote deutlich erleichtert. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 26: Produktgruppen bei flexiblen Bedienungsformen [aus: RNVP]
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5.2 Netzhierarchie von Bahn und Bus im Kreis Offenbach

Zentrale Fragen 

Zwei Fragestellungen stehen im Mittelpunkt der 

Überlegungen zur Netzhierarchie im Kreis Offenbach:  

 Wie wird der ÖPNV gestaltet ? 

 Nach welchen Gesichtspunkten wird das Angebot 

differenziert? 

Gesamtbetrachtung 

Dabei wird eine Gesamtbetrachtung aller Linienverkehre 

vorgenommen, unter folgenden Aspekten: 

 Betrachtung von Bahn und Bus, sowie des Rad- und 

Fußgängerverkehrs («ÖPNV +») 

 Betrachtung unabhängig von der (derzeitigen) 

vertraglichen und betrieblichen Verantwortung und 

der (heutigen) Finanzierung 

 Bus als eigenständige Bedienung, aber auch als 

Zubringer zur Bahn 

 Fahrrad als Zubringermittel zur Bahn im Sinne eines 

erweiterten Einzugsbereichs, aber auch als (geeig-

neteres) Verkehrsmittel im Nahbereich (als der Bus) 

Hierarchie des Liniennetzes 

Folgende wesentlichen Hierarchien sind zu berück-

sichtigen: 

 Bahn als Rückgrat mit der Erschließung durch die 

Bahnhaltepunkte 

 Hauptlinien Bus im Sinne eines strukturierenden 

Netzes 

 insbesondere für überörtliche Verbindungen 

 Route auf Hauptachsen bzw. durch Siedlungs-

schwerpunkte 

 Ortserschließung Bus als Ergänzung zu den 

Hauptlinien 

Hauptlinien 

Die Hauptlinien haben auch die Funktion, Verbindungen 

zwischen den Mittelzentren herzustellen, die nicht mit 

einer Bahnstrecke miteinander verbunden sind. Die 

Definition von «Hauptlinien» ist wie folgt: 

 Linie über die Grenze der Kommunen hinaus 

- • Verbindungen zwischen Städten und 

Oberzentren (anstelle der Bahn) 

- Verbindungen zu einem Oberzentrum 

außerhalb des Kreises 

 Linie mit den Funktionen 

- Zubringer zum Bahnanschlusspunkt 

- Anbindung an das Mittelzentrum bzw. an das 

Ortszentrum 

 Linie ist mit ihrem Verlauf grundsätzlich 

- auf den Hauptachsen 

- auf gestreckter Route 

Ein Abgehen von den Hauptachsen und damit Umweg-

fahrten oder gar Stichfahrten sind nicht vorgesehen im 

Sinne der o.g. Definition. 

Ortslinien 

Die Definition von ergänzenden «Ortslinien» lautet: 

 Linie grundsätzlich innerhalb einer Kommune 

- Zubringer zur Bahn 

- Anbindung an das Zentrum oder wichtiger Ziele 

innerhalb des jeweiligen Ortes 

 Linie kann diese beiden Ausprägungen haben: 

- räumliche Ergänzung zur Erschließung von 

Ortslagen außerhalb der Erschließungsradien 

(periphere Ortsteile) 

- Feinerschließung von bereits durch die Bahn 

und evtl. durch Hauptlinien erschlossenen 

Gebieten 
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5.3 Standards für Netz und Angebot

Gestaltungsgrundsätze für Netz und Angebot 

Die vorliegenden Standards und die späteren Maßnah-

menkonzepte beziehen bewusst alle straßengebundenen 

Linienverkehre im Kreis Offenbach ein, d.h. sowohl die 

Regionallinien, die lokalen Linien der kvgOF als auch die 

Stadtbusverkehre. 

Damit wurde die Absicht verfolgt, die ÖPNV-Erschließung 

im Kreis ganzheitlich – also unter Berücksichtigung von 

planerischen, betrieblichen und wirtschaftlichen Syner-

gien im Gesamtnetz des Kreises – zu behandeln und damit 

aufzuzeigen, wie auf Grundlage eines neuen Hauptlinien-

netzes beispielsweise auch eine künftige Ortserschließung 

in einer Kommune aussehen könnte. Damit entspricht die 

Vorgehensweise auch dem im Hessischen ÖPNV-Gesetz 

vorgesehenen «Gegenstromprinzip». 

Der Entwicklung des Nahverkehrsplans 2016 ff werden, 

ausgehend von dem in Kapitel 4 beschriebenen Grund-

verständnis des ÖPNV, folgende Gestaltungsgrundsätze 

vorangestellt: 

 grundsätzliche Anforderungen für Bahn und Bus 

 spezifisch für die Hauptlinien Bus 

 für die Ortserschließung Bus 

 für die Verknüpfung 

Grundsätzliche Anforderungen  

 Einfaches, leicht verständliches und gut merkbares 

Gesamtangebot 

 Optimale Verknüpfung des Bussystems mit dem 

übergeordneten Verkehrsträger Bahn 

 Optimale Verknüpfung zwischen den Buslinien 

 Erschließung in räumlicher Hinsicht 

- an den «Quellen» (Wohngebiete) 

- an wichtigen «Zielen» 

 Bedienung in zeitlicher Hinsicht mit differenzierten 

Taktfolgen gemäß Angebotsstufen 

 Umsteigefreie Fahrgelegenheiten 

- zum jeweiligen Ortszentrum 

- zum zugeordneten Mittelzentrum 

 

Anforderungen für die Hauptlinien «Bus» 

 Erschließung in räumlicher Hinsicht 

- des Stadtzentrums, der innerörtlichen 

Hauptachsen und der ausgeprägten 

Siedlungsschwerpunkte 

- der überkommunal wichtigen Zielorte 

 Erschließung von Achsen mit ausgeprägten 

Arbeitsplatzansiedlungen (evtl. auch nur zeitweise 

bedient) 

 Direkte, zügige Linienführung ohne Umwege und 

mit möglichst wenig Ablenkungen, zugunsten 

hoher Reisegeschwindigkeit 

 Führung von beiden Richtungen einer Linie auf 

derselben Achse 

 Verknüpfungs- und Endpunkte der Linien an 

bekannten, gut wahrnehmbaren Orten 

 Begleitmaßnahmen für einen pünktlichen, 

zuverlässigen Betrieb 

Anforderungen für die Ortserschließung «Bus» 

 Ergänzende Erschließung zu den Hauptlinien 

 Erschließung in räumlicher Hinsicht 

- auch von peripheren Wohn- und Arbeitsplatz-

gebieten  

 Linienführung auf eine optimale Erschließungs-

wirkung ausgelegt 

 Schlaufen am Linienende zulässig 

Anforderungen an die Umsteigepunkte und Haltestellen 

 Gezielte Verknüpfung an geeigneten und belebten 

Umsteigepunkten 

 Haltestellen in hoher Qualität (allenfalls in 

geringerer Anzahl), mit 

- guter Erreichbarkeit (Zugänge) 

- Barrierefreiheit 

Die Grundsätze zu den Hauptlinien und zur Orts-

erschließung verdeutlichen die weiter oben vorge-

nommene Hierarchisierung des Liniennetzes im 

Busverkehr: 
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 Die Hauptlinien sind auf die wichtigsten Zielorte 

ausgerichtet, erschließen die Siedlungsschwer-

punkte und verkehren praktisch ausschließlich auf 

den Hauptachsen.  

 Die Ortserschließung soll ergänzend wirken; hier 

kann der Erschließungswirkung höhere Priorität 

zukommen als eine gestreckte und «schnelle» 

Route. 

Die Verknüpfung von Bahn und Bus bzw. der verschie-

denen Linien soll – auch im Sinne der Verständlichkeit des 

Netzes – an ausgewählten Orten in angenehmer 

Umgebung erfolgen. Umsteigehaltestellen außerhalb des 

Siedlungsgebiets (wie z.B. heute «Gravenbruch 

Autobahnmeisterei») sind zu vermeiden.  
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5.4 Das Stufen-Modell

Qualitätsstufen 

Für die Hauptlinien besteht die Möglichkeit, die 

Angebotsqualität auf diesen Linien in drei zeitlich 

gestaffelten Qualitätsstufen darzustellen: 

 «Basis», 

 «Standard» sowie 

 «Schwerpunkte». 

Diese Qualitätsstufen sollen nachfolgend näher 

beschrieben werden. 

Stufe BASIS 

 Angebotsorientierte Auslegung 

 Mindestbedienung im gesamten Kreis  durch 

Buslinien als «Grundversorgung»  

- für Personen ohne Pkw 

- im Sinne des gesetzlichen Minimums 

(einschließlich Schülerverkehr) 

Stufe STANDARD 

 Nachfrageorientierte Auslegung 

 Zweckmäßige Bedienung (räumlich und zeitlich) im 

Sinne eines attraktiven ÖPNV 

 Differenzierte Auslegung der Buslinien nach 

- der Angebotsdichte 

- den Nachfragepotenzialen 

- möglichen Synergien 

Stufe SCHWERPUNKTE 

 Potenzial- und konkurrenzorientierte Auslegung 

 Gezielter Ausbau und «Akzent» des ÖPNV  

- auf nachfragestarken Korridoren 

- bei günstiger Wettbewerbsstellung gegenüber 

dem MIV 

Stufe LOKALE ERGÄNZUNG 

 Zusätzliche Erschließung von weiteren 

Siedlungsgebieten oder Zielorten 

Die Stufe «Lokale Ergänzung» ist dann sehr kleinräumig 

und wird von den Städten und Gemeinden verantwortet. 

Zielsetzung für den Kreis Offenbach 

Für den Kreis Offenbach wird im vorgelegten NVP 

grundsätzlich  

 ein Hauptliniennetz in der Qualitätsstufe 

«Standard» vorgesehen bzw. angestrebt. 

 Für ausgewählte Relationen oder Linien wird die 

Stufe «Standard» ergänzt um die Qualitäts-stufe 

«Schwerpunkte». 

Diese Qualitätsstufe ist bereits heute vorrangig vorhanden 

und entspricht auf den Hauptlinien der Nachfrage 

heutiger Kunden sowie dem Bedarf potenzieller 

Neukunden. 
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5.5 Einzugsbereich und Wege

Anforderungsprofil «Erschließung» 

Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Aspekte stellt 

sich eingangs die Frage, welche Gebiete aus planerischer 

Sicht als erschlossen gelten können, bzw. welcher jeweils 

maximal «zumutbare» Anmarschweg zugrunde gelegt 

wird: 

 die zwei Zielsetzungen für die Angebotsauslegung, 

 die formulierten Netzhierarchie sowie 

 das vorgeschlagene neue Stufenmodell. 

Mit den Formulierungen der Zielsetzung «ÖPNV als 

flächendeckende Grundversorgung» einerseits und der 

Stufe «Basis» andererseits können die aus planerischer 

Sicht vertretbaren Erschließungsbereiche größer ange-

setzt werden. Der ÖPNV soll mit einem bestimmten 

Angebot möglichst für alle Siedlungsgebiete, d.h. auch für 

Ortsteile mit geringer Dichte, ein Mindestangebot 

bereithalten. 

Mit der Zielsetzung « ÖPNV als Teilersatz / Entlastung des 

Individualverkehrs» bzw. der Stufe «Standard» müssen 

deutlich höhere Anforderungen an einen «attraktiven» 

und «konkurrenzfähigen» ÖPNV gestellt werden. Hier sind 

ggf. kleinere Erschließungsbereiche vorzugeben und 

damit kürzere Anmarschwege als beim Basisangebot. 

Aus planerischer Sicht sollen folgende Bereiche (innerhalb 

der Radien) um Bahn- oder Bushaltestellen (Hauptlinien) 

als erschlossen (Luftlinie) gelten: 

Verkehrsmittel Qualität Entfernung 

[max] 

Bahn (SPNV): generell 1.000 m 

Bus (Hauptlinien) Basis 500 m 

(Ausnahme: 

1.000 m) 

Bus (Hauptlinien) Standard & 

Schwerpunkt 

500 m 

Bus (Ortslinien) Lokale Ergänzung 300 m 

Tabelle 7: Übersicht zu den Erschließungsradien für Haltestellen 

Die angeführten Werte lassen sich wie folgt begründen: 

Bahn (SPNV) 

Die Zielsetzungen im «Leitbild Mobilität» weisen dem 

Radverkehr – insbesondere auch als Zubringer zur Bahn – 

einen wesentlich höheren Stellenwert zu. 

Im kurzen Entfernungsbereich ist das Fahrrad als 

Zubringerverkehrsmittel zum Haltepunkt des ÖPNV tat-

sächlich fast immer schneller, da beim Bus neben der 

reinen Fahrzeit die Anmarschzeit zur Haltestelle, die War-

tezeit und die Umsteigezeit auf die Bahn dazukommen. 

Zu Fuß bewegt sich die tatsächliche Wegezeit für 1.000 m 

zwischen 12 und 15 Min, wenn ein «Umwegfaktor» von 1.2 

gegenüber der Luftliniendistanz eingerechnet wird. 

Eine zusätzliche Erschließung von Gebieten im 

Entfernungsbereich von 500 – 1.000 m durch eine separate 

Buslinie kann aufgrund des sehr ungünstigen Verhält-

nisses von Aufwand und «Nutzen» (Anzahl Fahrgäste) – 

somit auch mit Blick auf die geforderte Wirtschaftlichkeit 

– nicht gerechtfertigt werden. 

Bus 

Die vorgeschlagene Differenzierung mit max. 

Anmarschwegen von 500 m (Hauptlinien) und 300 m 

(Ortslinien) entsprechen den üblicherweise ange-

wendeten Werten im modernen ÖPNV. Die tatsächliche 

Wegezeit im Einzugsbereich von 500 m beträgt – mit 

denselben Annahmen wie oben – 6 bis 8 Minuten. 

 

Abbildung 27: Schemadarstellung mit Bahn, Hauptlinien und 

ergänzender Ortserschließung 
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5.6 Linien und Betrieb

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammenhänge von 

Funktionen und Erschließung sowie die Anforderungen an 

Linienführung und an Reisegeschwindigkeiten.

Beispiele für die Bahn wären einerseits Seligenstadt 

(«Punktbereich»), andererseits Rodgau («Achse»). 

 

 

 Bahn Hauptlinien Bus Ortslinien Bus 

Funktionen 

Merkmale 
Rückgrat 

Zubringer 

Bahn 

Anbindung 

Zentrum 

Verbindung 

Städte 

Erschließ. 

Dichtepunkte 

Erschließ. 

«Fläche» 

Erschließung 
      

• Punktbereich       

• Achse ()   ()   

• Fläche  ()    

Linienführung  gestreckt, zügig 

     «flächig» 

Reisege-

schwindigkeit1) 

> 45 km/h 
20 – 25 km/h 20 – 25 km/h > 30 km/h 

 

 ~ 15 km/h 

1)  Streckenlänge / Fahrzeit 
 

Abbildung 28: Anforderungsprofil «Linien und Betrieb» 
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5.7 Angebot (Takt)

Im Hinblick auf die zeitliche Verfügbarkeit soll die 

nachstehende Tabelle gelten. Als unterer Grenzwert für 

die Bedienung soll grundsätzlich der 60-Min.-Takt gelten, 

und zwar aus folgenden Überlegungen: 

 Der Kreis Offenbach liegt im Einzugsbereich 

verschiedener Oberzentren, v.a. weitgehend auch 

von Frankfurt a.M.. Es dürfte kein Gebiet als 

ausgesprochen ländlicher Raum gelten. 

 Grundsätzlich sollte die Frage der Bedienungs-

würdigkeit bzw. der Erschließung durch eine 

Buslinie zu-erst geklärt werden, z. B. mit minimalen 

Werten zu den Siedlungsgebieten. Wird ein Gebiet 

als bedienungswürdig angesehen, soll es 

konsequenterweise auch ein effektiv nutzbares 

Angebot erhalten. 

 Mit der vorgenommenen Umschreibung des Begriffs 

«Grundversorgung» und insbesondere der Aus-

richtung auf alle Fahrtzwecke bringt nur ein 

stündliches Angebot eine gleichmäßige bzw. 

ausreichende zeitliche Verfügbarkeit über den 

ganzen Tag. 

Mit den eingangs beschriebenen zwei Ausprägungen 

«Grundversorgung» und «Teilersatz Individualverkehr» 

lässt sich das Stufenmodell hinsichtlich der zeitlichen 

Verfügbarkeit wie nach folgt darstellen. 

Bei der Stufe «Schwerpunkte» kommt neben der in der 

Tabelle angegebenen Verdichtung einer Linie zum 15-

Min.-Takt allenfalls auch eine zusätzliche Linie in Betracht. 

 

 Bahn Hauptlinien Bus Ortslinien Bus 

Funktionen 

Stufe 

Rückgrat Zubringer 

Bahn 

Anbindung 

Zentrum 

Verbindung 

Städte 

Erschließ. 

Dichtepunkte 

Erschließ. 

«Fläche» 

«Basis»  60' 60' 60' 60'  

«Standard»  30' 30' 30'   

«Schwerpunkte»  15' 15' 15'   

«Lokale  

Ergänzungen» 
      

          Zielsetzung «Grundversorgung»           Zielsetzung «Teilersatz Individualverkehr» 

Abbildung 29: Anforderungsprofil «Angebot» im Stufenmodell (ohne Angaben zu lokalen Ergänzungen und Ortslinien Bus) 
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5.8 Betriebszeiten

Zu ergänzen ist das oben dargestellte Anforderungsprofil 

mit den Betriebszeiten bzw. auch Aussagen darüber, ob 

am Abend oder am Sonntag überhaupt ein Angebot bzw. 

in welcher Dichte ein Angebot vorgehalten wird. Als Basis 

soll die nachfolgende Tabelle gelten. 

Ein Angebot am Sonntag und am Abend dürfte sich für die 

Stufe «Basis» kaum rechtfertigen lassen, sondern erst ab 

der Stufe «Standard». Das heißt dann auch, dass der 

Fahrtzweck «Freizeitverkehr» in der Stufe «Basis» nur 

bedingt berücksichtigt werden kann. Das detaillierte 

«Mengengerüst», d.h. die Anzahl Kurse je Stufe und 

Zeitbereich, ist in den nachfolgenden Kapiteln dargestellt 

 

 

Zeitbereich 

Stufe 

Mo – Fr Sa So Abend 

«Basis»   -- -- 

«Standard»    
evtl. / mit  

Alternativangebot 

«Schwerpunkte»  evtl. evtl. evtl. 

«Lokale  

Ergänzungen» 
 evtl. evtl. evtl. 

  Betriebszeit  

Abbildung 30: Anforderungsprofil «Betriebszeiten» im Stufenmodell 
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5.9 Kundengruppe «Schüler»

Grundsätzliche Bemerkungen

Das Liniennetz und das Angebot für den Nahverkehrsplan 

werden im Sinne des in Kapitel 4.2 dargelegten 

Grundverständnisses entwickelt. 

Dies bezieht sich insbesondere auch auf den Begriff 

«Konfektion», d.h. auf das Bestreben, den ÖPNV auf 

möglichst viele Potenziale und konkrete Fahrgast-

segmente auszulegen und so insgesamt eine möglichst 

große Nachfrage anzusprechen. 

Auf der anderen Seite kann sich der ÖPNV nicht nach sehr 

spezifischen Nachfragebedürfnissen richten, insbe-

sondere dann nicht, wenn dadurch das Angebot für 

andere Fahrgäste unattraktiv oder sehr schlecht benutzbar 

wird. Darunter würden etwa Abweichungen vom Takt 

fallen, aber auch Stichfahrten zu Zielorten wie Arbeits-

platz- oder Schulstandorten, die für die übrigen 

(durchfahrenden) Fahrgäste sehr unattraktiv sind. 

Diese spezifischen Nachfragebedürfnisse zeichnen sich 

meistens dadurch aus, dass die abseits der direkten Route 

gelegene Haltestelle tatsächlich nur zu bestimmten Tages- 

oder Jahreszeiten benutzt wird. 

Folgerungen 

Aufgrund der obigen Überlegungen werden folgende 

Prioritäten vorgesehen: 

1. Abwicklung der Schülerverkehrsnachfrage 

möglichst weitgehend durch das Regelangebot, 

d.h. durch die entsprechende Linie und das 

Fahrplanangebot 

2. Falls die Kapazitäten nicht ausreichend sind 

oder die Wartezeiten zu groß sind: Verdichtung 

des Regelangebots als 1. Priorität 

3. Abwicklung von sehr spezifischen Nachfragen 

(zum/vom Schulstandort) mit gesonderten 

Linienangeboten für die jeweiligen 

Schulstandorte. 

Anforderungen im Schülerverkehr 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die 

weiterführenden Schulen, bzw. auf die entsprechende 

Schulstufe. Für Grundschulen gelten die Ausführungen im 

RNVP. In ähnlicher Weise wie beim Stufenmodell sollten 

für die Planung maximale Werte für die Anmarschwege 

vom/zum Schulstandort und maximale Wartezeiten als 

Kriterien zugrunde gelegt werden. Vorgesehen werden – 

zumindest für weiterführende Schulen – folgende Werte: 

 Maximale Anmarschwege ab Bahnhaltepunkt 

- grundsätzlich 1.000 m  

 Maximale Anmarschwege ab Bushaltestelle 

- 500 m (auf überörtlichen Verbindungen; 

Hauptlinien) 

 Maximale Wartezeit von 30 Min. zwischen 

- Busankunft und Regelschulbeginn bzw. 

- genereller Schulschluss (i.d.R. nach 6. Stunde) 

und Busabfahrt 

 Umsteigen (an einem sicheren Haltepunkt) 

grundsätzlich zumutbar 

Es werden bzgl. Anmarschwegen und dem Taktintervall 

dieselben Werte angenommen wie bei der Stufe «Stan-

dard». 

Der derzeit häufig angebotene «Komfort» mit umsteige-

freien Fahrten und Ein-/Ausstieg direkt beim Eingang der 

Schule, der entsprechende Stichfahrten bedingt, wird aus 

planerischer Sicht grundsätzlich hinterfragt– ebenso mit 

Blick auf die Finanzierung und hieraus zusätzlich ent-

stehender Defizite. Als Beispiele können die Bedienung 

der Einhard- und Merianschule in Seligenstadt oder die 

Direktfahrten zwischen Dietzenbach und Adolf-

Reichwein-Schule in Heusenstamm dienen. Die Einspar-

potenziale sind hier erheblich. 

Diese Diskussion muss auch im Kontext des neuen 

Angebots «CleverCard kreisweit» gesehen werden, mit 

dem die Schüler einen zeitlich und räumlich unbe-

schränkten Zugang zur Benutzung des ÖPNV erhalten und 

so zu «normalen» Fahrgästen werden. Der Öffentliche 

Nahverkehr im Kreis Offenbach bietet mit seinem 

gesamten Liniennetz gute Voraussetzungen für den 

zunehmenden ‘Schultourismus’; spezielle Angebote für 

bestimmte Relationen zwischen Wohnort und entfernter 

gelegener Wahlschule sind dagegen nicht wirtschaftlich 

und werden deshalb nicht zusätzlich eingerichtet. Das gilt 

insbesondere auch für Schulen außerhalb der Zuständig-

keit des Schulträgers, also außerhalb des Kreisgebiets.  
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5.10 Flexible Ergänzungsangebote

Für die flexiblen Ergänzungsformen gelten im Kreis 

Offenbach grundsätzlich die Standards aus dem 

Regionalen Nahverkehrsplan des RMV (vgl. Kapitel 5). 

Spezifische Rahmenbedingungen im Kreisgebiet 

erfordern bzw. ermöglichen eine grundsätzliche und 

strukturierte Überprüfung des heutigen Systems, in 

Anlehnung an die systematische Vorgehensweise bei den 

Linienbussen. 

Definition 

Angebotsorientierte Verkehre – wie der konventionelle 

Linienverkehr mit dem klassischen Bus – stellen auch ohne 

konkrete Nachfrage ein regelmäßiges Angebot an Fahrten 

bereit. Für diese Verkehre sind feste zeitliche sowie 

räumliche Vorgaben definiert.  

Ein flexibler Verkehr bzw. eine flexible Bedienungsform 

richtet sich dagegen nach einer konkret bestehenden 

Verkehrsnachfrage an bestimmten Tagen, zu bestimmten 

Zeiten oder auf bestimmten Strecken bzw. Korridoren. 

Hierzu bestehen mehrere Möglichkeiten der Flexi-

bilisierung, die auf die jeweilige Zielsetzung und 

Nachfrage abzustimmen ist. 

Genehmigungsform 

Als gesetzliche Grundlage für die Genehmigung flexibler 

Bedienungsformen als straßengebundener Verkehr gilt 

das Personenbeförderungsgesetz (PBefG). Hiernach kann 

in Bezug auf die flexiblen Bedienungsformen zwischen 

dem Linienverkehr nach den §§ 42 und 43 PBefG sowie 

dem Gelegenheitsverkehr nach dem §§ 46 ff. PBefG 

unterschieden werden. Sind abweichende, aber sehr 

ähnliche Verkehrsformen der in § 42, 43 und 46 PBefG 

beschriebenen Verkehrsformen vorhanden, so besteht 

über § 2 Abs. 6 die Möglichkeit, diese Verkehrsformen der 

am meisten entsprechenden gesetzlich normierten 

Verkehrsform zuzuordnen.  

In den meisten Fällen sind einzelne oder mehrere 

Merkmale der normierten Verkehrsform nicht erfüllt. Die 

Konzessionierung ist somit noch immer mit Problemen 

verbunden, da keine eindeutige Genehmigungsgrund-

lage vorhanden ist. 

Merkmale und Bezeichnungen von flexiblen 

Bedienungsweisen 

Die in der Vergangenheit entwickelten Angebotsformen 

haben sich zunehmend in verschiedenen Elementen 

voneinander unterschieden, weshalb eine Typisierung der 

Verkehre als sinnvoll erachtet wurde. Dabei wird im 

Allgemeinen zwischen sechs Merkmalen differenziert:  

 Räumliche Bindung (Betriebsform), 

 Raumerschließung (Örtlichkeit zum Ein-/Ausstieg), 

 Zeitliche Bindung (fester oder bedarfsorientierter 

Fahrplan), 

 Fahrzeuge (Fahrzeuggröße), 

 Fahrpreis (Tarifeinbindung; Zuschläge) sowie 

 Unternehmerform (Art des Betreibers).  

Damit die Angebotsformen klar definiert sind, schlägt das 

Planungshandbuch des Bundesministeriums für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) unter anderem fünf 

verschiedene Typen zur Systematisierung flexibler 

Bedienungsweisen vor. Ergänzend hat der RMV bei der 

Fortbeschreibung des RNVP im Sinne einer verbundwei-

ten Regelung eigene Regelungen für den Einsatz flexibler 

Bedienungsformen auf lokaler Ebene eingeführt. 

Hierbei soll künftig nur noch zwischen diesen drei 

Angebotsformen unterschieden werden: 

 Anruflinienbus 

 Anrufsammelbus 

 Rufbus 

In Verbindung mit vordefinierten Standards soll im Sinne 

der Kunden somit eine transparente, einheitliche Defi-

nition der Produkte gewährleistet werden. Die 

entsprechenden Merkmale können dem RNVP 

entnommen wer-den. 

Sonderfall Bürgerbus 

Als eine weitere Angebotsform der flexiblen 

Bedienungsweisen kann der Bürgerbus gesehen werden. 

Diese Angebotsform ist separat von den anderen Ange-

botsformen zu sehen, da im Rahmen der betrieblichen und 

organisatorischen Abwicklung deutliche Unterschiede zu 

erkennen sind.  
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Bürgerbusse werden meist auf private Initiativen hin im 

Rahmen eines Trägervereins gegründet und in Koopera-

tion mit Kommunen und den Inhabern der Linien-

konzession betrieben. Als wichtigstes Merkmal gegenüber 

anderen Angebotsformen ist der ehrenamtliche Einsatz 

der Fahrerinnen und Fahrer zu nennen. Hierdurch kann 

zumeist nur eine geringe Anzahl an Fahrten angeboten 

werden, in der Regel wochentags.  

Das Risiko dieser Angebotsform liegt in der zuverlässigen 

und dauerhaften Verfügbarkeit des Personals. Bürger-

busse sollten deshalb nur zur Ergänzung und nicht als 

Alternative des eigentlichen Linienverkehrs eingesetzt 

werden. Eine Genehmigung von Bürgerbussen erfolgt 

ebenfalls über das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 

nach den vorangehend beschrieben Merkmalen. 

Kriterien zum Einsatz 

Bundesweit sind im Bereich der flexiblen 

Bedienungsweisen viele Einzellösungen vorhanden. Diese 

werden häufig den vorhandenen örtlichen Bedingungen 

angepasst und nicht etwa nach einer klaren Vorgabe oder 

bestimmten Kriterien eingesetzt. Einsatzkriterien und 

Wirtschaftlichkeit sind daher nur schwer auf andere Regio-

nen oder Gebiete übertragbar. Grundsätzlich gibt es drei 

wesentliche Aspekte, die entsprechenden Einfluss auf die 

Auswahl der Angebotsform nehmen können: 

 Größe des Bediengebietes,  

 vorhandenes Fahrgastpotenzial sowie 

 vorhandene Siedlungsstruktur. 

Im RNVP des RMV wird hinsichtlich dieser Thematik 

angegeben, bei Bevölkerungsdichten von < 300 Einwoh-

ner/Quadratkilometer den Einsatz von flexiblen 

Bedienungsweisen zur Aufrechterhaltung eines 

Mobilitätsangebotes zu prüfen.  

Im Hinblick auf neue Einsatzfelder und ergänzende 

Mobilitätsangebote werden dagegen nur geringfügige 

Aus-sagen getroffen, da sich diese primär auf die 

innerkommunale oder lokale Bedienung beziehen. Hier 

wird den lokalen Aufgabenträgern somit eine gewisse 

Gestaltungsfreiheit gegeben. 

Erarbeitung lokaler Konzepte 

Damit flexible Bedienungsformen als wesentlicher 

Bestandteil eines attraktiven ÖPNV-Netzes von Fahrgästen 

wahrgenommen und Nutzungshemmnisse abgebaut 

werden können, ist es wichtig, sie möglichst gut in das 

Gesamtangebot zu integrieren.  

Dies spricht dafür, dass es eine zentrale Stelle auf lokaler 

Ebene gibt, die (komplette) Wegeketten unter Einbe-

ziehung von flexiblen Bedienungsformen beauskunften, 

organisieren und gegebenenfalls disponieren kann. 

Hierzu gehört auch eine übergreifende 

Vermarktungsstrategie, welche die verschiedenen 

Nutzergruppen an-spricht und die Abgrenzung von 

anderen Verkehrsformen verdeutlicht.  

Ziel muss es sein, auch neue Kundenpotenziale zu 

gewinnen, gleichzeitig aber auch andere Verkehre sinnvoll 

zu ergänzen bzw. zu ersetzen. 

Die Erarbeitung eines entsprechenden Konzeptes für den 

Kreis Offenbach ist vorgesehen. Erste Überlegungen 

hierzu haben bereits Berücksichtigung in den Planungen 

zum künftigen Verkehrsnetz gefunden. So bildet das 

Angebot «Bahnhof direkt» einen ersten Ansatz, um 

schlecht erschlossene und nachfragearme Wohn- und Ge-

werbegebiete zu Kernzeiten an zentrale Haltepunkte 

anzubinden.  

Grundsätzlich sind in der weiteren Bearbeitung der 

Thematik folgende Anwendungsbereiche für flexible 

Bedienungsformen zu prüfen und entsprechend zu 

entwickeln: 

 Anbindung schlecht erschlossener und 

nachfragearmer Wohn- und Gewerbegebiete zu 

Kernzeiten an zentrale Haltepunkte, 

 flächendeckende Anbindung zentraler 

Örtlichkeiten im Stadtgebiet zur Sicherung der 

Mobilität bestimmter Kundengruppen, sowie 

 Beförderung einzelner Kunden- bzw. 

Nutzergruppen im Freizeitverkehr. 

In Hinblick auf einen flächendeckenden Standard sind 

erste Pilotanwendungen durchzuführen, die Rückschlüs-

se auf Ausgestaltung der Angebote, mögliche Dienst-

leister, Anforderungen an die Fahrzeuginfrastruktur, 

genehmigungsrechtliche Hintergründe und Finanzie-

rungsmöglichkeiten zulassen. Künftige Angebote sollten 

aus diesem Grund zwingend gemeinsam von Aufgaben-

träger und Kommunen erarbeitet werden 
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6. Weitere Anforderungen und Standards

6.1 Strategische Anforderungen

Zusammenführung von Kompetenzen

Betrachtet man die Organisation des ÖPNV im Kreis 

Offenbach, fällt vor allem die ungewöhnlich zersplitterte 

Zuständigkeit für die Bestellung von Verkehrsleistungen 

auf. Demnach liegen die Hauptaufgaben der kvgOF in der 

Planung und Koordination des ÖPNV, die eigentliche 

Bestellkompetenz besitzt die kvgOF nur für 4 Linien von 

insgesamt 19 lokalen Linien, die übrigen Verkehre fallen 

als Stadtverkehre in die Bestellkompetenz diverser 

kreisangehöriger Gemeinden, die wiederum Gesell-

schafter der kvgOF sind. 

Des Weiteren fallen mehrere Buslinien im Kreisgebiet als 

Regionallinien in die Zuständigkeit des RMV; es ist davon 

auszugehen, dass gemäß der aktuellen Strategie des RMV 

hiervon einige Linien lokalisiert werden sollen. Aufgrund 

dieser Situation drängt sich eine Notwendigkeit zur 

Minimierung des Koordinationsaufwandes zwischen den 

Beteiligten geradezu auf. 

Verbesserung der Verkehrssteuerung und 

Fahrgastinformation durch regionale Leitzentrale 

Vor dem Hintergrund der heterogenen ÖPNV-

Nutzungsstruktur im Kreis und der Notwendigkeit neue 

Kunden für den ÖPNV zu gewinnen sollte die 

Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit im Vordergrund 

stehen. 

Eine Schlüsselrolle kommt hierbei der Implementierung 

einer zentralen leitstellengestützten Verkehrslenkung 

über die kvgOF mit Störfallmanagement und 

Anschlusssicherung, einem angeschlossenen dynamischen 

Fahrgastinformationssystem an den wesentlichen Zu- und 

Umsteigepunkten und der laufenden Übermittlung und 

Auf-bereitung der Pünktlichkeitsdaten zu. Das derzeitige 

RBLlight genügt diesen Anforderungen nicht. 

Andererseits ist zu berücksichtigen, dass der Aufbau einer 

eigenen Verkehrsleitstelle für das Kreisgebot erhebliche 

Investitionen und laufende Kosten durch die Vorhaltung 

eigenen Personals notwendig machen. 

Daher empfiehlt es sich für die Verkehrslenkung auf 

bestehende Leitstelleninfrastrukturen in benachbarten 

Kreisen zu prüfen. Hierfür kommen insbesondere die 

vorhandenen Infrastrukturen der benachbarten Verkehrs-

betriebe in Darmstadt und Offenbach oder die betrieb-

lichen Maßnahmen im Kreis Groß-Gerau in Betracht. 

Andererseits wäre zu prüfen, inwieweit sich die 

vorgenannten Ziele besser durch eine Kooperation mit 

den Aufgabenträgern/Aufgabenträgerorganisationen in 

benachbarten Gebietskörperschaften zu realisieren 

wären. 
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6.2 Barrierefreiheit

Gesetzliche Regelungen

Die zum 01. Januar 2013 in Kraft getretene Novelle des 

Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) brachte zahl-

reiche Änderungen mit sich. Ein wichtiger Bestandteil der 

Änderungen ist dabei die Neufassung der gesetzlichen 

Regelungen zur Barrierefreiheit im ÖPNV. 

Im Gegensatz zur vorherigen Fassung des PBefG enthält 

die novellierte Fassung des PBefG in § 8 Abs. 3 Satz 3 die 

Vorgabe, dass « … der Nahverkehrsplan die Belange der in 

ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen 

mit dem Ziel zu berücksichtigen hat, für die Nutzung des 

öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 01.01.2022 

eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen … » (Zitat 

PBefG).  

Für ÖPNV-Aufgabenträger besteht somit nun eine gesetz-

liche Verpflichtung, diese politische Zielbestimmung unter 

Berücksichtigung der zeitlichen Vorgabe umzusetzen. In 

der bisherigen Fassung des PBefG war noch eine möglichst 

weitreichende Barrierefreiheit behinderter und anderer 

Menschen mit Mobilitätseinschränkung ohne zeitliche 

Vorgaben festgeschrieben. Im Hinblick auf den demo-

grafischen Wandel und die daraus entstehenden Entwick-

lungen wurde der Thematik somit eine noch höhere 

Bedeutung gegeben. 

Was ist die «vollständige Barrierefreiheit» ? 

Zur Definition des Begriffes der vollständigen 

Barrierefreiheit sind in der Novelle des PBefG allerdings 

keine genaueren Angaben enthalten. Aus diesem Grund 

ist zunächst auf die allgemeine Definition der 

Barrierefreiheit in § 4 des Behindertengleichstellungs-

gesetzes (BGG, 2002) zu verweisen, in der Anlagen und 

Verkehrsmittel dann barrierefrei sind, wenn sie «für 

Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen 

Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich 

ohne fremde Hilfe zugänglich» (Zitat BGG) sind. 

 Grundsätzlich sind durch die vollständige 

Barrierefreiheit keine neuen technischen oder 

inhaltlichen Anforderungen an die Barrierefreiheit 

im ÖPNV gestellt. 

Unter Berücksichtigung der allgemein anerkannten 

Regeln der Technik ist die Umsetzung der Barrierefreiheit 

somit weiterhin als fortlaufender Prozess zu sehen, der 

sich weiterentwickelt und dabei den Kompromiss zwi-

schen den unterschiedlichen Anforderungen der 

verschiedenen Nutzergruppen mit Mobilitäts-

einschränkung sucht.  

Ziel muss es sein, weiterhin das Optimum für möglichst 

viele Menschen mit individuell ganz unterschiedlichen 

Beeinträchtigungen anzustreben. Der Begriff der vollstän-

digen Barrierefreiheit stellt somit nur einen unbe-

stimmten Rechtsbegriff dar, der im Rahmen eines 

Nahverkehrsplans durch entsprechende Konzepte 

konkretisiert werden muss. 

Im Hinblick auf den Umgang mit flexiblen Bedienungs-

formen ist dabei zu beachten, dass das PBefG unter dem 

Begriff ÖPNV nicht nur die «klassischen» Linienverkehre 

mit Bussen berücksichtigt, sondern auch sämtliche flexible 

Bedienungsformen in diese Definition mit einbezieht. 

Aufgrund der Genehmigung dieser nach § 42 PBefG 

gelten somit auch für flexible Bedienungsformen die 

gleichen Voraussetzungen und Anforderungen an die 

Barrierefreiheit. Angebote des SPNV (S-Bahnen und 

Regionalbahnen) sind dagegen nicht über das PBefG 

abgedeckt. 

Umsetzung in die Realität 

Es bedarf im Rahmen des Nahverkehrsplanes somit eines 

umfassenden Konzeptes, durch welches am Ende er-

kenntlich wird, in welchem Zeitraum und mit welcher 

Priorisierung die vollständige Barrierefreiheit bis zum 

01.01.2022 erreicht werden kann und an welcher Stelle die 

Zielvorgabe aufgrund klar zu benennender Gründe nicht 

umsetzbar sein wird. Denn « … die in Satz 3 genannte Frist 

gilt nicht, sofern in dem Nahverkehrsplan Aus-nahmen 

konkret benannt und begründet werden …» (Zitat PBefG).  

 Durch den Gesetzgeber wurde nach § 8 Abs. 3 

PBefG ein Regel-Ausnahme-Prinzip vorgesehen und 

den ÖPNV-Aufgabenträgern somit eine 

Abweichung von den Vorgaben ermöglicht. 

So besteht grundsätzlich die Chance, zwischen sachlich 

Notwendigem und finanziell machbaren Maßnahmen zu 

unterscheiden. Über § 62 Abs. 2 PBefG bestände für die 

Länder grundsätzlich die Möglichkeit, gewisse Ausnah-

men oder einen anderen Zielzeitpunkt festzulegen. Im 
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hessischen ÖPNV-Gesetz (HÖPNV, 2012) wurden diesbe-

züglich allerdings keine abweichenden Regelungen 

festgelegt. 

Grundsätzliche Anforderungen an die barrierefreie 

Gestaltung des ÖPNV 

Als grundsätzliche Anforderungen an die barrierefreie 

Gestaltung des ÖPNV gilt, dass die Erreichbarkeit von 

Infrastruktur und deren Nutzung ohne quantitative und 

qualitative Hindernisse gegeben ist. Dies bedeutet, dass 

Haltestellen erreichbar sind, ein problemloser Zugang 

zum Verkehrsmittel gewährleistet wird und auch eine 

bedarfsgerechte und sichere Nutzung des Verkehrsmittels 

selbst möglich ist.  

Grundsätzlich kann beim Thema Barrierefreiheit zwischen 

vier Themenschwerpunkten unterschieden werden: 

 Haltestelleninfrastruktur, 

 Gestaltung und Ausstattung der Fahrzeuge, 

 Kommunikation mit den Kunden sowie 

 Betrieb und Unterhaltung der Anlagen. 

Synergien werden vor allem dabei erzeugt, wenn 

Haltestellen und Fahrzeuge gemeinsam betrachtet und 

auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden. 

Bei der Barrierefreiheit ist immer das Gesamtsystem ÖPNV 

zu betrachten und es sind keine individuellen Lösungen zu 

entwickeln. 

Anforderungen bestimmter Nutzergruppen 

Die unterschiedlichen Nutzergruppen mit Mobilitäts-

einschränkungen und deren wesentliche Anforderungen 

an die Barrierefreiheit sind in der nachfolgenden Tabelle 

zusammengefasst.  

Bei der Zusammenstellung der zentralen Aspekte ist 

allerdings zu beachten, dass sich die Anforderungen 

durchaus widersprechen können, da der Vorteil einer 

Nutzergruppe nicht zwingend auch vorteilhaft für andere 

Nutzergruppen ist. Hieran wird noch einmal deutlich, dass 

es oftmals Kompromissen in der Ausgestaltung bedarf. 

 

 

 

Nutzergruppe mit 

Mobilitätseinschränkung1 

Wesentliche Grundanforderung an Gestaltung der ÖPNV-Infrastruktur 

aus Sicht der jeweiligen Nutzergruppe2 

Gehbehinderte Personen mit und ohne 

Rollator (auch Fahrgäste mit Kinderwagen 

bzw. sperrigem Gepäck) 

 Niveaugleiche (Stufe <5 cm), nahezu spaltfreie (Spalt <5 cm) sowie 

neigungsarme (<6 %) Erreichbarkeit bzw. Nutzbarkeit der Verkehrsanlagen, 

Fahrzeuge und Infrastrukturelemente (ausreichende Bewegungsflächen) 

Blinde und sehbehinderte Personen   durchgängige, lückenlose Orientierbarkeit/ Wegleitung in den 

Verkehrsanlagen und Fahrzeugen 

 (visuell und taktil) kontrastierende Gestaltung der Elemente 

 Informationen im «Zwei-Sinne-Prinzip»3 

Personen mit Rollstuhl  niveaugleiche (Stufe <5 cm), nahezu spaltfreie (Spalt <5 cm) sowie 

neigungsarme (<6 %) Erreichbarkeit bzw. Nutzbarkeit der Verkehrsanlagen, 

Fahrzeuge und Infrastrukturelemente (ausreichende Bewegungsflächen) 

 leicht befahrbare Oberflächen (rutschhemmend, erschütterungsarm) 

Gehörlose Personen  Informationen im «Zwei-Sinne-Prinzip» 

 Visuell wahrnehmbare Warnhinweise 

Hochbetagte Personen  Zugang zum ÖPNV und Benutzung der Fahrzeuge mit geringem 

körperlichen Aufwand 

 einfache, selbsterklärende Bedienbarkeit von Fahrscheinautomaten, 

Rufsäulen, Fahrstühlen usw. 

Greifbehinderte Personen  Erreichbarkeit und Benutzbarkeit von Bedienelementen (ausreichende 

Größe der Bedienelemente) 

Kleinwüchsige Personen  Erreichbarkeit und Benutzbarkeit von Bedienelementen, Sitzmöglichkeiten 

und Handläufen/ Festhaltemöglichkeiten 
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Personen mit Konzentrations- und 

Orientierungsbeeinträchtigungen 

 Übersichtlichkeit in baulichen Anlagen, einfaches Auffinden von 

Ausgängen, Fahrstühlen, usw. 

 einfache, selbsterklärende Bedienbarkeit von Fahrscheinautomaten, 

Rufsäulen, Fahrstühlen usw. 

Personen mit Gleichgewichtsstörungen  ausreichend breite Bewegungsflächen 

 zusätzliche Haltemöglichkeiten 

Personen mit geistiger Behinderung/ 

Personen mit Lernschwierigkeiten 

 einfache, selbsterklärende Bedienbarkeit von Fahrscheinautomaten, 

Rufsäulen, Fahrstühlen usw. 

 einfache, unzweifelhafte Erkenn- und Wahrnehmbarkeit von 

Informationen 

Bemerkungen: 

1 nach: BMVBS 2008 

2 nach: BMVBS 2008 und DBR 

3 Wesentliche Informationen und Orientierungshilfen sind mindestens zwei der drei Sinne «Hören», «Sehen» und «Tasten» darzureichen. (siehe: 

BMVBS 2008) 

Abbildung 31: Nutzergruppen mit Mobilitätseinschränkung (Quelle: BMVBS, 2008) 

 

Bestandsanalyse  

Der Ausbau von barrierefreien Haltestellen ist im Kreis 

Offenbach in den vergangenen Jahren im Zuge von Sa-

nierungen und vollständigem Neubau erfolgt. Letztlich 

dürften schätzungsweise rund drei Viertel aller beste-

henden Haltestellen nicht den Anforderungen und den 

Standards zur Barrierefreiheit genügen.  

 Genaue Daten zur Haltestelleninfrastruktur im Kreis 

Offenbach lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des 

NVP noch nicht vor. 

 Im Rahmen einer Vollerhebung zum Haltestellen-

managementsystem des RMV Ende 2014 wird die 

Haltestelleninfrastruktur flächendeckend – also 

auch im Kreis Offenbach – erfasst und steht der 

lokalen Nahverkehrsorganisation im Frühjahr 2015 

zur Verfügung. 

Die Daten sind im Rahmen eines Haltestellen-

ausbaukonzeptes entsprechend auszuwerten und einzu-

binden. Gleichwohl besteht im Kreis Offenbach definitiv 

Handlungsbedarf in Hinblick auf Umbau und Moderni-

sierung der Haltestelleninfrastruktur, der für alle Kommu-

nen mit entsprechendem Investitionsaufwand verbunden 

sein wird. 

Entwicklung von Standards 

Bei der Entwicklung von Standards wurden weitestgehend 

die aktuellen Empfehlungen des Verbandes Deutscher 

Verkehrsunternehmen (VDV 2012) und der Hessische 

Leitfaden «Unbehinderte Mobilität» (HSVV 2006) 

berücksichtigt. 

Für die Neueinrichtung bzw. den Umbau von Haltestellen 

sollten daher folgende, grundsätzliche Standards im Kreis 

Offenbach gelten:  

Bushaltestellen sollten in der Regelausbildung als Buskap 

oder als Haltestelle am Fahrbahnrand ausgebildet 

werden. Hierbei ist eine Sicherstellung der bordstein-

parallelen Anfahrbarkeit zu gewährleisten (Hinweis: 

Busbuchten müssen eine Länge von mindestens 88,70 m 

aufweisen, um einem Standardlinienbus eine parallele, 

spaltarme Anfahrt an den Bordstein ermöglichen zu 

können). 

 Ein niveaugleicher Ein- und Ausstieg 

(Reststufe/Restspalte < 5 cm) ist an allen Türen zu 

gewährleisten (Toleranz von bis zu 10 mm bei 

neuen/erneuerten Reifen bzw. Rädern sowie 

geringer Fahrgastbesetzung (geringe Belastung der 

Federung) 

 Zur Sicherstellung der Ausbauhöhe (Höhe mind. 18 

cm) sind entsprechende Buskapsteine/ Sonderborde 

zu verwenden – der Einsatz höherer Borde (20-24 

cm) ist zu prüfen. 
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 Verwendung eines verstärkten Fahrbahnaufbaus 

zur Vermeidung von Spurrillen. 

 Einhaltung von 2,00 m Mindesttiefe der Aufstell-

fläche unter Beachtung der örtlichen Gegeben-

heiten, Durchgangsbreiten mind. 1,50 m, 

Mindestdurchgangsbreite an Hindernissen von 

0,90 m. 

 Bereitstellung von ausreichenden Bewegungs-

räumen für Personen mit Rollstuhl (insbesondere 

für 360°-Wende im Bereich der zweiten Tür mit 

mind. 1,50 x 1,50 m unter Beachtung der 

Auskragung der Rampe)  

 Verwendung von taktil und visuell kontrastierenden 

Leitsystemen (Bodenindikatoren):  

 Auffindestreifen (aus Noppen, mind. 60 cm breit, 

über die gesamte Breite des Gehweges bis zur 

Gebäudekante bzw. zu Grundstücksbegrenzungen), 

möglichst ohne Unterbrechung durch Radwege o. ä.  

 Einstiegsfeld (90 x 90 cm Rippenfeld, Rippen 

parallel zur Einstiegskante)  

 Leitstreifen (Rippen, 30 cm breit, gesamte Länge der 

Haltestellenkante)  

 Bussteigkanten in rutschfester Ausführung 

(Anwendung spezieller Bordstein)  

 visuell und taktil erkennbare Haltestellenkanten  

 taktile Wegweisung mit Abzweigfeld (Noppen) und 

Leitstreifen (Rippen) rechtwinklig vom haltestellen-

kanten-parallelen Leitstreifen  

 Beleuchtung der Haltestellen 
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6.3 Verknüpfungspunkte, Bahnhöfe und 

Haltestellen

Generelle Anforderungen 

Angesichts sich verändernder Kundenbedürfnisse muss 

der ÖPNV seine Rolle als multi- und intermodaler Mobi-

litätsdienstleister für eine einfach zugängliche Mobilität 

unter Nutzung aller verfügbaren Verkehrsmittel (weiter-) 

entwickeln und ausbauen, um eine nahtlose Mobilität von 

Haus zu Haus («Tür- zu Tür-Bedienung») sicherzustellen. 

Von besonderer Bedeutung für ein attraktives ÖPNV-Netz 

sind hierbei die Stationen und Haltestellen. Sie sind die 

Visitenkarte der öffentlichen Verkehrsunternehmen. Ihr 

Erscheinungsbild, ihr Zustand und ihr Ausstattungs-grad 

beeinflussen in besonderem Maße die Entscheidung des 

Fahrgastes, das öffentliche Verkehrsangebot zu 

akzeptieren und zu nutzen. Die Lage, die bauliche 

Ausführung und vor allem die Ausstattung von Stationen 

und Haltestellen müssen daher den Kundenerwartungen 

an Sicherheit, Service und Komfort, Information und 

Barrierefreiheit entsprechen.  

In diesem Zusammenhang spielt auch die Qualität der Zu‐ 

und Abbringerverkehre zu den Stationen und Halte-

stellen eine wichtige Rolle. Insbesondere dort, wo der 

ÖPNV keine flächendeckende Erschließung bereitstellen 

kann, ist die Verknüpfung zu individuellen Verkehrs-

mitteln ein wesentlicher Aspekt in der Wegekette. 

Durch Verknüpfung der einzelnen Verkehrsmittel soll 

vorrangig eine Reduzierung des Anteils der Pkw-Nutzer in 

die Arbeitsplatzschwerpunkte der Region erreicht werden. 

Der Einsatz von Park+Ride- und Bike+Ride-Anlagen hat 

sich hierbei über Jahre hinweg bewährt und ist dabei 

immer stärker in den Fokus der Kunden gerückt. Über-

legungen zu Systemen wie Car- und Bikesharing sollten in 

Zukunft zudem verstärkt mit in die Planung einbezogen 

werden. 

Mindestanforderungen an Stationen 

Die Stationen des SPNV im Kreisgebiet stellen die 

zentralen Berührungspunkte mit dem ÖPNV-System für 

einen Großteil der Kunden dar. Herauszuheben ist dabei 

nicht nur die reine Zugangsfunktion zum SPNV, sondern 

meist auch die Verknüpfungsfunktion zwischen den 

einzelnen Verkehrsmitteln.  

Auf Grundlage der Stationskategorisierung durch DB 

Station & Service AG  berücksichtigt der RMV als 

Aufgabenträger und Besteller der SPNV-Leistungen 

weitere Parameter im Hinblick auf die intermodalen und 

intramodalen Übergänge zu anderen Verkehrsträgern 

und stellt anhand zusätzlicher eigener Parameter eine 

RMV-Stationstypologie zusammen [RMV, 2013 S. 97 ff]. 

Den RMV-Stationstypen A bis F werden dabei ent-

sprechende Standards in Hinblick auf den barrierefreien 

Zu-gang beziehungsweise Übergang, die dynamische 

Fahrgastinformation und die Angebote zur Verknüpfung 

mit individuellen Verkehrsmitteln zugeordnet. Die 

Verknüpfung mit dem straßengebundenen ÖPNV und den 

Schienenlinien untereinander ist nicht Bestandteil dieser 

Standardisierung, sondern basiert auf Grundlage des Ver-

kehrsaufkommens und den Standards zu den jeweiligen 

ÖV-Produkten. 

Auf dem Gebiet des Kreises Offenbach befinden sich 

gemäß Definition im RNVP Stationen des Typus B bis F. Die 

Zuordnung der Stationen und der jeweils empfohlene 

Ausstattungsstandard ist dem RNVP des RMV zu entneh-

men. 

Mindestanforderungen an Haltestellen 

Haltestellen des straßengebundenen ÖPNV sind als 

Zugangs- und Umsteigepunkte wesentliche Elemente des 

Verkehrssystems, weshalb den Anforderungen an die 

Gestaltung und Ausstattung eine zentrale Bedeutung zu-

kommt. 

In Hinblick auf die planerischen Aspekte sind bei der 

Gestaltung von Haltestellen folgende Aspekte zu 

beachten: 
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 Haltestellen sollten hinsichtlich Erreichbarkeit und 

Aufenthalt verkehrssicher sein (gegenüber 

Gefahren durch den Straßenverkehr),  

 Fahrgästen sollte bei Zugang und Aufenthalt ein 

objektiv und subjektiv sicherer Eindruck vermittelt 

werden (soziale Sicherheit),  

 Konfliktsituationen zwischen ein- und 

aussteigenden Fahrgästen sollten vermieden 

werden, 

 Belange mobilitätseingeschränkter Personen sind zu 

berücksichtigen bzw. einzuhalten, 

 Haltestellen sollten lage- und verkehrsgünstig zu 

Quell- und Zielorten liegen,  

Haltestellen sollen sich baulich in das Stadt- bzw. Ortsbild 

integrieren, dennoch aus Gründen der Verkehrssicherheit 

zwar auffällig, aber dennoch dezent gestaltet werden.  

Die Anforderungen an die Haltestellenausstattung 

orientieren sich an den Standards des Rhein‐Main‐

Verkehrsverbundes, wobei der konkrete Situationsbezug 

einer Haltestelle berücksichtigt werden muss. Eine 

Kategorisierung der Haltestellen und die genauen 

Anforderungen an die Ausstattung erfolgt im Rahmen des 

«Leitfaden für die Haltestelleninfrastruktur des Kreises 

Offenbach». Dieser wird in Hinblick auf die künftigen 

Entwicklungen bereits parallel bearbeitet. 

In Zusammenhang mit den definierten Mindeststandards 

für Haltestellen wird auf die Informationen der Hessi-

schen Straßen- und Verkehrsverwaltung zur Förderung 

von Haltestellen und zur Planung und Gestaltung von 

Haltestellenanlagen in der jeweils aktuellen Fassung 

verwiesen. 

Alle Empfehlungen und Vorgaben im Nahverkehrsplan zu 

den Haltestellen sind unter der Maßgabe zu sehen, dass 

sich diese Infrastrukturen im Eigentum und in der 

Planungshoheit der Kommunen befinden. 

Mindestanforderungen an Verknüpfungspunkte 

Um Verknüpfungspunkte entsprechend den 

Anforderungen der verschiedenen Kundengruppen und 

Verkehrs-teilnehmer zu gestalten, ist es letztendlich 

notwendig, den gesamten Bereich um die  Stationen bzw. 

Haltestellen zu betrachten, also auch das Umfeld und das 

anschließende Wegenetz.  

Bei Neubauplanungen bzw. bei Erneuerungsmaßnahmen 

im Bereich vorhandener Verknüpfungspunkte sind dabei 

folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

Für alle Kunden ist ein geeigneter Zugang ohne größere 

Umwege zur Infrastruktur zu gewährleisten, der als 

solcher auch zu erkennen ist und an das angrenzende 

Wegenetz anschließt. 

 Die Haltepunkte, Parkmöglichkeiten und 

Abstellanlagen sollten so gelegen sein, dass kurze 

Umsteigewege entstehen. 

 Durch Wegweisung und ausreichende 

Informationen sollte eine schnelle und einfache 

Orientierung gewährleistet sein. 

 Bei Verknüpfungen zwischen bestimmten 

Verkehrsmitteln sollten digitale 

Echtzeitinformationen zu den 

Anschlussverkehrsmitteln bereitgestellt werden. 

Weitere Hinweise können dem RNVP des RMV und den 

gängigen Regelwerken entnommen werden. Gewisse 

Hinweise und Standards sollten in Hinblick auf Halte-

stellen im «Leitfaden für die Haltestelleninfrastruktur des 

Kreises Offenbach» integriert werden. 
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6.4 Park & Ride-Anlagen

Im RNVP des RMV sind die wesentlichen Anforderungen 

an eine Park & Ride-Anlage definiert (vgl. Kapitel 5).  

Er begrüßt den Ausbau von Park & Ride-Anlagen, sieht 

dies jedoch immer im Kontext mit Bike & Ride, weiteren 

Angeboten (z.B. Car-Sharing) und dem lokalen 

Busverkehr. Im Sinne einer optimierten intermodalen 

Verknüpfung der Verkehrsträger erschließen Park & Ride-

Anlagen somit dem regionalen ÖPNV Bereiche, 

 die zu Fuß und mit dem Rad zu weit entfernt liegen 

und 

 in denen der lokale ÖPNV nicht alle Mobilitäts-

bedürfnisse abdeckt. 

Der RMV hat ein Konzept für ein regionales Park+Ride-

Angebot entwickelt. Es bietet Aufgabenträgern, Infra-

strukturbetreibern und Kommunen einen Orientierungs-

rahmen und gibt ihnen konkrete Planungshilfen an die 

Hand. 

Die nachfolgenden Übersichten dieses mehrstufigen 

Verfahrens sollen für den Kreis Offenbach und seine 

Kommunen die Grundlage zukünftiger Planungen für 

Park+Ride-Anlagen sein. 

Stufe 1 

In einer ersten Stufe werden folgende Parameter zu 

Angebot und Nachfrage analysiert: 

 Angebot an Stellplätzen 

 Auslastung der Stellplätze 

 Qualität der Straßenanbindung 

 Flächenverfügbarkeit für Erweiterungen 

 Qualität der P & R-Plätze und der Bahnsteige 

 Barrierefreiheit im Zugang zum Bahnsteig 

 Wegweisende Beschilderung 

In der Stufe 1 wird der derzeitige Angebotsumfang und 

die Qualität der Park & Ride-Anlagen bewertet. Des Wei-

teren wurde die Flächenverfügbarkeit für Erweiterungen 

geprüft und die Art und Qualität der Anbindung be-

wertet. Hintergrund hierbei ist die Vermeidung von Kfz-

Zusatzbelastungen im sensiblen Bereich, das heißt, 

Park+Ride-Anlagen sollen möglichst so angelegt sein, dass 

kein zusätzlicher Verkehr in die Wohnstraßen von 

Gemeinden mit Bahnhof gezogen wird. 

Stufe 2 

In einer zweiten Stufe wird eine Potenzialabschätzung 

gemäß der nachfolgenden Abbildung vorgenommen. 

Grundlage für die Potenzialabschätzung sind zunächst die 

Verkehrsnachfragebeziehungen im Berufsverkehr aus der 

Pendlerstatistik. Um dieses Park & Ride-Potenzial realitäts-

nah abzubilden, sind sowohl die Wohnorte der Pendler 

(Quellgemeinden) als auch die Arbeitsplätze (Ziel-

gemeinden) räumlich differenzierter zu betrachten, als 

dies aus der Pendlerstatistik ablesbar ist. 

Wesentliche Kenngröße zur Abschätzung des Park & Ride-

Pendlerpotenzials ist das Reisezeitverhältnis zwischen MIV 

und ÖPNV. Bei der Ermittlung der Reisezeiten werden 

(neben den reinen Fahrzeiten) Zu-, Übergangs- und 

Abgangszeiten berücksichtigt. Auch die zentralörtliche 

Funktion (Ober-, Mittel und Kleinzentren) findet hierbei 

Eingang. 

 

 

Abbildung 32: Park+Ride im RMV – Vorgehensweise zur 

Potenzialabschätzung [aus: RNVP] 
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Stufe 3 

In einer dritten Stufe werden die beiden eingangs 

genannten Schritte zusammengeführt und münden in 

eine Empfehlung. 

 

 

Abbildung 33: Zusammenführung der Stufen 1 und 2 zur 

Ableitung einer Empfehlung [aus: RNVP] 
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6.5 Zuverlässigkeit des Fahrplans

6.5.1 Einleitung

Die wesentlichen Wünsche aus Sicht der ÖPNV-Kunden 

werden in Kapitel 4 dargelegt. Demnach geht die Ent-

wicklung des Nahverkehrsplans 2016 ff – unter anderem – 

von Anforderungen an den ÖPNV aus, die in Zukunft 

gesichert oder auch teils deutlich verbessert werden 

müssen. 

In den nachfolgenden Themenpunkten sind diese Aspekte 

entsprechend aufgegriffen und die Anforderungen und 

Standards definiert. 

Für Fahrgäste des ÖPNV stellt die Pünktlichkeit und die 

Zuverlässigkeit des benutzten Verkehrsmittels das höchste 

Gut dar. Insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten ist die 

Verlässlichkeit der Reisekette im ÖPNV das entscheidende 

Kriterium für den Kunden. 

Mit der Anschlusssicherung sollen Fahrgäste bei geringen 

Verspätungen direkt und möglichst ohne längere 

Wartezeit umsteigen können. Zentrale Frage ist dabei 

häufig, ob und wie lange ein Bus auf eine verspätete S-

Bahn warten soll. Hier steht grundsätzlich der Anspruch 

auf Pünktlichkeit seitens der bereits im Bus befindlichen 

Fahrgäste gegen den Servicegedanken, umsteigenden 

Fahrgästen eine längere Wartezeit auf den nächsten Bus 

zu ersparen. 

Ein zuverlässiges und flächendeckendes ITCS (vgl. 

Betriebssteuerung über das Intermodal Transport Control 

System (ITCS)) ist unabdingbare Voraussetzung für eine 

derartige Anschlusssicherung. 

Bisher wurden im Kreis Offenbach entsprechende Maß-

nahmen zur Anschlusssicherung an den Verknüpfungs-

punkten zwischen Bus und S-Bahn durchgeführt. Für die 

Umsteigepunkte im Kreis Offenbach gibt es Regelungen in 

den jeweiligen Verkehrsserviceverträgen, die trotz 

Sanktionsmöglichkeiten nur selten praktiziert werden. 

Für Verspätungen gilt die 10-Minuten-Garantie. Sie gilt für 

alle U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse im Bereich der 

Stadt Frankfurt, der Stadt und des Kreises Offenbach, der 

Stadt Darmstadt, des Landkreises Darmstadt-Dieburg und 

des Landkreises Groß-Gerau jeweils einschließlich der 

Regionalbusse des RMV. Erstattet werden die Fahrtkosten 

für die beanstandete Fahrt bei einer Verspätung am Ziel 

von über 10 Minuten. Abends ab 21:00 Uhr können die 

Kunden/innen wählen, ob sie sich das Fahrgeld oder die 

Kosten für eine Taxifahrt bis zu einer Höhe von 15 Euro 

erstatten lassen möchten. Kombitickets fallen nicht unter 

diese Regelung. Ansprüche auf Fahrpreiserstattungen 

aufgrund höherer Gewalt sind ausgeschlossen. Die 10-

Minuten-Garantie ist eine freiwillige Leistung der o. g. 

beteiligten Partner, für die kein Rechtsanspruch besteht. 

6.5.2 Steuerung von Lichtsignalanlagen (LSA) und 

ÖPNV-Bevorrechtigung 

Die aktuelle Situation der ÖPNV-Bevorrechtigung im Kreis 

Offenbach zeigt zunächst eine stark verteilte Daten-

haltung mit einer Reihe von Informationslücken. Lediglich 

zur Beschleunigung auf der Bundesstraße B3 im Westkreis 

hat eine Abstimmung zwischen den beteiligten 

Einrichtungen – dies sind Hessen mobil und die jeweils 

betroffenen Kommunen – stattgefunden. 

Die tatsächliche Wirkung der Bevorrechtigung an 

Lichtsignalanlagen (LSA) ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

im Kreis Offenbach nicht empirisch erhoben.  

Eine erste Bestandsaufnahme aller LSA aus dem Jahr 2012 

im Auftrag der kvgOF zeigte eine zum Teil veraltete 

Datenlage – aber auch das Potenzial des Themas, da 

weitestgehend alle Kommunen im Kreis über koordinierte 

Knotenpunkte und LSA-Ausrüstungen verfügen. 

Gleichwohl ist nicht bekannt, ob diese in Betrieb sind 

Daher zeigt die nachfolgende Abbildung zunächst nur die 

Verteilung der Zuständigkeiten für die LS-Anlagen. 

 Gelbe Sterne stellen dabei kommunale 

Verantwortung und  

 Grüne Sterne die Zuständigkeit bei Hessen mobil 

dar.  

Ungeachtet der Vorhaltung sowie der Betriebstüchtigkeit 

vorhandener ÖPNV-Bevorrechtigungen zeigt der Da-

tenbestand von Hessen Mobil, dass wenigstens acht 

Systemhersteller im Kreis vertreten sind. Hiervon stammen 

in Summe rund 80 % von Siemens, Dambach und Huber. 

Weiterhin sind über alle Hersteller knapp 60 % der LSA nur 

eingeschränkt programmierbar und knapp 30 % bieten 

keine Eingriffsmöglichkeit in die Steuerung zu Gunsten 
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des ÖPNV. Ebenfalls sind nur insgesamt 30 % aller LSA 

koordiniert (grüne Welle Schaltungen).  

Diese Grunddaten zeigen jedoch deutlich, dass ÖPNV-

Bevorrechtigung ein sehr aufwendiger Prozess mit Einzel-

fallprüfungen vor Ort ist. 

 

Abbildung 34: Lichtsignalanlagen im Landkreis Offenbach und Verantwortungsbereiche [aus: Bestandsaufnahme und Machbarkeitsstudie 

zur Bevorrechtigung des ÖPNV im Landkreis Offenbach, 2012 – traffic information and management GmbH] 

 

6.5.3 Busfahrstreifen als Instrument der ÖPNV-

Beschleunigung

Bei der Einrichtung von Busspuren ist zunächst die 

Verwaltungsvorschrift der Straßenverkehrsordnung zu 

beachten, welche enge Grenzen bei der Realisierung setzt.  

Busspuren gibt es nur dort, wo der Autoverkehr den ÖPNV 

zuvor unerträglich behindert hat und Busse einen dichten 

Takt fahren. In der Verwaltungsvorschrift zur 

Straßenverkehrsordnung heißt es: 

 «Die Busspur soll im Interesse der Sicherheit oder 

Ordnung des Verkehrs Störungen des 

Linienverkehrs vermeiden und einen geordneten 

und zügigen Betriebsablauf ermöglichen. […] 

 Die Anordnung von Busspuren kann sich auch dann 

anbieten, wenn eine Entflechtung des ÖPNV und 

des Autoverkehrs von Vorteil ist oder zumindest der 

Verkehrsablauf des ÖPNV verbessert werden kann. 

 Die Funktionsfähigkeit der Busspur hängt 

weitgehend von ihrer völligen Freihaltung vom 

Autoverkehr ab.» 
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Aus der Verwaltungsvorschrift ist erkennbar, dass 

Busspuren nicht willkürlich angeordnet werden dürfen, 

sondern nur in begründeten Fällen. Zudem ist es dann für 

den ÖPNV notwendig, diese Fahrspuren konsequent vom 

Autoverkehr freizuhalten. Auf diese Weise können 

Fahrzeiten sowie deren verkehrsbedingte Schwankungen 

reduziert werden. 

Die «harten Schlüsselkriterien» wie Beförderungs-

geschwindigkeit, Pünktlichkeit und Anschlusssicherheit 

sind so an bestimmten Stellen im Kreis eher umzusetzen. 

Je schneller die Busse durchkommen, umso häufiger 

können sie auf ihrem Linienweg zwischen den Endhalte-

stellen pendeln – je weniger Busse benötigt man und je 

weniger Personalkosten fallen an. Das macht den ÖPNV 

wirtschaftlicher.  

Umgekehrt: Bei Behinderungen auf der Busspur wird es 

teurer. Die Folgekosten durch Verschlechterungen der 

ÖPNV-Betriebsabwicklung sowie Einnahmeverluste der 

Verkehrsunternehmen bzw. deren Eigentümer müssen 

ausgeglichen werden.  

Zu beachten ist auch, dass die Einrichtung von Busspuren 

durch Bund und Länder bezuschusst werden. Die Zahlung 

von Fördermitteln ist mit Auflagen verbunden – zumeist 

mit der Auflage, dass diese Einrichtungen auf eine längere 

Zeit nicht verändert werden dürfen. Beschleunigungs-

maßnahmen sind grundsätzlich förderfähig, sofern keine 

gegenläufigen Maßnahmen deren Wirkung einschränken. 

6.5.4 Liniengeschwindigkeiten 

Die Liniengeschwindigkeiten der Buslinien im Kreis 

Offenbach als Verhältnis von gefahrenen Nutzwagen-

kilometern zu den erbrachten Fahrplanstunden sind stark 

von der Siedlungsstruktur, dem Verhältnis von bebauten 

Strecken und freien Strecken, der MIV-Belastung des 

Straßennetzes und den Haltestellenabständen bestimmt. 

 Bei den Regionalbuslinien (Hauptlinien) liegt die 

Geschwindigkeit in einer Größenordnung von 

knapp 24 km/pro Stunde (662/663) bis28 km/pro 

Stunde (OF-50).  

 Die Stadtbuslinien sind wegen des Fehlens 

unbebauter Strecken und einer dichteren 

Haltestellenfolge deutlich langsamer und bewegen 

sich in einer Größenordnung von teilweise deutlich 

unter 20 km/pro Stunde.  

 In ähnlichen Größenordnungen bewegen sich die 

kvgOF-Linie OF-30, die in Heusenstamm und 

Offenbach weitgehend Stadtbuscharakter und eine 

Liniengeschwindigkeit von 21,4 km/h hat, sowie die 

kvgOF-Linie OF-99, die mit ihrer Mischung von 

städtischen Räumen und Überlandstrecken eine 

Liniengeschwindigkeit von 25,5 km/h erreicht. 

Liniengeschwindigkeiten sind nur ein mögliches Indiz für 

schnelle Reisezeiten der Kunden. So gehen auch zu-

sätzliche Schleifen zur Erschließung oder von der 

Infrastruktur bestimmte Umwege in deren Berechnung 

ein, obwohl sie das Reisezeitverhältnis zum MIV erheblich 

verschlechtern können. 

Eine direktere Führung kann daher die Linien-

geschwindigkeiten erhöhen, sie muss dies jedoch nicht in 

jedem Fall tun. Die Aufgabe oder Auslassung von 

Haltestellen – so diese denn regelmäßig von Fahrgästen 

genutzt wer-den – am Linienweg wird die Linien-

geschwindigkeiten zwar erhöhen, verschlechtert aber die 

Erschließung: Deshalb ist eine sorgfältige Abwägung 

bezüglich der Auswirkungen auf die Fahrgastnachfrage 

vorzunehmen. Selten genutzte Haltestellen führen hin-

gegen kaum zu Senkungen der Liniengeschwindigkeiten, 

sie stellen eher ein Problem hinsichtlich der Infrastruktur-

kosten dar.  

Maßnahmen zur Beschleunigung des Busverkehrs, wie 

LSA-Bevorrechtigungen, werden hingegen zu leichten 

Steigerungen der Liniengeschwindigkeiten führen, zudem 

sollen sie die Gleichmäßigkeit der Fahrzeiten und damit 

die Pünktlichkeit in der HVZ verbessern.  

 Die im NVP 2016 ff. dargestellten Zielwerte zur 

Reisegeschwindigkeit für die Verbindung zwischen 

den Städten von über 30 km/pro Stunde sind daher 

im Bereich des stark verstädterten Kreises 

Offenbach ein ehrgeiziges Ziel. 

Die Liniengeschwindigkeiten bestimmen auch das 

Kostenverhältnis von Nutzwagenkilometern im Verhältnis 

zu Fahrplanstunden. So ist augenscheinlich, das der 

Kostensatz für die Betriebsführung insgesamt je 

Nutzwagenkilometer umso höher liegt, je langsamer eine 

Linie betrieben werden kann, da die Kosten zu großen 

Teilen durch die Fahrplanstunden (Personal) bestimmt 

werden. 
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6.5.5 Pünktlichkeit

Die heutige Pünktlichkeit der Buslinien im Kreis Offenbach 

kann insgesamt als zufriedenstellend bis gut bezeichnet 

werden. Je nach Wetterlage, Verkehrsdichte auf der 

Straße und Fahrgastaufkommen kann die tatsächliche 

Fahrzeit von diesen Durchschnittswerten des Fahrplans 

abweichen. So kann die Fahrzeit montags morgens an 

Schultagen bei Regenwetter ein Stück länger sein als zur 

gleichen Tageszeit freitags bei Sonnenschein in den Ferien.  

In der Regel reichen jedoch die Zeitpuffer in den 

Fahrplänen, die insbesondere vor der Ankunft an den 

wichtigen Anschlusspunkten in den Fahrplänen 

berücksichtigt sind, zur Aufrechterhaltung einer guten 

Pünktlichkeit aus. Zusätzlich ist die Pünktlichkeit aus den 

Verknüpfungspunkten mit dem SPNV heraus stark 

abhängig von der Pünktlichkeit der schienengebundenen 

Anschlussverkehrsmittel, insbesondere der S-Bahn. 

Zugleich müssen die Fahrer darauf achten, bei besonders 

günstigen Verkehrsverhältnissen nicht zu früh zu fahren 

und an allen geeigneten Haltestellen strikt auf die 

fahrplanmäßige Abfahrtszeit zu warten.  

Die hohe Belastung des Straßennetzes insbesondere auf 

den Achsen in die Oberzentren verlängert in den Haupt-

verkehrszeiten regelmäßig die Fahrzeiten und erfordert 

u.U. eine Anpassung der Fahrpläne zu diesen Tageszeiten. 

Hier müsste im Zweifelsfall entschieden werden, ob man 

von strikten und leicht merkfähigen Takt-fahrplänen 

zugunsten einer höheren Pünktlichkeit abweichen wird. 

Bestimmte Engpässe im Straßennetz treten ziemlich 

regelmäßig zu bestimmten Tageszeiten auf: 

 die Zufahrten zum Tannenmühlkreisel insbesondere 

aus Hainstadt oder  

 der Linksabbieger von der B 459 aus Dietzenbach an 

der Kreuzung Forsthaus Gravenbruch in Richtung 

Neu-Isenburg morgens.  

Unvorhersehbare Störungen im Straßennetz – z.B. durch 

Unfälle oder liegengebliebene Fahrzeuge – führen 

temporär zu erheblichen Problemen in der Pünktlichkeit. 

Insbesondere bei Störungen auf den Autobahnen A3 und 

A5, deren Verkehrsmengen ganz andere Dimensionen als 

das übrige Straßennetz haben, wird so in großem Maße 

auf das übrige Straßennetz im Kreis Offenbach 

ausgewichen. Dies gilt beispielsweise auf den Ost-West-

Verbindungen L 3117 und K 174 oder im Tannen-

mühlkreisel. Hier fahren auch die Buslinien bei diesen 

Störungen größere Verspätungen ein. 

Gegen solche Störungen stehen planerisch zurzeit keine 

angemessenen Maßnahmen zur Verfügung. Hier ist eine 

Information der betroffenen Fahrgäste auch an den 

Haltestellen wichtig. 

6.5.6 Anschlusssicherung 

Die Anschlusssicherung ist für jeden Fahrgast, der auf 

einen Umstieg angewiesen ist, von hoher Relevanz für die 

Zuverlässigkeit seiner Verbindung. 

Im Gesamtsystem des ÖV-Netzes können längst nicht alle 

nachgefragten Relationen umsteigefrei angeboten 

werden. Insbesondere von den Grundachsen des 

Schienenverkehrs im Kreis Offenbach muss die 

Feinverteilung mit Anschlusslinien erfolgen.  

Ein großer Anteil der hohen ÖV-Nachfrage, insbesondere 

von und zu den umliegenden Oberzentren, rekrutiert sich 

aus den Zu- und Abbringerverkehren für die 

Schienenangebote. Um den stets als «Nachteil» 

empfundenen Umsteigevorgang bequem, zeitlich kurz 

und zuverlässig zu halten, sind stark nachgefragte 

Anschlüsse abzustimmen und zu sichern.  

Grundlage der Sicherstellung von Anschlüssen zu den 

Schienenangeboten ist eine ausreichende Bemessung der 

Fahrzeiten. Wünschenswerte Wartezeiten von Zügen auf 

verspätete Busse können wegen der engen Kapazitäten 

der Strecken insbesondere im S-Bahnnetz nicht gefordert 

werden. Wartezeitvorschriften für jede Buslinie, die bereits 

Bestandteil von Verkehrsserviceverträgen sind, legen fest, 

wie lange auf einen Anschluss gewartet werden muss. 

Diese Vorschriften werden den Verkehrsunternehmen 

vom Besteller vorgegeben. Bei der Aufstellung dieser 

Wartezeitvorschriften ist zu berücksichtigen, wie stark die 

Anschlussrelation nachgefragt wird und wie dicht der Takt 

der Anschlusslinie ist. 

Die Prioritätenreihenfolge der Anschlusssicherungen 

hängt ebenfalls von diesen Umständen ab. Weiterhin 

können die maximalen Wartezeiten je nach Tagesart und 

–zeit variiert werden, da insbesondere in den Randzeiten 

und am Wochenende die Puffer in den Taktfahrplänen 

ggf. größer sind und länger gewartet werden kann. 
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Besonders gut gesichert werden sollte in der Regel die 

letzte Fahrt je Betriebstag mit einer besonders langen 

Wartezeit.  

Grenzen finden die Wartezeiten durch die Sicherung 

anderer wichtiger Anschlüsse im weiteren Kursverlauf 

oder die Übertragung von Verspätungen z.B. auf 

nachfolgende Rückfahrten mit dem gleichen Fahrzeug. 

Folgende generelle Anforderungen sollen gelten: 

 Das Fahrpersonal von Anschlusslinien hat gemäß 

den Wartezeitvorschriften auf Anschlusslinien zu 

warten und ist entsprechend zu schulen. 

 In einer Abwägungssituation muss dem gesicherten 

Anschluss Vorrang vor der Pünktlichkeit des Kurses 

gegeben werden. 

 Wartezeiten «auf Sicht» sind immer wahrzunehmen, 

also auf das jeweilige Fahrzeug zubewegende 

Umsteiger ist immer zu warten.  

 Vereinbarte Wartezeitregelungen sind gegenüber 

den Fahrgästen zu kommunizieren. 

 In den Verkehrsserviceverträgen ist vorzusehen, die 

nachgewiesene Nichteinhaltung von Wartezeitvor-

schriften zu sanktionieren.  

 Eine Datenvorhaltung aller Ist-Zeiten zur Über-

prüfung der Einhaltung von Wartezeiten ist anzu-

streben.  

 Die vereinbarte Messung der Pünktlichkeit ist in 

Fällen wahrgenommener Wartezeiten auszusetzen. 

 Es ist zu prüfen, wie Fahrer im Falle von 

Verspätungen durch wahrgenommene Wartezeiten 

eine Meldung im Rahmen der Ermittlung der Ist-

Fahrzeitprognose abgeben können. 

Neben den bestehenden Anlagen der dynamischen 

Fahrgastinformation (DFI) an allen Verknüpfungspunkten 

(auch Bus/Bus) sind zukünftig die IST-Daten auch direkt 

am Fahrerarbeitsplatz auf Smartphones oder ent-

sprechend aufgerüsteten Fahrscheindruckern bereit-

zustellen. 

Sollte die erwartete Ankunftszeit wegen hoher 

Verspätung nach der mit maximaler Wartezeit spätestens 

möglichen Abfahrtszeit liegen, kann pünktlich abge-

fahren werden; ansonsten ist der Vorschrift entsprechend 

auf die Anschlussfahrt bis zum Ablauf der maximalen 

Wartezeit und den eventuell sich noch anschließenden 

Übergangsweg der Fahrgäste zu warten. 

6.5.7 Störfallmanagement 

Bei Betriebsstörungen ist eine umfassende Information 

der Fahrgäste sicherzustellen. In den Fahrzeugen ist dies 

Aufgabe des Fahrpersonals der Verkehrsunternehmen.  

Durch entsprechende Weiterleitung der Meldungen an 

eine Leitstelle  und über die Datendrehscheibe des RMV an 

die kvgOF ist eine unverzügliche Informations-

bereitstellung in allen zur Verfügung stehenden aktuellen 

Medien für die Fahrgäste sicherzustellen. Die Betriebs-

zentralen der Verkehrsunternehmen sollen auch für 

Kundenanfragen und – wünsche jederzeit erreichbar sein 

und künftig weitestgehend auf Weisung der zentralen 

Leitstelle die operative Umsetzung einleiten und durch-

führen. 

Eine rasche Bereitstellung von Ersatzverkehren mittels 

unternehmensübergreifender Disposition ist anzustre-

ben. Die  Einrichtung einer kreisweiten unternehmen 

Leitstelle – unter Einbezug der Bestellung und Abwicklung 

von nachfragegesteuerten AST-Verkehren – wird für 

zweckmäßig erachtet und ist auf seine Umsetzung hin zu 

prüfen. 

6.5.8 Baustellen- und Ersatzverkehre 

Für alle straßengebundenen und ÖPNV-relevanten 

Baumaßnahmen im Kreis Offenbach ist die kvgOF der zu-

ständige Ansprechpartner sowohl für die Träger der 

Baumaßnahmen als auch für alle Verkehrsunternehmen. 

Eine rechtzeitige und umfassende Information über die 

geplanten Baustellen vorausgesetzt, wird die kvgOF mit 

den Verkehrsunternehmen die notwendigen Anpas-

sungen des Angebots abstimmen. 

Für Baumaßnahmen über eine Dauer von 4 Wochen und 

mehr sind (digitale) Ersatzfahrpläne von den Verkehrs-

unternehmen bereitzustellen.  

Die kvgOF bereitet die Angebotsanpassungen für die 

rechtzeitige Information der Fahrgäste auf und stellt 

entsprechende Module für alle Medien bereit. In den 

Fahrzeugen und an den Haltestellen der betroffenen 

Linien sorgen die Verkehrsunternehmen für einen 

Aushang der von der kvgOF bereitgestellten 

Informationen über die Angebotsanpassungen.
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6.5.9 Betriebssteuerung über das Intermodal Transport Control System (ITCS)

Standards und Maßnahmen 

Effizienz 

 Ortung und Steuern der Fahrzeuge und Erfassung 

der Pünktlichkeit 

 Informations- und Kommunikationsflüsse zwischen 

Fahrzeugen, Fahrpersonal, Leitstelle und den 

technischen Anlagen verbessern 

 

Automatisierung 

 Kontinuierliche Standardisierung der technischen 

Ausstattung und Prozesse zur Erfassung und 

Steuerung des Betriebsablaufs 

 

Integration 

 Betriebsübergreifende Implementierung einer 

zentralen und diskriminierungsfrei arbeitenden 

Leitstelle 

 Leitstelle vor Ort im Kreis Offenbach, um kurzfristig 

lokale Störungen des Betriebsablaufes koordinieren 

zu können. Der Betreiber einer solchen Leitstelle ist 

zu definieren.  

 

Kompatibilität 

 Daten, die im Kreis Offenbach bei jedem 

Verkehrsunternehmer generiert werden, sollen mit 

den Daten des RMV zusammengeführt werden 

können («Datendrehscheibe») – und umgekehrt.  

 

Information 

 Zuverlässige visuelle, akustische und dynamische 

Information für die innerbetriebliche 

Kommunikation  

 Information der Fahrgäste in Form von DFI und 

weiteren Auskunfteien im RMV (u. a. Echtzeit-

Information und Anschlusssicherung)

 

Transparenz 

 Qualitätsverbesserung durch Nachvollziehbarkeit 

der erbrachten Leistung der Verkehrsunternehmen 

und Identifizierung von Fahrzeugausfällen und 

systemischen Fehlern 

 

Erweiterbarkeit 

 Sicherstellung einer kontinuierlichen 

Weiterentwicklung im Sinne von Effizienz und 

Wirtschaftlichkeit 

Planungsabsichten 

Ziel ist die erstmalige und vollumfängliche verkehrliche 

und betriebliche Überwachung und Planung des ÖPNV im 

Kreis Offenbach. 

Im Interesse des Kunden sowie einer stringenten 

Anschlusssicherung ist der S-Bahn-Verkehr einzubeziehen 

oder zumindest im Interesse der Anschlusssicherung zum 

Bus mit zu überwachen. 

Derzeit gibt es kein rechnergestütztes Betriebsleitsystem, 

das den ÖPNV-Betrieb flächendeckend überwacht und 

erfasst. 

Ein kreisweit arbeitendes Leitsystem ist somit erforderlich 

und unterstützt einen kundenorientierten ÖPNV 

(Ursachenfindung bei Verspätungen etc. zur ziel-

gerichteten Implementierung von Verbesserungs-

maßnahmen). 
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6.6 Fahrzeuge

6.6.1 Grundsätzliches 

Alle eingesetzten Fahrzeuge müssen sich stets in 

verkehrssicherem Zustand befinden. 

Die Linienbusse haben während ihres Betriebes den 

gesetzlichen Bestimmungen der Straßenverkehrs‐

Zulassungs‐Ordnung (StVZO), des Personenbeförderungs-

gesetzes (PBefG) und der Verordnung über den Betrieb 

von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft) 

sowie sonstigen einschlägigen Rechtsvorschriften und den 

Unfallverhütungsvorschriften zu entsprechen. 

Die vorgeschriebene Sicherheitsausstattung muss stets 

funktionsfähig, frei zugänglich und gekennzeichnet sein. 

Der Unternehmer gewährleistet gem. § 35 StVZO den 

Einsatz von Fahrzeugen mit angemessener Motorleistung 

entsprechend den räumlichen und betrieblichen 

Gegebenheiten sowie den Fahrplanvorgaben. 

Die Siedlungsstruktur des Kreises Offenbach mit städtisch-

örtlichem und ländlichem Charakter erfordert 

entsprechende Fahrzeuge, welche mit Verkehrs- und 

Bebauungssituationen gut zurechtkommen. 

In diesem Zusammenhang gilt es künftig auch den Einsatz 

von Fahrzeugen mit alternativen Antriebsarten zu 

ermöglichen, welche die geographischen und fahrplane-

rischen Anforderungen im Kreis Offenbach sowie dieses 

Nahverkehrsplanes angemessen und dauerhaft erfüllen 

und jeweils aktuelle emmissionstechnische Voraus-

setzungen der gelten Gesetzeslage nicht überschreiten. 

Hierzu wird der Aufgabenträger zusammen mit den im 

Kreis Offenbach tätigen Akteuren des ÖPNV ein 

angemessenes Testszenario prüfen.  

Im kreisweiten Verkehr zwischen den Orten (Hauptlinien) 

sind Fahrzeugstandards einzuhalten, die auch im Reise- 

und Überlandverkehr Gebrauch finden. Hier ist bei der 

Fahrzeugausstattung besonders auf den Reisekomfort für 

den Kunden zu achten und zudem bei der zukünftigen 

Linienbündelung zu beachten. 

Zu den spezifischen Fahrzeugstandards für den Einsatz in 

flexiblen Betriebskonzepten werden an dieser Stelle noch 

keine umfassenden Festlegungen getroffen. Die 

Standards sind im Rahmen der konkreten Ausarbeitung 

eines flexiblen Bedienkonzepts für den gesamten Kreis 

Offenbach zu definieren. 

6.6.2 Erscheinungsbild der Fahrzeuge 

Die Fahrzeuge sind mit einer weißen Grundlackierung zu 

versehen und mit den RMV‐Designelementen Dach-

banderole, RMV‐Heck‐ und ‐Seitenlogo, sowie RMV‐

Frontlogo zu bekleben. Die Designelemente (Klebefolien) 

werden vom RMV nach Anforderung durch den 

Unternehmer kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

Die Fahrzeuge sind grundsätzlich werbefrei (außer o.g. 

Informationen) vom Auftragnehmer zu betreiben. 

Etwaige Werbung ist vom Auftraggeber freizugeben. 

Perspektivisch ist eine kreisweit einheitliche Gestaltung 

der Fahrzeuge (außen und innen) sowie Farb-

differenzierung gemäß der Funktionen nach lokalen 

Hauptlinien, RMV-Verbundlinien und Ortslinien durch die 

kvgOF vorgesehen. 

Die Beklebung von Fensterflächen soll sich grundsätzlich 

an den Vorgaben des RMV orientieren oder orientiert sich 

im Zweifelsfall an den Vorgaben der Vorschriften aus dem 

Abschnitt «Grundsätzliches». 

Von den Aufgabenträgern kostenfrei zur Verfügung 

gestellte Informationen, insbesondere Linienverlaufs‐ 

oder Liniennetzpläne, sind vom Unternehmer im Fahrzeug 

anzubringen (max. 2 Aufkleber im Format DIN A 2 an je-

dem starren Fahrzeugteil).  

Der kvgOF sind zur Anbringung von Eigenwerbung je 

Linienbündel zwei Busse zur Verfügung zu stellen. In 

enger Abstimmung zwischen dem Unternehmen und den 

Aufgabenträgern werden auch weitere Informations-

konzepte umgesetzt (z.B. Nutzung von Infotainment-

systemen wie elektronischen Innenanzeigermonitoren 

und Werbeflächen in Fahrzeugen), solange dem 

Unternehmen kein wirtschaftlicher Schaden entsteht. 

Die Lieferung und Gestaltung der Informationen sowie die 

Erstellung und Implementierung aller notwendigen 

Schnittstellen definiert der Aufgabenträger. Ebenso 

übernimmt der Aufgabenträger die Gestaltungs‐, Anbrin-

gungs‐ und Entfernungskosten für diese Maßnahmen. 



 

Seite 105 von 320 / Stand: Dezember 2016 

6.6.3 Kapazitäten

(1) Für Gelenkbusse gelten folgende Mindestvorgaben:  

 Zulassung für mind. 135 Fahrgäste im Linienverkehr 

nach § 42 PBefG 

 Mindestens 40 Sitzplätze (Klappsitze nicht 

anrechenbar) 

(2) Für Solobusse gelten folgende Mindestvorgaben:  

 Zulassung für mind. 75 Fahrgäste im Linienverkehr 

nach § 42 PBefG 

 Mindestens 30 Sitzplätze (Klappsitze nicht 

anrechenbar) 

Planerisch wird ein maximaler Besetzungsgrad von 80 % 

der oben festgelegten technischen Mindestkapazitäten 

festgelegt. Planerisch wird also von ca. 60 Fahrgästen als 

maximale Kapazität eines Solobusses und 108 Fahrgästen 

als maximale Kapazität eines Gelenkbusses ausgegangen. 

Der Aufgabenträger fordert darüber hinaus im 

kreisweiten Verkehr zwischen den Orten eine Erhöhung 

der Sitzplatzkapazität von 10 Prozent. Damit soll dem 

Kunden, welcher im zwischenörtlichen Verkehr eine 

durchschnittlich längere Reisezeit als im Ortsverkehr hat, 

ein Gewinn an Komfort zu Gute kommen. 

Der Unternehmer hat für ausreichende Beförderungs-

kapazitäten zu sorgen. Dabei ist entsprechend PBefG § 22 

sicherzustellen, dass jeder Fahrgast mit der von ihm 

gewählten Fahrplanfahrt befördert werden kann. Bei 

Bedarf sind Verstärkerfahrzeuge einzusetzen, oder es ist 

eine Taktverdichtung vorzunehmen. 

6.6.4 Mindestanforderungen 

Alle eingesetzten Omnibusse müssen die folgenden 

Anforderungen erfüllen [Hinweis: Den verwendeten 

Begriffen liegen die Definitionen der EU‐Richtlinie 

2001/85/EG zu Grunde]. 

Niederflurigkeit 

Stufenfreier Einstieg an allen Betriebstüren, durchgängig 

stufenfreier Fahrgastraum von der Fahrertür bis ins 

Fahrzeugheck, Sitzpodeste und Stufen im Zugang zu den 

beiden hintersten Sitzreihen sind zulässig. 

Ausnahmen: Bei 4‐türigen Gelenkbussen sind Innenstufen 

am hintersten Einstieg im hinteren Fahrzeugteil zulässig, 

bei 3‐türigen Gelenkbussen Stufen im Fahrgastraum 

hinter der letzten Tür (low entry). Bei Einsatz von Solo-

bussen sind Stufen im Fahrgastraum im Bereich hinter der 

mittleren Betriebstür zugelassen (low entry).  

Bei Linien mit besonderen Anforderungen (z. B. 

Flughafenverkehre) kann in Abstimmung mit den 

Aufgabenträgern ausnahmsweise auf Niederflurigkeit 

verzichtet werden. Dies kann auch für vereinzelte 

Verstärkerfahrten, welche dispositiv nicht in den übrigen 

Linienverkehr eingebunden sind oder Linienbündel mit 

geringer Kilometerleistung gelten und ist im Einzelfall mit 

dem Aufgabenträger abzustimmen.  

Absenkvorrichtung (Kneeling) 

Max. Einstiegshöhe unabgesenkt: 300 ‐ 360 mm; 

Absenkbarkeit der Einstiegskante bei Bussen um 60 – 80 

mm (an Tür 1 und 2).  

Rollstuhlrampe 

Von Hand zu betätigende Rollstuhlrampe bei Bussen an 

Tür 1 oder Tür 2 (bei Positionierung an Tür 2 mit Außen-

ruftaste an Tür 2). 

Rollstuhlstellplatz 

Mind. 1 Rollstuhlstellplatz je Bus nach den Bestimmungen 

von Anhang VII zur EU‐Richtlinie 2001/85/EG (mind. 

750x1300mm je Rollstuhlstellplatz). Auslegung der 

Rollstuhlplätze gemäß EU‐Richtlinie 2001/85/EG, Anhang 

VII, Ziff. 3.8.3 mit Halte‐ oder Rückenlehne. Zusätzlich 

Ausrüstung mit Befestigungsmöglichkeit für Kinder-

wagen, mind. 1 Klappsitz für Begleitperson, vom Klappsitz 

und Rollstuhlstellplatz aus gut zugängliche Haltewunsch‐ 

und Ruftaste, Fensterschutzstange. 

Sicherheit 

Ausrüstung der Busse mit Anti‐Blockier‐System (ABS) und 

Anti‐Schlupf‐Regelung (ASR). Bei allen Fahrzeugen 

Türsicherung mit Anfahrsperre. 

Innenausstattung 

Waagrechte Decken‐Haltestangen längs des Ganges mit 

ausreichend langen Halteschlaufen, senkrechte Halte-

stangen mit Haltewunschtasten an jeder Sitzreihe 

abwechselnd links und rechts des Ganges, sowie im 
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Bereich der Türen. Handgriffe an den gangseitigen Sitzen, 

sofern keine senkrechte Haltestange vorhanden. 

Die Farbgebung sollte den Weiterverkaufswert des 

Fahrzeuges nicht nachteilig beeinflussen, muss aber im 

Ein-klang mit den CI-Vorgaben des Aufgabenträges und 

des RMV entsprechen. 

Sitze mit gepolsterter Sitzfläche und Rückenlehnen sind in 

einheitlicher Farbgebung und Bemusterung, Einhaltung 

eines Abstandes «H» von 680 mm zwischen den Sitzen 

gemäß Abbildung 12 Anhang III zur EU-Richtlinie 

2001/85/EG auszufertigen. Die Polsterung muss sicher 

gegen Vandalismus sein. Die CI-Vorgaben des Aufgaben-

trägers und des RMV sind einzuhalten. Im Weiteren sind 

die gepolsterten Sitzflächen und Rückenlehnen mit 

erhöhtem Komfortbedarf auszulegen. 

Komfort 

Für Omnibusse leistungsfähige Heizungs‐ und 

Lüftungsanlage, Klimaanlage für Fahrgastraum nach 

Vorgabe der VDV‐Schrift 231 in der jeweils gültigen Form 

(ergänzt um den Maßstab eines voll besetzten 

Fahrzeuges) bei mindestens 80 % der Fahrplan-

kilometerleistung eines Linienbündels, 100 % werden als 

Zielzustand angestrebt. Mindestens ein fest installierter 

Abfallbehälter in jedem starren Fahrzeugteil.  

Fahrgastinformation innen 

Akustische Haltestellen‐ und Umsteigeansage über 

Sprachspeicher. Optische Haltestellenanzeige 

(elektronische Anzeige der nächsten Haltestelle und der 

Liniennummer sowie «Wagen hält») in jedem starren 

Fahrzeugteil. 

Zusätzlich Anzeige der nächsten drei Haltestellen mit 

Umsteigemöglichkeiten; Bestandsfahrzeuge müssen 

nachgerüstet werden, soweit dies technisch möglich ist. 

Weiterhin dürfen nur elektronische Anzeiger zum Einsatz 

kommen, welche mit einer Vielzahl an Fahrzeugtypen und 

deren technischem Equipment (z.B. Verstärker, Verteiler 

und Steuergeräte) kompatibel sind. 

Die Ansteuerung der akustischen und optischen 

Informationseinrichtungen im Fahrzeug erfolgt über 

Schnittstelle nach Norm VDV 300 durch die Geräte des 

Verkehrsmanagementsystems (VMS). Die Lieferung der 

Ansage‐/Anzeigetexte für das VMS erfolgt durch den 

Aufgabenträger. Inbetriebnahme bei Vorliegen aller 

notwendigen Daten erfolgt durch den Unternehmer auf 

seine eigenen Kosten. 

Fahrgastinformation außen 

Fahrgastinformation außen gemäß § 33 BOKraft über 

zentral vom VMS über mindestens die VDV‐300 

Schnittstelle steuerbare Anzeigen: 

 an der Fahrzeugfront (darstellbare Schrifthöhe 

mind. 200 mm, Sichtfeldbreite mind. 1500 mm) 

 an der Einstiegsseite (Möglichkeit zur zweizeiligen 

Darstellung mit einer Schrifthöhe von mind. 60 mm, 

Sichtfeldbreite mind. 1000 mm) 

 am Fahrzeugheck (Schrifthöhe mind. 150 mm, 

ausreichende Sichtfeldbreite für Darstellung von 

mind. 4 Ziffern) 

 Außenlautsprecher 

 Beleuchtung der Außenanzeigen bei Dunkelheit. 

Die Ansteuerung der optischen Informations-

einrichtungen am Fahrzeug erfolgt mindestens über 

Schnittstelle nach Norm VDV 300 durch die Geräte des 

Verkehrsmanagementsystems (VMS). Die Lieferung der 

Anzeigetexte für das VMS erfolgt durch den 

Aufgabenträger. Inbetriebnahme bei Vorliegen aller 

notwendigen Daten erfolgt durch den Unternehmer auf 

seine eigenen Kosten. 

Umweltstandards 

Für 100 % der Fahrplankilometerleistung eines Bus‐

Linienbündels gilt: 

 Einhaltung der Emissionsgrenzwerte entsprechend 

der zum Zulassungszeitpunkt gültigen Euro–Norm, 

mindestens jedoch entsprechend Euro 5. 

 Einhaltung des Partikel‐Grenzwertes von 0,02 

g/kWh im ESC‐Prüfzyklus. 

 Fahrgeräusch maximal 80 dB(A) gemäß DIN ISO 362 

und DIN ISO 5130. 

Beschleunigungstechnik 

Für die Ansteuerung von Lichtsignalanlagen ist künftig ein 

einheitlicher, technischer Standard in den Fahrzeugen 

anzustreben, sofern dies die Herstellervielfalt an LSA im 

Kreis Offenbach erlaubt.  

Aufgrund der bislang nicht genauer spezifizierten 

Steuerungsanlagen der LSA wird die kvgOF künftig eine 
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zentrale Steuertechnik für die Fahrzeuge fordern, welche 

weitestgehend flexibel für alle LSA-Systeme sein muss. 

Hier wird es voraussichtlich zu linienspezifischen, im 

besten Fall zu bündelspezifischen Einzellösungen 

kommen. Die Beschaffung und die technische 

Einsatzbereitschaft sind auf Kosten des Unternehmers zu 

erbringen und betriebstüchtig zu halten. 

Die Beschaffung wird voraussichtlich nicht über einen 

Ausschreibungswettbewerb stattfinden können, da hier 

explizit nach Vorgabe des Aufgabenträgers – auf Basis der 

noch durchzuführenden Feststellung der technischen 

Standards der LS-Anlagen – einzukaufen ist. Hier steht 

nicht der Wettbewerb, sondern die technische Kompati-

bilität im Vordergrund. 

Fahrgastzähleinrichtungen 

Die kvgOF betreibt gegenwärtig auf der Linie OF-30 und 

OF-99 mehrere Zählgeräte zur statistischen Erfassung der 

Fahrgastzahlen. Die Geräte im Stadtbus Rödermark 

wurden aufgrund der deutlichen Reduzierung des Ange-

bots ausgebaut. Der Projektverlauf hat gezeigt, dass man 

insbesondere wegen der unterschiedlichen Fahrzeug-

typen sehr spezifisches, technisches Wissen benötigt, um 

die Geräte in die Busse einbauen und warten zu können. 

Grundsätzlich strebt die kvgOF an, mindestens 30 % der 

Fahrzeuge in den Verkehren im Kreis Offenbach mit auto-

matischen Fahrgastzählgeräten auszustatten. Aufgrund 

der Komplexität der Systeme bestimmt der Aufgaben-

träger das System und wird auch das notwendige 

Hintergrundsystem betreuen und ggf. softwareseitig 

bearbeiten. 

Die Daten sollen zielgerichtet in die Linienerfolgs-

rechnung und weitere Planungstätigkeiten des 

Aufgabenträgers einfließen.  

Die Beschaffung wird Vorgabe des jeweiligen VSV sein. 

Der Unternehmer beschafft, installiert und warte die 

Geräte auf eigene Kosten. 

Besondere Anforderungen 

Für Gelenkbusse im Ortsverkehr gelten darüber hinaus 

folgende besondere Anforderungen: 

 Ausrüstung mit mindestens 3 Doppeltüren (2 

fremdkraftbetätigte Doppeltüren im vorderen, 1 im 

hinteren Fahrzeugteil). Bei Gelenkbussen mit 4 

Türen kann die hinterste Tür auch als Einfachtür 

ausgeführt sein. 

Für kreisweite Verkehre gelten folgende Anforderungen: 

 Ausrüstung der Gelenkbusse mit mind. 3 

Doppeltüren (zwei fremdkraftbetätigte 

Doppeltüren im vorderen, eine im hinteren 

Fahrzeugteil) 

 Ausrüstung der Solobusse mit mind. 1 Einfachtür 

und 1 Doppeltür (als fremdkraftbetätigte 

Betriebstüren) 

Für Verkehre im Schülerverkehr gelten folgende 

Anforderungen: 

 Ausrüstung der Gelenkbusse mit mind. 3 

Doppeltüren (zwei fremdkraftbetätigte 

Doppeltüren im vor-deren, eine im hinteren 

Fahrzeugteil). 

 Ausrüstung der Solobusse mit mind. 2 Doppeltüren 

(als fremdkraftbetätigte Betriebstüren). Hiervon 

kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen 

wird, dass auf dem Linienverlauf an jedem 

Haltepunkt die maximal im Fahrplan vorgesehene 

Fahrgastwechselzeit nicht überschritten wird. 

Hierbei ist nicht die Summe über alle Haltepunkte 

anzusetzen, sondern jeder Haltepunkt einzeln zu 

betrachten. Ansonsten gilt hierbei dem 

Fahrgastflussprinzip und einer effizienten, sowie 

zügigen Abwicklung der/dem Fahrscheinkontrolle/-

verkauf den Vorrang zu geben.  

 Klassische Reisebusse sind auch als 

Verstärkerfahrzeuge im Schülerverkehr nicht 

zulässig; sogenannte Kombifahrzeuge sind 

gleichwohl eine wirtschaftliche Möglichkeit zur 

Mehrfachnutzung von Verstärkerfahrzeugen, 

sofern sie die o.g. Mindeststandards gewährleisten. 
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Fahrzeugalter 

Das Fahrzeugalter der eingesetzten Busse soll maximal 8 

Jahre betragen, für 10 % der Fahrplankilometerleistung 

eines Bus‐Linienbündels ist ein maximales Alter von 10 

Jahren zulässig.  

 Als Fahrzeugalter gilt der ganzzahlige Wert der 

vollendeten Jahre seit dem Zeitpunkt der Erstzu-

lassung bzw. falls diese früher liegt, der ersten 

Inbetriebnahme des Fahrzeuges (z.B. im nicht‐

öffentlichen Verkehr). Das Durchschnittsalter der im 

jeweiligen Linienbündel eingesetzten Busse muss 

während der gesamten Konzessionslaufzeit unter 6 

Jahren liegen.  

 Zur Ermittlung des Durchschnittsalters werden die 

Fahrzeugalter der einzelnen Fahrzeuge mit deren 

jährlicher im jeweiligen Linienbündel erbrachten 

Fahrplankilometerleistung gewichtet. Nach der 

Hälfe der Vertragslaufzeit eines Linienbündels 

werden die eingesetzten Fahrzeuge durch einen 

unabhängigen Sachverständigen (bestellt durch den 

Aufgabenträger) und den Aufgabenträger 

überprüft.  

Im Ergebnis hat der Aufgabenträger das Recht, den 

Unternehmer zum vorzeitigen Austausch oder zu einer 

grundlegenden Sanierung des Fahrzeuges zu verpflichten, 

um den aktuellen Stand der Technik weiterhin erfüllen zu 

können. Bei regelmäßiger und gewissenhafter Pflege und 

Wartung der Fahrzeuge darf der verpflichtende Anteil 

nicht über 40 % steigen.  

Berichtspflichten und Einhaltung der 

Fahrzeuganforderungen 

Dem Aufgabenträger ist spätestens zu Beginn der 

Bündellaufzeit anhand eines von dem Aufgabenträger 

bereitgestellten Erfassungsbogens die für den Einsatz 

vorgesehenen Fahrzeuge mit ihrem Kennzeichen und 

ihrer Ausstattung zu melden. Veränderungen im einge-

setzten Fahrzeugbestand sind unverzüglich zu melden.  

Für neu eingesetzte Fahrzeuge ist ein ausgefüllter 

Erfassungsbogen einzureichen. Der Unternehmer weist 

das durchschnittliche Alter der im jeweiligen Fahrplanjahr 

fahrplanmäßig eingesetzten Fahrzeuge bis zum 31. März 

des Folgejahres nach. 

Die Einhaltung der Fahrzeuganforderungen wird durch 

die Aufgabenträger während des Betriebes überprüft. 
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6.7 Vertrieb

Elektronisches Ticket (eTicket im RMV) 

Jeder Fahrgast muss vor Fahrtantritt ohne räumliche, 

zeitliche und technische Zugangshemmnisse an eine 

Fahrtberechtigung gelangen können. Das eTicketing stellt 

dabei gegenwärtig die erste Stufe in der Umsetzung des 

elektronischen Fahrgeldmanagements dar.  

Bei der Umsetzung des eTicketing gilt die «Anforderung 

an den Busdrucker bzw. IBIS‐Bordrechner in Bezug auf die 

Einführung von Elektronischen Fahrscheinen nach RMV 

Rahmenlastenheft Busdrucker [V 1.01 – Kapitel 7 

»eTicketing ]». 

Weiterhin gelten die Vorgaben und Systemstandards des 

VDV für eine neuartige Vertriebsstruktur. Über einen 

umfassenderen Vertriebskanalmix und neue innovative 

Techniken im Vertrieb sollen weiterhin alle Potenziale zur 

Kundenbindung und Neukundengewinnung ausge-

schöpft werden. 

In Summe muss der Aufwand für den Fahrkartenkauf 

durch die genannten Verfahren (Abo, Mobiltelefon, Inter-

netportal, u. ä.) möglichst weiter reduziert werden. 

Einheitliche Standards für alle Vertriebsstellen 

Zur Sicherung einer einheitlichen Qualität des Vertriebs 

sind in Zusammenarbeit mit den am Vertrieb beteiligten 

Partnern im Kreis Offenbach gemeinsame Standards zu 

definieren und anzuwenden. Darin wird festgelegt, wo 

und auf welchem Vertriebsweg welche Fahrscheine zu 

erwerben sind. 

Weiterhin definiert der Aufgabenträger vertraglich die 

Zuständigkeiten und den Umfang der Vertriebsleistun-

gen die vom Anbieter und/oder Partner von 

Vertriebsleistungen zu erbringen sind. 

Formal sind alle Vertriebspartner auch weiterhin 

(Vorverkaufsstellen und Verkehrsunternehmer) dazu ver-

pflichtet, das aktuell gültige Fahrkartenlayout bzw. die 

aktuell gültige Fahrkartenbewertung gemäß RMV-

Richtlinien umzusetzen. Für den Verkauf der Fahrkarten 

müssen als Zahlungsmittel Münzgeld und Banknoten 

akzeptiert werden. Näheres hierzu ist in § 5 Absatz 5 der 

Gemeinsamen Beförderungsbedingungen des RMV 

geregelt. 

Technische Vertriebsinfrastruktur 

Die fortschreitende Automatisierung des Vertriebs durch 

den RMV mittels der Erweiterung des Produktportfolios 

durch elektronische Tarifangebote und einer globalen 

Vertriebsplattform stärkt die zentralisierte Steuerung des 

Vertriebes beim RMV.  

Daher sind in der Folge technische und prozessuale 

Schnittstellen durch unterschiedliche technische Aus-

rüstung der Vertriebspartner zu reduzieren. 

Künftig wird ein erhöhtes Augenmerk auf einer verstärk-

ten Schulung der Vertriebsmitarbeiter auf den Gebieten 

Tarif, Beförderungsbedingungen und Systembedienung 

liegen. 
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6.8 Marketing, Kundenservice, 

Öffentlichkeitsarbeit

Basisinformationen für ÖPNV-Kunden sollten Fahrpläne 

mit Abfahrtszeiten der verschiedenen Verkehrsmittel, das 

Fahrkartensortiment und die Tarife sowie Linienverläufe 

enthalten. Darüber hinaus können noch Angebote zu 

Freizeitmöglichkeiten mit Veranstaltungs- und 

Ausflugstipps mit der entsprechenden ÖPNV-Anbindung 

angeboten werden. Außerdem müssen Abweichungen 

vom Regelfahrplan durch Baustellen oder 

Verkehrsbehinderungen den Nutzern möglichst zeitnah 

mitgeteilt werden.  

Dazu stehen verschiedene Informationskanäle zur 

Verfügung: klassische Printmedien, die Presse und Öffent-

lichkeitsarbeit, die RMV-Mobilitätszentrale der kvgOF 

sowie Vorverkaufsstellen, das Internet, Haltestellen mit 

Informationskästen als auch in zunehmenden Maße das 

Smartphone sowie Informationsveranstaltungen. 

Die Vermittlung dieser Informationen ist eine zentrale 

Aufgabe der Marketing- und Kommunikationsabteilung 

der kvgOF. Die kvgOF versteht sich dabei als 

serviceorientierten «ÖPNV-Partner vor Ort für die Kunden 

und Kundinnen» im Kreis Offenbach. Dies verdeutlicht der 

Slogan «Einfach nah!».  

Printmedien 

Da der RMV für die Tarife im Verbundgebiet 

verantwortlich ist, erstellt die kvgOF alle Broschüren zum 

Fahrkartensortiment in enger Abstimmung und unter 

Leitung des RMV.  

Darüber hinaus erarbeitet die kvgOF – ebenfalls in enger 

Zusammenarbeit mit dem RMV – gemeinsam mit der NiO 

(Nahverkehr in Offenbach) ein Fahrplanbuch für die Stadt 

und den Kreis Offenbach. Zusätzlich erstellt die kvgOF für 

fast alle Städte und Gemeinden im Kreis handliche 

Fahrplanhefte. 

Ein besonderes Augenmerk zur Kundeninformation legt 

die kvgOF auf spezielles, übersichtliches Kartenmaterial 

für den Kreis Offenbach mit farblicher Hervorhebung aller 

im Kreis verkehrenden Linien, Sehenswürdigkeiten und 

öffentlichen Einrichtungen. Hierzu gibt die kvgOF seit 

2011 kostenlos eine Kreiskarte heraus.  

Ende 2013 begann die kvgOF damit, zusätzlich für die 

einzelnen Städte und Gemeinden im Kreisgebiete die 

Karten mit einem größeren Maßstab zu erstellen. Diese 

Städtekarten sowie die Kreiskarten arbeitet die kvgOF 

kontinuierlich weiter aus und aktualisiert sie jährlich. 

Dasselbe Kartenmaterial dient der kvgOF gleichzeitig 

dazu, an allen Haltestellen im Kreis leicht verständliche 

Umgebungspläne mit einer Umkreisübersicht von ca. 2000 

m aufzuhängen. Außerdem werden die Karten zur 

Illustrierung veränderter Linienführungen aufgrund von 

Baustellen oder besonderen Ereignissen genutzt, um sie 

Presseerklärungen beizufügen oder im Internet zu 

veröffentlichen. Dieses Kartenmaterial stellt somit eine 

wichtige Informationsquelle für den Kunden dar. 

RMV-Mobilitätszentrale und Vorverkaufsstellen 

Die RMV-Mobilitätszentrale nimmt als direkte Anlaufstelle 

für die Anliegen der Kundinnen und Kunden mit 

kompetenter Beratung und Auskunft ebenfalls einen 

hohen Stellenwert in der Kundenkommunikation und im 

Vertrieb bei der kvgOF ein. Durch den persönlichen 

Kontakt der Mitarbeiter zum Kunden wird der Leitspruch 

der kvgOF «Einfach nah!» unterstrichen. 

Die RMV-Mobilitätszentrale wurde von der 

Verbundgesellschaft nach bestimmten Grundsätzen 

eingerichtet, das Infomaterial wird weitestgehend vom 

RMV gestellt. Die Öffnungszeiten der Mobilitätszentrale 

sind Montag bis Freitag durchgehend von 9:00 bis 18:00 

Uhr, samstags von 10:00 bis 13:00 Uhr. 

Das Personal in der Mobilitätszentrale wird von der kvgOF 

gestellt und bezahlt, die Stadtwerke Dietzenbach sind mit 

einer halben Stelle ebenfalls an der personellen 

Ausstattung der Mobilitätszentrale beteiligt. 

Mit Ausnahme von Seligenstadt gibt es in jeder 

Kreiskommune eine Vorverkaufsstelle, die Fahrkarten des 

RMV verkauft und kleinere Beratungen leisten kann. Diese 

Vorverkaufsstellen werden entweder von der kvgOF oder 

lokalen Stadtwerkepartnern initiiert und betreut. Es 

handelt sich in der Regel um Läden des täglichen Bedarfs 

(Kiosk etc.) oder Servicestellen der Stadtwerke. Die kvgOF 

stellt kein unmittelbares Personal in den Kiosken, die mit 

ihrem eigenen Personal diesen Service leisten und dafür 

eine Provision auf den Preis der verkauften Tickets 
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erhalten. Die kvgOF leistet die Betreuung dieser Stellen 

mit einer Mitarbeiterin aus dem Serviceteam. 

Informationen an Haltestellen  

Die Bus- und Anrufsammeltaxihaltestellen im Kreis 

Offenbach werden von den Kunden als erste 

Aushängeschilder des ÖPNV wahrgenommen. Die 

bauliche und betriebliche Verantwortung liegt in der 

Hand der Kommunen, die Masten, die Aushangkästen und 

die Haltestellenmöblierung liegen ebenfalls in 

Verantwortung der Kommunen oder Stadtwerke, die 

Fahrplanaushänge liegen hingegen in der Verantwortung 

der jeweiligen Verkehrsunternehmen, welche die 

Haltestelle anfahren. 

Allerdings werden diese Aufgaben von den Kommunen 

und den Verkehrsunternehmen in unterschiedlicher 

Intensität wahrgenommen, die Gesamtheit aller 

Haltestellen im Kreisgebiet vermittelt ein heterogenes 

Bild. Die Verkehrsunternehmen unternehmen «nur das 

Nötigste», teilweise sind die Haltestellenschilder schon 

sehr alt und von den Vorgänger-Unternehmen 

übernommen. Baustelleninformationen werden von den 

Verkehrsunter-nehmen entweder gar nicht oder nur 

unzureichend sowie optisch wenig ansprechend gegeben. 

Die kvgOF hat hierbei im Sinne des Kunden begonnen, die 

Fahrplanaushänge und weitere Informationen zentral zu 

erstellen und zu vereinheitlichen. Seit Anfang 2014 stattet 

die kvgOF sukzessive die Haltestellenkästen mit neuen, 

übersichtlichen Umgebungskarten aus.  

Internet 

Zum Jahreswechsel 2011/2012 veröffentlichte die kvgOF 

einen komplett neuen Internetauftritt, da die Vorgän-

gerversion den aktuellen Anforderungen nicht mehr 

genügte. Jetzt kann die kvgOF mittels eines Content Ma-

nagement Systems Inhalte selbständig und jederzeit 

verändern. Wichtig ist es der kvgOF auch bei ihrem Inter-

netauftritt insbesondere auf die Belange der Kunden und 

Kundinnen im Kreis Offenbach einzugehen. Bestands-

kunden beispielsweise wollen schnell sehen, welche 

Neuigkeiten es bei der kvgOF gibt oder ob Baustellen- 

oder Verkehrsinformationen zu ihren Stammlinien 

vorliegen. 

Deswegen wurde Ende 2014 die Startseite der kvgOF-

Homepage diesen Ansprüchen angepasst. Auch hier ar-

beitet die kvgOF kontinuierlich daran, relevante 

Informationen kundenorientiert und schnell verfügbar 

darzustellen. Gerade über Abweichungen vom 

Regelfahrplan durch Baustellen oder Großereignisse 

informiert die kvgOF zeitnah im Internet und 

gegebenenfalls auch mit Hilfe von Kartenausschnitten. 

Zusätzlich informieren Pressemitteilungen über 

längerfristige Fahrplanänderungen.  

Die elektronische Fahrplanauskunft verweist auf die RMV-

Seite, und auch das Fahrkartensortiment wurde vom RMV 

übernommen. 

SmartDFI 

Mobile Telefone, insbesondere moderne Smartphones mit 

mobiler Internetverbindung, gewinnen täglich als 

Kommunikations- und Informationsmedium mehr an 

Bedeutung. Durch Smartphones ist es möglich, seine Ziel-

gruppe direkt zu erreichen. Für die Benutzer ist es leichter, 

sich aktiv sofort mit Informationen zu versorgen. 

Aus diesen Gründen hat die kvgOF den Ausbau ihrer 

Echtzeitdatenservices smartDFI forciert. Smartphone- und 

PC-Nutzer können unter www.smartDFI.de Abfahrtszeiten 

von Buslinien im Kreis Offenbach in Echtzeit einsehen und 

sich zusätzliche kreisspezifische Informationen zu 

Umleitungen und Haltestellenausfällen anzeigen lassen.  

In den Bussen der kvgOF sind Aufkleber mit QR-Codes 

angebracht. Werden diese QR-Codes mit einem QR-Code-

Reader eingescannt, gelangt man automatisch auf die 

Informationsseite. Auch auf den Haltestellenumge-

bungsplänen sind entsprechende QR-Codes angebracht. 

Hierzu ist keine besondere APP notwendig, jeder 

Internetbrowser kann diese Seite öffnen. 

webDFI 

Wer das smartDFI-System nicht auf seinem Smartphone 

nutzen kann oder will, kann sich die Informationen auch 

auf einem normalen PC oder Laptop anzeigen lassen. Auf 

der Internetseite www.smartDFI.de sind alle Informati-

onen zu den Echtzeit-Abfahrtszeiten angegeben. 

publicDFI 

Das System publicDFI ist eine Ergänzung zum bereits oben 

genannten smartDFI. Das publicDFI-System kommt bei 

stationären Monitoren zum Einsatz. Über eine 

Internetverbindung werden die aktuellen Abfahrtszeiten 
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an den im Umkreis befindlichen Haltestellen angezeigt. 

Großformatige Displays erlauben ein leichtes Lesen und 

verein-fachen die Übersicht. Neben den Abfahrtszeiten 

können auch andere Informationen eingeblendet werden, 

z.B. Hinweise auf neue Angebote der kvgOF. Bisher 

existieren Monitore in einigen Schulen im Kreisgebiet. Die 

Monitore sind Eigentum der kvgOF.  

Dynamische Fahrgastinformationen müssen immer nach 

dem Zwei-Sinne-Prinzip (optische und akustische Wie-

dergabe) funktionieren. Hiervon kann abgewichen, sofern 

technische und geographische Rahmenbedingungen dies 

nicht ermöglichen, oder am Aufstellort der begründete 

Verdacht besteht, dass einzelne Komponenten durch 

Vandalismus einer erhöhten Gefahr ausgesetzt 

werden/sind.   

Kundenprojekte  

In verschiedenen Projekten tritt die kvgOF in direkten 

Kontakt mit ihren Kunden. Ziel dabei ist es, zum einen 

neue ÖPNV-Nutzer zu gewinnen als auch die Sicherheit bei 

der Nutzung von Bussen zu erhöhen.  

Seit 2005 bildet die kvgOF Schüler der Jahrgangsstufe 8 zu 

ehrenamtlichen RMV-Bus&Bahn-Begleitern aus. Da-mit 

soll Vandalismus im Bus und an Haltestellen vermieden 

sowie Rangeleien unter Schülern entgegengewirkt 

werden. Außerdem trainieren Grundschüler im 

zweistündigen Busschulen-Verkehrsunterricht in Theorie 

und Praxis mit einem kvgOF-Mitarbeiter das Verhalten in 

und am Bus zur Erhöhung ihrer Sicherheit bei den 

täglichen Busfahrten. Das Projekt wird von den 

Kommunen mitfinanziert. 

Durch die Kostenerstattung in der Schülerbeförderung 

und die Verantwortung über den freigestellten Schüler-

verkehr hat die kvgOF einen direkten Kontakt zu Schülern 

bzw. ihren Eltern als auch zu den Verantwortlichen in den 

Schulen.  

Auf Grund des demografischen Wandels sind Senioren 

eine immer größer werdende und nicht zu vernachlässi-

gende Nutzergruppe. Zusammen mit dem RMV bildet die 

kvgOF ehrenamtliche RMV-MobiPartner aus, die anderen 

älteren Menschen bei der Nutzung des ÖPNV durch Rat 

und Tat behilflich sind. Derzeit gibt es elf aktive 

MobiPartner bei der kvgOF, aber auch hier soll nach 

Möglichkeit jede Gemeinde einen Repräsentanten haben. 

Diese MobiPartner unterstützen die kvgOF auch bei 

Promotion- und «Danke»-Aktionen an Haltestellen im 

Kreisgebiet. 

Weitere Medien: Film 

In Arbeit ist außerdem ein Film für Senioren. Dieser 

Lehrfilm soll den älteren Menschen den Zugang zum 

ÖPNV erleichtern und gedankliche Barrieren abbauen. Es 

wird gezeigt, wie und wo man Fahrkarten kauft, welche In-

formationen man an einer Haltestelle vorfindet als auch 

wie man sich beim Einstieg in den Bus verhält, insbe-

sondere mit einem Rollstuhl oder Rollator.  

Tarif 

Zwar liegt die Tarifhoheit beim RMV, aber die kvgOF setzt 

sich auch hier für die Wünsche ihrer Kunden ein. So konnte 

2014 die kreisweit gültige Schülerjahreskarte (CleverCard 

kreisweit) erfolgreich eingeführt werden. Durch gezielte 

Kommunikations- und PR-Aktionen konnte das neue 

Angebot für Schüler kreisweit höchst erfolgreich 

vermittelt werden. 

Kundenforum 

Das Kundenforum (früher «Fahrgastbeirat») der kvgOF 

wurde 2014 gegründet. Ziel des Kundenforums ist es, 

interessierte Bürgerinnen und Bürger als Mitglieder zu 

gewinnen und die Impulse und Anregungen in zukünfti-

ge Entscheidungsprozesse einfließen zu lassen. Die 

Mitglieder wurden durch eine Plakataktion in Bussen und 

durch Zeitungsberichte angeworben. Durch regelmäßige 

Treffen mit einem externen Moderator werden Ideen und 

Vorschläge der Mitglieder an die kvgOF kommuniziert.  

Leitbild Mobilität 

Das Thema Mobilität besitzt in einer dicht besiedelten 

Region, wie dem Ballungsraum Rhein-Main, große 

Bedeutung, sowohl für den privaten Bedarf als auch für die 

wirtschaftliche Nutzung. 

Der Kreis Offenbach hat gemeinsam mit der kvgOF, der 

Gesellschaft für Integriertes Verkehrs- und Mobilitäts-

management Region Frankfurt RheinMain mbH (ivm) und 

der Hochschule Darmstadt (h_da) einen Handlungs-

prozess angestoßen. Ziel ist, für unseren Kreis ein Leitbild 

Mobilität zu entwickeln und damit fit für die Heraus-

forderungen der Zukunft zu werden.  
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Bei regelmäßigen Workshops und Veranstaltungen 

werden Themen erarbeitet und Ergebnisse präsentiert. Die 

kvgOF betreut die dazugehörige Internetseite 

(www.leitbildmobilitaet.de) und veröffentlicht auf dieser 

die entsprechenden Vorträge und Termine. 

Vordereinstieg und Fahrradmitnahme 

Seit Anfang 2014 heißt es bei den Bussen im Kreis 

Offenbach «Bitte vorne einsteigen». Mit sympathischen 

Auf-klebern an der hinteren Tür des Busses werden 

Fahrgäste freundlich dazu aufgefordert, vorne beim 

Busfahrer einzusteigen. Fahrgäste zeigen dort ihre gültige 

Fahrkarte vor oder kaufen sich ein entsprechendes Ticket. 

Ziel ist es, die notwendigen Fahrgeldeinnahmen in den 

Bussen zu sichern, aber auch das Fahren ohne gültiges 

Ticket zu minimieren. 

Mit einer weiteren Aktion zur Qualitätssteigerung im 

Öffentlichen Personennahverkehr wirbt die kvgOF für 

mehr Verständnis bei der Fahrradmitnahme in Bussen. Ab 

Mitte 2014 weisen großformatige Poster in den Bussen die 

Fahrradfahrer darauf hin, dass Personen mit 

eingeschränkter Mobilität und Fahrgäste mit 

Kinderwagen Vorrang beim Einstieg in den Bus haben. 

Sponsoring und Anzeigen 

Die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach unterstützt im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten diverse Aktionen, Veran-

staltungen und Veröffentlichungen im gesamten 

Kreisgebiet mit einem Sponsoring-Beitrag oder in Form 

einer Anzeige. Unterstützung erfährt dabei zum Beispiel 

die Auflage eines Unterrichtsheftes zur 

Radfahrausbildung von Grundschülern, regional 

bedeutsame Veranstaltungen wie das Hayner Burgfest 

oder Jahreshefte der Kommunen. 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Die Kommunikation der Fahrangebote im Kreis Offenbach 

ist eine zentrale Aufgabe der Kommunikations- und 

Marketingabteilung. Die kvgOF bedient sich dabei 

unterschiedlicher Medien. Neuigkeiten und Änderungen 

werden durch Pressemeldungen an die regionale 

Tagespresse geliefert. Parallel dazu werden diese auch auf 

der Homepage www.kvgOF.de veröffentlicht. Zu 

aktuellen Anlässen (Umleitungen, Ausfall etc.) werden 

Aushänge an Haltestellen und in den Bussen angefertigt 

und ausgehängt. Und auch alle Mitarbeiter in der 

Mobilitätszentrale der kvgOF erhalten dieselben 

Informationen, um Kunden gezielt beraten zu können.  

Seit 2012 veröffentlich die kvgOF zusätzlich einen 

Geschäftsbericht. Als lokaler Nahverkehrspartner im Kreis 

Offenbach möchte die kvgOF dadurch Transparenz über 

ihre Ausgaben und Einnahmen schaffen und ihr um-

fangreiches Leistungspaket einer interessierten 

Öffentlichkeit präsentieren. 
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6.9 Qualitätsmanagement

Qualitätssicherung in Verkehrsserviceverträgen (VSV) 

Die Sicherung der Qualität im ÖPNV wird lediglich für die 

Regionalbuslinien des RMV über das sogenannte Q-Daba 

System des RMV sowie den damit in Verbindung 

durchgeführten empirischen Erfassungen, sichergestellt. 

Lokale Buslinien sind aus technischen und 

organisatorischen Gründen nicht angeschlossen.  

In diesem System werden die objektiv messbaren Fakten 

wie Pünktlichkeit und Verspätung, aber auch subjektive 

Faktoren wie Sauberkeit des Fahrzeuges, Kompetenzen 

des Fahrers u.a. erfasst. Die Erfassung der letztgenannten 

Faktoren findet stichprobenartig im Jahresverlauf statt. 

Resultierend aus den Ergebnissen der automatisch 

verfügbaren Systemdaten, sowie der Erhebungs-

informationen aus den Befragungen, werden jährlich 

Bonus oder Malus an die Verkehrsunternehmer 

weitergegeben und bei Nichterreichen der vertraglichen 

Minimums über Lenkungskreisgespräche Maßnahmen 

erörtert. 

Die Überwachung weiterer Verpflichtungen aus den 

Verkehrsserviceverträgen findet über o.g. Systematik 

weder durch den RMV noch durch die kvgOF vor Ort statt. 

Vielmehr werden hier Beschwerden der Kunden und 

Beobachtungen von Mitarbeitern der LNO überwiegend 

bilateral mit dem Verkehrsunternehmer zur Klärung 

gebracht, wenngleich für einen Großteil der Missstände 

Regelungen und Sanktionen in den jeweiligen 

Verkehrsserviceverträgen verankert sind. 

Infrastrukturelle Qualitätssicherung 

Die Errichtung und Pflege der Haltestelleninfrastruktur im 

Kreis Offenbach obliegt den einzelnen Kommunen, auf 

deren Hoheitsgebiet die Haltestellen vorgehalten werden. 

Viele der Kommunen bedienen sich in Bezug auf den 

Betrieb und die Pflege der Haltestellenausrüstung der 

jeweiligen Stadtwerke, die wiederum auch die Pflege und 

Wartung der Haltestellenaufstellflächen übernimmt. 

Ob und in welchem Umfang Vereinbarungen zwischen 

Kommune und Stadtwerke über die Qualitätssicherung an 

Haltestellen und ihrer jeweiligen Ausstattung bestehen, ist 

dem Aufgabenträger nicht bekannt. 

Künftige Standards in der VSV-Qualitätssicherung 

Insbesondere bei den vertraglich festgelegten Parametern 

ist künftig ein detaillierteres Monitoring im Rahmen der 

Qualitätssicherung zwingend erforderlich.  

Die zum Teil veränderten oder auch verlagerten 

Qualitätsschwerpunkte der Verkehrsunternehmer in den 

letzten Jahren sowie die ausschreibungsbedingte Vielfalt 

an Verkehrsunternehmern machen es für den Aufgaben-

träger erforderlich, die im Qualitätsmanagement des RMV 

(Q-Daba) erfassten Parameter zu erweitern und deutlich 

genauer zu überwachen. 

Auch die Anschlusssicherung erhält zunehmend einen 

höheren Stellenwert, da aus Gründen des hohen 

Kostendrucks das Busnetz eine erhöhte Anzahl an 

Umsteigerelationen aufweist. Diese müssen künftig 

zwingend gesichert werden. Wenn nicht durch technische 

Infrastruktur möglich, dann zumindest durch 

entsprechendes Verhalten des Fahrpersonals. 

Ziel muss es zunächst sein, einheitliche Kriterien für alle 

Verkehre im Kreis Offenbach festzulegen und dort, wo es 

bereits bekannte Defizite in der durchgeführten 

Qualitätsmessung gibt, mit detailliert auszuarbeitenden 

Maßnahmen entgegen zu wirken. Die Verwendung eines 

technischen Instruments ist wünschenswert, aber gerade 

im Hinblick auf wirtschaftliche Schnittstellengestaltung 

genau zu prüfen 
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6.10 Datenmanagement 

Verkehrs- und Nachfragedaten, Mobilitätskennwerte oder 

auch Angaben zur vorhandenen Infrastruktur stellen eine 

unverzichtbare Grundlage für die Arbeiten in der 

Verkehrsplanung, bei Verkehrsunternehmen oder für 

verschiedenste Dienstleister dar. 

Heterogene Datenlage im Kreisgebiet 

Die benötigten Datenbestände liegen im Kreis Offenbach 

allerdings vielfach nur lückenhaft vor, sind zum Teil 

widersprüchlich und müssen oftmals, um zielgerichtet 

genutzt werden zu können, erst unter noch erheblichem 

Aufwand aufbereitet und konsolidiert werden. Hinzu 

kommt die Problematik, dass ein Großteil der Daten auf 

verschiedenen Systemen und Plattformen gesammelt wird 

und diese nicht miteinander verknüpft sind.  

Durch die Entwicklungen der vergangenen Jahre, dem 

demografischen Wandel und einem sich immer stärker 

ändernden Mobilitätsverhalten kommt der Thematik des 

Datenmanagements im Bereich von Verkehr und Mobilität 

eine immer bedeutendere Rolle zu. 

Vor allem die wachsenden Ansprüche an die Mobilität 

fordern neue und innovative Ideen bei nahezu allen 

Verkehrsmitteln, um eine lückenlose Mobilität für jeder-

mann nutzbar zu machen. Es gilt die Trends aufzunehmen, 

Potenziale zu erkennen und auf Basis qualitativer 

Datengrundlagen einzubinden. Hinzu kommt der Aspekt 

der knapper werdenden finanziellen Mittel, weshalb 

qualitative Datengrundlagen als Entscheidungshilfe zur 

Anpassung, Optimierung oder Priorisierung bestehender 

Angebote und Maßnahmen dienen sollen. 

Konzept für kreisweites Datenmanagement 

In Bezug auf die umfangreichen Möglichkeiten der 

Datenerfassung soll der Aufbau eines Datenmanage-

mentsystems auf die wesentlichen Ziele ausgerichtet sein. 

Hierzu bedarf es eines abgestimmten Konzepts, um die 

Anforderungen an Erfassung, Übertragung, Verarbeitung, 

Auswertung und Visualisierung der einzubeziehenden 

Daten zu definieren. Ebenso sollten Synergien mit 

Schnittstellen auf lokaler und regionaler Ebene erzeugt 

werden. Durch eine zentrale Datenhaltung, ein gutes 

Datenmanagement und einheitliche Grundlagen können 

viele Planungs- und Steuerungsprozesse nachhaltig 

optimiert und verbessert werden. 

6.11 Mobilitätsmanagement 

Mobilitätsmanagement kann als systematischer Ansatz 

zur Entwicklung, Förderung und Vermarktung einer effi-

zienten, umwelt- und sozialverträglichen multimodalen 

Mobilität verstanden werden. 

Kommunikation mit heutigen und potenziellen Kunden 

Ziel ist es, die personengebundenen Mobilitätsbedürfnisse 

mit möglichst geringem individuellen (Kosten, Zeit, Risiko) 

und volkwirtschaftlichen (Ressourcenverbrauch, 

Schadstoffemissionen, Gemeinkosten) Aufwand zu er-

möglichen. Dabei soll vor allem der bewusste Umgang mit 

der Mobilität gefördert werden, um Personen anzuregen, 

auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel umzusteigen 

und ihr Mobilitätsverhalten bewusst und ohne Zwang zu 

verändern. Maßnahmen und Angebote des Mobilitäts-

managements zielen dabei auf Einstellungen und 

Verhaltensmuster ab und basieren im Wesentlichen auf 

Information, Kommunikation und Organisation und 

bedürfen eines entsprechendes Marketings.  

Im Hinblick auf mögliche Maßnahmen bildet zudem die 

Analyse und Bewertung bestehender Mobilitätsangebote 

und deren Infrastruktur einen wichtigen Part, um 

mögliche Defizite zu erkennen und deren Auswirkungen 

einzuschätzen. 

Zielgruppenorientierte Beratung 

Das Mobilitätsmanagement nimmt hierbei eine 

verkehrsmittelübergreifende Perspektive ein und ist stark 

zielgruppenorientiert. Aufgrund der Kenntnis der lokalen 

Rahmenbedingungen und ihrer Gestaltungsmöglich-

keiten haben lokale Aufgabenträger in Verbindung mit 

den Kommunen die besten Voraussetzungen, als Träger 

und Initiatoren zu dienen. Sie übernehmen dabei die 

koordinierende Rolle zwischen den verschiedenen 

Akteuren. 

Eine Einbindung in regionale Konzepte ist zu empfehlen, 

um Erfahrungswerte und Ansätze anderer Standorte mit 

einbinden zu können. Die ivm bietet hierzu beispielsweise 

eine Plattform für den Austausch zwischen den beteiligten 

Gesellschaftern, den verschiedenen Akteuren und fungiert 

als Schnittstelle zu bundesweiten Aktivitäten und 

Programmen. 
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Analyse der Bedürfnisse und des Angebots 

Ausgangspunkt für die Entwicklung von Maßnahmen ist 

eine detaillierte Analyse der Mobilitätsbedürfnisse ver-

schiedener Personengruppen. Ein besonders effektiver 

Ansatzpunkt ist hierbei die Mobilität im Rahmen der 

Berufstätigkeit von Personen. Die regelmäßigen Wege zu 

identischen Zielen und die Einbindung der Personen in 

eine Organisationsstruktur sind optimale 

Voraussetzungen zur Umsetzung von entsprechenden 

Maßnahmen. Nicht umsonst sind im schulischen und 

betrieblichen Mobilitätsmanagement umfangreiche 

Aktivitäten in vielen Regionen und Städten von 

Deutschland festzustellen.  

Zentrale Grundlage für eine Potenzialanalyse und 

Standortbewertung ist dabei immer die Erhebung von 

Mobilitätsdaten zur Ermittlung des bestehenden 

Mobilitätsverhaltens und der Mobilitätsbedürfnisse der 

Nutzer. Hier-zu gilt es standardisierte Werkzeuge 

einzusetzen, die umfassende und vergleichbare 

Ergebnisse über verschiedene Anwendungen und 

Zielgruppen liefern. Im Hinblick auf eine einfache, 

effiziente sowie schnelle Aufnahme und Verarbeitung der 

Daten bietet sich der Einsatz einer webbasierten 

Datenerfassung durchaus an. Eine kurzfristige 

Bereitstellung der Daten für Verkehrsentwicklungs-, 

Nahverkehrs- oder Klimaschutzpläne wäre somit ohne 

großen Aufwand gewährleistet. 

6.12 Personal 

Rückmeldungen und Beschwerden von Kunden machen 

deutlich, dass Qualifikation und Auftreten des einge-

setzten Personals von herausragender Bedeutung für die 

Kundenzufriedenheit sind. 

Das Verhalten des Personals wird oft gleichgesetzt mit der 

Leistungsfähigkeit des ÖPNV an sich. Die Service-

orientierung des im ÖPNV tätigen Personals hat direkten 

Einfluss darauf, wie der ÖPNV wahrgenommen wird. 

Daher erwartet der Aufgabenträger: 

 ein gepflegtes, freundliches, kommunikatives und 

kompetentes Erscheinungsbild des Personals. 

 Das Personal verhält sich den Fahrgästen gegenüber 

kundenorientiert, höflich und hilfsbereit.  

 Mit Beschwerden und Störungen geht das Personal 

ruhig und besonnen sowie angemessen mit 

Anregungen, Kritik und Lob um. 

 Das Verhalten des Personals ist eigenverantwortlich 

und verbindlich.  

 Gegenüber mobilitätseingeschränkten Fahrgästen 

ist eine besondere Hilfestellung und 

Rücksichtnahme durch das Personal zu 

gewährleisten.  

Weiterhin gilt es zwischen den spezifischen Anfor-

derungen des Personals im Fahrdienst, im 

Verkauf/Vertrieb und Prüfdienst zu differenzieren.  

Im Rahmen von Schulungen muss das Thema „Umgang, 

Kommunikation mit Menschen mit Behinderung und 

Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung“ vermittelt 

werden, ebenso der Umgang mit gewaltbereiten Kunden. 

Personal in den Bereichen Fahrbetrieb, Verkauf und 

Vertrieb, Kundenbetreuung, Beschwerdemanagement 

oder Fahrscheinprüfungen muss über die grundsätzlichen 

Anforderungen hinaus eine besonders ausgeprägte 

Kundenorientierung aufweisen. 
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7. Maßnahmen zur Angebotsplanung

7.1 Regionaler Schienenverkehr (SPNV)

Zielkonzept des RMV 

Der SPNV ist nicht Gegenstand des lokalen Nahverkehrs-

plans Kreis Offenbach, sondern des Regionalen 

Nahverkehrsplans (RNVP) des RMV. Der RNVP des RMV ist 

seit September 2014 offiziell gültig.  

Die folgenden Ausführungen zu den Schienenverkehrs-

verbindungen im Kreis Offenbach werden daher 

nachrichtlich in den lokalen NVP aufgenommen. Zudem 

werden Zielvorstellungen des Kreises bezüglich der 

Konzeptionen im RNVP formuliert. Diese folgen im 

Wesentlichen der von der kvgOF im März 2013 

abgegebenen Stellungnahme zum RNVP-Entwurf, der 

nach der Anhörung nicht mehr wesentlich geändert 

wurde. 

Anforderungen der kvgOF 

Es muss geprüft werden, wie die Qualität, Zuverlässigkeit 

und Pünktlichkeit des S-Bahnnetzes einschließlich der von 

allen Linien genutzten Tunnelstammstrecke gesteigert 

werden kann.  

Dieses Streckennetz ist das zentrale regionale Element im 

Ballungsraum, von dessen Qualität und Zuverlässigkeit 

auch die Attraktivität fast aller regionalen und unserer 

lokalen Buslinien und AST-Verkehre – als Zu- und Abbrin-

ger zum S-Bahnnetz – unmittelbar abhängen. Hier gibt es 

bisher Mängel insbesondere mit der Folge einer man-

gelnden Sicherung der Anschlüsse, die die Attraktivität 

und Vermarktungsfähigkeit des flächendeckend vorhan-

denen leistungsfähigen ÖPNV-Gesamtnetzes im 

Ballungsraum erheblich mindern. Allein eine – allerdings 

kurz- und mittelfristig nicht absehbare – Realisierung der 

S-Bahn-plus-Maßnahmen reicht hier aus der Sicht des 

Kreises Offenbach nicht aus. 

Flughafen: Anbindung des Südbereichs 

Für die verkehrliche Erschließung des Terminal 3 (T 3) im 

Südbereich des Frankfurter Flughafens ist eine Schienen-

anbindung mit der S 7/70 und der RE-Linie 70 für einen 

Zeitraum nach 2019 nach Realisierung der Neubau-strecke 

(NBS) Rhein/Main – Rhein/Neckar einschließlich der 

Ausbauten zwischen Stadion und Frankfurt Haupt-

bahnhof im RNVP enthalten. Die Planungen werden vom 

Kreis Offenbach begrüßt und als notwendige leistungs-

fähige ÖPNV-Anbindung des T 3 gefordert. Bei den 

Planungen ist sicherzustellen, dass die Bedienung des 

Bahnhofs Neu-Isenburg Zeppelinheim durch die S 7 

erhalten bleibt.  

Ein vorläufiges Betriebsprogramm zum T 3 könnte auch 

schon nach den Infrastrukturergänzungen im Bereich 

Stadion bis NI-Zeppelinheim und dem Bau der 

Schienenanbindung gefahren werden. Der Zeitpunkt einer 

Inbetriebnahme der NBS ist jedoch angesichts der noch 

nicht veröffentlichten Korridoruntersuchung für den 

Güterverkehr und einer bisher nicht weiter 

vorangetriebenen Planfeststellung noch ungewiss. 

Fraport plant andererseits vorbehaltlich der Bedarfs-

prüfung durch die Landesregierung, den Terminal 3 in 

einer ersten Stufe bereits ab 2023 in Betrieb zu nehmen.  

Es sind daher konkrete Szenarien für die Zwischenzeit für 

die verschiedenen Ausbaustufen des T 3 angepasst an das 

geplante Beschäftigten- und Fahrgastaufkommen zu 

entwickeln, mit denen eine jeweils ausreichend leistungs-

fähige ÖPNV-Anbindung des Terminals 3 mit regionalen 

und lokalen Angeboten sichergestellt wird. Am Terminal 3 

sind von Anfang an die baulichen Voraussetzungen zu 

schaffen, zunächst leistungsfähige Busanbindungen 

anzubieten und später die Schienenanbindung zu 

realisieren.  

Dabei wird bei Anbindung über die Station Neu-Isenburg-

Zeppelinheim die zusätzliche Verkehrsbelastung durch 

ggf. erforderliche zahlreiche Busse, wie sie in den Fraport-

Antragsunterlagen für den Flughafenausbau enthalten 

sind, insbesondere von der Stadt Neu-Isenburg abgelehnt. 

Für die ÖPNV-Angebote zum T 3 ist weiterhin ein 

Finanzierungskonzept zu entwickeln, das den regionalen 

Charakter der Verkehre über die Kreisgrenzen hinweg zum 

T 3 berücksichtigt. 
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Dreieichbahn (RB 61) 

Das geänderte Betriebskonzept für die Dreieichbahn ab 

Juni 2016 wird grundsätzlich begrüßt. Dabei sind aus-

reichende Platzkapazitäten für die künftig zu erwartende 

Nachfrage zu allen Verkehrszeiten vorzugeben. Montags 

bis freitags vormittags sollen 2 Züge pro Stunde und 

Richtung zwischen Ober-Roden und Buchschlag 

verkehren. Zumindest die bislang am Bahnhof Neu-

Isenburg haltenden Züge der Dreieichbahn sollen dort 

auch künftig halten. Insbesondere in den 

Hauptverkehrszeiten sind die Halte dort wichtig. 

Regionaltangente West (RTW) 

Das für den Kreis Offenbach und die gesamte Region 

wichtige Projekt der Regionaltangente West (RTW) von 

Neu-Isenburg (Isenburgzentrum) und Dreieich-Buchschlag 

zum Flughafen Terminal 1 und weiter über Frankfurt-

Höchst nach Bad Homburg und Frankfurt 

Nordwestzentrum ist aus der Sicht des Kreises Offenbach 

mit einem angemessenen Stellenwert im Regionalen 

Nahverkehrsplan sowohl im Zielzustand 2019 wie im 

Zielzustand nach 2019 im Vollausbau enthalten. 

 

Abbildung 35: Regionaltangente West [aus: RNVP des RMV] 

 

Für die beiden Linienstrecken «Buchschlag – Bad 

Homburg» und «Neu-Isenburg Isenburgzentrum – 

Frankfurt Nordwestzentrum» ist jeweils ein 30-Minuten-

Takt vorgesehen, so dass sich auf dem gemeinsam 

bedienten Abschnitt Neu-Isenburg Bahnhof – Flughafen – 

Höchst – Eschborn ein 15-Minuten-Takt ergibt. 

In Dreieich-Buchschlag soll die RTW auf der Ostseite der 

Station enden, damit eine längerfristige Option zur 

Verlängerung der RTW auf die Dreieichbahn geöffnet 

bleibt. Die RTW und die Dreieichbahn sollen fahrplan- und 

umsteigetechnisch optimal verknüpft werden. 

S-Bahnen 

Zu der im RNVP enthaltenen S-Bahn-plus Maßnahme 

zweigleisiger Ausbau des Haltepunktes Hanau-Steinheim 

der S 8 und S 9 für Zugkreuzungen wird gefordert, 

möglichst bald die Machbarkeit und anschließend einen 

Zeitrahmen für die Realisierung zu prüfen. 

Eine positive Wirkung auf die Pünktlichkeit und Qualität 

des S-Bahnverkehrs von und zum Knoten Hanau Hbf. wäre 

mit Sicherheit zu erwarten, da heute mehr als 2 Minuten 

verspätete S-Bahnen aus Wiesbaden bereits Verspätungen 

der in Hanau Hbf. startenden Züge erzeugen. Dennoch ist 

wegen der Lage des heutigen Haltepunkts in Hochlage an 

der Mainbrücke mit Außenbahnsteig ggf. mit so hohen 

Kosten zu rechnen, dass eine dringend erwünschte 

Verbesserung der S-Bahnqualität dort auch langfristig 

nicht erreicht werden kann und alternative Maßnahmen 

für die S 8/9 zwischen Mühlheim und Hanau Hbf geprüft 

werden müssen. Der zweigleisige Ausbau der S-Bahn 

zwischen Offenbach Ost und Hanau wird als langfristige 

Option vom Kreis Offenbach weiter-hin verfolgt. Der Kreis 

Offenbach legt auf der Linie 60 Main-Neckar-Bahn großen 

Wert insbesondere auf eine Ausweitung des RE-

Stundentaktes zwischen Frankfurt und Mannheim mit Halt 

in Langen. 

Die mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar abzu-

stimmenden Planungen für die Verlängerung der Rhein-

Neckar-S-Bahn sollten zu keiner Verschlechterung der 

Bedienung von Langen und der durchgehenden 

Verbindungen auf der Main-Neckar-Bahn – insbesondere 

der schnellen RE-Verbindungen zum Fernbahnknoten 

Mannheim – führen und die Kapazitäten des Regional-

verkehres zwischen Darmstadt und Frankfurt nicht 

beeinträchtigen. 
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Frankfurt-Rhein-Main-Plus   

 

Abbildung 36: Übersicht zu den S-BahnPLUS-Maßnahmen [aus: 

RNVP des RMV] 

Die zügige Fortsetzung der im Leitprojekt Frankfurt-Rhein-

Main-Plus vorgesehenen Maßnahmen in den Bahnknoten 

Frankfurt und Hanau, insbesondere auf den südlichen 

Zulaufstrecken zum Hauptbahnhof vom Südbahnhof und 

der Main-Neckar-Bahn über die Main-Neckar-Brücke, zur 

Erhöhung der Kapazitäten z.B. für eine ganztägige 

vertaktete Durchbindung der Dreieichbahn zum 

Frankfurter Hauptbahnhof nach den Regeln des 

Integralen Taktfahrplans und eine bessere Vertaktung des 

Regionalverkehres in Richtung Hanau (schnelle 

Verbindung auch mit Anbindung des Knotens Hanau Hbf 

zur Minute 30 mit Anschluss z.B. zu den dort einsetzenden 

RB der Odenwaldbahn) sollte mit allem Nachdruck 

verfolgt werden. 

Der Integrale Taktfahrplan weist wegen Einschränkungen 

durch die Infrastruktur und dadurch nicht ausreichende 

Fahrzeiten im Netz bei der Verknüpfung von Linien 

teilweise Mängel auf. Diese werden jedoch konkret nir-

gendwo benannt. So soll das Problem zu kurzer 

Übergangszeiten von der Dreieichbahn auf die S-Bahn in 

Dreieich-Buchschlag und umgekehrt durch die geplante 

stündliche Durchbindung der Dreieichbahn nach 

Frankfurt Hbf. teilweise kompensiert werden. 

An anderen Stellen werden jedoch weder die Mängel 

konkret benannt noch gar Lösungsmöglichkeiten aufge-

zeigt. Dies gilt insbesondere für die Übergangszeiten von 

der Odenwaldbahn auf die Linie 75 im Knoten Baben-

hausen z.B. auf den Relationen von Seligenstadt nach 

Darmstadt und nach Aschaffenburg. Im Fahrplan wird aus-

drücklich darauf hingewiesen, dass die Anschlüsse 

regelmäßig stündlich nicht sicher erreicht werden können. 

Verschärft wird dieses Problem dadurch, dass die Linie 75 

wegen ihrer Bindungen in Aschaffenburg und Darmstadt 

nicht auf verspätete Odenwaldbahnzüge (Verspätungs-

anfälligkeit durch eingleisige Strecke) warten kann. Nach 

Lösungen muss aus der Sicht des Kreises Offenbach 

weiterhin gesucht werden.  

Im Zielzustand nach 2019 mit Fertigstellung zahlreicher 

Infrastrukturen zwischen Frankfurt Hbf und NI-

Zeppelinheim soll anstelle der S 9 dann die S 7 im 30-

Minutentakt in den Frankfurter S-Bahntunnel geführt und 

nach Hanau Hbf. über Mühlheim verlängert werden. Mit 

diesem Angebotskonzept werden Hanau und Mühlheim 

in der Tagesverkehrszeit tagsüber und samstags die 

umsteigefreie Verbindung zum Flughafen Terminal 1 

verlieren, die bisher in diesen Zeiten nur durch die S 9 

angeboten wird. Dem steht ggf. eine neue Anbindung an 

den Terminal 3 gegenüber. In der HVZ und SVZ stellt die 

S 8 von/nach Hanau Hbf. diese Verbindung her. Diese 

Angebotsverschlechterung lehnt der Kreis Offenbach ab.  

Mit einem Ausbau der Station Offenbach-Ost zu einem 

Halt für die RE/SE der Linien 50, 55  als Alternative zu dem 

bisherigen Halt in Offenbach Hbf. könnte die bisher 

fehlende Anbindung der regionalen Linien aus Würz-burg 

– Aschaffenburg und Fulda – Wächtersbach an die vier in 

Offenbach Ost verkehrenden S-Bahnlinien in Richtung 

Kreis Offenbach hergestellt werden.  

Diese Verbindungen können heute nur wesentlich 

schlechter mit Umstieg auf die S 8/9 in Hanau Hbf. und in 

den Kreis Offenbach bis auf Mühlheim mit weiterem 

Umstieg mit überwiegend ungünstigen Übergangszeiten 

in Offenbach Ost angeboten werden. Mit dem neuen Halt 
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könnten dagegen z.B. in der Relation Fulda – Dietzenbach 

oder Wächtersbach – Ober-Roden und umgekehrt ausge-

sprochen attraktive Anschlüsse angeboten werden.  

Potenziell könnten 150 Tsd. Anwohner der Rodgau-S-

Bahnstrecken von diesem Halt profitieren. Hingegen liegt 

die bisherige Regionalzugstation Offenbach Hbf. abseits 

der maßgeblichen Verknüpfungsfunktion am südlichen 

Rand der Offenbacher Innenstadt verkehrlich eher im 

Abseits. Der Kreis Offenbach fordert daher, den Ver-

kehrswert der Regionalzugstation Offenbach Ost unter 

Verzicht auf einen Halt in Offenbach Hbf. zu bewerten. 

Odenwaldbahn (RB/RE 64) 

Wegen der Eingleisigkeit der Strecke, der Sicherung der 

Umsteigeanschlüsse in Hanau Hbf. und Babenhausen und 

der dafür erforderlichen, kurzen Fahrzeiten und der 

Regelkreuzung zwischen Regionalbahnen und Regio-

nalexpress in Hainburg-Hainstadt ist ein stündlicher Halt in 

Zellhausen derzeit nicht umsetzbar. Eine stündliche 

Andienung dieses Haltepunktes ist jedoch anzustreben. 

Der zweite Ast der Odenwaldbahn führt alle 2 Stunden, in 

der HVZ alle Stunde von Eberbach kommend von 

Darmstadt Nord über die Main-Neckar-Bahn bis Frankfurt 

Hbf. Das Gebiet des Kreises Offenbach durchfahren diese 

Verbindungen ohne Halt.  

Insbesondere für Kunden aus dem Odenwald würde ein 

Stopp in Langen erhebliche Reisezeitvorteile verschaffen 

und die Sicherung der dortigen Gewerbestandorte 

unterstützen. Umgekehrt würde die Odenwaldbahn dann 

eine sehr schnelle Verbindung aus dem Westkreis 

Offenbach in die Erholungs-gebiete des Odenwaldes 

anbieten. Eine Anpassung der Bahnsteige in der Station 

Langen müsste geprüft werden 
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7.2 Anforderungen aus dem Regionalen 

Nahverkehrsplan (RNVP)

Regionale Busverkehre 

Der RMV kommt in seinem regionalen Nahverkehrsplan 

(RNVP) in Bezug auf den regionalen Busverkehr im ge-

samten Verbundgebiet zu folgenden Feststellungen: 

 Derzeit wird auf regional relevanten Verkehrs-

achsen – außerhalb des SPNV – kein Regionalbus 

den Anforderungen von Pendlern hinsichtlich 

attraktiver Fahrtzeiten über längere Distanzen und 

guten Umsteigebeziehungen gerecht. 

 Lokale Erschließungen machen Umwege 

erforderlich und Taktverkehre sowie Taktanschlüsse 

werden durch andere Anforderungen überlagert. 

 Fahrplanlagen orientieren sich mitunter stärker an 

Schulzeiten als an den Taktknoten. 

- Verlängerung der Reisezeit auf der 

Direktrelation 

- Negative Auswirkungen auf die 

Anschlussverbindungen 

Es gibt bei den Regionalbussen somit einen Zielkonflikt 

«Schülerverkehr»: Die Bedürfnisse des Schülerverkehrs 

können aufgrund der Anforderungen anderer Ziel-

gruppen nur zum Teil berücksichtigt werden. 

Bei den Schulanfangs- und –endzeiten sieht der RMV 

erfahrungsgemäß kaum eine Kompatibilität mit den Fahr-

planlagen innerhalb des ITF gegeben. Die Schülerverkehre 

finden häufig als zusätzliche Fahrten außerhalb der 

Taktlagen statt. 

Zusammen mit einer mangelnden Abstimmung von 

Schulanfangs- und –endzeiten der Schulen untereinander 

führt dies zu einer eklatanten Fahrzeugmehrung und 

dementsprechend hohen zusätzlichen Kosten. 

Insgesamt stellt der RMV fest, dass die einzelnen 

regionalen Linien in ihrer Funktion und demzufolge in 

ihrer Ausgestaltung sehr stark differieren. In regionaler 

Verantwortung stehen derzeit sowohl Linien, die einen 

deutlichen regionalen Verkehrscharakter aufweisen, als 

auch Linien, bei denen der Schülerverkehr oder die lokale 

Erschließung im Vordergrund steht. 

Parallelverkehre 

Mitunter kommt es gemäß RNVP zu Parallelverkehren von 

mehreren Linien, wodurch die Effizienz des Netzes 

beeinträchtigt wird. Diese Parallelität ist sowohl zwischen 

Bahn- und Busverkehr vorhanden, wie auch zwischen 

Buslinien untereinander. 

In den Korridoren mit Parallelverkehren könne die 

Effizienz deutlich erhöht werden, indem die Verkehrs-

träger verkehrlich besser aufeinander abgestimmt 

werden. Das entsprechende Optimierungspotenzial wird 

vom RMV auf 3 bis 5 Prozent der Gesamtleistung 

Busverkehr beziffert. 

Anpassungsmaßnahmen erfolgen unter Beachtung der 

verkehrlichen Bedeutung der entsprechenden Linien und 

in Abstimmung mit den betreffenden lokalen Aufgaben-

trägern. Darüber hinaus bestehen weitere Optimierungs-

möglichkeiten zwischen regionalen und lokalen Linien, 

die im Rahmen weiterer Untersuchungen im Zuge der 

Aufstellung der lokalen Nahverkehrspläne zu überprüfen 

sind. 

Im Kreis Offenbach werden folgende Linien als 

«Parallelverkehr» eingeordnet. Diese Linien werden 

deshalb bei der Überplanung des Liniennetzes im 

NVP 2016 ff. überprüft werden. 

 Hanau – Seligenstadt: Linie 567, Linie OF-86 und 

Bahnlinie 64 (Odenwaldbahn) 

 Neu-Isenburg und Götzenhain: Linie 653 und S-

Bahn-Linien S 3/S 4 und R61 sowie OF-64 (Umstieg 

in Sprendlingen) 

 Darmstadt – Neu-Isenburg: Linie 662 und S-Bahn-

Linien S 3/S 4 

 Langen – Neu-Isenburg: Linie 663 und S-Bahn-Linien 

S 3/S 4 

 Ober-Roden – Dieburg: Linie 679 und Bahnlinie R61 

(Dreieichbahn) 
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7.3 Das neue Busliniennetz im Kreis 

Offenbach

7.3.1 Rahmenbedingungen 

Das zukünftige Liniennetz im Kreis Offenbach wurde 

systematisch und konsequent auf Grundlage der nachfol-

gend aufgeführten Parameter entwickelt, die in den 

vorherigen Kapiteln erläutert worden sind. 

 die Zielsetzungen und Grundsätze 

 die verkehrsplanerischen Funktionen  

 die Netzhierarchie und die Standards 

 das Stufen-Modell 

 die betrieblichen Rahmenbedingungen (Taktzeiten) 

Verkehrsplanerische Funktionen 

In einem ersten Planungsschritt wurden die bereits 

beschriebenen Funktionen von Buslinien konsequent auf 

den Kreis Offenbach übertragen. 

 Zubringer zur Bahn 

 Anbindung an das Zentrum 

 Verbindung zwischen den Zentren sowie 

 Spezialfunktion Anbindung Gewerbegebiete 

Die nachfolgende Abbildung K 1 zeigt eine Übersicht mit 

den o.g. Funktionen, die in den Teilgebieten (vgl. Kapitel 

7.4) noch jeweils weiter vertieft wird. 

 

 

Abbildung 37: Konzeptentwicklung Funktion der Buslinien  Anlage 13 
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Planerische Zielsetzung

Die konzeptionelle Bearbeitung erfolgt unter den 

nachfolgenden Gesichtspunkten. Ausgangspunkt war die 

Annahme des «Weißes Blatts», also  

 eine stringente Entwicklung eines zukunftsfähigen 

Liniennetzes zunächst unabhängig von 

- den heutigen Verkehrsträgern und 

Zuständigkeiten (NiO, RMV, kvgOF, Stadtwerke) 

- der heutigen Finanzierung 

 eine verbesserte Bedienung nach kreisweit 

einheitlichen Kriterien gemäß der Funktionen 

 eine verbesserte Wirtschaftlichkeit durch 

Synergieeffekte zwischen Hauptnetz und 

Stadtbuslinien  

Damit wird die Absicht verfolgt, die ÖPNV-Erschließung im 

Kreis ganzheitlich – also unter Berücksichtigung von 

planerischen, betrieblichen und wirtschaftlichen Syner-

gien im Gesamtnetz des Kreises – zu behandeln und damit 

aufzuzeigen, wie auf der Grundlage eines neuen 

Hauptliniennetzes auch eine künftige Ortserschließung in 

einer Kommune aussehen könnte.  

Damit entspricht die Vorgehensweise auch dem im Hessi-

schen ÖPNV-Gesetz vorgesehenen «Gegenstromprinzip». 

Wesentliche Hauptanliegen für neues Angebotskonzept 

waren zudem: 

 keine wirtschaftliche Mehrbelastung für im Kreis 

Offenbach bestellte Leistungen, 

 mit neuem Angebotskonzept eine Grundlage 

schaffen für eine nachvollziehbare und «faire» 

Aufteilung der Kostenbeiträge zwischen den 

Verkehrsträgern bzw. Kommunen, 

 eine Grundlage schaffen für Verhandlungen mit 

RMV über Lokalisierung heutiger Regionalbuslinien 

Mindestangebot zur «Daseinsvorsorge Mobilität». 

Ein wichtiges Anliegen vor dem Hintergrund der 

kommunalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen war 

die Erarbeitung eines «Worst-Case-Szenario», nämlich die 

bereits umgesetzten und ggf. beabsichtigten Einschrän-

kungen der heutigen Stadtbusverkehre in dem 

Gültigkeitszeitraum des neuen NVP 2016 ff.  

Die wesentliche Frage lautet somit in diesem 

Zusammenhang: 

 Welches Liniennetz muss vom Aufgabenträger 

mindestens gewährleistet und sichergestellt werden  

- wenn einzelne/alle Stadtwerke ihren 

Verkehrsbetrieb einstellen oder deutlich 

reduzieren, 

- damit die (räumliche) Erschließung gemäß den 

kreisweit zugrunde gelegten Kriterien dennoch 

gesichert / beibehalten werden kann, 

- damit die Anforderungen nach «ausreichender 

Verkehrsbedienung» gegenüber dem 

Regierungspräsidium im NVP 2016 ff. ff als 

erfüllt ausgewiesen werden können. 

Damit sollen auch gleichzeitig die «Grenzen» der 

Verantwortung des Aufgabenträgers im Hinblick auf die 

Erschließung auf lokaler Ebene aufgezeigt und kreisweit 

festgelegt werden.  

Hauptlinien und Ortslinien 

Deswegen hat der Aufgabenträger zwei Liniennetze 

herausgearbeitet: 

 die Hauptlinien 

 die Ortslinien 

Die Unterscheidung zwischen Haupt- und Ortslinien 

geschah nach verkehrsplanerischen Kriterien im Hinblick 

auf eine kreisweit einheitliche Vorgehensweise, wobei 

auch die Bahn bzw. deren Erschließungswirkung einbe-

zogen wurde. 

Die heutigen Zuständigkeiten bzw. Finanzierungen sollten 

dabei bewusst nicht berücksichtigt werden 

Empfehlungen zu Ortslinien 

Die Ortserschließungen sind als qualifizierte Empfeh-

lungen der kvgOF zu verstehen. Sie sind auf ausdrückliche 

Bitte der Stadtwerke im Kreisgebiet von der kvgOF 

erarbeitet worden und stellen aus fachlicher Sicht eine 

«planerische Option» dar. Sie können den Kommunen als 

Grundlage für eigene Überlegungen zur etwaigen 

Anpassung der Ortserschließung dienen. 
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Diese Empfehlungen werden in der Anlage zu dem Bericht 

dargestellt. 

Festlegungen  zur Entwicklung des Zielkonzepts 

Grundsätzlich gilt zunächst der Status Quo im Bereich der 

«Stadtbuslinien» für den NVP 2016 ff. – wo nötig mit 

Anpassungen nach Veränderung der Hauptlinien. 

Damit bleibt die separate Ortserschließung durch eigene, 

freiwillige Angebote – und damit auch deren Planung und 

Bestellung – in der Verantwortung der Kommunen. Die 

Kommunen sind gleichwohl angehalten, die Empfeh-

lungen im Nahverkehrsplan vor den o.g. Zielen zu prüfen 

und ggf. eigene Vorschläge vorzulegen. 

Im weiteren Verlauf wird deshalb folgendes Vorgehen 

angewendet: 

 die Hauptlinien werden optimiert und für das 

Zielkonzept des Aufgabenträgers verwendet, 

 die heutigen Ortslinien (Stadtbusverkehre) werden 

für das Zielkonzept des Aufgabenträgers 

nachrichtlich übernommen, 

 heutige Ortslinien werden gemeinsam mit 

optimierten Hauptlinien als Grundlage zur 

ausreichenden Verkehrsbedienung verwendet, 

 eine etwaige zukünftige Anpassung der heutigen 

Stadtbusverkehre – unter Berücksichtigung des 

Hauptliniennetzes – erfolgt durch die jeweiligen 

Kommunen, 

 die Wirtschaftlichkeit des neuen Konzepts für den 

NVP 2016 ff. wird zunächst nur für die optimierten 

Hauptlinien dargelegt (heutige Stadtbuslinien 

nachrichtlich), 

 die Empfehlungen zu optimierten Ortslinien 

werden separat in der Anlage dargestellt, 

 optimierte Hauptlinien und Empfehlungen für 

optimierte Ortslinien werden i perspektivischen 

Zielkonzept plus als Empfehlung für optimiertes 

Gesamtnetz zusammengeführt. 
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7.3.2 ZIELKONZEPT – die zukünftigen Hauptlinien  _Plan H 1 H 1B_

Das zukünftige Netz der Hauptlinien wird in dem Plan H 1 

dargestellt. Dieses Netz ist 

 das ZIELNETZ des Aufgabenträgers zu den Haupt-

linien im Kreis OF für die kommenden Jahre 

 Grundlage der Lokalisierungsgespräche mit dem 

RMV 

Die Zuordnung der Hauptlinien zum Verantwortungs-

bereich des Kreises ist eindeutig und stellt einen Großteil 

der ausreichenden räumlichen Erschließung im Sinne der 

erwähnten Ziele, Grundsätze und Anforderungen dar. 

 

 

 

Abbildung 38: H 1 – ZIELKONZEPT – zukünftiges Hauptliniennetz für den Kreis Offenbach (mit heutigem Finanzierungsmodell)  Anlage 14 

 

Aus dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 29. Januar 2015 

lassen sich folgende Festlegungen vornehmen: 

 Die heutigen Hauptlinien von NiO (120), RMV (alle 

Regionalbuslinien) und kvgOF (OF-30 und OF-99) 

werden grundsätzlich in den neuen NVP 2016 ff. 

übernommen, mit den Modifikationen gem. 

Konzept. 

 

 Als Hauptlinie bleibt nach der Festlegung des 

Aufsichtsrats «heutiges Finanzierungsmodell» nun 

neu auch die Linie OF-96 A Heusenstamm – 

Dietzenbach (heutige RMV-Linie). Der Endpunkt 

Urberach der Linie OF-95 wird beibehalten. 

 Angenommen als Hauptlinie wird wie bisher 

vorgesehen die heutige Stadtbuslinie OF 64 

Dreieich-Sprendlingen – Dreieich-Buchschlag – 

Flughafen Frankfurt. 
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Gleichwohl gibt es noch «Erschließungslücken» für einige 

Bereiche außerhalb der Erschließungsradien von Bahn und 

Bus als Hauptlinie (vgl. Plan H 1B). 

Beide Pläne sind nochmals in der Anlage zum NVP 2016 ff. 

in größerer Darstellung zu finden. 

 

 

 

Abbildung 39: H 1B – Zukünftiges Hauptliniennetz für den Kreis Offenbach (mit heutigem Finanzierungsmodell) inkl. Darstellung der 

Erschließungsfunktion (inkl. 500 m Radien der Busse)  Anlage 15 
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7.3.3 Heutige Stadtbusverkehre und Empfehlungen zu zukünftigen Ortslinien _Plan E 0  E 1_

Die Ortslinien dienen weitgehend zur Feinerschließung 

oder Qualitätsverbesserung in den Kommunen. Gleich-

wohl gibt es auch vom Kreis anerkannte lokale 

Notwendigkeiten zu örtlichen Ergänzungen, hier bedarf 

es entsprechender Kriterien zur Abgrenzung. Somit gibt es 

zwei Arten von Ortslinien: 

 Die räumliche Ergänzung zur Erschließung von 

Ortslagen außerhalb der Erschließungsradien von 

Bahn und Hauptlinien (periphere Ortsteile) 

 Die Feinerschließung von bereits durch die Bahn 

und evtl. durch Hauptlinien erschlossene Gebiete 

Während die zweite Art der Ortslinie weiterhin – oder ggf. 

auch neu in anderen Kommunen – als freiwillige Leistung 

der Kommunen zu sehen ist, sieht der Aufgabenträger die 

Verantwortung für die erstgenannte, räumlich notwen-

dige Erschließung gemäß der festgelegten Anforde-

rungen als seine Aufgabe an (vgl. Sicherung der 

«Ausreichenden Verkehrsbedienung»). Dementsprechend 

werden zwei ergänzenden Planunterlagen ausgearbeitet 

und dargestellt: 

 E O: Heutige Stadtbusnetze (ohne Linie OF-64) 

 E 1: Ortsliniennetze als Empfehlung der kvgOF 

 

 

Abbildung 40: E 0 – heutige Ortsliniennetze für NVP 2016 ff.  Anlage 16 

 

Die heutigen Ortslinien (Stadtbusse) werden in dem Plan 

E 0 dargestellt.  

Dieses Netz wird in den weiteren Ausführungen 

nachrichtlich übernommen und bildet gemeinsam mit 

dem Zielkonzept des Aufgabenträgers (Kreis OF) zu den 

Hauptlinien die Grundlage für den Nachweis einer 

ausreichenden Verkehrsbedienung. 
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Abbildung 41: E 1 – Empfehlungen zu den zukünftigen Ortsliniennetzen für NVP 2016 ff. (mit heutigem Finanzierungsmodell)  Anlage 17 

 

Die Empfehlungen zum zukünftigen Ortsliniennetz wer-

den in dem Plan E 1 dargestellt. 

Dieses Liniennetz ist die Empfehlung des Aufgabenträgers 

an die Kommunen im Hinblick auf Synergien und Wirt-

schaftlichkeit für die kommenden Jahre. 

Die Entwicklung dieser Empfehlungen orientiert sich 

zumeist an den heutigen Verläufen der Stadtbusse, aller-

dings mit optimierten Verläufen im Sinne der erwähnten 

Grundsätze und Anforderungen. 
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7.3.4 ZIELKONZEPT plus - Gesamtnetz aus Hauptlinien und empfohlenen Ortslinien _Plan G 0  G 1_

Entsprechend der bisher aufgezeigten Planunterlagen 

werden die beiden Liniennetze in einem gemeinsamen 

Linienplan zusammengefasst: 

 G O: heutige Stadtbusnetze (ohne Linie OF-64) mit 

zukünftigen Hauptlinien 

 G 1: empfohlene Ortsliniennetze mit zukünftigen 

Hauptlinien 

 

 

Abbildung 42: G 0 – Gesamtnetz aus zukünftigen Hauptlinien (mit heutigem Finanzierungsmodell) und heutigen Ortslinien für 

NVP 2016 ff.  Anlage 18 

 

Wenn man das zukünftige Hauptliniennetz (H 1) und das 

heutige Stadtbusnetz (E O) in dem o.g. gezeigten Gesamt-

liniennetz G 0 überlagert, ergeben sich naturgemäß 

gewisse Unstimmigkeiten oder auch Widersprüche, z.B. 

 Ortsteil «Markwald» nicht erschlossen 

 drei Linien zum Flughafen (651, OF-67 und neu 265 

/ X 17) 

 Parallelfahrten (Egelsbach – Langen mit 661 und 

OF-73 o.a.) 

Entsprechend können auch die Synergien nicht genutzt 

werden. Deshalb werden in dem Plan G 1 die Empfeh-

lungen des Aufgabenträgers mit den optimierten Orts-

linien und den neuen Hauptlinien übereinander gelegt. 
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Das zukünftig anzustrebende Gesamtliniennetz wird im 

Plan G 1 dargestellt. Dieses Liniennetz ist unter nach-

folgenden Prämissen festgelegt worden.  

 Das ZIELKONZEPT «plus» des Aufgabenträgers zeigt 

das qualitativ angemessene Gesamtliniennetz für 

den ÖPNV der kommenden Jahre. 

 

 Es stellt das fachlich und politisch erwünschte 

Angebot unter Berücksichtigung von Synergien und 

Wirtschaftlichkeit sowie unter den heutigen 

wirtschaftlichen Möglichkeiten des Kreises und der 

Kommunen dar. 

 Es ist Grundlage für die Entwicklung eines «worst-

case-Szenario» (Mindestangebot) als Rückfallebene 

bei wirtschaftlich kritischeren Bedingungen. 

 

Abbildung 43: G 1 – ZIELKONZEPT plus aus Gesamtnetz aus zukünftigen Hauptlinien und empfohlenen Ortslinien  für den Kreis Offenbach 

(mit heutigem Finanzierungsmodell)  Anlage 19 

 

Dieses Netz wird aufgrund bestehender Verkehrsverträge 

nur schrittweise umgesetzt werden können. 

Gleichwohl ist mit dem Gesamtnetz 2016 ff eine Leitlinie 

für anstehende Ausschreibungen von Verkehrsleistungen 

in den kommenden Jahren gegeben. 

 Mit den zukünftigen Hauptlinien und den heutigen 

Ortslinien (Stadtbusverkehre) kann die qualitativ 

angemessene Verkehrsbedienung gemäß der 

gewählten Kriterien nachgewiesen werden (G 0). 

 Mit den zukünftigen Hauptlinien und den optimier-

ten Ortslinien (Empfehlungen) kann die qualitativ 

angemessene Verkehrsbedienung gemäß der 

gewählten Kriterien ebenfalls nachgewiesen 

werden (G 1). 

 Beide Varianten setzen voraus, dass die heutigen 

Stadtbuslinien weiterhin verkehren, bzw. dass sie 

bei Neuausschreibungen durch die empfohlenen 

Ortslinien abgelöst werden. 
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7.3.5 Sicherung der «Ausreichenden Verkehrsbedienung» (Mindestangebot) _Plan AV 0  AV 1_

Auf Grundlage der Gesamtlinienpläne G 0 und G 1 wird 

nachfolgend ein Busliniennetz zur Mindesterschließung 

des Kreisgebiets durch den ÖPNV gemäß der festgelegten 

Anforderungen und Kriterien entwickelt. 

Das in dem Plan A 0 bzw. A 1 dargestellte Mindestangebot 

ist die Grundlage zur Definition der vollständigen Verant-

wortung des Aufgabenträgers im Sinne einer aus-

reichenden Verkehrsbedienung zur Daseinsvorsorge (vgl. 

Kapitel «Gesetzliche Rahmenbedingungen») – und sie ist 

keine Empfehlung des Aufgabenträgers zur konkreten 

Umsetzung eines für den Kreis Offenbach qualitativ ange-

messenen Liniennetzes. 

Für den Kreis Offenbach wird im vorgelegten NVP 

grundsätzlich ein Hauptliniennetz in der Qualitätsstufe 

«Standard» vorgesehen bzw. angestrebt , für ausgewählte 

Relationen oder Linien ergänzt um die Qualitätsstufe 

«Schwerpunkte». Das zukünftige Mindestangebot in 

räumlicher Hinsicht wird in den Plänen AV 0 und AV 1 

dargestellt. 

 AV O: räumliches Mindestangebot mit heutigen 

Stadtbuslinien und zukünftigen Hauptlinien 

 AV 1: räumliches Mindestangebot mit Teilen der 

empfohlenen Ortsliniennetze und zukünftigen 

Hauptlinien 

 

 

Abbildung 44: AV 0 –  Sicherung der Ausreichenden Verkehrsbedienung (Mindestangebot) mit den heutigen Stadtbuslinien und den 

zukünftigen Hauptlinien (mit heutigem Finanzierungsmodell) für NVP 2016ff.  Anlage 20 
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Das Liniennetz zur «Sicherung der Ausreichenden 

Verkehrsbedienung» gemäß Plan AV 0 ist die interne 

Festlegung des Aufgabenträgers im Hinblick auf die 

Sicherung einer ausreichenden Verkehrsbedienung 

(Mindestangebot) unter Berücksichtigung des heutigen 

Stadtbusnetzes und der zukünftigen Hauptlinien für den 

ÖPNV im Kreis Offenbach. 

Zukünftige Sicherung des Mindestangebots 

Für den Fall, dass die heutigen Stadtbuslinien ganz oder 

teilweise entfallen müssen, wird sich der Aufgabenträger 

bei der Bestellung der Verkehre zur Sicherung der 

Ausreichenden Verkehrsbedienung am Plan G 1 (Empfeh-

lungen mit den optimierten Ortslinien und den neuen 

Hauptlinien) orientieren.

Der nachfolgende Plan (AV 1) berücksichtigt die 

zukünftigen Hauptlinien, ergänzt durch entsprechende 

Abschnitte empfohlener Ortslinien. Das Netz zur 

«Sicherung der Ausreichenden Verkehrsbediendung» 

gemäß Plan AV 1 ist die interne Festlegung des 

Aufgabenträgers im Hinblick auf die Sicherung einer 

ausreichenden Verkehrsbedienung (Mindestangebot) 

unter Berücksichtigung der empfohlenen Ortslinien und 

der zukünftigen Hauptlinien für den ÖPNV im Kreis 

Offenbach. 

 

 

 

 

Abbildung 45: Plan AV 1 – Sicherung der Ausreichenden Verkehrsbedienung (Mindestangebot) aus Teilen der empfohlenen Ortslinien und 

den zukünftigen Hauptlinien (mit heutigem Finanzierungsmodell) für NVP 2016ff.  Anlage 21
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7.3.6 Verantwortlichkeiten

Während die Zuordnung der Hauptlinien zum Verant-

wortungsbereich des Kreises klar ist, bedarf es für die vom 

Kreis anerkannten lokalen Ergänzungen entsprechender 

Kriterien zur Abgrenzung. 

Ortserschließungen in der Verantwortung des Kreises sind 

vorgesehen für Gebiete: 

 die nicht durch Bahn- bzw. Hauptlinien erschlossen 

werden 

 die gleichzeitig gewisse Bedingungen bzgl. Dichte 

und Erschließungsmöglichkeiten erfüllen 

In diesem Sinne übernimmt der Aufgabenträger eine 

Verantwortung für die ergänzende örtliche Erschließung, 

wenn einer der folgenden Parameter eindeutig gegeben 

ist: 

 separate Ortsteile klar außerhalb der 

Erschließungsbereiche von Bahnhaltepunkten 

und/oder nicht angebunden an das jeweilige 

Ortszentrum 

 Siedlungsgebiete außerhalb der 

Erschließungsbereiche von Bahn bzw. Hauptlinien, 

die über eine gewisse Dichte verfügen 

(«Dichtepunkte») 

- Geschosswohnungen, Hochhäuser 

- arbeitsplatzintensive Gewerbe-Nutzungen 

 Ortsteile, die zwar mit der Bahn und/oder den 

Hauptlinien mit einem Mittel- oder Oberzentrum 

erschlossen sind, jedoch über keine akzeptable 

Verbindung zum eigenen Ortszentrum verfügen 

 Linien mit einem minimalen Anteil an tatsächlich 

zusätzlich (zur Bahn bzw. Hauptlinien) durch eine 

Ortslinie neu erschlossenem Gebiet (z.B. mindestens 

20 %). 

Diese lokalen Ergänzungen, welche für das Mindest-

angebot «Ausreichende Verkehrsbedienung» des Kreises 

als erforderlich angesehen werden, können vom 

Aufgabenträger wie folgt umgesetzt werden: 

 flexible und ggf. tageszeitlich angepasste Angebote 

(«Bahnhof direkt» o.ä.) 

 Teilabschnitte im lokalen Ergänzungsnetz der 

Kommunen (sofern umgesetzt) 

Die Abbildung AV 1 zeigt die oben genannte Entwicklung 

von den Hauptlinien und «Bahnhof direkt» – oder 

stattdessen die Einbindung von realisierten Ortslinien – 

zum Liniennetz 2016 ff für die «Ausreichende Verkehrs-

bedienung» in der Verantwortung des Kreises Offenbach. 

Die nachfolgende Behandlung der Teilgebiete stellt die 

Empfehlungen der kvgOF auf Basis gutachterlicher Vor-

schläge dar.
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7.4 Teilgebiet NORDOST(Mühlheim, Obertshausen)

7.4.1 Bestandsanalyse – das Angebot heute 

Übersicht 

Das Teilgebiet mit den Städten Obertshausen und Mühlheim wird durch folgende Linien bedient: 

Nr. Linie Takt 

  Mo – Fr Sa So Abend 

120 Offenbach A.-Bebel-Ring – Mühlheim  – 

Mühlheim Bf Südseite – Lämmerspiel – Obertshausen Bf 

–  

Haus Jona 

 

30' 

 

60' 

 

- 

 

- 

651 Obertshausen Bf – Heusenstamm Bf –  

Neu-Isenburg Bf – Ffm Flughafen 

30' 60' 60' 60' 

OF-31 1) Dietesheim – Mühlheim Bf – Lämmerspiel 30' 30'/60' - - 

AST 35 Mühlheim Bf Nord – Lämmerspiel –Obertshausen Bf - - 60' 60' 

1) Stadtbuslinie    fett: Hauptverknüpfungspunkt 

Tabelle 8: Angebotsübersicht Teilgebiet Nordost 

 

Die Linie 120, die im Dezember 2014 in Offenbach West in 

ihrer Route geändert wurde, weist verschiedene Funk-

tionen auf, z.T. unterschiedlich je nach Abschnitt, z.T. aber 

auch mehrere Funktionen auf demselben Abschnitt.  

Der Bahnhof Mühlheim Süd wird in beiden Richtungen 

angefahren, der Bahnhof Mühlheim Nord zusätzlich nur in 

Richtung Offenbach. Dies hat für durchfahrende Fahr-

gäste, z. B. zwischen Lämmerspiel und Offenbach, einen 

großen Umweg zur Folge. 

Fahrzeugbedarf heute im Grundtakt (60 Min.) 

Nr. Linie Fz. 

120 Offenbach A.-Bebel-Ring – 

Mühlheim Bf 

1,5 

 Mühlheim Bf – Obertshausen 1 

OF 31 Stadtbus 1 

Tabelle 9: Fahrzeugbedarf Teilgebiet Nordost 

 

Auf der gesamten Linie 120 sind im 30-Min-Takt derzeit 5 

Fahrzeuge im Einsatz. 

Die Linie 651 wird im Teilgebiet West behandelt. 
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Abbildung 46: Mühlheim am Main (Liniennetz 2015) 



 

Seite 136 von 320 / Stand: Dezember 2016 

 

Abbildung 47: Obertshausen (Liniennetz 2015) 
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Beurteilung der heutigen Situation 

Vorteile Nachteile 

Direkte Verbindungen zwischen Obertshausen und 

Mühlheim 

Unattraktive Umwegfahrt der Linie 120 im südlichen 

Ortsteil von Mühlheim  via «Im Brückfeld» und 

«Markwald» (+1 km) 

Anschlüsse der Linie 120 in Obertshausen 

 optimal auf die S 1 nach Offenbach – Frankfurt 

sowie nach Rödermark 

 gut auf die Linien OF-85 und OF-86 nach 

Seligenstadt sowie auf die Linie 651 zum Flughafen 

Stadtzentrum von Mühlheim (Haltestellen «Bahnhof 

Nord» und «Ludwigstraße») nur in jeweils einer Rich-tung 

angefahren: 

 durch die Linie 120 von Obertshausen – 

Lämmerspiel 

 durch die Linie 120 nach Mühlheim West – 

Offenbach 

 den Ast der Linie OF-31 nach Dietesheim 

Gute Anschlüsse der Linie 120 in Mühlheim auf die S 9 

nach Hanau sowie in den HVZ auf die S 8 nach Frankfurt 

Verbindung Mühlheim Süd – Offenbach aufgrund des 

großen Umwegs der Linie 120 unattraktiv 

Integraler 30-Min.-Takt Mo – Fr Nachteile Außerhalb der Hauptverkehrszeiten in Mühlheim keine 

Anschlüsse der Linie 120 nach Frankfurt 

 Parallelbedienung von Lämmerspiel, mit geringer 

zusätzlicher Erschließungswirkung durch die Linie OF-31 

(gegenüber der Linie 120) 

 Sehr große Umwegfahrten in Mühlheim Nord in Richtung 

Offenbach auf den Linien 120 und OF-31 (Stadtbus), 

bedingt durch die Verkehrsführung (Einbahnstraßen) 

 Fahrplan auf dem Abschnitt Offenbach – Mühlheim stark 

«asymmetrisch» 

Tabelle 10: Vor- und Nachteile des heutigen ÖPNV-Angebots im Bereich Nordost 

 

Erstes Fazit und Handlungsbedarf 

 Heutige Linie 120 in Mühlheim Bahnhof evtl. 

trennen 

 Linie zwischen Mühlheim Bf Süd und Obertshausen 

Bf gestreckt führen 

 Anbindung des Zentrums verbessern 

Die Situation der von der Stadt Offenbach ausgehenden 

und über die Nachbarstadt hinausgehenden Stadtbusli-

nie (hier 120) ist durchaus vergleichbar mit jener in 

Heusenstamm (OF-30). 
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7.4.2 Entwicklung des zukünftigen Angebots 

Quelle-Ziel-Beziehungen («Wunschlinien») 

Die folgende Tabelle zeigt die Auswertung der Quelle-

Ziel-Matrix für die beiden Städte mit den jeweils drei 

wichtigsten Fahrbeziehungen (Gesamtverkehr): 

 

 

Stadt 
1. Relation 2. Relation 3. Relation 

Mühlheim Offenbach 16.000 Frankfurt 12.000 Hanau 10.000 

Obertshausen Offenbach 12.000 Frankfurt 7.000 Rodgau 6.000 

Tabelle 11: Auswertungen Quelle-Ziel-Matrix [Quelle: Hessen mobil Stand 2005] für den Bereich Nordost 

 

Beide Städte sind primär Richtung «West», d.h. nach 

Offenbach und Frankfurt, ausgerichtet. Dem Oberzentrum 

Hanau kommt dennoch verkehrliche Bedeutung zu, auch 

für Obertshausen (als 4. Relation mit 6.000 Personen). 

Funktionen 

Mit den in Kapitel 4 dargestellten Netzfunktionen lässt 

sich die Auslegung des künftigen Netzes schematisch mit 

Pfeilen wie folgt darstellen: 

 

Abbildung 48: Funktionsschema für das Teilgebiet Nordost 

 

Obwohl sich die beiden S-Bahn-Haltepunkte Mühlheim 

und Obertshausen zentral inmitten des jeweiligen Sied-

lungsgebiets befinden, bedarf es einer zusätzlichen 

Buserschließung in beiden Städten sowohl als Zubringer 

von den Ortsteilen zur Bahn als auch zur Anbindung an 

das Zentrum. 

Der Ortsteil «Lämmerspiel» dürfte – obwohl er zu 

Mühlheim gehört – auch auf Obertshausen ausgerichtet 

sein. Mit der Haltestelle «Bahnhof Süd» wird auch das 

Stadtzentrum von Mühlheim erschlossen. 

Die Linie 120 verfügt über eine gewisse 

Verbindungsfunktion zwischen den beiden Mittelzentren, 

für Obertshausen aber auch zum Oberzentrum Hanau. 
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Hauptachsen 

Gemäß der obigen Abbildung sind Hauptlinien auf 

folgenden Achsen vorzusehen: 

Mühlheim 

 Offenbacher Straße 

 Mühlheimer Straße zwischen Bahnhof Süd und 

Lämmerspiel 

Obertshausen 

 Friedrich-Ebert-Straße – Schönbornstraße 

 Heusenstammer Straße 

Die übrigen Siedlungsgebiete sind der Ortserschließung 

zuzuordnen. 

Erschließung von weiteren Siedlungsgebieten 

Ein kleines Gebiet im Nordwesten sowie das dichte 

Wohngebiet südwestlich der Rodau («Markwald») 

befinden sich 

 außerhalb des Erschließungsbereichs (1'000 m) des 

Bahnhofs Mühlheim und auch des Stadtzentrums, 

bzw. 

 abseits der oben genannten, mit der Linie 120 

bedienten Hauptachse 

Das (kleine) Siedlungsgebiet in Mühlheim im Nordwesten 

sowie das Siedlungsgebiet südwestlich der Rodau werden 

als nicht erschlossen beurteilt. 

Aus verkehrsplanerischer Sicht ist eine Bedienung des 

Ortsteils «Markwald» im Hinblick auf die «Ausreichende 

Verkehrsbedienung» vorzusehen. 

Ansatzpunkte Netz 

Die Neugestaltung des Liniennetzes geht von folgenden 

Überlegungen und Festlegungen aus: 

 Konsequente Bedienung des Zentrums (und damit 

des Bahnhofs Nord) durch den westlichen Abschnitt 

der Linie 120 

 Anbindung an das Zentrum auch von den Ortsteilen 

im Süden 

Die Siedlungsgebiete von Lämmerspiel befinden sich – mit 

Ausnahme eines kleinen Gebiets im Nordosten – innerhalb 

eines Radius von R = 500 m einer Haltestelle der Linie 120 

und dürfen somit grundsätzlich als er-schlossen gelten.  

Festlegungen zum Liniennetz 

 Offenbach Marktplatz – Mühlheim Bf Nord, neu in 

beiden Richtungen 

 Bf Süd – Lämmerspiel – Obertshausen Bf, neu mit 

gestreckter Route zwischen Mühlheim und 

Lämmerspiel 

 Beibehaltung des westlichen Linienasts in 

Obertshausen 

Mit der gestreckten Route in Mühlheim wird auch die 

Fahrzeit verkürzt. Der westliche Linienast wird kosten-

günstig aus der (sonst entstehenden) Standzeit am 

Bahnhof Obertshausen produziert. 

Festlegungen zu den Zeitlagen 

Die Zeitlage der Linie Obertshausen – Mühlheim (120) ist 

unverändert beizubehalten aufgrund 

 der Zubringerfunktion in Obertshausen für die 

Ortsteile «Lämmerspiel» und «Hausen»  

- an die S 1  

- an die Buslinien («Anschlussstern») 

 des (ganztägigen) Anschlusses der Linie in 

Mühlheim an die S 9 nach Hanau. 
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7.4.3 Zielkonzept – Angebot in der Zukunft 

Beschreibung 

 

Abbildung 49: Neues Linienkonzept für das Teilgebiet Nordost 
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Übersicht über die Hauptlinien 

 Neu 2 Linienabschnitte 

- 120 A Offenbach – Mühlheim Bahnhof Nord 

- 120 B (Mühlheim Bahnhof Nord –) Bahnhof Süd 

– Lämmerspiel – Obertshausen Bf – Haus Jona 

 Empfehlung: Beibehaltung der Durchbindung der 

Abschnitte A und B 

Die Linie bedient aus Richtung Offenbach neu zuerst den 

Bahnhof Nord und führt über die Spessart- und Diesel-

straße zum Bahnhof Süd. Damit kann der Bahnhof Nord 

(und damit das Zentrum) jeweils in beiden Richtungen 

erreicht werden 

.

Ortserschließung Mühlheim (siehe Anlage) 

Mit der Aufhebung des Abschnitts Mühlheim Bahnhof – 

Lämmerspiel und der gestreckten Führung der Linie 120 B 

in Mühlheim Süd müsste das Konzept der heutigen 

Stadtbuslinie OF-31 entsprechend angepasst werden. 

Interpretation des Stufenmodells 

Mit der Anwendung des Stufenmodells (siehe Kap. 5) 

ergibt sich folgender Bedarf an Betriebsmitteln auf der 

Hauptlinie im Teilgebiet Nordost, d.h. auf dem Abschnitt 

Mühlheim Bf Südseite – Obertshausen (die Linie 120 ist 

heute in Mühlheim durchgebunden): 

 

 

  Grundtakt 60 Min. Verdichtung 30 Min. 

Nr. Linie heute  

Sa 

neu  

Basis 

heute 

Mo-Fr 

neu 

Standard 

120 Offenbach A.-Bebel-Ring – Marktplatz – 

Mühlheim Bf Südseite – Obertshausen –  

Haus Jona 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

120 A neu Offenbach A.-Bebel-Ring – Marktplatz –  

Mühlheim Bf Südseite 

 3 1)  3 

120 B neu Mühlheim Bf Südseite –  

Obertshausen Bf – Haus Jona 

 1 2)  2 

 Total 4 4 5 5 

1) Verdichtung zum 30-Min.-Takt auf dem Abschnitt A.-Bebel-Ring – Senefelderallee 

2) mit «asymmetrischer» Lage 

Tabelle 12: Fahrzeugbedarf der Hauptlinie im Teilgebiet Nordost 

 

Grundsätzlich könnte der Abschnitt Mühlheim Bf Süd – 

Obertshausen mit einem Umlauf mit 1 Fahrzeug allein 

betrieben werden, allerdings in «asymmetrischer» Lage. 
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Beurteilung des Konzepts NVP 2016 ff. 

Vorteile Nachteile 

Neu Anbindung der Linie 120 A in Mühlheim an das 

Zentrum (Haltestellen «Bahnhof Nord» und «Ludwig-

straße») vom westlichen Ortsteil («Rote Warte») in beiden 

Richtungen 

Mit Durchbindung: Umwegfahrt in Mühlheim neu in 

beiden Richtungen (Bf Nord < > Bf Süd) 

Verbindung Obertshausen – Mühlheim (Linie 120 B) mit 

Erschließung von Lämmerspiel unverändert 

Anschluss der Linie 120 B in Mühlheim an die S 9 nach 

Hanau mit etwas längerer Übergangszeit (durch verkürzte 

Fahrroute) 

Direktere Route der Linie 120 B durch Verzicht auf den 

Umweg via «Markwald» 

 

Mit Durchbindung: Anbindung von Lämmerspiel (Linie 

120 B) an das Zentrum neu in beiden Richtungen 

 

Fahrplan der Linie 120 A neu «symmetrisch»  

Zeitlage der Linie 120 B grundsätzlich unverändert mit 

ganztägigen Anschlüssen 

 in Obertshausen an die S-Bahn-Linie S 1 nach 

Offenbach – Frankfurt sowie nach Ober-Roden, auf 

die Linien OF-85 und OF-86 nach Seligenstadt 

sowie auf die Linie 651 zum Flughafen 

 in Mühlheim an die S 9 nach Hanau 

 

Optimaler Fahrzeugumlauf  

Tabelle 13: Vor- und Nachteile des geplanten ÖPNV-Konzepts 2016 ff im Bereich Nordost 

 

Für Lämmerspiel ist die Verbindung mit der S-Bahn nach 

Offenbach – Frankfurt via Obertshausen gleich schnell wie 

via Mühlheim. 

Die neue Route in Richtung Obertshausen via Bahnhof 

Nord mit der Erschließung des Zentrums von Mühlheim 

führt zu einem Umweg von rund 3 km (in der Gegen-

richtung ist dies wegen der Einbahnregelung bereits heute 

auch der Fall). Dies wird teilweise kompensiert durch die 

entfallenden Umwege via Wohngebiet «Markwald». 

Für den Abschnitt Offenbach – Mühlheim Nord verändert 

sich der Fahrplan wie folgt: 

 Richtung Mühlheim Abfahrtszeiten 5 Min. früher 

(durch Bedienung des Bahnhofs Nord und Umweg-

Fahrt zum Bahnhof Süd teilweise kompensiert durch 

Entfall der Umwegfahrt Markwald) 

 Richtung Offenbach 2 – 3 Min. früher (durch Entfall 

der Umwegfahrt Markwald) 

Eine Überprüfung auch mit dem neuen Fahrplan 2015 

zeigte, dass diese zeitlichen Verschiebungen der Linie 120 

(wie auch die der Linie 103) betrieblich machbar sind. 

Auswirkungen auf den Schülerverkehr 

Friedrich-Ebert-Gymnasium/Schule, Mühlheim 

 Zeitlage der Linie 120 B nur im Minutenbereich 

verändert 

Hermann-Hesse-Schule, Obertshausen 

 Zeitlagen der Linien OF-85 und 86 (Teilgebiet Ost) 

und 120 B unverändert 
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7.4.4 Begleitmaßnahmen 

Haltestellen 

Mühlheim Süd 

Mit der gestreckten Fahrroute der Linie 120 B sind in 

Mühlheim Süd an der Lämmerspieler Straße aus ver-

kehrsplanerischer Sicht ein bis zwei neue Haltestellen 

zweckmäßig.  

Mit der neuen Route der Linie 120 zwischen Bahnhof Nord 

und Süd kann der Bereich Dieselstraße (in einer Richtung) 

bedient werden, dazu bedarf es einer Verschiebung der 

heute durch den Stadtbus bedienten Haltestelle. 

 Neue Haltestellen an der Lämmerspieler Straße: 

- evtl. beim Knoten Müllerweg 

- beim Knoten Südring 

 Verschiebung der Haltestelle «Dieselstraße» (in die 

Dieselstraße) 

 

7.4.5 Weitergehende Abklärungen 

Prüfaufträge 

Folgende Prüfaufträge sind mit der Umsetzung des 

vorgestellten Konzepts verbunden: 

 Klärung des konkreten Betriebskonzepts, insbe-

sondere mögliche Durchbindungen, wenn die Linie 

120 nur stündlich verkehrt. 

 Vertiefung der Konsequenzen auf den 

Schülerverkehr von Lämmerspiel nach Mühlheim 

bzw. nach Offenbach. 
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7.4.6 Zusammenfassung der Veränderungen 

Mühlheim am Main 

Linie Räumliche  

Erschließung 

Verbindung /  

Fahrzeit 

Anbindung 

Bahn 

Angebot (Takt) Betriebszeit 

120 A Mühlheim Bf 

Nord  

Offenbach  

Marktplatz 

 30-Min.-Takt  

120 B Mühlheim Süd 

Lämmerspiel 

Offenbach  

Marktplatz 

 30-Min.-Takt Neu 

Abendangebot 

gem. 

«Standard»? 

  Mühlheim Bf Nord  30-Min.-Takt  

 Lämmerspiel Mühlheim Bf Süd S9 nach Hanau 30-Min.-Takt  

  Obertshausen Bf S1 nach 

Frankfurt 

S1 nach 

Rödermark 

651 zum 

Flughafen 

30-Min.-Takt  

O (31) Dietesheim 

Körnerstraße 

Bahnhof Nord /  

Zentrum 

 30-Min.-Takt  

 Lämmerspiel Bahnhof Süd  30-Min.-Takt  

 Neu Markwald-

Siedlung 

Mühlheim Bf Süd Neu S9  

nach Frankfurt  

30-Min.-Takt  

Tabelle 14: Veränderungen «auf einen Blick» in Mühlheim 

 Bahnhof Nord wird neu in beiden Richtungen angefahren 

 Linie 120 A neu in beiden Richtungen via Bahnhof Nord 

 Kürzere Fahrzeiten dank gestreckter Fahrroute der Linie 120 B 

Obertshausen 

Linie Räumliche  

Erschließung 

Verbindung /  

Fahrzeit 

Anbindung 

Bahn 

Angebot 

(Takt) 

Betriebszeit 

OF-85  Obertshausen Seligenstadt  Neu 30-Min.-

Takt  

ab 12 Uhr 

 

OF-86 Obertshausen Hainburg 

Seligenstadt 

 Neu 30-Min.-

Takt  

ab 12 Uhr 

 

120 B Obertshausen Mühlheim Bf Süd S9 nach Hanau 30-Min.-Takt  

651 Obertshausen Heusenstamm Bf 

Neu-Isenburg Bf 

Flughafen 

 30-Min.-Takt  

Tabelle 15: Veränderungen «auf einen Blick» in Obertshausen 

 Alle Haltestellen weiterhin bedient 

 Kürzere Reisezeiten dank gestreckter Fahrroute der Linie 120 B 
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7.5 Teilgebiet OST (Hainburg, Seligenstadt, Mainhausen)

7.5.1 Bestandsanalyse – das Angebot heute

Übersicht

Das Teilgebiet mit den Kommunen Hainburg, Seligenstadt 

und Mainhausen wird durch nachfolgende Linien bedient. 

Die Linien OF-85 und OF-86 sind hauptsächlich «Quer-

verbindungen» von Seligenstadt bzw. Hainstadt nach 

Obertshausen, mit Anschluss an die S 1 nach Offenbach – 

Frankfurt. 

Die Linie 567 stellt hingegen eine «Längsverbindung» 

zwischen Zellhausen und dem Oberzentrum Hanau 

außerhalb des Kreises her. Die Linie ist einerseits in Hanau 

an die S 9, andererseits in Hainstadt an den (zweistündlich 

verkehrenden) RE der Odenwaldbahn angebunden. 

Nr. Linie Takt 

  Mo –  Fr Sa So Abend 

OF-85 Obertshausen Bf – Froschhausen –  

Seligenstadt – Klein-Welzheim – Mainflingen – 

Zellhausen 

60' 1) 60' 60' - 

OF-86 Obertshausen Bf – Hainstadt –  

Klein-Krotzenburg – Seligenstadt –  

Klein-Welzheim – Mainflingen – Zellhausen 

60' 2) 60' - - 

OF-99 (Langen Bf – Dietzenbach Mitte Bf – ) 

Dietzenbach Mitte Bf – Jügesheim Bf – Seligenstadt  

 

60' 

 

120' 

 

120' 

 

120' 

567 Hanau Bf – Hainstadt Bf – Seligenstadt – Zellhausen 60' 60' - - 

AST 81 Mainhausen – Seligenstadt – Hainburg –  

Hanau 

- - 60' 60' 

AST 82 Seligenstadt Nord – Mitte – Süd 30' 30' 30' - 

AST 83 Zellhausen Bf – Zellhausen – Mainflingen 60' 60' 60' 60' 

1) Verdichtungen ab Seligenstadt in der Morgenspitze zum 15-Min.-Takt; 

in der Abendspitze zum 30-Min.-Takt bis Seligenstadt 
2) Verdichtungen Obertshausen – Seligenstadt in der Morgen- und Abendspitze 

zum 30-Min.-Takt in der jeweiligen Haupt-Nachfragerichtung 

fett: Hauptverknüpfungspunkt 

Tabelle 16: Angebotsübersicht Teilgebiet Ost 

 

Fahrzeugbedarf heute im Grundtakt (60 Min) 

Nr. Linie Fz. 

OF 85 

OF 86 

Obertshausen – Sel. Froschhausen / 

Hainburg – Seligenstadt - Mainhausen 

4 

567 Hanau Hbf – Hainburg – Seligenstadt - 

Mainhausen 

2 

Tabelle 17: Fahrzeugbedarf Teilgebiet OST 

 

Bei der Verdichtung der Linien OF-85 und OF-86 zum 30-

Min.-Takt in der Hauptverkehrszeit am Nachmittag bis 

Seligenstadt sind derzeit insgesamt 8 Fahrzeuge im 

Einsatz. Durch die Verdichtung der Linie OF-85 zum 15-

Min.-Takt braucht es in der Hauptverkehrszeit am Morgen 

sogar noch mehr Betriebsmittel. 

Die Linie OF-99 wird in den Teilgebieten Rodgau und West 

behandelt.
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Abbildung 50: Hainburg (Liniennetz 2015) 
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Abbildung 51: Seligenstadt (Liniennetz 2015) 
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Abbildung 52: Mainhausen (Liniennetz 2015)
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Beurteilung der heutigen Situation 

Vorteile Nachteile 

Direkte Verbindungen von Hainburg und Seligenstadt 

(einschließlich des Ortsteils «Froschhausen») nach 

Obertshausen (Mittelzentrum) 

Umweg der Linien OF-86 und 567 in Hainburg in 

Richtung Hainstadt durch das Wohnquartier, zur 

Bedienung der Haltestelle «Konrad-Adenauer-Straße» 

Direkte Verbindung von Hainburg nach Hanau 

(Oberzentrum) 

Umweg der Linie OF-85 im westlichen Teil von 

Seligenstadt (zur Bedienung des Kreiskrankenhauses) 

Anschlüsse in Obertshausen bei beiden Linien 

 optimal auf die S 1 nach Offenbach – Frankfurt 

 gut auf die Linien 120 nach Mühlheim und 651 zum 

Flughafen 

Verbindung Zellhausen – Seligenstadt via Mainflingen 

sehr unattraktiv: 

 mit Linien OF-85/86 Fahrzeit:  21 Min. 

 mit Linie 567 Fahrzeit:    11 Min. 

Verdichtung der Linien OF-85 und OF-86 zum 30-Min.-

Takt in den Hauptverkehrszeiten bis/ab Seligenstadt 

Anbindung aller Linien am Bahnhof Seligenstadt nur in 

eine Richtung (Süden) 

Optimaler gemeinsamer Fahrzeugumlauf der Linien OF-

85 – 86 dank betrieblichen Durchbindungen 

 am Bahnhof Obertshausen 

 in Zellhausen 

Anschluss der Linie 567 in Hainstadt an die Odenwald-

bahn unbefriedigend: 

 nur zweistündlich an den RE 

 lange Übergangszeiten 

 «Hinketakt» auf den Gemeinschaftsstrecken 

 OF-86 und 567 zwischen Hainburg und Seligenstadt 

 OF-85 und OF-86 zwischen Seligenstadt und 

Zellhausen 

 Schlaufe in Zellhausen; Haltestelle «Ring- / Bahnhof-

straße» nur in eine Richtung bedient 

 «Überangebot» in den Hauptverkehrszeiten auf der 

Gemeinschaftsstrecke Hainstadt – Seligenstadt mit den 

Linien OF-86 und 567 

 Sehr geringe Nachfrage auf dem Abschnitt Mainflingen 

Ginkgoring – Zellhausen auf den Linien OF-85 und OF-86 

trotz verschiedener Einrichtungen in jeweils nur einem 

Ortsteil der Gemeinde Mainhausen 

Tabelle 18: Vor- und Nachteile des heutigen ÖPNV-Angebots im Bereich OST 

 

Erstes Fazit und Handlungsbedarf

 Direkte Anbindung von Zellhausen an Seligenstadt 

verstärken 

 Bahn und Bus in Seligenstadt durch Bedienung des 

Bahnhofs in beiden Richtungen verknüpfen 

 Buslinie Hanau – Hainburg – Seligenstadt – 

Zellhausen auf südlichem Abschnitt hinterfragen 

 Bedienung des Abschnitts Zellhausen – Mainflingen 

im Linienbetrieb hinterfragen 

 Aufgrund der heutigen Zeitlagen der beiden Linien 

OF-85 und OF-86 ist derzeit auf der Achse nach 

Mainflingen (- Zellhausen) keine sinnvolle 

Verdichtung möglich. 
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7.5.2 Entwicklung des zukünftigen Angebot 

Quelle-Ziel-Beziehungen («Wunschlinien») 

Stadt 
1. Relation 2. Relation 3. Relation 

Hainburg Hanau 9.000 Seligenstadt 8.000 Frankfurt 2.000 

Seligenstadt Hainburg 8.000 Mainhausen 7.000 Hanau 5.000 

Mainhausen Seligenstadt 7.000 Aschaffenburg 2.000 Hanau 1.000 

Tabelle 19: Auswertungen Quelle-Ziel-Matrix [Quelle: Hessen mobil Stand 2005] für den Bereich OST 

 

Die Tabelle zeigt die Auswertung der Quelle-Ziel-Matrix 

der drei Kommunen Hainburg, Seligenstadt und Main-

hausen mit den jeweils 3 wichtigsten Fahrbeziehungen 

(Gesamtverkehr). 

Erkennbar ist jeweils die klare Hauptorientierung bzgl. der 

Oberzentren: 

 Für Hainburg und Seligenstadt steht als 

Oberzentrum Hanau an 1. Stelle. 

 Für Mainhausen ist hingegen Aschaffenburg 

deutlich wichtiger als Hanau, allerdings mit 

insgesamt geringerer Nachfrage. 

Funktionen 

Mit den beiden zentral gelegenen Bahnhöfen werden 

Hainstadt und Seligenstadt grundsätzlich sehr gut er-

schlossen. Der Haltepunkt in Mainhausen ist peripher 

gelegen und hat somit keine Erschließungsfunktion für 

Mainflingen und weitestgehend auch nicht für 

Zellhausen; zudem ist er nicht in ein Hauptliniennetz 

integrierbar. 

Die Linienabschnitte Seligenstadt – Obertshausen, 

Hainburg – Obertshausen und Seligenstadt – Rodgau 

erfüllen in erster Linie Verbindungsfunktion zwischen den 

Mittelzentren.  

Zwischen Hainstadt und Seligenstadt übernimmt 

hingegen die Bahn diese Funktion, die Buslinie kann somit 

hauptsächlich Erschließungsfunktion im südlichen Teil von 

Hainburg und im nördlichen Teil von Seligenstadt 

übernehmen. 

Vor diesem Hintergrund ist es vertretbar, den heutigen 

«Umweg» via Klein-Krotzenburg beizubehalten und das 

Nachfragepotenzial möglichst weit zu nutzen. 

Die Buslinie hat – für den nördlichen Teil von Seligenstadt 

– zudem die Funktion, eine umsteigefreie Verbindung 

nach Obertshausen zu gewährleisten. 

 

 

 

Abbildung 53: Funktionsschema für das Teilgebiet OST 
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Hauptachsen 

Gemäß Definition und der obigen Abbildung sind 

Hauptlinien auf nachfolgenden Achsen vorzusehen; die 

übrigen Siedlungsgebiete sind der Ortserschließung 

zuzuordnen. 

Hainburg 

 Offenbacher Landstraße 

 Hauptstraße (und Bettenweg) 

Seligenstadt 

 Steinheimer Straße 

 Würzburger Straße 

 Dudenhöfer Straße 

 Frankfurter Straße 

 Seligenstädter Straße (in Froschhausen) 

Mainhausen 

 Klein-Welzheimer Straße 

 Zellhäuser Straße (Mainflingen) 

 Babenhäuser Straße (bis Ginkgoring) 

 Zellhäuser Straße 

Ansatzpunkte Netz 

Die Neugestaltung des Liniennetzes geht von folgenden 

Überlegungen aus: 

 Berücksichtigung der sehr guten 

Erschließungswirkung der Bahnhöfe Hainstadt und 

Seligenstadt der Odenwaldbahn (zentrale Lage der 

Haltepunkte im Siedlungsgebiet) 

 Grundsätzlich getrennte Bedienung der Achsen in 

Mainhausen nach 

- Mainflingen (mit Endhalt Ginkgoring) und 

- Zellhausen 

 Bedienung des Abschnitts Hainstadt – Seligenstadt 

sowie der Achse Mainflingen durch nur eine Linie 

(zu-gunsten eines konsequenten 30-Min.-Takts) 

 Gestreckte Führung der Verbindung Seligenstadt – 

Obertshausen in Seligenstadt neu auf der Frank-

furter Straße, im Sinne der Verbindungsfunktion; 

gleichzeitig neue Haltestelle zur Erschließung des 

Kreiskrankenhauses 

 Verkürzung der RMV-Linie auf den Abschnitt Hanau 

– Hainburg 

Die Nachfrage nur zwischen den Ortsteilen «Mainflingen» 

und «Zellhausen» ist heute meistenteils gering. Wie bei der 

Anbindung des Bahnhofs Zellhausen besteht aber mit der 

AST-Linie 83 ein Angebot zwischen diesen Ortsteilen. 

Die Verkürzung der Linie ab Hanau zielt einerseits ab auf 

eine zweckmäßigere Aufgabenteilung zwischen Bahn und 

Bus im Teilgebiet OST: Für Seligenstadt und auch 

Zellhausen steht für die Verbindung nach Hanau die ohne-

hin schnellere Bahn zur Verfügung. Mit dem neuen 

Linienende in Hainburg, d.h. Klein-Krotzenburg, kann der 

60-Min.-Takt auf der Linie neu mit nur noch einem 

Fahrzeug angeboten werden. 

Festlegungen zum Liniennetz 

Folgende Elemente sind als gesetzt zu betrachten und 

damit variantenneutral: 

 Abschnitt Obertshausen – Froschhausen – 

Seligenstadt (OF-85) grundsätzlich unverändert; 

gestreckte Fahrroute der Linie, zugunsten auch von 

wirtschaftlichen Fahrzeugumläufen 

 Abschnitt Obertshausen – Hainstadt – Seligenstadt 

(OF-86) unverändert 

 Beibehaltung der Linie 567 von Hanau bis Klein-

Auheim (gemäß Nahverkehrsplan Hanau) 

 Weiterführung der Linie 567 bis Hainburg; 

Linienende neu in Klein-Krotzenburg 

Für Froschhausen wäre der Verknüpfungspunkt in 

Weiskirchen an die S-Bahn-Linie S 1 an sich naheliegender. 

Dies würde dann neu 2 Linien – nach Weiskirchen und 

nach Obertshausen – erfordern und einen entsprechenden 

Mehraufwand. Deshalb wird am Verknüpfungspunkt 

Obertshausen festgehalten. 

Mit der gestreckten Route in Seligenstadt über die 

Frankfurter Straße wird auch die Fahrzeit verkürzt. 

Festlegungen zu den Zeitlagen 

Vor dem Hintergrund der sog. «Überbestimmung» der 

Linie Seligenstadt – Hainburg – Obertshausen gelten 

folgende Überlegungen: 

 Beibehaltung der optimalen Anschlüsse in 

Obertshausen an die S 1 und an die Buslinien 

(«Anschlussstern») 

 Ausbildung von Seligenstadt als neuer 

Verknüpfungspunkt für Mainhausen 
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Mit der Beibehaltung der Zeitlage in Obertshausen kann 

die Linie via Hainstadt auch in Seligenstadt optimale 

Anschlüsse von/nach Mainhausen bieten. Voraussetzung 

dazu ist natürlich, dass die Linie den Bahnhof Seligen-stadt 

neu in beiden Richtungen direkt bedient. 

Gegen eine reine Zubringerlinie nur bis Hainstadt spricht 

einerseits der fehlende integrale 30-Min.-Takt auf der 

Odenwaldbahn: Mit dem 2-Stunden-Takt des RE würde 

immer wieder ein Buskurs «ins Leere fahren». Andererseits 

müsste nach Hanau für eine kurze Strecke nochmals 

umgestiegen werden. 

Vor diesem Hintergrund ergibt sich folgendes. 

 Zeitraster der beiden Verbindungen Seligenstadt – 

Obertshausen (via Hainstadt und via Froschhausen) 

grundsätzlich unverändert 

 Zeitlagen der beiden Linien Obertshausen – 

Seligenstadt getauscht (d.h. je um 30 Min. 

verschoben), zugunsten der Auslegung des 

Abschnitts Seligenstadt – Mainflingen auf die 

stündlich verkehrende Regional-bahn (RB) 

 Minimale Verschiebung der Zeitlage der Linie 

Hanau – Hainstadt um 2 – 3 Min., zugunsten des 

verkehrlich sinnvollen Endpunkts in Klein-

Krotzenburg 

Die im Nahverkehrsplan Hanau festgehaltene Linie von 

Hanau bis Klein-Auheim lässt sich – ohne zusätzlichen 

Fahrzeugbedarf – auch bis Hainstadt führen. Mit einer 

minimal früheren Abfahrtszeit in Hanau (und einer ent-

sprechend späteren Ankunftszeit) kann die Linie bis Klein-

Krotzenburg fahren, mit einer Schlaufe (im Gegenuhr-

zeigersinn) am Linienende. Die Anschlüsse in Hanau im 

Knoten bleiben dennoch erhalten. 
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7.5.3 Zielkonzept – Angebot in der Zukunft 

Beschreibung 

 
Abbildung 54: Neues Linienkonzept für das Teilgebiet OST 

 

Der Konzeptentwurf beruht auf folgenden Hauptlinien: 

 Obertshausen Bf – Froschhausen – Seligenstadt Bf – 

Zellhausen (heute teilw. Linie OF-85) 

 Obertshausen Bf – Hainstadt – Klein-Krotzenburg – 

Seligenstadt Bf – Mainflingen Ginkgoring (Linie OF-

86, verkürzt) 

 Hanau Bf – Hainstadt Bf – Klein-Krotzenburg (Linie 

567 verkürzt) 

Die Linie 567 wird auf dem Abschnitt Klein-Krotzenburg – 

Zellhausen aufgehoben. 

Mit der gestreckten Fahrroute zwischen Froschhausen und 

Seligenstadt und der Verlängerung neu nach Zell-hausen 

entsteht für die Linie Obertshausen – Zellhausen eine 

optimale Umlaufsituation mit 36 bzw. 37 Min. Fahrzeit. In 

Obertshausen ergibt sich im Grundtakt eine Standzeit von 

rund 40 Min., die wie heute durch die betriebliche 
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Durchbindung mit der Linie Obertshausen – Hainstadt – 

Seligenstadt genutzt werden kann. 

Die Linie Obertshausen – Hainstadt – Seligenstadt – 

Mainflingen bleibt grundsätzlich fast unverändert. Mit der 

Verkürzung auf den verkehrlich und betrieblich sinnvollen 

Endpunkt Ginkgoring (Wendemöglichkeit über den 

Kreisverkehr) werden die Voraussetzungen für einen 

optimalen Umlauf geschaffen. Im Gegensatz zu heute 

orientiert sich die Linie in Seligenstadt zeitlich aber am 

Anschluss an den 60-Min.-Takt der RB der Odenwaldbahn 

und nicht mehr am zweistündlichen Takt des 

Regionalexpress (RE). 

Die Linie 567 bedient weiterhin den Bahnhof Hainstadt, 

mit Anschluss an den RE von/nach Frankfurt. Sie verkehrt 

in Klein-Krotzenburg als Schlaufe im Gegenuhrzeigersinn 

via Südring zur Haltestelle Bettenweg: So ist sichergestellt, 

dass Richtung Hainstadt die Kurse beider Linien ab 

derselben Haltestelle abfahren. 

Eine ergänzende Bedienung des Buskorridors Hanau – 

Hainburg – Seligenstadt – Mainhausen durch ein Anruf-

Sammel-Taxi-Angebot (AST-OF-81) in der Schwach-

verkehrszeit ist auch weiterhin vorgesehen. 

 

 

  Grundtakt 60 Min. Verdichtung 30 Min. 

Nr. Linie heute  

Mo-Fr NVZ 

neu  

Basis 

heute 

Mo-Fr HVZ 

neu 

Standard 

OF-85 Obertshausen Bf – Froschhausen – 

Seligenstadt – Mainflingen – Zellhausen 

2  

 

3 2)  

 

OF-85 neu Obertshausen Bf – Froschhausen – 

Seligenstadt – (direkt) – Zellhausen 

 1.5  3 3) 

OF-86 Obertshausen Bf – Hainstadt –  

Seligenstadt – Mainflingen – Zellhausen 

2  

 

32)  

 

OF-86 neu Obertshausen Bf – Hainstadt –  

Seligenstadt – Mainflingen Ginkgoring 

 2.5 1)  43) 

567 Hanau Bf –  

Seligenstadt – Zellhausen 

2  

 

2 4)  

 

567 neu Hanau Bf – 

Klein-Krotzenburg 

 1  1 4) 

 Total 6 5 8 8 

1) Inkl. Standzeit von ca. 40 Min. am Ginkgoring 

2) Verdichtung nur bis/ab Seligenstadt 

3) Verdichtung neu bis Zellhausen bzw. Mainflingen 
4) Keine Verdichtung zum 30-Min.-Takt vorgesehen 

Tabelle 20: Fahrzeugbedarf der Hauptlinie im Teilgebiet OST 

 

Interpretation des Stufenmodells

Mit der Anwendung des Stufenmodells ergibt sich der 

dargestellte Bedarf an Betriebsmitteln auf den 

Hauptlinien.  

Die Linien OF-85 und OF-86 sind heute und neu in 

Obertshausen jeweils durchgebunden. 

Mit dem neuen Konzept kann ein Angebot mit der Stufe 

«Basis» realisiert werden, das auf allen Achsen den 60-

Min.-Takt vorsieht, aber mit weniger Betriebsmitteln als 

heute auskommt. Der gemeinsame Umlauf der beiden 

Linien Obertshausen – Seligenstadt, mit betrieblicher 

Durchbindung in Obertshausen, wird beibehalten. 
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Auch bei einem zu heute vergleichbaren Angebot 

(Abschnitte Seligenstadt – Zellhausen und Seligenstadt – 

Mainflingen mit 2 Kursen pro Stunden bedient) ist der 

Fahrzeugbedarf nicht höher als heute. 

Bei einer integralen Verdichtung beider Linien 

Obertshausen – Seligenstadt – Zellhausen bzw. – 

Mainflingen zum 30-Min.-Takt braucht man – 

einschließlich der Linie 567 Hanau – Hainburg – neu 

ebenfalls 8 Fahrzeuge. 

Oder mit anderen Worten: Mit der gleichen Anzahl 

Betriebsmitteln wird ein besseres Angebot geschaffen, 

d.h. 30-Min.-Takt auf beiden Linien OF-85 und OF-86, bis 

Linienendpunkt und in beiden Richtungen. 

Auswirkungen auf den Schülerverkehr 

Einhardschule/Merianschule Seligenstadt 

 Die Verkehrszeiten der Linien OF-85 und OF-86 

ändern sich nur im Minutenbereich; die 

Erreichbarkeit aus den Richtungen Hainburg, 

Mainflingen und Froschhausen ist unverändert. 

 Von Zellhausen bringen die kürzere Fahrroute und 

vor allem der 30-Min.-Takt neu der Linie OF-85 auch 

Vorteile für den Schülerverkehr. 

Kreuzburgschule Hainburg 

 Die Verkehrszeiten der Linie OF-86 sind praktisch 

unverändert. Neu ist die Erreichbarkeit im 30-Min.-

Takt auch von Mainflingen gegeben. 

Ortserschließung Mainflingen 

Die Strecke Ginkgoring – Zellhausen Knoten Mainflinger 

Straße (Haltestelle «Wiesenstraße» mit Wendemög-

lichkeit) misst 2 km und dürfte in je 3 Min. zurückzulegen 

sein. Die Wendezeit am Ginkgoring beträgt 15 Min. – 

mindestens zeitweise könnte die Verbindung bis/ab 

Zellhausen im Linienbetrieb angeboten werden. 

Voraussetzung dazu ist eine gestreckte Führung, d.h. ohne 

den Umweg via Taunusstraße. 

Damit könnten auch für Zellhausen in Seligenstadt 

bestimmte Anschlüsse an die Odenwaldbahn hergestellt 

werden. 

Diese zusätzlichen Kurse Mainflingen – Zellhausen sind 

der Stufe «Lokale Ergänzung» zu zuordnen und durch die 

Kommune zu finanzieren. 
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Beurteilung des Konzepts NVP 2016 ff. 

Vorteile Nachteile 

Linien zwischen Obertshausen, Hainstadt und Seligen-

stadt (Linien OF-85, OF-86) grundsätzlich unverändert 

Verbindung Mainflingen – Obertshausen nur noch via 

Hainstadt (längere Fahrzeit) 

Zellhausen konsequent auf direkter Route nach 

Seligenstadt angebunden 

Keine Anschlüsse von Zellhausen in Seligenstadt an die 

Odenwaldbahn nach Hanau möglich 

Klares Konzept: 

 Grundtakt im 60-Min.-Takt, Verdichtung zum 30-

Min.-Takt bis „Ginkgoring“ bzw. Zellhausen 

 Keine «Hinketakte» und «Parallelführungen» 

 

Sparsames Konzept – Einsparungen durch 

 Aufhebung eines Abschnitts ohne Erschließungs-

funktion und sehr geringer Nachfrage (Mainflingen 

Ginkgoring – Zellhausen) 

 Kürzere Fahrzeiten 

 «Verlagerung» der Leistungen der Linie 567 auf die 

OF-Linien 

 

Neue Direktverbindung Zellhausen – Obertshausen  

Direktverbindung Hainburg – Hanau unverändert  

Teils kürzere Reisezeiten durch Verzicht auf Umwege, 

insbesondere für Zellhausen 

 

Neu 30-Min-Takt – mit Ausnahme des Vormittags – auf 

den Linien 

 Obertshausen – Seligenstadt – Zellhausen (OF-85) 

 Obertshausen – Hainburg – Seligenstadt – 

Mainflingen (OF-86) 

 

Neu integraler 30-Min.-Takt Seligenstadt – Jügesheim – 

Dietzenbach (OF-99) 

 

Zeitraster der beiden Linien von Seligenstadt via Frosch-

hausen bzw. Hainburg unverändert, mit ganztägigen 

Anschlüssen in Obertshausen  

 auf die S 1 nach Offenbach – Frankfurt 

 auf die Linie 120 nach Mühlheim sowie auf die Linie 

651 zum Flughafen 

 

Neu optimale Anschlüsse in Hainstadt an den 

Regionalexpress (RE) 

 

Neu stündliche Anschlüsse in Seligenstadt auf die 

Odenwaldbahn (Regionalbahn, RB) für Mainflingen 

 

Tabelle 21: Vor- und Nachteile des geplanten ÖPNV-Konzepts 2016 ff im Bereich OST 
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Kurse der Linie OF-86 zwischen Mainflingen und 

Zellhausen können weiterhin (ohne zusätzlichen Fahr-

zeugbedarf) gefahren werden, allerdings im Sinne der 

Stufe «Lokale Ergänzung». 

Für Hainburg ist die Verbindung via Hanau nach 

Offenbach – Frankfurt praktisch gleich schnell wie via 

Obertshausen, allerdings ist der Fahrpreis über diese Route 

bei heutiger Tarifstruktur höher. 

7.5.4 Begleitmaßnahmen 

Seligenstadt, Bereich Bahnhof 

Bei einer Verknüpfung der Buslinie OF-86 mit der 

Odenwaldbahn in Seligenstadt muss eine entsprechende 

Fahrroute im Bereich des Bahnhofs realisiert werden. 

 Neue Linienführung im Bereich Bahnhof – Zentrum, 

d.h. alternative Zufahrtsroute zum Bahnhof 

 Der Bahnhof ist als zentraler Umsteigepunkt zu 

sehen. Lösungen zur Entwicklung der notwendigen 

Haltestelleninfrastruktur sollen in einer 

Machbarkeitsstudie geprüft werden. 

Seligenstadt, Bereich Krankenhaus 

Die geplante gestreckte Route der Linie OF-99 neu über 

die Frankfurter Straße setzt zwei neue Haltestellen voraus: 

 Neue Haltestelle an der Frankfurter Straße, beim 

Knoten Trieler Ring; als Ersatz für die Haltestelle «In 

den Spitzäckern» 

 Neue Haltestelle an der Frankfurter Straße, beim 

Knoten Dudenhöfer Straße; als Ersatz für die 

Haltestelle «Kreiskrankenhaus» 

Im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bahnhofs-

areals in Seligenstadt könnte sich allenfalls auch die 

Möglichkeit eröffnen, das Krankenhaus mit einer 

Haltestelle «Bahnhof» und den entsprechenden 

Zugangswegen zu erschließen. 

Offenbacher Landstraße – B45 («Tannenmühlkreisel») 

Die Rückstaus auf der Offenbacher Landstraße von 

Hainstadt zum «Tannenmühlkreisel» stellen für die Linie 

OF-86 zeitweise ein großes Problem dar, da mit den 

Verspätungen die Zugsanschlüsse in Obertshausen an die 

S 1 gefährdet sind.  

 Busspur o.ä. zur Umfahrung der regelmäßigen Staus 

vor dem Kreisverkehr 

Zu prüfen ist insbesondere, ob mit einfachen Maßnahmen 

am Querschnitt eine Busspur realisiert werden könnte. 

Empfehlungen zu neuen Haltestellen 

Hainburg 

Die Buslinien OF-86 und 567 verlassen zwischen Klein-

Krotzenburg und Hainstadt die Hauptstraße, um die 

Haltestelle «Konrad-Adenauer-Straße» am gleichnamigen 

Straßenzug zu bedienen. Dieser Umweg ist umständlich 

und entsprechend unattraktiv. 

 Neue Haltestellen an der L 3065 

- Knoten «An der Hasenleuchte» (LSA) 

- Knoten «Zum Königssee» (LSA) 

Beide Knoten sind mit einer LSA geregelt und weisen eine 

gesicherte Fußgängerquerung auf. 

Mit der Beschleunigung der Fahrroute könnte allenfalls 

auch das Erschließungsgebiet der Linie 567 in Klein-

Krotzenburg erweitert werden. 

Mainhausen-Zellhausen 

Alle Buslinien erschließen heute den Ortsteil «Zellhausen» 

in einem Ring. Die Haltestellen «Blumenweg» und «Ring-

/Bahnhofstraße» werden entsprechend nur in einer 

Richtung bedient, da die erstere die Endhaltestelle ist, mit 

einer gewissen Ausgleichszeit. 

 Prüfauftrag zu der Einrichtung einer neuen 

Haltestelle für 

- Aufhebung der Schlaufe  

- Neuer Linienendpunkt bei der Haltestelle 

«Ring-/Bahnhofstraße», mit Bedienung der 

Haltestellen «Altes Rathaus» und «Blumenweg» 

in beiden Richtungen 

- Evtl. Wendemöglichkeit im Knotenbereich 

Ringstraße / Waldstraße oder  

- «Blockumfahrung» via Bahnhofstraße und 

Waldstraße 

- Prüfung der besseren Erschließung des 

Neubaugebiets 

- Prüfung einer neuen Haltestelle auf der K 185 

am westlichen Ortsrand mit Zugang zum 

Gewerbegebiet im Süden und möglichst auch 

zur Sportanlage im Norden 
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7.5.5 Weitergehende Abklärungen (Prüfaufträge)

Neue Verbindung nach Aschaffenburg 

Aschaffenburg ist als einziges Oberzentrum außerhalb des 

Kreises nicht angebunden. Die Auswertungen der Quelle-

/Zielbeziehungen zeigen, dass von Seligenstadt und von 

Mainhausen ein gewisses, allerdings kleines Nachfrage-

potenzial vorhanden ist. 

 Untersuchung einer Verbindung nach 

Aschaffenburg, mit den möglichen Varianten 

- Direktverbindung nach Aschaffenburg von 

Seligenstadt 

- Verbindung nach Stockstadt 

- direkte Route oder via Zellhausen 

Seligenstadt – Bevorzugung für den Bus bei der 

Einmündung Frankfurter Straße 

 Neue Vorrangregelung am Knoten Dudenhöfer – 

Frankfurter Straße prüfen 

In Seligenstadt würde mit einer anderen Vorrangregelung 

am Knoten westlich des Bahnübergangs das heutige 

Linkseinmünden von der «äußeren» Frankfurter Straße 

Richtung Zentrum (bzw. das Abwarten von Zeitlücken aus 

den Richtungen Zentrum und Jügesheim) entfallen. Dies 

würde die Linie OF-85 mit ihrer neuen Route via 

Frankfurter Straße zuverlässig verkehren lassen. 

 



 

Seite 159 von 320 / Stand: Dezember 2016 

7.5.6 Zusammenfassung der Veränderungen 

Hainburg 

 Räumliche  

Erschließung 

Verbindung /  

Fahrzeit 

Anbindung Bahn Angebot (Takt) Betriebszeit 

OF-86 Hainstadt Obertshausen Bf 

Seligenstadt 

S1 nach Frankfurt Neu 30-Min.-Takt  

ab 12 Uhr 

 

 Klein-Krotzenburg Obertshausen Bf 

Seligenstadt 

S1 nach Frankfurt Neu 30-Min.-Takt  

ab 12 Uhr 

 

567 Hainstadt Hanau Bf S9 nach Frankfurt 60-Min.-Takt  

 Klein-Krotzenburg Hanau Bf S9 nach Frankfurt 60-Min.-Takt  

 Klein-Krotzenburg Hainstadt Bf RE nach Frankfurt 60-Min.-Takt  

Tabelle 22: Veränderungen «auf einen Blick» in Hainburg 

 

 Alle Haltestellen weiterhin bedient 

 Anschluss in Hainstadt an den RE neu mit optimalen 

Übergangszeiten 

 Linie 567 entfällt zwischen Klein-Krotzenburg und 

Zellhausen; dafür Linie OF-86 im 30-Min.-Takt 

 

 

 

 

 

 

Seligenstadt 

 Räumliche  

Erschließung 

Verbindung /  

Fahrzeit 

Anbindung Bahn Angebot (Takt) Betriebszeit 

OF-85 Seligenstadt 

Froschhausen 

Obertshausen Bf S1 nach Frankfurt Neu 30-Min.-Takt  

ab 12 Uhr 

 

OF-86 Seligenstadt Obertshausen Bf 

Hainburg 

 Neu 30-Min.-Takt  

ab 12 Uhr 

 

OF-99 Seligenstadt Jügesheim Bf 

Dietzenbach Mitte Bf 

S1 nach Frankfurt 

S2 nach Frankfurt 

Neu 30-Min.Takt  

OWB Seligenstadt Hanau S8 nach Frankfurt 30-/60-Min.-Takt  

Tabelle 23: Veränderungen «auf einen Blick» in Seligenstadt 

 

 Alle Haltestellen weiterhin bedient. Ausnahmen: 

Taunusstraße und Sendefunkstelle 

 Linie OF-85 neu auf direkter Route zwischen 

Zellhausen und Seligenstadt (Ersatz der Linie 567) 

 Linie 567 entfällt zwischen Klein-Krotzenburg und 

Zellhausen 

 Verbindung zwischen den Ortsteilen als «Lokale 

Ergänzung» durch die Verlängerung der Linie OF-86 
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Mainhausen 

 Räumliche  

Erschließung 

Verbindung /  

Fahrzeit 

Anbindung Bahn Angebot (Takt) Betriebszeit 

OF-85 Zellhausen Seligenstadt  Neu 30-Min.-Takt  

ab 12 Uhr 

 

  Neu  

Obertshausen Bf 

Neu S1   

nach Frankfurt 

Neu 30-Min.-Takt  

ab 12 Uhr 

 

OF-86 Mainflingen 

Klein-Welzheim 

Neu  

Seligenstadt Bf 

Neu RB   

nach Hanau 

Neu 30-Min.-Takt  

ab 12 Uhr 

 

  Hainburg –   

Obertshausen Bf 

S1 nach Frankfurt Neu 30-Min.-Takt  

ab 12 Uhr 

 

O (86) Innerhalb  

Kommune 

Mainflingen –  

Zellhausen 

 Nach Bedarf  

Tabelle 24: Veränderungen «auf einen Blick» in Mainhausen 

 

 Alle Haltestellen weiterhin bedient. Ausnahmen: 

Taunusstraße und Sendefunkstelle 

 Linie OF-85 neu auf direkter Route zwischen 

Zellhausen und Seligenstadt (Ersatz der Linie 567) 

 Linie 567 entfällt zwischen Klein-Krotzenburg und 

Zellhausen 

 Verbindung zwischen den Ortsteilen als «Lokale 

Ergänzung» durch die Verlängerung der Linie OF-86 
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7.6 Teilgebiet RODGAU 

7.6.1 Bestandsanalyse – das Angebot heute 

Beschreibung 

Das Teilgebiet wird durch folgende Linien bedient:

 

Nr. Linie Takt 

  Mo – Fr Sa So Abend 

OF-99 (Langen Bf – Dietzenbach Mitte Bf – )  

Dietzenbach Mitte Bf – Jügesheim Bf –  

- Jügesheim 

- Nieder-Roden 

- Seligenstadt 

 

 

30' 

30' 3) 

60' 

 

 

60' 

30' 3) 

120' 

 

 

120' 

- 

120' 

 

 

120' 

- 

120' 

OF-40 1) Hainhausen – Jügesheim – Dudenhofen – Nieder-

Roden – Rollwald 

S    

OF-41 2) Nieder-Roden Bf – Heinrich Böll-Schule – - 

Nieder-Roden Bf 

30' - - - 

OF-42 2) Jügesheim Bf –  

Hainhausen – Weiskirchen Bf – Weiskirchen  

30' - - - 

AST 43 Rollwald – Nieder-Roden Gewerbegebiet 

Puiseauxplatz 

30' - - - 

AST 44 Weiskirchen – Jügesheim Bf – Dudenhofen –  

Nieder-Roden – Rollwald 

- 30' 30' 30' 

1) Einzelne Kurse während der Schulzeiten 

2) Stadtbuslinie  

3) Verdichtung zum 30-Min.-Takt wie Stadtbus finanziert 

fett: Hauptverknüpfungspunkt 

Tabelle 25: Angebotsübersicht Teilgebiet Rodgau 

 

Das sehr lang gezogene Siedlungsgebiet wird hauptsäch-

lich durch die S-Bahn-Linie S 1 mit insgesamt 6 Halte-

punkten verkehrlich angebunden. 

Die Stadtbuslinie OF-41 erschließt die vom Bahnhof ent-

fernteren Siedlungsgebiete in Nieder-Roden, einschließ-

lich der Heinrich-Böll-Schule, in einem Ring. Die Fein-

erschließung der Hauptstraße zwischen Jügesheim und 

Nieder-Roden wird durch die Linie OF-99 gewährleistet. 

Sie wird auf diesem Abschnitt zum 30-Min.-Takt 

verdichtet. 

Die Stadtbuslinie OF-42 erschließt Jügesheim und 

Hainhausen sowie das als einziges klar abseits der 

Bahnlinie gelegene Siedlungsgebiet Weiskirchen Ost. 

Fahrzeugbedarf heute im Grundtakt (60 Min.): 

Nr. Linie Fz. 

OF 99 Abschnitt Jügesheim Bf – Chemnitzer 

Straße 

1 

OF 41 Stadtbus 0,5 

OF 42 Stadtbus 1 

Tabelle 26: Fahrzeugbedarf Teilgebiet Rodgau 

 

Da alle drei Linien im 30-Min.-Takt verkehren, sind derzeit 

insgesamt auf Stadtgebiet von Rodgau (inkl. dem Linienast 

OF-99 nach Nieder-Roden) fünf Fahrzeuge im Einsatz. 
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Abbildung 55: Rodgau (Liniennetz 2015) 
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Beurteilung der heutigen Situation 

Vorteile Nachteile 

Direkte Verbindung von Jügesheim nach Dietzenbach 

und Seligenstadt (Mittelzentren) 

Linie OF-99 mit unterschiedlichen Funktionen 

 Verbindungsfunktionen nach Dietzenbach und 

Seligenstadt 

 Anbindung Zentrum und z. T. Zubringer Bahn auf 

dem Ast Jügesheim – Nieder-Roden 

Flächendeckende Erschließung Stauanfälligkeit der Linie OF-99 

Optimale Anschlüsse der Linie OF-41 in Nieder-Roden an 

die S 1 nach Offenbach – Frankfurt 

Hoher Aufwand für die Ortserschließung 

Anschlüsse der Linie OF-42 auf die S 1 nach Offenbach – 

Frankfurt 

 optimal in Weiskirchen 

 gut in Jügesheim 

Umwege der Linie OF-99 

 in Rodgau durch das Gewerbegebiet 

(Gutenbergstraße) 

 in Dietzenbach (Max-Planck-Straße) 

 Sehr umständliche und umwegbehaftete Führung der 

Linie OF-42 

 zwischen Jügesheim und Hainhausen 

 in Weiskirchen, insbesondere auf der Verbindung 

zum Bahnhof via Großmarkt 

 Sehr geringe Nachfrage der Linie OF-99 in Seligenstadt 

zwischen Bahnhof und Endpunkt 

 Fahrt z.B. von Weiskirchen zur Rodgau-Passage in 

Jügesheim ist mit den vielen Umwegen sehr unattraktiv. 

Tabelle 27: Vor- und Nachteile des heutigen ÖPNV-Angebots im Bereich Rodgau 

 

Erstes Fazit und Handlungsbedarf

 Trennen zwischen der Funktion «Verbinden» und 

den anderen Funktionen 

 Linie mit Verbindungsfunktion zu den 

Mittelzentren Dietzenbach und Seligenstadt (OF-99) 

gestreckt führen, d.h. ohne örtliche 

Erschließungsfunktion 

 Linien mit Erschließungsfunktion (Stadtbuslinie OF-

42) ebenfalls gestreckter führen 

Die heutige Splittung der Linie OF-99 auf die Äste 

Seligenstadt und Nieder-Roden muss aus fachlicher Sicht 

aufgehoben werden. Auch für den Fahrgast ist ein solches 

Angebot verwirrend. 

Die separate Bedienung vom Ast «Jügesheim – Nieder-

Roden» verspricht auch neue Spielräume in der Ausge-

staltung des innerörtlichen Angebots. 
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7.6.2 Entwicklung des zukünftigen Angebots 

Quelle-Ziel-Beziehungen («Wunschlinien») 

Die folgende Tabelle zeigt die Auswertung der Quelle-

Ziel-Matrix der Stadt Rodgau mit den drei wichtigsten 

Fahrbeziehungen (Gesamtverkehr).  

Stadt 
1. Relation 2. Relation 3. Relation 

Rodgau Hanau 8.000 Frankfurt 7.000 Rödermark 6.000 

Tabelle 28: Auswertungen Quelle-Ziel-Matrix [Quelle: Hessen mobil Stand 2005] für den Bereich Rodgau 

 

Funktionen

Mit den in Kapitel 4 dargestellten Netzfunktionen lässt 

sich die Auslegung des künftigen Netzes schematisch mit 

Pfeilen wie folgt darstellen: 

 

Abbildung 56: Funktionsschema für das Teilgebiet Rodgau 

Vor dem Hintergrund der sehr guten Erschließungs-

wirkung der S-Bahn-Haltepunkte kann in Rodgau nur bei 

zwei Gebieten ein tatsächlicher Bedarf für Zubringerlinien 

festgestellt werden.  

Im Vordergrund steht dabei klar der östliche Ortsteil von 

Weiskirchen, der von der Entfernung her, aber auch durch 

die Trennwirkung der B45 zwingend mit dem Bus an die 

Bahn sowie an das Zentrum anzubinden ist.  

Die Rodgau-Passage in Jügesheim und der Bahnhofs-

bereich in Nieder-Roden haben überörtliche Zentrums-

funktionen, die bei der Netzgestaltung zu berücksichtigen 

sind. 

Hauptachsen 

Gemäß Definition und der obigen Abbildung sind 

Hauptlinien auf folgenden Achsen vorzusehen: 

Jügesheim 

 Allensteiner / Elbinger Straße 

 Eisenbahnstraße 

 Dudenhöfer Straße 

Erschließung von weiteren Siedlungsgebieten 

Das Wohngebiet und das Gewerbegebiet Weiskirchen 

(östlich der B45) liegen außerhalb des Erschließungsbe-

reichs (1.000 m) des Bahnhofs Weiskirchen und ebenso 

auch entfernt von einem Ortszentrum. 

Das Siedlungsgebiet Weiskirchen Ost wird als durch die 

Bahn nicht erschlossen beurteilt. 

Aus verkehrsplanerischer Sicht ist eine Bedienung des 

Ortsteils «Weiskirchen Ost» im Hinblick auf die 

«Ausreichende Verkehrsbedienung» vorzusehen. 
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Ortserschließung 

Die folgenden Straßenzüge haben wohl den Charakter 

von Hauptachsen, sind aber – wegen der Erschließung 

durch die S-Bahn-Haltepunkte bzw. der Nähe zu den 

Zentren – der Ortserschließung zuzuordnen: 

Weiskirchen – Hainhausen 

 Hauptstraße 

 

Jügesheim 

 Ludwigstraße 

 

Dudenhofen 

 Nieuwporter Straße 

 Niederröder Straße 

 Frankfurter Straße 

Ansatzpunkte Netz 

Die Neugestaltung des Liniennetzes geht von folgenden 

Überlegungen und Festlegungen aus: 

 Berücksichtigung der weitgehend sehr guten 

Erschließungswirkung der S-Bahn-Linie S 1 in 

Rodgau (sechs Haltepunkte) 

 Ausrichtung der Buserschließung auf die 

Hauptachsen und auf die durch die Bahn nicht 

erschlossenen Gebiete 

 Linien mit Verbindungsfunktion auf der direktesten 

Fahrroute 

Festlegungen zum Liniennetz 

Potenzial- und Strukturüberlegungen legen es nahe, die 

Verbindungen OF-99 zwischen den Zentren Dietzenbach, 

Rodgau und Seligenstadt in gleicher Qualität anzubieten. 

Von einem integralen 30-Takt der OF-99 profitiert 

insbesondere auch das Kreiskrankenhaus in Seligenstadt. 

Unbestritten in der planerischen Bearbeitung sind in 

diesem Zusammenhang folgende Festlegungen: 

 Auslegung klar auf die Verbindungsfunktion mit 

neu direkter Führung in Dietzenbach Ost sowie 

Jügesheim (ohne Bedienung der Gewerbegebiete) 

 Aufhebung des Linienasts Nieder-Roden; zugunsten 

eines einheitlichen Angebots auf dem gesamten Ab-

schnitt Dietzenbach – Seligenstadt. 

Die integrale Route der Linie OF-99 ohne Aufteilung auf 

zwei Äste erfordert ggf. die Erschließung von Jügesheim, 

Dudenhofen und Nieder-Roden durch ein separates 

Angebot auf lokaler Ebene. 

Mit der gestreckten Route in Dietzenbach (nicht mehr über 

das Gewerbegebiet) verkürzt sich auch die Fahrzeit 

entsprechend. 

Festlegung der Zeitlagen 

Vor dem Hintergrund der obigen Überlegungen ergibt 

sich für die Linie OF-99 

 Beibehaltung der optimalen Anschlüsse in 

Dietzenbach Mitte Bf an die S 2 und an die Buslinien 

(«Anschluss-stern») 

 Gestreckte Fahrroute der Linie, auch zugunsten 

eines «exakten» Knotens am Bf Jügesheim 

 Die Zeitlage der Kreisquerverbindung Dietzenbach – 

Seligenstadt ist unverändert beizubehalten. 
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7.6.3 Zielkonzept – Angebot in der Zukunft 

Beschreibung 

 

Abbildung 57: Neues Linienkonzept für das Teilgebiet Rodgau 
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Übersicht über die Hauptlinien 

Der Konzeptentwurf beruht auf folgenden Hauptlinien 

 Linie OF-99 neu mit einer Route: Dietzenbach Mitte 

Bf – Jügesheim Bf – Seligenstadt 

- Bedienung des Linienasts Nieder-Roden 

ausschließlich mit der Ortslinie 

 Prüfungsauftrag Schwerpunktangebot: 

Schnellbuslinie Dietzenbach – Dudenhofen – 

Seligenstadt 

Ortserschließung Rodgau (siehe Anlage) 

Ergänzend zu den Hauptlinien dienen folgende Linien der 

Ortserschließung: 

 Nieder-Roden Bf – Heinrich Böll-Schule – Nieder-

Roden Bf (Schlaufe unverändert, OF-41) 

 Neue Ortslinie Rodgau: Weiskirchen Ost – Bf – 

Jügesheim Bf – Nieder-Roden(stadtinterne 

Erschließung, heute OF-42 und OF-99) 

 Neu: Verbindung «Bahnhof direkt» in das 

Gewerbegebiet Jügesheim Ost (ev. AST) 

Interpretation des Stufenmodells 

Im Hinblick auf das Stufenmodell lassen sich folgende 

Aussagen treffen: 

 Der Abschnitt Dietzenbach Mitte – Seligenstadt wird 

konsequent auf die Verbindungsfunktionen 

ausgelegt und ist unbestrittene Hauptlinie. 

 Mit der Aufhebung des Asts Nieder-Roden kann der 

gesamte Abschnitt dieselbe Angebotsstufe 

«Standard», d.h. den 30-Min.-Takt erhalten. 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich im Hinblick auf das 

Stufenmodell ein Bedarf an Betriebsmitteln auf der 

Hauptlinie (die Linie OF-99 ist heute in Dietzenbach 

durchgebunden), die in der nachfolgenden Tabelle 

dargestellt ist. 

Stufe «Basis» 

Der 60-Min.-Takt wird derzeit nur auf den Linienästen 

nach Seligenstadt und Nieder-Roden angeboten, nicht 

aber auf der «Stammstrecke» Dietzenbach – Jügesheim. 

Der Verzicht auf die Splittung erlaubt aber neu ein 

konsequent stündliches Angebot, insbesondere am 

Sonntag. 

Stufe «Standard» 

Auf der Linie OF-99 wird mit der «Verlagerung» der 

Betriebsleistung vom Ast Nieder-Roden auf den Ast 

Jügesheim – Seligenstadt neu der integrale 30-Min.-Takt 

zwischen Dietzenbach und Seligenstadt erreicht, was kein 

zusätzliches Fahrzeug erfordert.  

Insgesamt bedarf es für das Angebot im 30-Min.-Takt 

unverändert 7 Fahrzeuge für die Kreisquerverbindung 

Dietzenbach – Seligenstadt und die städtische 

Erschließung von Rodgau. 

Mögliches Schwerpunktangebot 

Die Linie OF-99 hat heute und auch künftig fast 

ausschließlich Verbindungsfunktion, und zwar 

 zwischen Dietzenbach Mitte und Jügesheim 

 zwischen Jügesheim und Seligenstadt. 

Mit der Streckung der Fahrrouten werden beide 

Abschnitte bzw. die Verbindungen zwischen den jeweils 

benachbarten Kommunen aufgewertet. 

Die Verbindung zwischen den beiden Mittelzentren 

Dietzenbach und Seligenstadt profitiert ebenfalls von den 

direkteren Fahrrouten. Nach wie vor bleibt allerdings die 

zeitraubende Fahrstrecke via Jügesheim Bahnhof. Die für 

die Linie OF-99 vorgeschlagene direktere und schnellere 

Fahrroute via Dudenhofen könnte für eine überlagerte 

neue Schnellbuslinie Dietzenbach Mitte – Dudenhofen – 

Seligenstadt dienen, mit folgendem Konzept: 

 Fahrroute Dietzenbach Mitte – Seligenstadt via 

Dudenhofen Bf 

 Zeitlage um 15 Min. versetzt 

 Ausnützung der Standzeiten der Linie OF-99 in 

Seligenstadt 

 Angebot im 60-Min.-Takt mit nur einem 

zusätzlichen Fahrzeug realisierbar 

 Angebot vorerst nur in den Hauptverkehrszeiten 

(Arbeits- und Ausbildungspendler) 

Mit der gegenüber der Linie OF-99 um 15 Min. versetzten 

Zeitlage ist ein Anschluss in Seligenstadt an die 

Odenwaldbahn Richtung Hanau möglich. 
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  Grundtakt 60 Min. Verdichtung 30 Min. 

Nr. Linie heute 

 

neu  

Basis 

heute  

 

neu 

Standard 

OF-99 Dietzenbach Mitte Bf – Jügesheim Bf 

- Seligenstadt 

- Nieder-Roden 

 

1.5 

1.5 

 

2 1) 

3) 

 

1.5 2) 

1.5 2) 

 

3 
3) 

 Total 3 2 3 3 

1) Theoretisch: Inkl. Standzeit von 30 Min. in Dietzenbach 
2) Theoretisch: Heute keine Verdichtung zum 30-Min.-Takt  

3) Bedienung neu allein mit Ortslinie 

Tabelle 29: Fahrzeugbedarf der Hauptlinie im Teilgebiet Rodgau 

 

Beurteilung des Konzepts NVP 2016 ff. 

Vorteile Nachteile 

Verbindungen von Jügesheim nach Dietzenbach Mitte und Seligenstadt grundsätzlich 

unverändert 

 

Gestreckte Fahrrouten durch Verzicht auf Umwegfahrten  

Neu integraler 30-Min.-Takt auch auf dem Abschnitt Jügesheim – Seligenstadt  

Neu exakter Knoten der Linie OF-99 am Bahnhof Jügesheim  

Anschlüsse in Jügesheim zwischen der Linie OF-99 und der S-Bahn-Linie S 1 optimiert, 

d.h. mit denselben (sicheren) Übergangszeiten 

integral nach Offenbach – Frankfurt und in den Hauptverkehrszeiten nach Rödermark 

 

Tabelle 30: Vor- und Nachteile des geplanten ÖPNV-Konzepts 2016 ff im Bereich Rodgau 

 

7.6.4 Begleitmaßnahmen 

Haltestellen

Jügesheim 

Mit der vorgeschlagenen gestreckten Führung der Linie 

OF-99 in Rodgau bedarf es eines Ersatzangebots für das 

Gewerbegebiet, das heute mit der Haltestelle «Guten-

bergstraße» erschlossen ist. Mit den neu entstehenden 

Arbeitsplätzen südlich der Bundesstraße ist ein weiterer 

Grund gegeben, eine neue zentrale Haltestelle an der 

Fahrtroute vorzusehen: 

 Neue Haltestelle an der L 3121 (Kreisquer-

verbindung): Knoten Gutenbergstraße (LSA) 

Der LSA-geregelte Knoten verfügt über eine Fußgänger-

querung über die Kreisquerverbindung. 

Bauliche Maßnahmen 

 LSA-Bevorrechtigung für OF-99 im Ortszentrum 

Jügesheim 

 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen 

(Stadtzentrum, Knoten Frankfurter / Dudenhöfer 

Straße) zur konfliktfreien Fahrt 
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7.6.5 Weitergehende Abklärungen (Prüfauftrag) 

 Neue Schnellbuslinie Dietzenbach Mitte – 

Dudenhofen – Seligenstadt (s.o.) 

 Fahrzeitvergleich der Fahrtroute der Buslinie OF-99 

über die Haingrabenstraße/Gutenbergstraße mit 

der Fahrt über den Knoten K 174/Dudenhöfer 

Straße zu verschiedenen Tageszeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.6 Zusammenfassung der Veränderungen 

Rodgau 

 Räumliche  

Erschließung 

Verbindung /  

Fahrzeit 

Anbindung Bahn Angebot (Takt) Betriebszeit 

OF-30 B Hainhausen Obertshausen Bf S1 nach Frankfurt 30-Min.-Takt  

OF-99 Jügesheim Seligenstadt  Neu 30-Min.Takt  

  Dietzenbach Mitte Bf S2 nach Frankfurt 30-Min.-Takt  

O Nieder-Roden Dietzenbach Mitte Bf S2 nach Frankfurt 30-Min.-Takt  

O Weiskirchen Ost 

Hainhausen 

Jügesheim 

Dudenhofen 

Nieder-Roden 

Weiskirchen Bf 

 

Jügesheim Bf 

S1 nach Frankfurt 

S1 nach Frankfurt 

30-Min.-Takt  

Tabelle 31: Veränderungen «auf einen Blick» in Rodgau 

 

 Kürzere Reisezeiten dank gestreckter Fahrroute der 

Linie OF-99 

 Stündliche Direktverbindung Nieder-Roden – 

Dietzenbach (mit OF-99) entfällt; Verbindung mit 

«Lokaler Ergänzung» (Ortslinie) 

 Weniger Umwegfahrten bei der Ortslinie 

 Etwas schlechtere Erschließung für die äußeren 

östlichen Siedlungsgebiete 
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7.7 Teilgebiet MITTE (Heusenstamm, Dietzenbach, Rödermark) 

7.7.1 Bestandsanalyse – das Angebot heute 

Beschreibung 

Das Teilgebiet mit den Städten Heusenstamm, Dietzenbach und Rödermark sowie dem Ortsteil «Offenthal» (Dreieich) wird 

durch folgende Linien bedient. 

Nr. Linie Takt 

  Mo – Fr Sa So Abend 

OF-30 1) Offenbach Marktplatz – Heusenstamm – 

Schulzentren – Bf  

Heusenstamm Bf – Hainhausen Bf 

30' 4) 

30' 4) 

60' 

60' 

- 

- 

- 

- 

OF-45 2) Ober-Roden – Messenhausen – Urberach Bf und 

zurück 

S    

OF-46 2) Waldacker – Ober-Roden Siedlung Breidert und 

zurück 

S    

OF-56 3) Steinberg –> Dietzenbach Mitte Bf –  

Hexenberg 

60'/30' 

5) 

- - - 

OF-57 3) Dietzenbach Bf – Westend – Dietzenbach Mitte Bf 

-> Gewerbegebiet. Nord –> Steinberg 

60'/30' 

5) 

- - - 

OF-95 Neu-Isenburg Bf – Dietzenbach Mitte Bf  

Dietzenbach Mitte Bf – Ober-Roden Bf – Urberach 

60'/30' 

5) 

60'/30' 

5) 

60' 

60' 

- 

60' 

- 

60' 

OF-96 Heusenstamm Bf – Steinberg – Dietzenbach Rathaus 

– Offenthal 

60'/30' 

5) 

60' 60' 60' 

OF-99 Langen Bf – Dietzenbach Mitte Bf –  

- Jügesheim Bf 

 – Seligenstadt  

30' 

30' 

60' 

60' 

60' 

120' 

120' 

120' 

120' 

60'/120' 

120' 

120' 

651 Obertshausen Bf – Heusenstamm Bf –  

Neu-Isenburg Bf – Ffm Flughafen 

30' 60' 60' 60' 

AST 38 Offenbach Stadthalle – Heusenstamm – Rembrücken - - 60' 60' 

1) Abschnitte innerhalb von Heusenstamm überwiegend durch die Kommune finanziert 
2) Einzelne Kurse während der Schulzeiten 
3) Stadtbuslinie 
4) Vormittag nur 60-Min.-Takt 

5) Verdichtungen in der Morgen- und Abendspitze 

fett: Hauptverknüpfungspunkt 

Tabelle 32: Angebotsübersicht Teilgebiet Mitte 
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Die ausgedehnten Siedlungsgebiete von Heusenstamm 

und Dietzenbach werden mit einem bzw. drei Halte-

punkten der S-Bahn-Linie S 2 bedient. 

Die Linien OF-30 und 651 verbinden Heusenstamm mit 

dem Oberzentrum Offenbach, den Mittelzentren 

Obertshausen, Neu-Isenburg und Rodgau sowie mit dem 

Flughafen. 

Für Dietzenbach stellen die Linien OF-95 und OF-99 die 

Verbindungen zu den fünf benachbarten Mittelzentren 

Neu-Isenburg und Rödermark sowie Seligenstadt, Rodgau 

und Dreieich her. 

Die Linie OF-96 verläuft als einzige in Nord-Süd-Richtung 

zwischen Heusenstamm und Offenthal, mit unterschied-

lichen Funktionen. 

 

 

 

Abbildung 58: Heusenstamm (Liniennetz 2015) 
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Abbildung 59: Rödermark (Liniennetz 2015) 
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Abbildung 60: Dietzenbach (Liniennetz 2015)
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Fahrzeugbedarf heute im Grundtakt (60 Min): 

Nr. Linie Fz 

OF 30 Offenbach Marktplatz – 

Heusenstamm Bf 

1,25 

OF-30 Heusenstamm Bf – Hainhausen Bf 0,75 

OF-56 

OF-57 
Stadtbusse 

1,5 

OF -95 Abschnitt Dietzenbach Mitte – 

Urberach 

1,5 

OF-96 Heusenstamm Bf – Offenthal 1,5 

567 Hanau Hbf – Hainburg – Seligenstadt 

- Mainhausen 

2 

Tabelle 33: Fahrzeugbedarf Teilgebiet Mitte 

In den Hauptverkehrszeiten sind – bei einer Verdichtung 

aller oben erwähnten 5 Linien zum 30-Min.-Takt –  derzeit 

insgesamt 13 Fahrzeuge im Einsatz. 

Die Linie OF-99 wird in den Teilgebieten Rodgau und West, 

die Linie OF-95 (neu Linie 265) auf dem Abschnitt 

Dietzenbach Mitte – Neu-Isenburg und die Linie 651 im 

Teilgebiet West behandelt. 

 

 

 

 

Beurteilung der heutigen Situation 

Vorteile Nachteile 

Direkte Verbindungen nach Dietzenbach (Mittel-

zentrum) von Ober-Roden und Heusenstamm sowie von 

den Ortsteilen «Waldacker» und «Offenthal» 

Große Umwege der Linie OF-95 von Dietzenbach Mitte 

nach Neu-Isenburg (inkl. Stichfahrt zur Waldorf-Schule 

bei jedem 2. Kurs!) und der Linie OF-99 nach Jügesheim 

(über Gewerbegebiet) 

Direkte Verbindungen von Dietzenbach zu den Mittel-

zentren Rodgau, Seligenstadt, Dreieich und Neu-

Isenburg 

Sehr schwer verständliches Stadtbusangebot in Dietzen-

bach (Routen und Fahrplanangebot) 

Optimale Anschlüsse mit der S-Bahn-Linie S 2 

 in Heusenstamm mit den Linien von Hainhausen 

(OF-30) und Dietzenbach (OF-96) 

 in Dietzenbach Mitte durch die Linie OF-95 von 

Ober-Roden, durch die Linie OF-99 und durch die 

Stadtbuslinie OF-56 und OF-57 

Sehr große Umwege in Heusenstamm durch die 

Bedienung der Schulen und auch Einkaufszentren 

 mit der Linie von Offenbach (OF-30) bis zum 

Bahnhof 

 mit der Linie von Rembrücken (OF-30) bis zum 

Adolf-Reichwein-Gymnasium/Schule 

 mit der Linie von Dietzenbach (OF-96) via Otto-

Hahn-Schule zum Adolf-Reichwein-

Gymnasium/Schule bzw. bis zum Bahnhof 

Integraler 30-Min.-Takt auf der nördlichen (651) und auf 

der südlichen (OF-99) Kreis-Querverbindung 

Ergänzende Erschließungswirkung der Stadtbuslinien in 

Dietzenbach teilweise gering 

Verdichtung zum 30-Min.-Takt in den Hauptverkehrs-

zeiten auf den Hauptlinien von Ober-Roden und 

Offenthal 

Gewisse Abschnitte der Linien OF-56 und 57 nur in einer 

Richtung bedient 
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Sehr guter Umlauf auf dem Abschnitt Heusenstamm – 

Hainhausen, mit optimalem Anschluss in Heusenstamm 

an die S-Bahn-Linie S 2 

In Heusenstamm (wegen der sehr großen Umweg-

fahrten) effektiv keine Zubringerlinie aus dem 

südwestlichen Siedlungsgebiet (Gebiet 

«Feldbergstraße») zur Bahn 

 Keine Anbindung der Linie von Offenthal in Dietzenbach 

an die S-Bahn 

 Kein integraler 30-Min.-Takt auf den Stadtbuslinien 

 Geringe Nachfrage auf Abschnitten Urberach – Ober-

Roden (OF-95) und Offenthal – Dietzenbach (OF-96) 

 Sehr große Umwege der Stadtbuslinien in Dietzenbach 

 mit der Schlaufe Gewerbegebiet (hin mit OF-57, 

retour mit OF-56) 

 mit der Bedienung des Gebiets westlich der 

Offenbacher Straße/Hauptstraße (hin via 

Gewerbegebiet, retour mit «Ehrenrunde» über 

Haltestelle Böllstraße) 

Tabelle 34: Vor- und Nachteile des heutigen ÖPNV-Angebots im Bereich Bereich Mitte 

Ein Teil der Nachteile beim Stadtbusverkehr Dietzenbach ist auf die Sparmaßnahmen zurück zu führen. 

 

Erstes Fazit und Handlungsbedarf

 Trennen zwischen der Funktion «Verbinden» und 

den anderen Funktionen 

 Heutige Linie OF-30 in Heusenstamm evtl. trennen 

 Heutige Linie OF-95 in Dietzenbach evtl. trennen 

 Linie mit Verbindungsfunktion zu den Mittel-

zentrum Neu-Isenburg (OF-95) und Rodgau (OF-99) 

gestreckt führen, d.h. ohne örtliche Erschließungs-

funktion bzw. Umwege 

 Südwestliche Siedlungsgebiete von Heusenstamm 

konsequent an die S-Bahn-Linie S 2 anbinden 

 Bedienung der folgenden Abschnitte überprüfen 

- Offenthal – Dietzenbach 

- Heusenstamm – Dietzenbach (Stadtgrenze) 

- Ober-Roden – Urberach 

 Liniennetz in beiden Mittelzentren vereinfachen im 

Sinne der Netzgestaltungsgrundsätze 

Die heute von Offenbach bis Rodgau-Hainhausen durch-

gehende Linie OF-30 ist wohl betrieblich ideal. Sie enthält 

jedoch auch mit den Umwegen in Heusenstamm eine 

ausgeprägte Vermischung von Funktionen. Aus Nach-

fragesicht ist hingegen eine durchgehende Linie 

überhaupt nicht zwingend. 
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7.7.2 Entwicklung des zukünftigen Angebots 

Quelle-Ziel-Beziehungen («Wunschlinien») 

Die folgende Tabelle zeigt die Auswertung der Quelle-Ziel-Matrix der drei Städte Dietzenbach, Heusenstamm und 

Rödermark mit den jeweils 3 wichtigsten Fahrbeziehungen (Gesamtverkehr). 

Stadt 
1. Relation 2. Relation 3. Relation 

Dietzenbach Frankfurt 14.000 Heusenstamm 14.000 Dreieich 13.000 

Heusenstamm Dietzenbach 14.000 Offenbach 10.000 Frankfurt 7.000 

Rödermark Dreieich 7.000 Dietzenbach 7.000 Rodgau 6.000 

Tabelle 35: Auswertungen Quelle-Ziel-Matrix [Quelle: Hessen mobil Stand 2005] für den Mitte 

 

Funktionen

Mit den in Kapitel 4 dargestellten Netzfunktionen lässt 

sich die Auslegung des künftigen Netzes schematisch mit 

Pfeilen wie folgt darstellen: 

 

Abbildung 61: Funktionsschema für das Teilgebiet Mitte 

Mit den zentral im Siedlungsgebiet gelegenen S-Bahn-

Haltepunkten werden Heusenstamm und vor allem Diet-

zenbach bereits zu einem großen Teil erschlossen. Der 

Bahn kommt neben der Anbindung an die Oberzentren 

Offenbach und Frankfurt auch die Funktion der 

Verbindung zwischen den beiden Kommunen zu. 

Vor dem Hintergrund der Erschließungswirkung der Bahn 

bedarf es in Heusenstamm von Osten sowie konse-

quenterweise auch aus dem ausgedehnten Siedlungs-

gebiet im Südwesten Zubringerlinien zum Bahnhof bzw. 

einer Anbindung des Zentrums. 

In Dietzenbach befinden sich der Ortsteil «Hexenberg» 

und das westliche Siedlungsgebiet im Bereich der Frank-

furter Straße («Westend») außerhalb der 

Erschließungsbereiche der S-Bahn-Haltepunkte. 

Für Rödermark weist die Linie Ober-Roden – Dietzenbach 

(OF-95) neben der Erschließungsfunktion für den Ortsteil 

«Waldacker» auch eine gewisse Verbindungsfunktion 

zwischen den beiden Mittelzentren auf. Die bei-den 

Ortsteile Ober-Roden und Urberach sind Richtung Dreieich 

und – ab 2016 umsteigefrei – auch nach Frankfurt mit der 

Dreieichbahn angebunden. 

Der Dreieicher Ortsteil «Offenthal» ist weitgehend mit 

dem Haltepunkt der Dreieichbahn (Linie 61) erschlossen, 

zudem wird die Dreieichbahn ab Juli 2016 stündlich bis 
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Frankfurt geführt. Die künftige Anbindung des Ortsteils 

mit dem Bus muss vertieft diskutiert werden. 

Für Dreieich Offenthal und auch den Dietzenbacher 

Ortsteil «Hexenberg» bildet Dietzenbach Bahnhof den am 

nächsten gelegenen Verknüpfungspunkt mit der S-Bahn. 

Hauptachsen 

Gemäß Definition und der obigen Abbildung sind 

Hauptlinien auf folgenden Achsen vorzusehen: 

Heusenstamm 

 Frankfurter Straße 

 Rembrücker Straße 

 Isenburger Straße 

 Hohebergstraße (teilweise) 

Dietzenbach 

 Offenbacher Straße – Hauptstraße 

 Velizystraße 

 Offenbacher Straße – Lindenstraße 

Rödermark 

 Hauptstraße (Waldacker) 

 Frankfurter Straße / Dieburger Straße 

Erschließung von weiteren Siedlungsgebieten 

Die südwestlichen Siedlungsgebiete in Heusenstamm, die 

südlichen und westlichen Wohngebiete in Dietzenbach 

sowie kleinere Wohngebiete im Süden von Ober-Roden 

befinden sich außerhalb des Erschließungsbereichs (1.000 

m) des jeweiligen Bahnhofs bzw. Haltepunktes und sind – 

mit Ausnahme von Dietzenbach Steinberg – ebenso auch 

entfernt vom Ortszentrum. 

Die Siedlungsgebiete der beiden Ortsteile «Ober-Roden» 

und «Urberach» befinden sich fast vollständig im Erschlie-

ßungsbereich der beiden Bahnhaltepunkte. Aus diesem 

Gesichtspunkt lässt sich eine Beibehaltung der heutigen 

«parallelen» Busverbindung nur schwer ableiten. Eine 

vertiefte Betrachtung zeigt dann folgendes: 

 Die Kommune ist in ihrer Nachfragestruktur nicht 

nur auf den Westkreis ausgerichtet, sondern auch 

auf die S-Bahn-Linie 1 nach Offenbach (- Frankfurt) 

bzw. nach Dietzenbach. 

 Die Dreieichbahn kann heute und auch auf 

absehbare Zeit aufgrund ihrer gegenüber dem ITF 

verschobenen Symmetriezeit die Zubringerfunktion 

auf die S-Bahn (und die Linie OF-95 nach Dietzen-

bach) nicht übernehmen, da die Anschlüsse nicht 

passen. 

Die Siedlungsgebiete im Südwesten von Heusenstamm, im 

Süden und Westen von Dietzenbach sowie im Süden von 

Ober-Roden werden als durch die Bahn nicht erschlossen 

beurteilt. Der Ortsteil «Urberach» ist mit der Dreieichbahn 

effektiv nicht an die S 1 nach Frankfurt bzw. an die 

Buslinien nach Dietzenbach angebunden. 

Aus verkehrsplanerischer Sicht sind eine Bedienung dieser 

Ortsteile sowie die Anbindung von Urberach an die S 1 und 

an die Linie OF-95 im Hinblick auf die «Ausreichende 

Verkehrsbedienung» vorzusehen. 

Ansatzpunkte Netz 

Die Neugestaltung des Liniennetzes geht von folgenden 

Überlegungen aus: 

 Berücksichtigung der weitgehend sehr guten 

Erschließungswirkung der S-Bahn-Linie S 2 mit ihren 

3 Haltepunkten in Dietzenbach 

 Ausrichtung der Buserschließung auf die 

Hauptachsen und auf die durch die S-Bahn-

Haltepunkte nicht erschlossenen Gebiete 

 Gestreckte Führung der Verbindungen von 

Heusenstamm nach Offenbach und von 

Dietzenbach nach Neu-Isenburg sowie nach Rodgau 

 Planerisch (vorerst) getrennte Betrachtung der 

Erschließung 

- der Siedlungsgebiete und Schulen im 

südwestlichen Teil von Heusenstamm, und 

- des nördlichen Siedlungsgebiets von 

Dietzenbach 

Die Verbindung Offenthal – Dietzenbach (OF-96) wird – 

trotz der geringen Nachfrage – mindestens als Stufe 

«Basis» beibehalten. Diese Linie dürfte ihr Potenzial heute 

nur teilweise ausschöpfen, da sie in Dietzenbach nicht mit 

der S-Bahn verknüpft ist. 

Mit einer Verlängerung der OF-96 B nach Langen könnte 

eine zweite und – gegenüber der bestehenden südlichen 

Kreisquerverbindung (OF-99) – zeitlich deutlich kürzere 

Verbindung zwischen den beiden Mittelzentren 

geschaffen werden. 
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Festlegungen zum Liniennetz 

Folgende Elemente sind als gesetzt zu betrachten und 

damit variantenneutral: 

 Abschnitt Offenbach – Heusenstamm Bf (OF-30) in 

Heusenstamm gestreckter, d.h. mit gezielterer 

Erschließung 

 Abschnitt Heusenstamm Bf – Rembrücken – 

Hainhausen Bf (OF-30) unverändert 

 Abschnitt Dietzenbach Mitte Bf – Neu-Isenburg (OF-

95, neu 265) neu auf der direktesten Route 

 Abschnitt Dietzenbach Mitte Bf – Waldacker – Ober-

Roden Bf (OF-95 B) unverändert 

 Abschnitt Heusenstamm – Dietzenbach Mitte (OF-96 

A) in Heusenstamm gestreckter 

 Abschnitt Dietzenbach Mitte – Offenthal (OF-96 B) 

grundsätzlich unverändert; Linie neu verlängert bis 

Langen Bf 

 Linie 651 Flughafen – Neu-Isenburg – Heusenstamm 

Bf – Obertshausen Bf unverändert 

Die heutige, schlaufenförmige Bedienung des südwest-

lichen Teils von Heusenstamm durch die Linien OF-30 und 

OF-96 ist hauptsächlich auf die Schulen ausgelegt; als 

Zubringer zur S-Bahn dienen die Linien heute nur 

eingeschränkt. 

Vor dem Hintergrund der genannten Prämissen des RMV 

und der kvgOF zu den Schulfahrten werden für die Fahrten 

zu und von diesen Schulzentren ein Umstieg oder ein 

länger Anmarschweg als zumutbar erachtet. 

Mit dem Adolf-Reichwein-Gymnasium/Schule als 

wichtiger Zielort und den ausgedehnten und sehr dichten 

Wohngebieten im Westen und Südwesten drängt sich 

eine Erschließung über die Straßenzüge Leibnizstraße und 

südliche Hohebergstraße auf. Für die Funktionen 

«Zubringer zur Bahn» und auch «Anbindung an das Zent-

rum» ist die heutige, sehr umständliche Route mit 

Bedienung der Haltestellen «Otto-Hahn-Schule» und 

«Kant-straße» nicht mehr vertretbar. 

Die Linie OF-95 (neu 265) wird – entsprechend ihrer 

Ausrichtung auf die Verbindungsfunktion – im westlichen 

Teil von Dietzenbach direkt über die Velizystraße geführt. 

Die heutige Stichfahrt jedes 2. Kurses via Waldorf-Schule 

ist ohnehin kaum zweckmäßig und vor diesem 

Hintergrund nicht mehr vertretbar. 

Auch der Umweg via Gravenbruch, hauptsächlich 

begründet mit der Umsteigemöglichkeit auf die Linie OF-

50, ist aus planerischer Sicht nicht mehr haltbar: Die 

Haltestelle «Autobahnmeisterei» befindet sich außerhalb 

des Siedlungsgebiets und ist aufgrund des unwirtlichen 

Umfelds nicht zumutbar. 

Mit der Verlängerung der Linie OF-96 B nach Langen wird 

eine «Aufwertung» angestrebt: Mit der neuen Funktion 

«(schnelle) Verbindung zum Mittelzentrum Langen» soll 

die Linie mehr Nachfrage erhalten, auch auf dem 

bestehendem Abschnitt Dietzenbach – Offenthal. 

Festlegung der Zeitlagen 

Vor dem Hintergrund der Anschlusssituation in 

Dietzenbach sowie Langen gelten folgende 

Überlegungen: 

 Beibehaltung der optimalen Anschlüsse in 

Dietzenbach Mitte an die S 2 und an die Buslinien 

(«Anschlussstern») 

 Abschnitt Heusenstamm – Dietzenbach Mitte Bf 

(OF-96 A) 

- in Heusenstamm weiterhin an die S2 nach 

Frankfurt verknüpft 

 Abschnitt Dietzenbach Mitte – Offenthal – Langen 

Bf (OF-96 B) 

- neu in Dietzenbach mit der S-Bahn verknüpft 

und dort ausgelegt auf die Anschlüsse an die S 2 

(nur in den HVZ) 

- neu in Langen mit der S-Bahn nach Darmstadt 

verknüpft (1. Priorität) 

Wünschbar wäre es, auch bei der Linie OF-96 B den 

Anschluss in Dietzenbach integral, d.h. auf den ganztägig 

angebotenen 30-Min.-Takt der S-Bahn, auszulegen. Dies 

bedürfte aber einer entsprechenden zeitlichen 

Verschiebung der Linie. 
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Mit der Anschlusspriorität Heusenstamm 

 erhalten das dicht besiedelte Wohngebiet um die 

Adolf-Reichwein-Schulen und die Haltestelle Feld-

bergstraße integrale, d.h. ganztägige Anschlüsse an 

die S 2; 

 ist die Linie 96 A in Dietzenbach Mitte nicht in den 

Anschlussstern eingebunden, aber weiterhin 

durchgebunden mit der Linie OF-96 B, welche die 

südwestlichen Ortsteile und auch die Ernst-Reuter-

Schule bedient. 

Bei einer Gesamtbetrachtung zeigt sich folgendes: 

 Eine Verlängerung der Linie OF-96 B nach Langen 

sollte unbedingt bis zum Bahnhof führen, um ihr 

auch die Zubringerfunktion zu übertragen. Mit dem 

Anschluss nach Darmstadt wäre dies optimal (auch 

für die innerörtlichen Nachfragen). 

 Mit der Anschlusspriorität in Langen bleibt die 

Zeitlage der Linie OF-96 B grundsätzlich 

unverändert. Sie weist somit in Dietzenbach 

weiterhin eine zeitliche Versetzung (um 15 Min.) zu 

den Linien OF-99 und der Ortslinie nach Hexenberg 

auf. 

 Die Linie OF-96 B kann in Dietzenbach Mitte Bf nicht 

in den «Anschlussstern» eingebunden, aber neu in 

den Hauptverkehrszeiten an die S 2 angebunden 

werden. Die direkte Verbindung nach Steinberg 

bzw. nach Heusenstamm kann beibehalten werden. 

Die Zeitlagen der Linien von Dietzenbach nach Ober-

Roden, Neu-Isenburg und auch Jügesheim bleiben unver-

ändert. 
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7.7.3 Zielkonzept – Angebot in der Zukunft 

Beschreibung 

 

Abbildung 62: Neues Linienkonzept für das Teilgebiet MITTE
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Übersicht über die Hauptlinien 

Der Konzeptentwurf beruht – auch in Abstimmung mit 

den Planungen des RMV – auf folgenden Hauptlinien: 

 Neu separate Linien OF-30 

- 30 A Offenbach Marktplatz – Heusenstamm Bf 

- 30 B Heusenstamm Bf – Rembrücken – 

Hainhausen Bf 

 Neu Linie OF-95 

- verkürzt auf den Abschnitt Dietzenbach Mitte 

Bf – Ober-Roden Bf – Urberach Im Taubhaus 

 Neue Linie 265 (heute OF-95) auf dem Abschnitt 

- Dietzenbach Mitte Bf – Neu-Isenburg – 

Flughafen 

 Neu separate, modifizierte Linien 

- OF-96 A Heusenstamm Bf – Dietzenbach Mitte 

Bf 

- OF-96 B Dietzenbach Mitte Bf – Offenthal – 

Langen Bf 

 Linie OF-99 Dietzenbach Mitte Bf – Jügesheim Bf – 

Seligenstadt Bf neu integral 

 Linie 651 Flughafen – Neu-Isenburg – Heusenstamm 

Bf – Obertshausen Bf unverändert; Verlängerung als 

RMV-Verbundbus nach Hanau geplant 

Nach heutigen Finanzierungsregelungen gelten folgende 

Abschnitte weiterhin als Hauptlinien: 

 Neu modifizierte Linie OF-96 A Heusenstamm – 

Dietzenbach Mitte Bf 

 Abschnitt der Linie OF-95 Ober-Roden – Urberach 

Offenbach Marktplatz – Heusenstamm 

Die Linie OF-30 A wird hinsichtlich ihrer Funktionen 

konzentriert auf die Erschließung des westlichen 

Siedlungsgebiets von Heusenstamm und der nach wie vor 

direkten Verbindung zum Oberzentrum Offenbach. Dieses 

Gebiet weist eine sehr hohe Dichte auf und rechtfertigt 

einen – allerdings gegenüber heute wesentlich kleineren – 

Umweg. Der Umweg betrifft zudem nur diejenigen 

Fahrgäste mit Quelle / Ziel Heusenstamm Bahnhof, also 

denjenigen Kundenkreis, der mit der Bahn eine ohnehin 

schnellere Alternative hat. 

Der Sachverhalt kann auch anders formuliert werden: 

Ohne Erschließung dieses Wohngebiets würde der Linie 

ein wesentliches Nachfragepotenzial fehlen. Dass das 

Adolf-Reichwein-Gymnasium/Schule so aus beiden 

Richtungen angebunden bleibt, ist ein Vorteil, ist aber 

allein nicht ausschlaggebend für diese Route. 

Heusenstamm – Hainhausen 

Die Linie OF-30 B beginnt bzw. endet neu am Bahnhof 

Heusenstamm. Sie bleibt durchgebunden mit der Linie OF-

30 A nach Offenbach, neu mit einer Standzeit 

(«Ausgleichszeit») von rund 10 Min. Die umsteigefreien 

Verbindungen mit dem Adolf-Reichwein-Gymnasium/ 

Schule bleiben grundsätzlich erhalten. 

Heusenstamm – Dietzenbach 

Im Sinne einer Hauptlinie wird die Route der Linie OF-96 A 

in Heusenstamm wesentlich gestreckt – die Er-schließung 

der Schulen bleibt weiterhin aufrecht erhalten. Mit der 

Verlängerung bis Langen ergibt sich zeitlicher Spielraum, 

die Linien OF-96 A und 96 B neu via Dietzenbach Mitte Bf 

zu führen. Beide Äste bleiben durchgebunden. 

Dietzenbach – Neu-Isenburg 

Die neue Route der Linie 265 (heute OF-95) in Dietzenbach 

via Velizystraße nach Neu-Isenburg stärkt die neue 

Ortslinie in ihrer Erschließungsfunktion, was insbesondere 

auch zu einer höheren Nachfrage führen dürfte. 

Ortserschließungen (siehe Anlage) 

Ergänzend zu den Hauptlinien dienen folgende Linien der 

Ortserschließung in Heusenstamm und Dietzenbach. 

Heusenstamm 

 Neue Ortslinie 

- Neue Ortslinie «Südwest»: Schlaufe Bahnhof – 

Ernst-Leitz-Straße – Otto-Hahn-Schule – 

Bahnhof 

Dietzenbach 

 Modifizierte Ortslinien 

- Dietzenbach Mitte Bf – Bahnhofstraße – 

Hexenberg (heute OF-56) 

 Dietzenbach Mitte Bf – Ernst-Reuter-Schule – 

Waldorf-Schule (heute teilweise OF-57) 

- Dietzenbach Mitte Bf – Gewerbegebiet Nord 

(heute teilweise OF-56) als Ortslinie in den 

Hauptverkehrszeiten oder evtl. als Angebot 

«Bahnhof direkt» 



 

Seite 182 von 320 / Stand: Dezember 2016 

Interpretation des Stufenmodells 

Mit der Anwendung des Stufenmodells ergibt sich 

folgender Bedarf an Betriebsmitteln bei den Hauptlinien 

(die Linien OF-95 und OF-96 sind heute in Dietzenbach 

durchgebunden): 

  Grundtakt 60 Min. Verdichtung 30 Min. 

Nr. Linie heute 

Mo-Fr NVZ 

neu  

Basis 

heute  

Mo-Fr HVZ 

neu 

Standard 

OF-30 Offenbach Marktplatz – Heusenstamm 

Südwest – Bf – Hainhausen Bf 

2 

 

 

 

4  

 

OF-30 A Offenbach Marktplatz – 

Heusenstamm Bf 

 1  2 

OF-30 B Heusenstamm Bf –  

Hainhausen Bf 

 

 

1 1)  2 1) 

OF-95 Dietzenbach Mitte Bf – Ober-Roden Bf –  

Urberach 

1.5  

2 2)  

3  

3 

OF-96 Heusenstamm Bf – Steinberg – Dietzenbach 

Mitte – Offenthal 

1.5  3  

OF-96 A Heusenstamm Bf – 

Dietzenbach Mitte Bf 

 1 3)   2 3)  

OF-96 B Neu Dietzenbach Mitte Bf –  

Offenthal – Langen Bf 

 2 4)  3 

 Total 5 7 10 12 

1) Standzeit am Bahnhof Heusenstamm wird als Ausgleichszeit für die Linie 30 A genutzt 
2) Inkl. Standzeit von 30 Min. in Dietzenbach 
3) Standzeit am Bahnhof Heusenstamm wird für die Ortslinie (Schlaufe) benutzt 
4) Standzeit von ca. 45 Min. in Langen 

Tabelle 36: Fahrzeugbedarf der Hauptlinien im Teilgebiet Mitte 

 

Stufe «Basis» 

Heute sind im Grundtakt (60-Min.) bei den Linien OF-30, 

95 (Abschnitt Dietzenbach Mitte – Urberach) und 96 

insgesamt 5 Fahrzeuge im Einsatz (zusätzlich 2 Fahrzeuge 

beim Stadtbus). 

Stufe «Standard» 

Die Linien OF-30, OF-95 (ab/bis Dietzenbach) und OF-96 

benötigen heute in den Hauptverkehrszeiten im 30-Min.-

Takt 10 Fahrzeuge, die Stadtbuslinien 3 Busse. 

Der Mehrbedarf von 2 Fahrzeugen bei den Hauptlinien 

entsteht allein durch die Verlängerung der Linie OF-96 

vom Abschnitt Dietzenbach – Offenthal bis Langen. 
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Beurteilung des Konzepts NVP 2016 ff. 

Vorteile Nachteile 

Aufwertung der Ortslinien in Dietzenbach durch neue 

Aufgabenteilung mit den Hauptlinien; entsprechend 

höhere Nachfrage 

Weiterhin unbefriedigende Verbindung Gravenbruch – 

Dietzenbach (Haltestelle liegt außerhalb des 

Siedlungsgebiets) 

Linien zwischen Heusenstamm und den benachbarten 

Mittelzentren Obertshausen und Neu-Isenburg (651) 

sowie nach Hainhausen (OF-30 B) unverändert 

 

Linien zwischen Dietzenbach und Urberach (OF-95, 

Offenthal (OF-96 B) sowie Dreieich (OF-99) grundsätzlich 

unverändert 

 

Linien zwischen Dietzenbach und Seligenstadt (OF-99) 

sowie Neu-Isenburg (OF-95, neu 265) grundsätzlich 

unverändert, aber neu mit gestreckter und schnellerer 

Fahrroute 

 

Konsequente Erschließung im südwestlichen Teil von 

Heusenstamm, mit wesentlich weniger Umwegfahrten 

 

Neue, «schnelle» Verbindung Dietzenbach – Langen (ca. 

32 statt 39 Min. Fahrzeit) mit Anschluss an die S 3 nach 

Darmstadt 

 

Reisezeit Dietzenbach – Darmstadt beträgt 52 Minuten 

anstatt wie heute 69 Minuten 

 

Teilweise deutlich kürzere Reisezeiten durch Verzicht auf 

Umwege 

 

Neu: 15-Min.-Takt Dietzenbach Mitte Bf – Friedhof durch 

Überlagerung der Linien OF-96 B und OF-99 

 

Neu: optimale Anbindung der südwestlichen 

Wohngebiete von Heusenstamm an die S-Bahn-Linie S 2 

 

Neu Anschlüsse zwischen der S-Bahn-Linie S 2 von 

Dietzenbach und der Linie OF-30 A nach Heusenstamm 

West (Adolf-Reichwein-Schule) 

 

Neue Anbindung von Offenthal in Dietzenbach Mitte an 

die S-Bahn-Linie S 2 und an das Zentrum 

 

Tabelle 37: Vor- und Nachteile des geplanten ÖPNV-Konzepts 2016 ff im Bereich Mitte 

 

Die Verbindung vom Ortsteil «Gravenbruch» nach 

Dietzenbach ist heute mit der Linie OF-95 nur durch die 

außerhalb der Siedlung gelegene Haltestelle «Kreuzung» 

eingeschränkt gegeben.

Die Verbindung nach Dietzenbach kann künftig mit der 

Linie 651 und der Haltestelle «Forsthaus», mit Umstieg in 

Heusenstamm auf die S 2, in minimalem Ausmaß aufrecht-

erhalten werden. 
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Auswirkungen auf den Schülerverkehr

Adolf-Reichwein-Schule & Adolf-Reichwein-Gymnasium, 

Heusenstamm 

 Linien OF-30 A von Offenbach und OF-30 B von 

Rembrücken: Ankunftszeiten nur im 

Minutenbereich verändert 

 gegenüber der Linie OF-96 unveränderte zeitliche 

Lage der Linie OF-96 A 

Ernst-Reuter-Schule, Dietzenbach 

 Mit dem «Anschlussstern» Mitte bleiben Ankunfts-/ 

Abfahrtszeiten der Ortslinien unverändert. 

Heinrich-Mann-Schule, Dietzenbach 

 Gegenüber der Linie OF-96 unveränderte zeitliche 

Lage der neuen Linie OF-96 A Dietzenbach – Heu-

senstamm 

Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach 

 Mit dem «Anschlussstern» Mitte bleiben die 

Ankunfts-/Abfahrtszeiten der Ortslinien 

unverändert. 

Oswald-von-Nell-Breuning-Schule, Ober-Roden 

 Zeitliche Lage der Linie OF-95 unverändert 

7.7.4 Begleitmaßnahmen 

Haltestellen 

Heusenstamm 

Die Linie OF-30 B fährt heute einen Umweg im östlichen 

Teil von Heusenstamm, um das Wohngebiet mit der 

Haltestelle «Auwerastraße» zentral zu bedienen. Im Sinne 

der Netzgestaltungsgrundsätze ist wie an anderen Orten 

eine gestreckte Führung vorzusehen. 

 Neue Haltestelle: Knoten Rembrücker 

Straße/Ostend 

Die Haltestellen «Ernst-Leitz-Straße», «Eibenweg» und 

«Otto-Hahn-Schule» werden mit einer separaten Ortsli-

nie, als Schleife im Uhrzeigersinn, erschlossen. Deshalb 

werden diese Haltestellen nur noch in einer Richtung 

angefahren. 

Dietzenbach Nord 

Insbesondere mit der Aufhebung der Linie OF-56 im 

nordwestlichen Abschnitt ist die Einrichtung von 

folgenden neuen Haltestellen an der Hauptstraße zu 

prüfen (als «Kompensation» für die heutige Stadtbuslinie 

OF-56, die allerdings ohnehin in nur 1 Richtung verkehrt). 

 Neue Haltestellen: 

- Evtl. Knoten Limesstraße (Ersatz der Haltestelle 

«Arminiusstraße») 

- Knoten Gustav-Heinemann-Ring («Lego-

Kreisel») – Höhe Gertrud-Kolmar-Weg (Ersatz 

der Haltestellen «Dominik-Brunner-Platz» bzw. 

«Thomas-Mann-Ring») 

Die dichtere Haltestellenabfolge entspricht auch der 

vorgeschlagenen Einstufung der Linie Dietzenbach – 

Heusenstamm als Ortserschließung. 

Dietzenbach West 

Die heute nur bei jedem 2. Kurs enthaltene Stichfahrt der 

Linie OF-99 zur Waldorfschule ist in jeder Hinsicht 

unbefriedigend: Sie stellt für durchfahrende Fahrgäste 

eine Zumutung dar, sie nützt aber mit dem stündlichen 

Angebot den Schülern kaum. Daher ist der folgende 

Prüfauftrag notwendig. 

 Neue Haltestelle: an der B 459: Knoten Frankfurter 

Straße (LSA) 

Die Haltestelle würde auch dem neuen Siedlungsgebiet 

zwischen den Haltestellen «Waldorfschule» und 

«Johannes-Dresser-Weg» dienen. 

Dietzenbach Ost 

Mit der vorgeschlagenen gestreckten Route der Linie OF-

99 stellt sich die Frage, ob nicht ein Teil des südöstlichen 

Gewerbegebiets von Dietzenbach mit einer Haltestelle an 

der B 459 erschlossen werden könnte. 

 Prüfung einer neuen Haltestelle: Knoten Elisabeth-

Selbert-Straße / Gottlieb-Daimler-Straße 

Sonstiges 

Noch zu klären ist: 

 Die tatsächliche Betriebssituation bei Gravenbruch, 

d.h. Rückstau auf der Linksabbiegespur am Knoten 

Forsthaus (neue Fahrroute der Linie 265; heute OF-

95): Prüfung einer sog. «Busschleuse» 

 Betriebssituation in Heusenstamm: Linkseinmünden 

von der Leibnitz- in die Ringstraße. 
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7.7.5 Zusammenfassung der Veränderungen 

Heusenstamm 

 Räumliche  

Erschließung 

Verbindung /  

Fahrzeit 

Anbindung Bahn Angebot (Takt) Betriebszeit 

OF-30 A Heusenstamm West 

(A.-Reichwein-

Schule) 

Offenbach  

Marktplatz 

S2 nach Frankfurt 30-Min.-Takt  

  Heusenstamm Bf Neu S2  

nach 

Dietzenbach 

30-Min.-Takt  

OF-30 B Heusenstamm Hainhausen Bf S1 nach 

Rödermark 

30-Min.-Takt  

OF-96 A Heusenstamm  

Südwest 

(Feldbergstraße) 

Heusenstamm Bf S2 nach Frankfurt 30'-Takt integral  

  Dietzenbach  

Mitte Bf 

 30'-Takt integral  

651 Heusenstamm Obertshausen Bf S1 nach 

Rödermark 

30-Min.-Takt  

  Neu-Isenburg Bf 

Flughafen 

S3 nach 

Darmstadt 

30-Min.-Takt  

O Heusenstamm  

Gewerbegebiet 

Heusenstamm Bf  30-Min.-Takt  

Tabelle 38: Veränderungen «auf einen Blick» in Heusenstamm 

 

 Alle Haltestellen weiterhin bedient (mit Haupt- und 

Ortslinien), einige Haltestellen im Südwesten nur 

noch in einer Richtung 

 Neu optimale Anbindung des südwestlichen 

Siedlungsgebiets an den Bahnhof Heusenstamm 

dank Fahrroute der Linie OF-96 A ohne Umweg 

 Heusenstamm Gewerbegebiet neu mit eigener 

Schlaufe erschlossen (heute mit OF-30) 
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Dietzenbach 

 Räumliche  

Erschließung 

Verbindung /  

Fahrzeit 

Anbindung Bahn Angebot (Takt) Betriebszeit 

265 

(heute 

OF-95) 

Dietzenbach Neu-Isenburg Bf 

West 

S3 nach Frankfurt 30'-Takt 

integral 

Neu Abendangebot 

gem. «Standard»? 

  Neu Flughafen  30-Min.-Takt 

95 Dietzenbach Ober-Roden –  

Urberach 

 30'-Takt 

integral 

 

96 A Dietzenbach Heusenstamm Bf S2 nach Frankfurt 30'-Takt 

integral 

 

96 B Dietzenbach Neu Langen Bf Neu S3  

nach Darmstadt 

30-Min.-Takt  

99 Dietzenbach Seligenstadt Bf  Neu 30-Min.-

Takt 

 

  Jügesheim Bf  30-Min.-Takt  

  Langen Bf  30-Min.-Takt  

56 Hexenberg Mitte Bf S2 nach Frankfurt 30'-Takt 

integral 

 

57 Westend Mitte Bf S2 nach Frankfurt 30'-Takt 

integral 

 

O Gewerbegebiet  Mitte Bf S2 nach Frankfurt 30-Min.-Takt Nur HVZ 

Tabelle 39: Veränderungen «auf einen Blick» in Dietzenbach 

 

 Schlechtere Erschließung für die äußeren 

nordwestlichen Siedlungsgebiete 

 Kürzere Fahrzeiten dank gestreckter Fahrtrouten 

auf den Linien 265 (heute OF-95) und OF-99

 

 

 

 

 

 

Rödermark 

 Räumliche  

Erschließung 

Verbindung /  

Fahrzeit 

Anbindung Bahn Angebot (Takt) Betriebszeit 

OF-95 Waldacker 

Ober-Roden 

Dietzenbach Mitte 

Bf 

S2 nach Frankfurt 30'-Takt integral  

 Urberach Ober-Roden Bf 

Dietzenbach Mitte 

Bf 

S1 nach Frankfurt 

S2 nach Frankfurt 

30'-Takt integral  

Tabelle 40: Veränderungen «auf einen Blick» in Rödermark 

 

 Alle Haltestellen werden weiterhin bedient 
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7.8 Teilgebiet WEST (Neu-Isenburg, Dreieich, Langen, Egelsbach)

7.8.1 Bestandsanalyse – das Angebot heute 

Beschreibung 

Nr. Linie Takt 

  Mo – Fr Sa So Abend 

OF-50 Gravenbruch –  

Frankfurt Bf Süd 

30' 60' 60' 60' 

OF-51 1) Gravenbruch – Neu-Isenburg Bf – 

Zeppelinheim 

30' 30' 60' 60' 

OF-53 1) Neu-Isenburg Bf – Gewerbegebiet Süd – 

Neu-Isenburg Bf 

15'/30' - - - 

OF-64 1) Offenthal – Weibelfeld – Sprendlingen Bürgerhaus – 

Buchschlag Bf – Ffm Flughafen 

30' 60' 60' 60' 

OF-67 1) Ffm Flughafen – Gateway Gardens –  

Neu-Isenburg Bf – Sprendlingen 

30' - - - 

OF-71 1) Linden – Langen Bf – 

Steinberg 

30' 30' - - 

OF-72 1) Neurott – Langen Bf – 

Lutherplatz 

30' 30' - - 

OF-73 1) Egelsbach Bf – Bayerseich – 

Langen Bf 

30' 30' - - 

OF-95 Neu-Isenburg Bf – Dietzenbach Mitte Bf  

Dietzenbach Mitte Bf – Ober-Roden Bf – Urberach 

60'/30'2 )  

60'/30'2 )  

60' 

60' 

- 

60' 

- 

60' 

OF-99 Langen Bf – Dreieich – Dietzenbach Mitte Bf 

- Jügesheim 

- Seligenstadt 

30' 

30' 

60' 

60' 

60' 

120' 

120' 

120' 

120' 

60'/120' 

120' 

120' 

651 Obertshausen Bf – Heusenstamm Bf –  

Neu-Isenburg Bf – Ffm Flughafen 

30' 60' 60' 60' 

653 Dreieich-Götzenhain – Neu-Isenburg Straßenbahn –  

Frankfurt Bf Süd 

60'/30'2 )  60' 60' 3) 60' 

661 Langen Bf – Dreieichenhain – Sprendlingen – Neu-

Isenburg – Gravenbruch – Offenbach Marktplatz 

60'/30'2 )  60' 60' (60') 

662 Darmstadt-Arheilgen – Egelsbach – Langen Bf – 

Sprendlingen – Neu-Isenburg Bf Ost 

60'/30'2 )  60' 60' 4) 60' 

663 Mörfelden – Langen Bf – Sprendlingen –  

Neu-Isenburg Bf Ost 

60'/30'2 )  60' 60' 5) 60' 

1) Stadtbuslinie 

2) Verdichtungen in der Morgen- und Abendspitze zum 30-Min.-Takt 
3) Abschnitt Frankfurt Süd – Neu-Isenburg Martin-Behaim-Straße 

4) Abschnitt Egelsbach – Neu-Isenburg 
5) Abschnitt Langen – Neu-Isenburg 

fett: Hauptverknüpfungspunkt 

Tabelle 41: Angebotsübersicht Teilgebiet West (ohne AST-Verkehre) 
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Abbildung 63: Neu-Isenburg (Liniennetz 2015) 

 

Das Teilgebiet mit den Städten Neu-Isenburg, Dreieich, 

Langen und Egelsbach wird durch die oben aufgeführten 

Linien bedient. 

Der Übersichtlichkeit halber sind in dieser ersten Übersicht 

die AST-Angebote nicht aufgeführt. 

Die Takte der Linien 662 und 663 überlagern sich auf dem 

Abschnitt Langen – Neu-Isenburg zum 15-Min.-Takt in der 

HVZ (30-Min.-Takt in NVZ). 
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Abbildung 64: Dreieich (Liniennetz 2015) 
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Abbildung 65: Langen & Egelsbach (Liniennetz 2015)
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Fahrzeugbedarf heute im Grundtakt (60 Min.) 

Nr. Linie Fz. 

OF-50 Gravenbruch – Frankfurt 

Südbahnhof 

1 

51 
Stadtbus 

1,5 

(2) 

OF-64  3 

OF-67  2 

OF-95 Neu-Isenburg -Dietzenbach Mitte  1,5 

OF-99 Abschnitt Langen – Dietzenbach 

Mitte 

1,5 

651  2,5 

653  1,5 

661  3 

662 & 

663 
 

5 

Tabelle 42: Fahrzeugbedarf Teilgebiet West 

Die Linie OF-96 wird im Teilgebiet Mitte behandelt. 

Umsteigebeziehungen zwischen Bahn und Bus 

Dreieich-Buchschlag Bf 

 OF-64 Südostast <> S-Bahn in Richtung Frankfurt 

(relevant für Abschnitt Buchschlag Bf – Rathaus 

Sprendlingen, der Abschnitt zwischen Sprendlingen 

und Offenthal ist mit der Dreieichbahn an Frankfurt 

angebunden) 

 OF-64 Westast <> S-Bahn in Richtung Darmstadt 

Dreieich-Götzenhain Bf: 

 653 <> Dreieichbahn in Richtung Ober-Roden 

Egelsbach 

 OF-73 <> S-Bahn in Richtungen Frankfurt und 

Darmstadt 

Langen Bf 

 OF-99 <> S-Bahn in Richtung Frankfurt 

 661 <> S-Bahn in Richtung Frankfurt 

 Keine regelmäßig guten Anschlüsse zwischen 

Buslinien und SE 60 

Neu-Isenburg Bf 

 OF-51 Ostast <> S-Bahn in Richtung Frankfurt 

 OF-53 <> S-Bahn in Richtung Frankfurt 

 OF-67 Südostast <> S-Bahn in Richtung Frankfurt 

 OF-95 <> S-Bahn in Richtung Frankfurt 

 651 Westlicher Ast  <> S-Bahn in Richtung 

Darmstadt 

 651 Östlicher Ast <> S-Bahn in Richtung Darmstadt 

 662 und 663 <> S-Bahn in Richtung Frankfurt 

Dietzenbach-Mitte Bf 

 OF-99 <> S-Bahn in Richtung Frankfurt 

Obertshausen Bf 

 651 <> S-Bahn in Richtung Rodgau und Frankfurt 

Regionaltangente West (RTW) 

Die Regionaltangente West soll von Bad Homburg und 

dem Frankfurter Norden über Eschborn, Schwalbach und 

Höchst zum Flughafen und weiter nach Neu-Isenburg und 

Dreieich-Buchschlag verlaufen.  

Neubauabschnitte sollen Lücken zwischen bestehenden 

Abschnitten im Gleisnetz der DB AG schließen und damit 

das radial auf den Frankfurter Hauptbahnhof ausge-

richtete Schienennetz tangential ergänzen. 

Das Planungskonzept sieht zwei Linien vor, die durch 

einen zeitlichen Versatz in einem 15-Minuten-Takt (pro 

Linie 30-Minuten-Takt) verkehren sollen. Bei den Fahr-

zeugen handelt es sich um sogenannte Zweisystemfahr-

zeuge, die sowohl auf Strecken der DB AG (15 KV 

Wechselstrom) als auch auf Stadtbahnstrecken (750 V 

Gleichstrom) fahren können. 

Die Regionaltangente West soll rund 180.000 

Arbeitsplätze, etwa im Industriepark Höchst und am 

Frankfurter Flughafen, über eine neue Schienenstrecke 

untereinander und mit den Wohnorten in der Rhein-Main-

Region verbinden. Den Planungen zufolge werden sie 

täglich rund 46.000 Menschen nutzen, darunter 15.000, 

die zuvor mit dem Auto zur Arbeit gefahren sind. Zudem 

wird der Frankfurter Hauptbahnhof entlastet. 

Die RTW Planungsgesellschaft wurde 2008 gegründet und 

hat die Aufgabe, das Vorhaben planerisch vorzubereiten. 

Die Gesellschaft wird derzeit vom Land, dem 

Hochtaunuskreis, dem Main-Taunuskreis, dem Kreis Offen-

bach, Bad Homburg, Eschborn, Schwalbach, Neu-Isenburg 
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und Frankfurt sowie dem Rhein-Main-Verkehrsverbund 

(RMV) getragen. 

Nach aktuellem Planungsstand wäre eine Fertigstellung 

der RTW bis 2020 sehr ehrgeizig. Gleichwohl werden die 

infrastrukturellen Maßnahmen bereits frühzeitig getätigt, 

beispielsweise der Umbau der Kreuzung an der zu-

künftigen RTW-Endhaltestelle in Neu-Isenburg. 

Die nachfolgenden Planungen berücksichtigen die RTW 

zunächst nur nachrichtlich; in den kommenden Jahren 

müssen die Planungen kontinuierlich im Hinblick auf den 

Fortschritt der RTW überprüft werden. 

Verlängerung der Straßenbahn Neu-Isenburg 

Die Stadtverordnetenversammlung in Neu-Isenburg hat 

zuletzt Ende 2012 beschlossen, die Verlängerung der 

Straßenbahnstrecke von der Stadtgrenze zwischen 

Frankfurt und Neu-Isenburg nach Dreieich-Sprendlingen 

als eine langfristig zu vertiefende Option weiterhin offen 

zu halten. Eindeutige Priorität habe jedoch die RTW und 

deren Realisierung. 

 

Beurteilung der heutigen Situation 

Vorteile Nachteile 

Überlagerter 15- / 30-Min.-Takt auf der Nord-Süd-

Hauptachse (Linien 662 und 663) 

Teilweise sehr lange Linien (z.B. Linien OF-64 oder 661) 

Im Allgemeinen gute Umsteigebeziehungen zwischen Bus 

und Bahn 

Linien mit teilweise großen Auslastungsdifferenzen 

entlang des Linienverlaufs 

Attraktiver Umsteigepunkt in Langen Bf, als Platz 

ausgestaltet sowie eingebettet in das Siedlungsgefüge 

«Diagonalverbindungen» über Umfahrungen mit 

geringem Nachfragepotenzial (z.B. Linie 653) 

Gut funktionierendes Stadtbusangebot mit 

«Anschlussstern» in Langen 

Führung der Linien 662 und 663 in Neu-Isenburg auf 

Friedensallee (Umwege, Führung entlang Siedlungsrand) 

 Umsteigehaltestelle «Autobahnmeisterei» sehr 

unattraktiv 

 Linie OF-67 in Sprendlingen mit geringen Frequenzen; 

Vermischung von Funktionen (Flughafen-

Direktverbindung für Gewerbegebiet sowie 

Quartiererschließung) 

 Linie 662 mit sehr geringen Frequenzen zwischen 

Egelsbach und Darmstadt Arheilgen, trotz gutem 

Angebot in den Hauptverkehrszeiten (30-Min.-Takt) und 

direkter Linienführung 

 Keine durchgehende Vertaktung der Linie 661 

 Überangebot bei der Anbindung von Gravenbruch an 

Neu-Isenburg (Linien OF-51 sowie 661) 

Tabelle 43: Vor- und Nachteile des heutigen ÖPNV-Angebots im Bereich West 
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Erstes Fazit und Handlungsbedarf 

 Trennen zwischen der Funktion «Verbinden» und 

den anderen Funktionen  

(betrifft z.B. die Bedienung von Gravenbruch) 

 «Lange» Linien aufteilen, teilweise aufgrund großen 

Auslastungsdifferenzen entlang des Linienverlaufs 

 Linie mit Verbindungsfunktion zwischen den 

Mittelzentren Neu-Isenburg und Dietzenbach (OF-

95) gestreckt führen 

 «Diagonalverbindungen» hinterfragen 

Die «Diagonalverbindung» Linie 653 ist ein Überbleibsel 

des früheren Buskonzepts, als die S-Bahn noch nicht den 

heutigen Angebotsstandard aufwies. 
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7.8.2 Entwicklung des zukünftigen Angebots

Rahmenbedingungen ändern sich 

Folgende sich verändernde Rahmenbedingungen erge-

ben Chancen für Optimierungen im Busangebot: 

 Verlängerung Dreieichbahn (RB 61) nach Frankfurt 

im 60-Min.-Takt ab Juli 2016 

 Neue Straßenbahn-Direktverbindung ab Neu-

Isenburg Stadtgrenze zum Frankfurter Haupt-

bahnhof (Linie 17) und zum Rebstockbad, jedoch 

keine direkte Straßenbahnlinie mehr zum 

Südbahnhof 

 Regionaltangente West (RTW) geplant von Neu-

Isenburg Zentrum bzw. Dreieich-Buchschlag Bf bis 

Bad Homburg über Flughafen, Frankfurt-Höchst, 

Eschborn und den Norden Frankfurts 

 Ersatz der S-Bahn-Linien S 3 / S 4 durch S 6, Kurs-

läufe Friedberg – Langen und Groß-Karben – 

Darmstadt, Zeitlagen bleiben voraussichtlich 

identisch 

 Neue S-Bahn-Tunnelstrecke geplant zwischen 

Flughafen und Stadion mit neuer Station Gateway-

Gardens 

Quelle-Ziel-Beziehungen («Wunschlinien») 

Die folgende Tabelle zeigt die Auswertung der Quelle-

Ziel-Matrix für die vier Städte mit den jeweils 3 wichtigsten 

Fahrbeziehungen (Gesamtverkehr). 

Neu-Isenburg und Dreieich sind klar Richtung Frankfurt 

(Metropolkern) ausgerichtet. 

Bei Langen ist die Ausrichtung nicht mehr ganz so 

eindeutig und für Egelsbach hat Darmstadt als 

Oberzentrum klar die größere Bedeutung. 

Dem Oberzentrum Offenbach kommt nur für Neu-

Isenburg wirkliche Bedeutung zu. 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt 

1. Relation 2. Relation 3. Relation 

Neu-Isenburg Frankfurt 29'000 Dreieich 18'000 Offenbach 9'000 

Dreieich Langen 22'000 Neu-Isenburg 18'000 Frankfurt 17'000 

Langen Dreieich 22'000 Frankfurt 15'000 Egelsbach  12'000 

Egelsbach Langen 12'000 Darmstadt 9'000 Dreieich 4'000 

Tabelle 44: Auswertungen Quelle-Ziel-Matrix [Quelle: Hessen mobil Stand 2005] für den Bereich West 

 



 

Seite 195 von 320 / Stand: Dezember 2016 

Funktionen 

Mit den in Kapitel 4 dargestellten Netzfunktionen lässt 

sich die Auslegung des künftigen Netzes schematisch mit 

Pfeilen wie folgt darstellen: 

 

 

 

Abbildung 66: Linienfunktionen im Teilgebiet West, Bereich Ost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 67: Netzfunktionen im Teilgebiet West, Bereich 

Flughafen 
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Die Siedlungsschwerpunkte von Neu-Isenburg und des 

nördlichen Teils von Dreieich (Sprendlingen) weisen eine 

große Distanz zur Bahnachse auf. Aus Reisezeit- und 

Attraktivitätsgründen kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass die ganze Nachfrage aus diesem Korridor 

nach Frankfurt Süd auf die Bahn gebracht werden kann. 

Daher ist die Achse Frankfurt Süd – Neu-Isenburg – 

Sprendlingen – (Langen) als eigenständiger Verkehrs-

korridor zu betrachten. Ein Busangebot entlang dieses 

Korridors ist nicht als Parallelverkehr zu bezeichnen. 

Der Ortsteil «Gravenbruch» weist – obwohl er zu Neu-

Isenburg gehört – auch große Nachfrageanteile nach 

Frankfurt und nach Offenbach auf. 

Der Ortsteil «Zeppelinheim» ist mit der Bahn erschlossen 

und an den Metropolkern Frankfurt angebunden. Die 

Anbindung der Ortsteile Zeppelinheim und Gravenbruch 

an das Ortszentrum Neu-Isenburg ist der Ortserschließung 

zuzuordnen. 

Die westlichen Siedlungsgebiete von Langen werden 

durch die beiden Bahnhaltepunkte fast zur Gänze er-

schlossen, im Südteil sind gewisse dichte Wohngebiete 

und eine Schule mit einer Ortslinie zu erschließen. Die 

östlichen Siedlungsgebiete, namentlich auch der Zen-

trumsbereich, bedürfen einer ergänzenden Bedienung mit 

dem Bus, sowohl als Verbindungen als auch als Zubringer. 

Für die Verbindung Egelsbach – Langen gelten analoge 

Überlegungen wie zwischen Sprendlingen und Neu-

Isenburg: Es wird auch zwischen diesen beiden Komm-

unen eine Linie mit Verbindungsfunktion benötigt. 

Hauptachsen 

Gemäß Definition der obigen Abbildungen sind 

Hauptlinien auf folgenden Achsen vorzusehen: 

Neu-Isenburg 

 Darmstädter bzw. Frankfurter Straße 

 Carl-Ulrich-/ Schleussner- und Friedhofstraße 

 Bahnhof- / Wilhelm-Leuschner-Straße oder 

Hugenottenallee / Friedrichstraße zwischen 

Bahnhof und Frankfurter Straße 

Dreieich 

 Darmstädter bzw. Frankfurter Straße 

 Eisenbahnstraße 

 Hainer Chaussee / Solmische-Weiher-Straße / 

Hainer Weg 

Langen 

 Darmstädter bzw. Frankfurter Straße 

 Bahnstraße 

 Südliche Ringstraße 

Egelsbach 

 Woogstraße 

Die übrigen Siedlungsgebiete sind der Ortserschließung 

zuzuordnen.  

Erschließung von weiteren Siedlungsgebieten 

Folgende Gebiete befinden sich außerhalb der 

Erschließungsbereiche (1.000 m) der Bahnhaltepunkte 

bzw. abseits der oben genannten Hauptachsen und sind 

aus planerischer Sicht mittels Ortslinien im Hinblick auf die 

«Ausreichende Verkehrsbedienung» zu erschließen: 

Gravenbruch, Zeppelinheim 

 Separate Ortsteile, Erschließung mit der Linie OF-51 

, Verbindung zum Ortszentrum sonst nicht gegeben 

Neu-Isenburg Süd, Sprendlingen Nordost 

 Sehr große/dichte Gewerbegebiete außerhalb der 

Erschließungsbereiche von Bahn und Hauptlinien, 

Erschließung mit der Linie OF-53  

Dreieich Nordwest 

 Dichter Ortsteil außerhalb der Erschließungs-

bereiche von Bahn und Hauptlinien, Abschnitt 

Bürgerhaus – Berliner Ring der Linie OF-64  

Langen Süd (westlich der Bahnlinie) 

 Siedlungsgebiet außerhalb des Erschließungs-

bereichs der Bahn, Schule 1 km vom Bahnhof ent-

fernt, Abschnitt Langen Bf – Linden der Linie OF-71 

Egelsbach 

 Anbindung an die Bahn (mit Linie 662 nicht 

gegeben) mit der Linie OF-73 
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Ansatzpunkte Netz

Die Neugestaltung des Liniennetzes geht von folgenden 

Überlegungen und Festlegungen aus: 

 Berücksichtigung der weitgehend guten räumlichen 

Erschließungswirkung der Dreieichbahn sowie der 

geplanten Verlängerung bis Frankfurt 

 Berücksichtigung der S-Bahn-Linien S 3 und S 4 

(künftig S 6) als Rückgrat für die Anbindung an die 

Oberzentren Frankfurt und Darmstadt 

 Ausrichtung der Buserschließung auf Hauptachsen 

und auf die durch die S-Bahn-Haltepunkte nicht 

erschlossenen Gebiete 

 Differenzierung nach vier Funktionen 

- Anbindung des Westkreises an die S-Bahn nach 

Frankfurt und nach Darmstadt 

- Anbindung des Korridors abseits der S-Bahn 

über die Kreisgrenze an den Metropolkern 

Frankfurt, Neu-Isenburg auch an das 

Oberzentrum Offenbach 

- Querverbindungen Richtung Osten, d.h. nach 

Obertshausen und Dietzenbach 

- Querverbindungen zum Flughafen 

Festlegungen zum Liniennetz 

Vier strukturierende Linien bilden ein «Y» und bieten 

Direktverbindungen zwischen den wichtigsten Haupt-

achsen der Städte Langen, Dreieich und Neu-Isenburg: 

 Langen Bf – Weibelfeld – Götzenhain – Dietzenbach 

Mitte Bf (OF-99) 

 Langen Bf –  Sprendlingen – Offenbach Marktplatz 

(661) 

- neu auch im Süden auf der B3-Achse (ohne 

Umweg via Weibelfeld) 

 Langen Bf – Sprendlingen – Neu-Isenburg – Bahnhof 

Ost (663 A) 

- neu Endpunkt Langen 

 Götzenhain – Sprendlingen – Neu-Isenburg – 

Bahnhof Ost (heute 653, neu 663 B): 

- neu via Sprendlingen auf die B3-Achse verlegt 

- zum Bahn-Anknüpfungspunkt statt nach 

Frankfurt Süd geführt 

Das Grundprinzip der Erschließung der drei Kommunen 

Neu-Isenburg, Dreieich und Langen geht aus dem folgen-

den Schema hervor: 

 

 

Abbildung 68: Schemaskizze mit drei strukturierenden Linien 

 

Die Linien mit der Netzfunktion «Verbinden» werden 

möglichst gestreckt geführt, d.h. ohne Ortserschließung 

bzw. Umwege. 

 Neu-Isenburg Bf – 

- Dietzenbach (heute OF-95, neu 265)  

- Flughafen (heute OF-67, neu 265) 

- Offenbach Marktplatz (661)  

Die Anbindung von Neu-Isenburg an Frankfurt Süd wird 

beibehalten 

 Neu-Isenburg Gewerbegebiet Ost – 

Isenburgzentrum – Frankfurt Bf Süd (653) 

Die Linien verbinden die Städte des Westkreises mit dem 

Flughafen, mit den Mittelzentren Dietzenbach, Heusen-

stamm und Obertshausen sowie dem Oberzentrum 

Offenbach. 

Der Ortsteil «Gravenbruch» wird mit Hauptlinien weiterhin 

nach Offenbach und Frankfurt abgebunden. 
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Die Flughafenerschließung (Terminal 1) wird weiterhin 

durch drei Linien gewährleistet. Die Linie OF-67 fällt 

voraussichtlich ab Dezember 2017 weg (spätestens Ende 

2018) und wird durch die neue Linie 265 (X 17) 

Dietzenbach – Neu-Isenburg – Flughafen «ersetzt», wobei 

damit auch eine neue, «gestreckte» Direktverbindung 

von/nach Dietzenbach geschaffen wird. Mit einer 

zusätzlichen (optionalen) Linie kann die CargoCity Süd an 

den Bahnhof Buchschlag angebunden werden (mit 

Umsteigen auch in Dreieich). 

Linie OF-99 Langen Bf – Dreieich – Dietzenbach Mitte Bf – 

Seligenstadt 

 Unveränderte Route und Zeitlage 

Merkmale: 

 Erschließung von Dreieich im Korridor Weibelfeld – 

Götzenhain  

Zusammen mit Linie 663 B: 

 Anbindung von Dreieich an Langen 

 Zubringer für Langen an S-Bahn S 4 nach Frankfurt 

 Zeitlage bestimmt durch die Einbindung in den 

Anschlussstern Dietzenbach Mitte (Min. 15/45)  

Die Linie ist optimal eingebunden und ist auch betrieblich 

gut ausgelegt mit einer ausreichenden Wendezeit in 

Langen. 

Linie 265 / X 17 (heute OF-95) Dietzenbach Mitte Bf – Neu-

Isenburg Bf – Flughafen 

 Einrichtung in erster Stufe zum Dezember 2017 

zwischen Neu-Isenburg Martin-Behaim-Straße und 

Hofheim montags bis freitags in Zeitlagen, die das 

Angebot der 651 zu einem 15-Min-Takt verdichtet. 

Samstags und sonntags ist ein Angebot im 60-Min-

Takt sinnvoll, welches den Takt der 651 auf einen 

30-Min-takt verdichtet  

  «Ersatz»  

- der Linie OF-95 

- der nur montags – freitags betriebenen Linie 

OF-67 (bzw. der ursprünglich vorgesehenen 

Verlängerung der heutigen Linie OF-95 bis zum 

Flughafen) 

 Route neu gestreckt 

- in Dietzenbach Ost via Velizystraße 

- zwischen Dietzenbach und Neu-Isenburg nicht 

mehr via Autobahnmeisterei 

 Zubringer für Neu-Isenburg an die S-Bahn-Linie 

nach Frankfurt 

 Zeitlage bestimmt durch 

- Einbindung in den «Anschlussstern» 

Dietzenbach Mitte 

- 15-Min.-Takt zur Linie 651 

Merkmale: 

 Anbindung von Dietzenbach an Neu-Isenburg 

 Anbindung von Dietzenbach neu an den Flughafen 

 Zubringer für Neu-Isenburg Zentrum und das 

Gewerbegebiet Ost an die S-Bahn 

Linie 653 Frankfurt Süd – Neu-Isenburg Zentrum – Martin-

Behaim-Straße 

 Verkürzte Linie Frankfurt Süd – Neu-Isenburg 

Gewerbegebiet Ost 

 Verbindung Götzenhain – Neu-Isenburg neu durch 

die Linie 663 B  

Merkmale: 

 Weiterhin Anbindung von Neu-Isenburg an 

Frankfurt Süd 

 Direkte Anbindung des Gewerbegebiets Ost an 

Frankfurt Süd und die Straßenbahnlinie 17 in 

Richtung Frankfurt Hauptbahnhof 

Linie 661 Langen Bf – Neu-Isenburg – Offenbach 

 Neu zwischen Langen und Sprendlingen auf der 

direkten Route (nicht mehr via Dreieichenhain)  

 Neu zwischen Neu-Isenburg und Offenbach 

gestreckt (ohne Stichfahrt via Gravenbruch)  

Merkmale: 

 Erschließung der gesamten B3-Achse (zusammen 

mit der Linie 663 A)  

 Erschließung des Gewerbegebiets Ost in Neu-

Isenburg 

 Anbindung von Neu-Isenburg an Offenbach 

 Zubringer für Sprendlingen und Langen an die S-

Bahn Richtung Darmstadt 

 Zeitlage bestimmt durch den Anschluss in Langen 

an die S-Bahn S3 nach Darmstadt 

Die Linie erhält mit dem Verzicht auf die verschiedenen 

Umwege (Dreieichenhain, Schlaufe Sudetenring, Gra-

venbruch) einerseits eine gestreckte, «schnelle» Route und 

entsprechend wesentlich höhere Attraktivität. 
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Die ursprünglich angedachte Schnellbuslinie zwischen 

Langen und Offenbach wird gegenstandslos. 

Auf dem südlichen Abschnitt erhält sie andererseits mehr 

Potenzial und ersetzt die Linie 662. 

Linie 661E Gravenbruch – Offenbach Marktplatz 

 Ersatz für die heutige Stichfahrt der Linie 661  

Linie 662 Darmstadt Arheilgen – Egelsbach – Langen Bf – 

Mörfelden 

 Zwischen Darmstadt und Langen unverändert 

 Neu über Langen Bf 

 Ersatz des Abschnitts Langen – Mörfelden der 

heutigen Linie 663 

Merkmale: 

 Verbindung von Langen nach Darmstadt 

beibehalten 

 Verbindung von Langen nach Mörfelden 

beibehalten 

Mit der Durchbindung von zwei relativ schwach 

nachgefragten Abschnitten entsteht neuer Spielraum, auf 

der B3-Achse die Linien optimal auf die Bahn-Anschlüsse 

sowie auf einen exakten 15-Min.-Takt auszulegen. 

Linie 663 A Langen Bf – Neu-Isenburg Zentrum – Bf West 

 Neu ab/ bis Langen Bf (statt Mörfelden) sowie 

gestreckte Route auf der B3 

Merkmale: 

 Erschließung der gesamten B3-Achse (zusammen 

mit der Linie 661)  

 Zeitliche Lage bestimmt durch 15-Min.-Takt mit der 

Linie 661 und den Anschluss in Neu-Isenburg an die 

S-Bahn S3 nach Frankfurt 

Mit dem neuen Endpunkt in Langen verbinden sich nicht 

nur betriebliche/wirtschaftliche Vorteile, sondern auch 

«Spielräume» für die Ausgestaltung des Linienabschnitts 

Mörfelden – Langen (neu Linie 662). 

Die Linie übernimmt – zusammen mit der Linie 663 B – in 

Neu-Isenburg und in Sprendlingen weitgehend die 

Funktion der Linie 662. Durch die neu «zentrale» Route in 

Neu-Isenburg via Bahnhofstrasse – anstelle der heute 

peripheren und Umweg behafteten der Linien 662/663 via 

Friedensallee – wird die Anbindung an die S-Bahn 

wesentlich attraktiver. 

Linie 663 B Götzenhain – Sprendlingen – Neu-Isenburg Bf 

(heute 653) 

 Neu bis/ab Neu-Isenburg Bf (statt Frankfurt Süd)  

 Route neu über die B3-Achse via Sprendlingen 

Merkmale: 

 Erschließung von Dreieich im Korridor Weibelfeld – 

Götzenhain (zusammen mit Linie OF-99) und auf 

der nördlichen B3-Achse (zusammen mit der Linie 

663 A)  

 Anbindung von Dreieichenhain an Neu-Isenburg 

 Zubringer für Sprendlingen Nord und Neu-Isenburg 

Zentrum an die S-Bahn; deshalb direkte Route in 

Neu-Isenburg via Bahnhofstrasse 

 Zeitlage in HVZ und NVZ bestimmt durch den 

Anschluss in Neu-Isenburg an die S-Bahn S4 nach 

Frankfurt 

 Zeitlage in der SVZ um 15 Minuten verschoben, um 

gemeinsam mit der Linie 663A einen 30-Minuten-

Takt zwischen Sprendlingen und Neu-Isenburg mit 

Anschluss zur S3 nach Frankfurt anzubieten 

Mit dieser Route wird die Linie durch die dichten 

Siedlungsgebiete entlang der B3 sowie auf den 

Straßenzügen Hainer Chaussee / Hainer Weg geführt. Sie 

erhält mit der Erschließungsfunktion auf diesen Achsen 

auch wesentlich mehr Potenzial. Zudem wird eine 

«Konkurrenzierung» mit der künftig nach Frankfurt 

verlängerten Dreieichbahn (im 60-Min.-Takt) vermieden. 

In Dreieichenhain und Götzenhain ersetzt die Linie 663 B 

die Linie OF-64 und teilweise auch 661 (Weibelfeld – 

Sprendlingen). 

Eine Verlängerung der neuen Direktverbindung Neu-

Isenburg Bf – Sprendlingen – Götzenhain bis nach 

Offenthal ist nicht grundsätzlich auszuschließen, wäre 

jedoch der Stufe «Lokale Ergänzung» zuzuordnen und von 

der Kommune zu verantworten, da der Ortsteil 

«Offenthal» mit der Dreieichbahn an das Ortszentrum 

Sprendlingen angebunden ist. Im Sinne der Einfachheit 

und Verständlichkeit ist eher eine Schließung der 

Taktlücken auf der Bahn zu fordern, als aus Gründen der 

Taktlücken zusätzliche Buslinien zu schaffen. 
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Verknüpfungen 

Die Anschlüsse in Langen Bf werden bewusst auf die S-

Bahn und nicht auf die SE/RE ausgerichtet, da nur die S-

Bahn integral vertaktet ist und einen Anschlussstern 

bildet. Die Regionalbahn weist keinen durchgehenden 30-

Min.-Takt auf, Grundtakt und Verdichtung ergeben 

zusammen einen «Hinketakt».  

Bedeutende Verknüpfungspunkte zwischen Buslinien 

(nebst Bahnhaltepunkten) 

Langen Zentrum 

 Zwischen Egelsbach und Dreieich – Neu-Isenburg: 

Haltestelle Darmstädter Straße (zeitlich optimal 

abgestimmte Anschlüsse) 

 Zwischen Egelsbach und Offenthal – Dietzenbach: 

Haltestelle Rheinstraße (zeitlich optimal 

abgestimmte Anschlüsse) 

Sprendlingen Süd 

Die Umsteigesituation in Sprendlingen Süd / Hainer 

Chaussee ist aufgrund der Fußgängerinfrastrukturen und 

Umsteigewege heute unattraktiv. 

Um den Umstieg zwischen der Linie OF-64 und der Linie 

OF-99 zu attraktiveren, wären infrastrukturelle Anpas-

sungen nötig. 

Zeitlagen 

 Die Zeitlagen der Busabfahrten und –ankünfte in 

Langen passend zum «Anschlussstern» der S 3 und 

S 4 in Richtung Frankfurt und Darmstadt (sowie der 

Ortsbuslinien) sind unverändert beizubehalten. 

 Die Zeitlagen der Busabfahrten und –ankünfte in 

Buchschlag passend zur S-Bahn-Anbindung sind 

unverändert beizubehalten. 

Zeppelinheim besitzt eine S-Bahn-Haltestelle für die 

Verbindungen nach Frankfurt und Riedstadt-Goddelau. Es 

bestehen auch künftig gute Anschlussbedingungen 

zwischen der S 7 in Richtung Riedstadt-Goddelau und der 

Linie OF-51, die mit der neuen Ausgleichszeit am 

Linienende auch zuverlässiger sein sollte. 

Für bestimmte Linien sind weitere Bahnanschlusspunkte 

außerhalb des Westkreises relevant. Dazu gehören 

Dietzenbach, Obertshausen und Offenbach Marktplatz. 
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7.8.3 Zielkonzept – Angebot in der Zukunft 

Beschreibung 

 

Abbildung 69: Neues Linienkonzept für das Teilgebiet WEST 

 



 

Seite 202 von 320 / Stand: Dezember 2016 

Übersicht über die Hauptlinien 

Der Konzeptentwurf beruht auf folgenden Linien: 

 Linie OF-50 Frankfurt Bf Süd – Gravenbruch 

unverändert 

 Linie OF-64  

- Neu Hauptlinie (heute Stadtbuslinie) 

- Route Berliner Ring – Bürgerhaus – 

Sprendlingen – Dreieich-Buchschlag Bf – 

Flughafen Terminal 1  

 Neu nur ab/bis Dreieich Nordwest 

 Linie OF-99 Langen Bf – Dreieich – Dietzenbach 

Mitte Bf – Seligenstadt unverändert  

 Neue Linie 265 / X 17 (heute OF-95) Dietzenbach 

Mitte Bf – Neu-Isenburg Bf West – Flughafen 

Terminal 1  

- gestreckte Route 

- bis Flughafen verlängert 

 Linie 651 Obertshausen Bf – Heusenstamm Bf – Neu-

Isenburg Bf West – Flughafen Terminal 1 

unverändert 

 Linie 653 Frankfurt Bf Süd – Neu-Isenburg Zentrum – 

Martin-Behaim-Straße 

- Neu nur bis/ab Neu-Isenburg Gewerbegebiet 

Ost 

 Linie 661 Langen Bf – Neu-Isenburg – Offenbach 

Marktplatz 

- Neu auf der direkten Route (nicht mehr via 

Dreieichenhain) 

- Neu gestreckt (ohne Stichfahrt via Gravenbruch)  

 Linie 661 E Gravenbruch – Offenbach Marktplatz 

- Ersatz für die heutige Stichfahrt der Linie 661  

 Linie 662 Darmstadt Arheilgen – Egelsbach – Langen 

Bf – Mörfelden Bf 

 Linie 663 A Langen Bf – Neu-Isenburg Zentrum – Bf 

Ost 

- Neu ab/ bis Langen Bf sowie gestreckte Route 

auf der B3 

 Neu Linie 663 B Götzenhain – Sprendlingen – Neu-

Isenburg Zentrum – Bf Ost (heute 653)  

- Neu nach Neu-Isenburg Bf (statt Frankfurt Süd) 

- Route neu über die B3-Achse via Sprendlingen 

 Optional: Neu Linie 64 E Flughafen CargoCity Süd – 

Dreieich Buchschlag Bf 

Ortserschließungen (siehe Anlage) 

Ergänzend zu den Hauptlinien dienen folgende Linien der 

Ortserschließung: 

Egelsbach 

 Heutige Linie OF-73 (ohne Abschnitt Egelsbach – 

Langen)  

Langen 

 Heutige Linie OF-71 

 Heutige Linie OF-72 

 Schülerkurse der Linie OF-75 offen 

Dreieich 

 Erschließung Sprendlingen Nordwest mit 

modifizierter Linie OF-64 

Neu-Isenburg 

 Zeppelinheim – Neu-Isenburg – Gravenbruch mit 

heutiger Linie OF-51, aber gestreckter Führung 

Gewerbegebiete Neu-Isenburg und Sprendlingen 

 Modifizierte Linie OF-53: Neu-Isenburg Bf – 

Gewerbegebiet Neu-Isenburg Süd (Dornhofstraße) – 

Gewerbegebiet Sprendlingen 

Es ist vorgesehen, alle Ortslinien im 30-Min.-Takt 

verkehren zu lassen. 

Interpretation des Stufenmodells 

Mit der Anwendung des Stufenmodells (siehe Kap. 5.3) 

ergibt sich folgender Bedarf an Betriebsmitteln bei den 

Hauptlinien (ohne Schülerverkehr): 
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  Grundtakt 60 Min. Verdichtung 30 Min. 

Nr. Linie heute  

 

neu  

Basis 

heute 

 

neu 

Standard 

OF-50 Gravenbruch – Frankfurt Bf Süd 1  

1 1) 

2  

2 1) 

OF-64 2) (Offenthal – Weibelfeld – Buchschlag Bf) 

Buchschlag Bf – Flughafen Terminal 1  

 

1 

  

2 

 

OF-64 3) 

neu 

Berliner Ring – Sprendlingen Bürgerhaus – 

Buchschlag Bf –– Flughafen Terminal 1 

 

 

 

2 4) 

 

 

 

4 4) 

OF-67 2) Ffm Flughafen – Gateway G. – Neu-Isenburg 

Bf 

(Neu-Isenburg Bf – Sprendlingen) 

1  

aufgeh. 

2  

aufgeh. 

OF-95 Neu-Isenburg Bf –  

Dietzenbach Mitte Bf 

1.5  

 

3  

 

Neu 265 / 

X 17 

Ffm Flughafen – Neu-Isenburg Bf West –  

Dietzenbach Mitte Bf 

 2  4 

OF-99 Abschnitt Langen Bf – Dreieich –  

Dietzenbach Mitte Bf 

1.5  

2 5) 

3  

3 

651 Obertshausen Bf – Heusenstamm Bf –  

Neu-Isenburg Bf West – Ffm Flughafen 

3  

3 

5  

5 

653 Dreieich-Götzenhain –  

Neu-Isenburg – Frankfurt Bf Süd 

2  3  

 

653 

neu 

M.-Behaim-Straße – Isenburgzentrum –  

Frankfurt Bf Süd 

  

1 

  

2 

661 Langen Bf – Dreieichenhain – Sprendlingen –  

Neu-Isenburg – Gravenbruch – Offenbach 

Marktplatz 

3  

 

6  

 

661 

neu 

Langen Bf – Sprendlingen – Neu-Isenburg –  

Offenbach Marktplatz 

  

3 

  

5 

Neu  

661E 

Gravenbruch –  

Offenbach Marktplatz 

  

1 

  

2 

662 Darmstadt-Arheilgen – Egelsbach – Langen – 

Dreieich –  

Neu-Isenburg Bf Ost 

2.5  

 

5  

 

662 

neu 

Darmstadt-Arheilgen – Egelsbach – Langen 

Bf – Mörfelden 

  

2 

  

2 

663 Mörfelden – Langen Bf – Dreieich –  

Neu-Isenburg Bf Ost 

2  4  

663 A Langen Bf – Dreieich – Neu-Isenburg Bf Ost   

2 

  

3.5 6) 
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663 B Dreieich-Götzenhain – Neu-Isenburg – Neu-

Isenburg Bf Ost 

  

2 

  

3.5 6) 7) 

 Total 18.5 21 35 36 

Optional 

64 E 

Flughafen CargoCity Süd – Dreieich 

Buchschlag Bf 

 1  2 

1) Einsparung von Betriebsmitteln möglich durch Kombination mit städtischen Linien! 
2) Heute Stadtbuslinie; westlicher Abschnitt durch RMV finanziert 
3) Neu ganz als Hauptlinie eingestuft 
4) Standzeit von ca. 30 Min. am Terminal 1 
5) Theoretisch: Inkl. Standzeit von 30 Min. in Dietzenbach Mitte Bf 
6) Betriebliche Durchbindung Linien 663 A und 663 B am Bahnhof Neu-Isenburg 
7) Standzeit von ca. 30 Min. in Götzenhain 

Tabelle 45: Fahrzeugbedarf der Hauptlinien im Teilgebiet West 

 

Mit der Einstufung der Linie OF-64 neu als Hauptlinie 

erklärt sich auch der Mehrbedarf an Betriebsmitteln 

gegenüber heute – ohne diesen Wechsel wäre der 

Fahrzeugbedarf des neuen Konzepts geringer als heute! 

Enthalten in der obigen Tabelle ist die betriebliche 

Durchbindung der Linie 663 A in Neu-Isenburg Bf Ost mit 

der Linie 663 B. 

Beim Vergleich des Fahrzeugbedarfs ist zu beachten, dass 

einige heute mit den obengenannten Linien erschlossene 

Bereiche künftig nicht mehr abgedeckt werden. Es handelt 

sich um die Linie OF-64 (Abschnitt Götzenhain – 

Offenthal), die Linie 653 (Abschnitt Neu-Isenburg – 

Götzenhain) sowie die Linie 661 (Abschnitt Dreieich – 

Langen). Der Fahrzeugbedarf der verlängerten Linie 

OF-96 B (von Offenthal bis Langen Bahnhof) ist im 

Teilgebiet Mitte ausgewiesen. 

Linien nach Frankfurt und Offenbach (OF-50, 661, 661 E, 

663 A) 

Es ist mit den benachbarten Städten Frankfurt und 

Offenbach (TraffiQ und NiO) zu klären, ob mit der 

Verlängerung von städtischen Linien nach Gravenbruch 

Synergien erzielt werden können. Im Fall von Frankfurt 

betrifft dies die Verlängerung der Linie 36 oder 30 (statt 

OF-50) von Frankfurt Hainer Weg nach Gravenbruch, in 

jenem von Offenbach die Linie 106 von der Sprendlinger 

Landstraße nach Gravenbruch (statt neue Linie 661 E). 

Zusätzliche Kurse in diese Städte mit einer zusätzlichen 

Linie bedürfen hingegen der Zustimmung der Städte. 

Die heute angebotenen 30-Minuten-Takte von/nach 

Gravenbruch könnten durch die Verlängerungen der 

städtischen Linien mit je einem zusätzlichen Fahrzeug 

angeboten werden. Damit könnten 2 Fahrzeuge einge-

spart werden. 

Stufen «Basis» und «Standard» 

Heute wird auf einigen Linien auch während der NVZ über 

den Grundtakt (60-Min.) hinaus ein 30-Min.-Takt 

angeboten. Künftig ist vorgesehen, auf fast allen Linien im 

Westkreis über den ganzen Tag ein Angebot in der Stufe 

«Standard» (30-Min.-Takt) anzubieten, dazu zählen: 

 die drei Linien des «Y» (Rückgrat), 

 die Linien mit Verbindungsfunktion zu anderen 

Mittelzentren, 

 die Linien mit Verbindungsfunktion zu den 

Oberzentren (Frankfurt, Offenbach, Darmstadt), 

 die Linien OF-64 sowie 651 mit 

Verbindungsfunktion zum Flughafen  

 wie auch die Linien auf städtischen Hauptachsen. 

Flughafenanbindung 

Die Flughafenanbindung basiert auf den folgenden 

Linien: 

 Neue / verlängerte Linie 265 / X 17 (statt OF-67) 

 Linie 651 

 Linie OF-64 

Zusätzlich wird eine Linie OF-64 E (Dreieich Buchschlag Bf 

– Flughafen CargoCity Süd) zur Anbindung des südlichen 

Flughafenbereichs als sinnvoll erachtet. Hierzu wäre 
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jedoch eine Beteiligung von Fraport/TraffiQ und/oder von 

in der CargoCity Süd ansässigen Firmen notwendig. 

Neu stellen sich die Fragen der Flughafenanbindung mit 

der ca. 2021 geplanten Inbetriebnahme der ersten 

Baustufe des Terminals 3 im Südbereich. Gleichzeitig ist die 

Inbetriebnahme eines Personentransportsystems (PTS) 

zwischen dem Terminal 3 und dem Terminal 1 / Fern-/ 

Regionalbahnhof über das Terminal 2 geplant. 

Beurteilung des Konzepts NVP 2016 ff. 

Vorteile Nachteile 

Einfacheres, verständliches Liniennetz Anbindung des Langener Lutherplatzes an Neu-Isenburg 

entfällt 

Konsequente Führung der Linien auf den Hauptachsen 

(keine peripheren Routen) 

Busverbindung zwischen Götzenhain und Offenthal 

entfällt 

Neue Direktverbindung zwischen Götzenhain – 

Dreieichenhain und Hauptachse Sprendlingen – Neu-

Isenburg 

Umsteigefreie Busverbindungen von Egelsbach zum 

Langener Krankenhaus sowie nach Dreieich und Neu-

Isenburg entfallen 

Neue Direktverbindung zwischen Neu-Isenburg und 

Offenbach, ohne Stichfahrt 

Direktverbindungen entfallen 

 Dreieichenhain – Flughafen 

 Gravenbruch (Kreuzung) – Dietzenbach 

Neue Direktverbindungen zwischen Dietzenbach, Neu-

Isenburg und dem Flughafen 

 

Neue Direktverbindung zwischen Buchschlag und der 

CargoCity Süd (optional) 

 

Neue, «schnelle» Verbindung Dietzenbach – Langen (ca. 

32 statt 39 Min. Fahrzeit, siehe auch Teilgebiet Mitte) 

 

Konsequente Anschlüsse an die S-Bahn an den drei 

Verknüpfungspunkten Neu-Isenburg, Dreieich-

Buchschlag und Langen 

 

Höhere Fahrplanstabilität durch kürzere Linien  

Optimierte Fahrzeugumläufe  

Einsparungen durch Aufhebung von peripheren 

Verbindungen und Parallelerschließungen sowie sehr 

nachfrageschwachen Linienabschnitten 

 

Tabelle 46: Vor- und Nachteile des geplanten ÖPNV-Konzepts 2016 ff im Bereich West 
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Auswirkungen auf den Schülerverkehr 

Weibelfeldschule, Dreieich 

 Weiterhin mit drei Linien erschlossen, Zeitlagen 

ändern sich nur um einige Minuten. 

 Bus-Direktverbindung aus Offenthal fällt weg, 

Verbindung ist jedoch mit Dreieichbahn abgedeckt. 

Heinrich-Heine-Schule und Ricarda-Huch-Schule Dreieich 

 Weiterhin mit mehreren Linien erschlossen 

Goetheschule Neu-Isenburg 

 Weiterhin mit Buslinie OF-51 erschlossen 

Adolf-Reichwein-Schule Langen: 

 Weiterhin mit Linie 663 A von Dreieich – Neu-

Isenburg erschlossen 

 Direktverbindung aus Egelsbach mit Linie 662 

Dreieichschule Langen: 

 Weiterhin mit Linien 663 A, OF-99 und OF-71 

erschlossen 

 Direktverbindung aus Egelsbach mit Linie 662 

Albert-Einstein-Schule Langen: 

 Weiterhin mit Linie OF-71 erschlossen. 

 Offen sind die 2 Schülerkurse morgens mit OF-75 

Für den Schülerverkehr sind ausreichende Kapazitäten zur 

Verfügung zu stellen. Dazu sind nebst Zusatzkursen auch 

die Gefäßgrößen zu diskutieren. 

7.8.4 Begleitmaßnahmen 

Notwendige Infrastrukturmaßnahmen 

 Prüfung der künftigen Haltestellenausgestaltung 

am Isenburgzentrum, insb. Betrachtung der 

Umsteigebeziehungen / Übergangszeiten / 

Zugänglichkeit / Orientierung 

 LSA-Bevorrechtigung 

Haltestellen 

Dreieich 

Mit der neuen Führung der Linie OF-64 ist eine neue 

Haltestelle im Bereich des Bahnhofs Dreieich-

Sprendlingen zu prüfen. Dies in erster Linie zur 

Erschließung der umliegenden Siedlungsgebiete. Die 

Verknüpfung mit der Bahn ist untergeordnet, da diese am 

Bahnhof Buchschlag stattfindet. 

Neu-Isenburg 

Mit der angestrebten Führung der Linien 663 A und 663 B 

über die Hugenottenallee zur Bahnhofstraße wären zwei 

neue Haltestellen auf der Bahnhofstraße vorzusehen, eine 

davon möglichst beim Knoten mit der Hugenottenallee 

zur Erschließung des Rathauses.  

Neue Haltestellen an der Bahnhofstraße: 

 beim Knoten Hugenottenallee (Ersatz Haltestelle 

Rathaus) 

 zweite Haltestelle weiter westlich, z.B. auf Höhe 

Zeppelinstraße 

Langen 

Die Haltestellenabfolge ist im zentralen Bereich teilweise 

sehr kurz.  

Im Hinblick auf den Charakter der Hauptlinien sollten Lage 

und Abstände der Haltestellen überprüft werden. 

Zweckmäßige Infrastrukturmaßnahmen 

Zu prüfen sind folgende Maßnahmen: 

 Verbesserung der Infrastrukturen sowie der 

Orientierung an einzelnen Haltepunkten der 

Dreieichbahn 

 Maßnahmen zur Busbevorzugung (v.a. auf den 

Hauptachsen): 

- LSA-Knoten Forsthaus: Linksabbiegen von 

Dietzenbach nach Neu-Isenburg (neu Linie 265 

/ X 17) 

- Knoten Sprendlingen Süd, künftig auch Linie 

OF-64 vom Bahnhof Buchschlag herkommend 

 Aufwertung der Haltestelle «Neu-Isenburg 

Gewerbegebiet Ost» bzw. Aufwertung der 

Unterführung / Zugänglichkeit 

Gefäßgrößen (Kapazitäten der Fahrzeuge) 

Um steigende und auch sehr punktuell vorhandene 

Nachfragen zu bewältigen, ist neben weiteren 

Taktverdichtungen oder Zusatzkursen / Beiwagen im 

weiteren Schritt im Vorfeld von Vergabeverfahren der 

Einsatz größerer Fahrzeuge zu prüfen (Gelenkbusse statt 

Normalbusse). 
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7.8.5 Weitergehende Abklärungen (Prüfauftrag) 

Neu-Isenburg 

Möglichkeit zur Führung der Linien 663 A und 663 B in 

Neu-Isenburg durch die Hugenottenallee auf die Bahn-

hofstraße prüfen, um so die Erschließung des Rathauses 

mit einer Haltestelle an der Kreuzung Hugenottenallee / 

Bahnhofstraße sicherzustellen (Fußweg von 150m zum 

Rathaus). 

Die Bahnhofstraße müsste zwischen Taunusstraße und 

Hugenottenallee für den Bus in beide Richtungen 

befahrbar sein. 

Dreieich 

Die Route auf Linie OF-64 zwischen Sprendlingen und 

Dreieich-Buchschlag Bf West: Im Vordergrund steht 

gemäß den kreisweit angewendeten Netzgestal-

tungsgrundsätzen eine neue, gestreckte Route via Hainer 

Trift, ohne die Bedienung des Bahnhofs Ost. Dadurch 

verkürzt sich die Route um ca. 800m, die Fahrzeit um ca. 3 

Minuten. 

Die Frage der zweckmäßigen Linienführung muss auch im 

Zusammenhang mit der Vermeidung der Staustrecke (vor 

dem Bahnübergang) untersucht werden. 

 Die detaillierte Linienführung im Nordwesten 

Sprendlingens ist noch zu klären. Neben dem 

Berliner Ring ist - wenn möglich - auch das Gebiet 

Hirschsprung zu erschließen. 

 Optimierungen der Fahrzeugumläufe sind zu 

prüfen. 

Der Wendepunkt der optional neuen Linie CargoCity Süd 

– Buchschlag (64 E) ist auf den Plänen auf der Ostseite 

eingezeichnet, wo eine Wendeschlaufe besteht. Dies geht 

zulasten schlanker Umsteigebeziehungen, daher wird 

empfohlen, auf der Westseite des Bahnhofs Buchschlag 

eine Wendemöglichkeit zu schaffen. 

Es wird als mögliche Optimierung der Erschließung der 

CargoCity Süd auch die Prüfung einer Verknüpfung der 

Linie 67 (Mörfelden – CargoCity Süd) mit der neuen 

(optionalen) Linie von Buchschlag zur CargoCity Süd 

empfohlen. Eine Linie Walldorf Bf – CargoCity Süd – 

Buchschlag Bf dürfte mit 3 Fahrzeugen im 30-Min.-Takt 

mit guten Anschlüssen in Buchschlag und Walldorf (in 

Richtung Groß-Gerau) möglich sein. 
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7.8.6 Zusammenfassung der Veränderungen 

Neu Isenburg 

 Räumliche  

Erschließung 

Verbindung /  

Fahrzeit 

Anbindung Bahn Angebot (Takt) Betriebszeit 

265/X 17 

(heute 

OF-95) 

Neu-Isenburg 

Zentrum 

Neu Flughafen  30-Min.-Takt Neu Abend-

angebot gem. 

«Standard»? 

 Neu-Isenburg Bf West S3 nach Frankfurt 30-Min.-Takt  

 Dietzenbach Mitte Bf S2 nach Frankfurt 30-Min.-Takt  

651 Neu-Isenburg Neu-Isenburg Bf West 

– Flughafen 

S4 nach Frankfurt 

S3 nach DA 

30-Min.-Takt  

  Obertshausen Bf S1 nach Frankfurt 

und Rödermark 

30-Min.-Takt  

653 Neu-Isenburg 

Zentrum 

Gewerbegebiet Ost 

Frankfurt Bf Süd  30-Min.-Takt   

661 Neu-Isenburg  

Zentrum 

Offenbach 

Marktplatz 

 30-Min.-Takt  

661 E Gravenbruch Offenbach 

Marktplatz 

S2 nach Frankfurt 30-Min.-Takt Neu Abend-

angebot gem. 

«Standard»? 

663 A Neu-Isenburg  

Zentrum 

Neu-Isenburg Bf Ost S3 

nach Frankfurt 

Neu 15-Min.-

Takt integral 

Neu-Isenburg Bf 

– Sprendlingen 

 

  Sprendlingen 

(– Langen Bf) 

 

(S3 nach 

Darmstadt) 

 

663 B 

(heute 

653) 

Neu-Isenburg  

Zentrum 

Neu 

Neu-Isenburg Bf Ost 

Neu S4 

nach Frankfurt 

 

  Sprendlingen, Drei-

eichen-, Götzenhain 

  

OF-51 Gravenbruch Neu-Isenburg 

Zentrum 

 30-Min.-Takt  

 Zeppelinheim Neu-Isenburg 

Zentrum 

 30-Min.-Takt  

OF-53 Gewerbegebiet 

Südwest 

Neu-Isenburg Bf West S3/S4 nach 

Frankfurt 

15-Min.-Takt  

  Gewerbegebiet  

Sprendlingen 

Nordost 

 30-Min.-Takt  

Tabelle 47: Veränderungen «auf einen Blick» in Neu-Isenburg 

 

 Schlechtere Erschließung bzw. wegfallende 

Haltestellen in den äußeren nördlichen 

Siedlungsgebieten sowie am Siedlungsrand beim 

südwestlichen Gewerbegebiet 

 Neu separater Ast (661 E) Gravenbruch – Offenbach 

 Kürzere Fahrzeiten 

- Neu-Isenburg – Offenbach (661), da Bedienung 

von Gravenbruch entfällt  

- auf Linie 265 / X 17 (heute OF-95) durch 

gestreckte Fahrrouten 

- auf Linie OF-51 durch konsequente Routen via 

Carl-Ulrich-Straße und Offenbacher Straße 
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Dreieich 

 Räumliche  

Erschließung 

Verbindung / 

Fahrzeit 

Anbindung 

Bahn 

Angebot (Takt) Betriebszeit 

OF-64  Sprendlingen  

Nordwest 

Neu Dreieich Bf 

Neu Flughafen 

Neu S4 nach 

Frankfurt und S3 

nach Darmstadt 

30-Min.-Takt  

 Sprendlingen  Dreieich-Buchschlag 

Bf – Flughafen 

S4 nach 

Frankfurt 

S3 nach 

Darmstadt 

30-Min.-Takt  

OF-96 B Offenthal Neu  

Dietzenbach Mitte Bf  

Neu HVZ S2  

nach Frankfurt 

30'-Takt integral  

  Neu Langen Bf Neu S3 nach 

Darmstadt 

30-Min.-Takt  

OF-99 Dreieichenhain 

Götzenhain 

Dietzenbach Mitte Bf S2 nach 

Frankfurt 

30-Min.-Takt  

  Langen Bf S4 nach 

Frankfurt 

30-Min.-Takt  

661 Sprendlingen Neu-Isenburg 

Offenbach Markplatz 

 30-Min.-Takt  

  Langen Bf Neu S3  

nach Darmstadt 

30-Min.-Takt  

663 A 

 

Sprendlingen Neu-Isenburg Bf Ost S3  

nach Frankfurt 

Neu 15-Min.-

Takt  

integral  

(mit L. 663 B) 

 

  Langen Bf Neu S4  

nach Frankfurt 

Neu 15-Min.-

Takt  

integral  

(mit L. 661) 

 

663 B 

(heute 653) 

Götzenhain 

Dreieichenhain 

Sprendlingen 

Neu  

Neu-Isenburg Bf Ost 

Neu S4  

nach Frankfurt 

30-Min.-Takt  

Dreieichbahn Götzenhain Frankfurt  30-/60-Min.-

Takt 

 

OF-53 Gewerbegebiet 

Nordost 

Neu-Isenburg Bf 

West 

S3/S4  

nach Frankfurt 

30-Min.-Takt  

Tabelle 48: Veränderungen «auf einen Blick» in Dreieich 

 

 Die Bedienung der Haltestellen im Gebiet 

Hirschsprung (Tannenweg, Kirche St. Stephan) ist im 

Rahmen des Erschließungskonzepts der Linie OF-64 

noch zu definieren 

 Direkte Verbindung ab 2016 mit der Dreieichbahn 

nach Frankfurt; Verbindung Götzenhain – Frankfurt 

Süd entfällt 

 Linie OF-53 Neu-Isenburg Bf – Gewerbegebiet Süd – 

Sprendlingen Gewerbegebiet Nordost wegen der 

verstärkten Bedienung innerhalb von Neu-Isenburg 

neu als (gemeinsame) Ortslinie 
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Langen 

 Räumliche  

Erschließung 

Verbindung /  

Fahrzeit 

Anbindung Bahn Angebot (Takt) Betriebszeit 

OF-96 B Langen Neu Langen Bf Neu S3  

nach Darmstadt 

30-Min.-Takt  

  Neu Offenthal 

Neu Dietzenbach 

Mitte Bf 

 

HVZ S2 nach 

Frankfurt 

30'-Takt integral  

OF-99 Langen Langen Bf S4 nach 

Frankfurt 

30-Min.-Takt  

  Dreieichenhain 

Götzenhain 

 30-Min-Takt  

  Dietzenbach Mitte Bf S2 nach 

Frankfurt 

30-Min.-Takt  

661 Langen Langen Bf Neu S3  

nach Darmstadt 

30-Min.-Takt  

  Sprendlingen  – 

Neu-Isenburg –  

Offenbach 

Marktplatz  

 Neu 15-Min.-Takt  

integral bis IZ 

 

662 Langen Mörfelden  60-Min.-Takt 

integral 

 

  Egelsbach – 

Darmstadt Arheilgen 

 60-Min.-Takt 

integral 

 

663 A Langen Langen Bf Neu S4  

nach Frankfurt 

30-Min.-Takt  

  Sprendlingen – 

Neu-Isenburg Bf 

S3  

nach Frankfurt 

Neu 15-Min.-Takt  

integral bis IZ 

 

71 

71 

72 

Linden 

Steinberg 

Neurott 

  30-Min.-Takt  

Tabelle 49: Veränderungen «auf einen Blick» in Langen 

 Alle Haltestellen weiterhin bedient (mit Haupt- und 

Ortslinien), Ausnahme: Wiesenstraße 

 Verbindung nach Dietzenbach mit verlängerter 

Linie OF-96 B deutlich schneller als mit Linie OF-99 

 

Egelsbach 

 Räumliche  

Erschließung 

Verbindung /  

Fahrzeit 

Anbindung Bahn Angebot (Takt) Betriebszeit 

662 Egelsbach Ost  

Egelsbach Süd 

Langen Zentrum, 

Schulen, Neu Bahnhof 

 60-Min.-Takt 

integral 

 

  Darmstadt  

Arheilgen 

 60-Min.-Takt 

integral 

 

OF-73 Egelsbach Ost  

Egelsbach Süd 

Egelsbach Bf S3 nach Frankfurt 

S3 nach DA 

30-Min.-Takt  

Tabelle 50: Veränderungen «auf einen Blick» in Egelsbach 

 Alle Haltestellen werden weiterhin bedient  Optimale Anschlüsse in Langen an Linie 661 nach 

Neu-Isenburg und an neue Linie OF-96 B nach 

Dietzenbach 
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7.9 Angebotsstufen und Auslegung 

7.9.1 Hauptlinien / Ortserschließung und 

Stufenmodell 

Mit den eingangs vorgenommenen Definitionen von 

Haupt- und Ortslinien und den vier Stufen lassen sich die 

möglichen künftigen Verantwortungsbereiche von Kreis 

und Kommunen wie folgt zuordnen:

 

 Innerhalb  

der Erschließungsbereiche von 

Außerhalb  

der Erschließungsbereiche 

 Bahn Hauptlinien Bus Ortserschließung 1) 

Funktion 

 

Stufe 

Regionales  

Rückgrat 

Zubringer 

Bahn 

Anbindung 

Zentrum 

Verbindung 

Städte 

Erschließung 

Dichtepunkte 
2) 

Erschließung 

«Fläche» 3) 

«Basis»  Integraler 60-Min.-Takt  

«Standard» Verdichtung zum 30-Min.-Takt   

«Schwerpunkte» (zeitweise) Verdichtung zum 15-Min.-Takt 4)   

«Lokale  

Ergänzungen» 

Zusätzliche Verdichtung bzw.  

Feinerschließung durch Ortslinien 

Ergänzende (periphere,) bzw. 

Randerschließung 

Abbildung 70: Zuordnung der grundlegenden Verantwortlichkeiten 

Erläuterungen 

1) durch Ortslinien (wie heute «Stadtbuslinien»), Verlängerung von Hauptlinien und flexible Bedienung (AST u.ä.) möglich 

2) Wohnschwerpunkte sowie dichte Gewerbegebiete; mit den Funktionen «Zubringer Bahn» (und evtl. «Anbindung 

Zentrum», sofern nicht anders möglich) 

3) Dünnbesiedelte Zonen (EFH) und flächige Gewerbezonen 

4) ggf. durch zusätzliche Linien 
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7.9.2 Räumliche Wirkung des Stufenmodells

Anwendung des Modells

Die obigen Beschreibungen der Stufen lassen sich 

hinsichtlich der Merkmale weiter präzisieren. 

Zu ergänzen sind die Stufen durch die bisher angestellten 

Überlegungen zur Bestellung bzw. Finanzierung des 

ÖPNV. Ein sinnfälliger Vorschlag aufgrund der jeweiligen 

Funktionen und Planungsverantwortung wäre 

beispielsweise: 

 Die Stufe «Basis» im Sinne der Daseinsfunktion als 

Verantwortungsbereich des Kreises Offenbach 

aufzufassen und diese Linien auch durch ihn 

wirtschaftlich zu verantworten; 

 Die Stufe «Lokale Ergänzung» hingegen konsequent 

in die finanzielle Verantwortung der «Besteller», 

also der jeweiligen Kommunen zu geben. 

 Für die Stufe «Standard» ist die (Co-) Finanzierung 

zwischen dem Kreis und den Kommunen zu 

diskutieren und festzulegen. 

Naheliegend ist für die Stufe «Standard» die Anwendung 

eines Verteilschlüssels, der sich auf die konkrete 

Bedienungsqualität in der jeweiligen Kommune bezieht. 

Kenngrößen könnten insbesondere die Anzahl der Halte-

stellenabfahrten pro Tag sein, wie sie in vielen Gebieten 

angewendet wird. 

Als Übersicht dient nachfolgende Abbildung: 

 

 

 

Merkmale 

Stufe 

Auslegung Merkmale / Grenzwerte Bestellung / Finanzierung 

(bisherige Denkansätze) 

«Basis» Flächendeckend im Kreis 

(mit Ausnahmen) 

Einheitlicher Mindest-

standard für alle Linien 

Größerer Erschließungsbereich 

der Linie (n), maximal zumut-

bare Anmarschwege zur 

Haltestelle 

 Bahn:  1.000 m 

 Bus:  500 m (1'000 m) 

«Solidarisch» über den ganzen Kreis 

«Standard» Anwendung im Kreis 

Gezielt höhere Ange-

botsqualität bei ÖPNV-

geeigneten Strukturen 

und Potenzialen 

Kleinerer Erschließungsbereich 

der Linie (n) 

Max. Anmarschwege 

 Bus:  500 m  

Mischung aus «solidarisch» und 

differenziert nach 

Bedienungsdichte 

«Schwer-

punkte» 

Auf einzelne Achsen / 

Linien bezogen 

Erweiterung Netz 

und/oder dichteres 

Angebot 

Guter Kostendeckungsgrad 

Maximale Anmarschwege 

differenziert nach Funktionen 

«Separat» aus verkehrs-

planerischen Zielsetzungen des 

Kreises und / oder von mehreren 

Kommunen 

«Lokale  

Ergänzungen» 

Verbesserungen durch 

 Erschließungswirkung 

(kürzere Wege) 

 Bedienungszeiten 

 dichteres Angebot 

Ergänzungen müssen mit 

oberen drei Stufen abgestimmt 

sein, maximale Anmarschwege 

Bus:  300 m  

«Verursachungsbezogen»  

durch lokale Besteller 

Tabelle 51: Übersicht Stufenmodell mit Anwendungsbereichen 
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7.9.3 Auslegung der Angebotsstufen (Mengengerüst) 

Grundlegende Hinweise

Die Betriebszeiten beziehen sich auf den für den 

Linienabschnitt maßgebenden Zentrumsort oder 

Verknüpfungspunkt mit der Bahn, bezogen auf die 

jeweilige Haupt-Nachfragerichtung. 

Der 1. Kurs könnte je nach Fahrplanraster unter der Woche 

effektiv bereits kurz nach 5 Uhr am Verknüpfungspunkt / 

im Zentrumsort ankommen, am Wochenende kurz nach 7 

Uhr. 

Der Betriebsbeginn ist gestaffelt: Am Samstag und (bei der 

Stufe «Standard» am Sonntag) zwei Stunden später als 

unter der Woche. 

Hinweise zu Stufe Basis 

Bei der Stufe Basis ist am Abend und am Sonntag kein 

Angebot vorgesehen. 

Hinweise zu Stufe Standard 

Auf Stufe «Standard» setzt die Verdichtung am Morgen 30 

Min. später als der Grundtakt ein, und sie endet 1.5 

Stunden früher. 

Soll die Verdichtung nicht integral über den ganzen Tag, 

sondern nur in den Hauptverkehrszeiten erfolgen, wird 

einerseits vorgeschlagen, am Vormittag ab ca. 9 Uhr bis ca. 

12 Uhr nur den stündlichen Grundtakt zu fahren. 

Mit der am Vormittag klar dominierenden Haupt-

Nachfragerichtung (zum Zentrumsort) können sich die 

Fahrgäste bzgl. der Abfahrten ab Wohnort eher nach dem 

Stundentakt ausrichten. 

Andererseits sollen die zusätzlichen Kurse am Nachmittag 

nicht wie heute erst ab ca. 16 Uhr verkehren, sondern 

bereits ab ca. 12 Uhr. Damit kann den 

Nachfragebedürfnissen sowohl des Pendler- und Einkaufs-

verkehrs als auch des Schülerverkehrs entsprochen 

werden. Vielfach werden bereits heute anfangs Nach-

mittag zusätzliche Schülerkurse angeboten. 

Das Abendangebot (bei der Stufe «Standard») schließt 

nahtlos an das Tagesangebot an und beginnt generell um 

ca. 20 Uhr. 

Das Abendangebot bezieht sich mindestens auf die Haupt-

Nachfragerichtung (sog. «Abbringer»). 

Vor dem Hintergrund der geplanten Angebotsausbauten 

bei der S-Bahn wird vorgeschlagen, am Samstag und 

optional auch in den Nächten von Freitag auf Samstag die 

Betriebszeit um 2 Stunden zu verlängern. 

Es ist bei Linien ohne Verbindungsfunktion denkbar, am 

Abend 

 vom Linienbetrieb abzugehen und AST oder andere 

flexible Betriebsformen einzurichten, 

 das Angebot nur in der Haupt-Nachfragerichtung 

(d.h. ab Zentrumsort/ Verknüpfungspunkt) zu 

gewährleisten. 

Am Abend ist die Nachfrage aus einer Wohngemeinde in 

den Zentrumsort erfahrungsgemäß sehr klein. 

Gerade bei sehr hohen Betriebskosten eines 

konventionellen Linienbetriebs ist es aus planerischer Sicht 

vertretbar, am Abend nur noch die Haupt-

Nachfragerichtung zu berücksichtigen (z. B. mit dem 

Konzept der «flexiblen Anschlusssterne»). 
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Betriebszeiten bei der Stufe «Basis»

Das Fahrplanangebot, bezogen auf den maßgebenden 

Zentrumsort bzw. Verknüpfungspunkt, umfasst die 

Zeitspannen zwischen Ankunft des jeweils 1. Kurses am 

Zentrumsort/Verknüpfungspunkt und Abfahrt des jeweils 

letzten Kurses vom Zentrumsort/Verknüpfungspunkt 

  

Basis Takt Betriebszeit Anzahl Kurse 

 

Zeitbereich 

 1. Kurs 

Ankunft 

spätestens 

letzter Kurs 

Abfahrt 

frühestens 

Pro Tag und  

Richtung 

Montag – Freitag 60' 06.00 19.30 15 

Samstag 60' 08.00 19.30 13 

Sonn-/Feiertag  kein Angebot - 

Abend  kein Angebot - 

Tabelle 52: Festlegung der Anzahl Kurse bei der Stufe «Basis» 

 

Betriebszeiten bei der Stufe «Standard»

Das Fahrplanangebot, bezogen auf den maßgebenden 

Zentrumsort bzw. Verknüpfungspunkt, umfasst die 

Zeitspannen zwischen Ankunft des jeweils 1. Kurses am 

Zentrumsort/Verknüpfungspunkt und Abfahrt des jeweils 

letzten Kurses vom Zentrumsort/Verknüpfungspunkt. 

 

Standard Takt Betriebszeit Anzahl Kurse 

 

Zeitbereich 

 1. Kurs 

Ankunft 

spätestens 

letzter Kurs 

Abfahrt 

frühestens 

Pro Tag und  

Richtung 

Montag – Freitag     

 Basis 60' 06.00 19.30 15 

 Verdichtung zum 

Standard 

60'    

- integral (Vi)  6.30 18.00 13 

- teilweise (Vt)  mit Lücke zwischen 9 und 12 10 

 Abend Mo – Fr 60'  23.30 4 

Samstag     

• Basis 60' 08.00 19.30 13 

• Abend 60'  01.30 6 

Sonn-/Feiertag     

• Tag 60' 08.00 19.30 13 

• Abend 60'  23.30 4 

Tabelle 53: Festlegung der Anzahl Kurse bei der Stufe «Standard 
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7.10 Betriebliche Machbarkeit (Netzgrafik)

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Überprüfung der 

Vorschläge um Empfehlungen zur zukünftigen Netzge-

staltung im Hinblick auf ihre grundsätzliche betriebliche 

Machbarkeit. 

Hierbei sind insbesondere die Anschlüssen von Bussen und 

Bahnen bzw. von Bus auf Bus von Interesse, die einen 

gesicherten Übergang ermöglichen sollen. Diese Netz-

grafiken sind bei den weitergehenden Planungen und der 

Umsetzung des Netzes zu berücksichtigen.

 

 

 

Abbildung 71: Netzgrafik als Vorschlag zur betrieblichen Prüfung und Umsetzung  Anlage 22 

 

 

7.11 Grobabschätzung der Nachfrage

Grobe Nachfrageabschätzung

Die Nachfragezunahme durch das neue Konzept darf in 

gewissen Teilgebieten (Ost, Mitte, West) durchaus höher 

angenommen werden (+ 10 – 20 %) als in einer ersten 

Schätzung (+5 %) beziffert. 

Eine klare Nachfragezunahme darf insbesondere bei den 

Ortslinien in Dietzenbach erwartet werden, da sie besser 

von den Hauptlinien differenziert sind und größere eigene 

Bedienungsgebiete haben. 

Nachteile, die zu Nachfragerückgängen führen könnten, 

sind praktisch nur in den künftig schlechter erschlossenen 

Siedlungsrandgebieten mit geringerer Siedlungsdichte 

(Lämmerspiel, Rodgau Ost, Dietzenbach Nordwest, Neu-

Lenaburg Nord) zu erwarten.  
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Gleichwohl werden diese Gebiete nicht «abgehängt», 

sondern es resultieren teilweise – entsprechend der 

Grundsätze zu den kreisweit einheitlichen Standards – 

längere Anmarschwege (die z.B. in Obertshausen bereits 

heute auch schon vorhanden sind). 

Im Fall, dass nur die Stufe «Basis» angeboten würde, d.h. 

der 60-Min.-Takt sowie die aus Kapazitätsgründen not-

wendigen Verdichtungen – namentlich wegen des 

Schülerverkehrs – muss erfahrungsgemäß von einem 

deutlichen Nachfragerückgang (- 20 %) ausgegangen 

werden. 

Nachfrageabschätzung nach Teilgebieten 

Die Quantifizierung der Nachfrageveränderungen 

gestaltet sich naturgemäß schwierig, weil sie auch mit 

vielen anderen Faktoren (z. B. Pünktlichkeit, aber auch 

Marketing) zusammenhängt. 

Ähnlich wie bei der Zusammenstellung der Merkmale je 

Kommunen wird vereinfachend von drei Nachfrage-

entwicklungen ausgegangen: 

 unverändert 

 leichte Zunahme (bis ca. 10 %), oder ausgeprägte 

Zunahme (über 10 %) 

 Abnahme 

 

Teilgebiet Nordost 

 Leichte Nachfragezuwächse durch die konsequente 

Anbindung der Linie 120 A in Mühlheim Bf Nord 

(und auch an das Zentrum)  

 Verlagerungen  

- auf dem Abschnitt Lämmerspiel von der 

Stadtbuslinie auf die Linie 120 B 

- im Quartier «Markwald» von der Linie 120 B auf 

die neue Ortslinie 

 Leichte Abnahme durch die schlechtere 

Erschließung der östlichsten Gebiete in Lämmerspiel 

(mit geringer Siedlungsdichte) 

Fazit: 

Nachfrage insgesamt (Haupt- und Ortslinie) etwa gleich 

Teilgebiet Ost 

 Nachfragezuwächse u. a. durch  

- die Verdichtung des Angebots auf den Linien 

OF-85 und 86 zum integralen 30-Min.-Takt ab 

12 Uhr 

- neu halbstündliche, direktere Anbindung von 

Zellhausen an Seligenstadt 

- neu umsteigefreie Anbindung von Zellhausen 

an Obertshausen 

- neu konsequente Anschlüsse für Mainflingen in 

Seligenstadt an die Odenwaldbahn 

- die Verdichtung des Abschnitts Seligenstadt – 

Jügesheim auf den 30-Min.-Takt 

 Verlagerungen 

- vom entfallenden Abschnitt der Linie 567 

(Klein-Krotzenburg – Zellhausen) auf die Linien 

OF-85 und 86  

 Leichte Abnahme der Nachfrage von Seligenstadt 

nach Hanau, durch die (vermehrte) Verlagerung auf 

die Odenwaldbahn 

Fazit: 

leichte Nachfragezunahme zu erwarten 

 

Teilgebiet Rodgau 

 Leichte Nachfragezuwächse durch  

- die Verdichtung des Abschnitts Jügesheim – 

Seligenstadt auf den 30-Min.-Takt 

- die gestreckter Führung der Linie OF-99 in 

Jügesheim und Dietzenbach 

 Verlagerungen  

- auf dem Abschnitt Jügesheim – Nieder-Roden 

von der Linie OF-99 auf die Ortslinie 

Fazit: 

Nachfrage insgesamt (Haupt- und Ortslinie) etwa gleich 
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Teilgebiet Mitte 

 Ausgeprägte Nachfragezuwächse u. a. durch  

- die deutlich schnellere Verbindung von 

Dietzenbach nach Neu-Isenburg 

- die neue Anbindung von Dietzenbach an den 

Flughafen 

- die deutlich schnellere Anbindung von 

Dietzenbach nach Langen mit der Linie OF-96 B, 

verbunden mit dem optimalen Anschluss an die 

S-Bahn-Linie 3 nach Darmstadt 

- die direktere Anbindung des südwestlichen 

Siedlungsgebiets von Heusenstamm an die S-

Bahn-Linie 2 nach Frankfurt 

 Verlagerungen  

- von der Linie OF-95 im westlichen 

Siedlungsgebiet von Dietzenbach auf die 

gestreckter geführte Orts-linie 

 Leichte Abnahme durch die schlechtere 

Erschließung der nordwestlichen Siedlungsgebiete 

in Dietzenbach 

Fazit: 

ausgeprägte Nachfragezunahme bei Haupt- und 

insbesondere Ortslinien zu erwarten 

 

Teilgebiet West 

 Ausgeprägte Nachfragezuwächse u. a. durch  

- wesentlich schnellere Verbindung von Neu-

Isenburg nach Offenbach (ohne Umweg via 

Gravenbruch) sowie nach Dietzenbach 

- schnellere und z. T. neue direkte Verbindungen 

von Dreieichenhain und Götzenhain nach Neu-

Isenburg 

- neue Anbindung von Sprendlingen Nordwest 

an den Flughafen 

- Verzicht auf die Umwege, auch zwischen 

Zeppelinheim bzw. Gravenbruch und Neu-

Isenburg Zentrum 

- integralen 15-Min.-Takt zwischen Langen und 

Neu-Isenburg 

- Anschlüsse in Langen an die S-Bahn-Linie 3 nach 

Frankfurt 

 Leichte Abnahme durch die schlechtere 

Erschließung der Siedlungs-Randgebiete in Neu-

Isenburg (Norden) und Dreieich 

Fazit: 

ausgeprägte Nachfragezunahme bei den Haupt- und 

Ortslinien zu erwarten 
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8. Maßnahmenkonzept zu sonstigen Anforderungen und 

Standards 

8.1 Strategische Maßnahmen 

Zusammenführung von Kompetenzen 

Organisatorisches Ziel sollte es sein, zur Hebung von 

Synergien und Abbau von Reibungsverlusten zum Wohle 

der ÖPNV-Nutzer im Kreis die Rolle der kvgOF als zustän-

diger Aufgabenträgerorganisation zu stärken und ihr nach 

Maßgabe des Hessischen ÖPNVG die entsprechenden 

hoheitliche Bestellkompetenz für die zu lokalisierenden 

Verkehre sowie das Vertrags- und  Qualitätscontrolling für 

die Stadtverkehre als Sachwalter ihrer Gesellschafter zu 

übertragen. Der Gesellschaftsvertrag der kvgOF sieht die 

Möglichkeit der Übertragung weiterer Kompetenzen 

durch die Gesellschafter ausdrücklich vor. 

Ebenfalls kann angedacht werden, der kvgOF auch für die 

Stadtverkehre die hoheitliche Bestellkompetenz zu 

übertragen unter Rückgriff auf das in der EU VO 1370/07 

verankerte Instrument der Direktvergabe durch eine"  

Gruppe von Behörden". Allerdings wäre hierfür eine 

vertiefte rechtliche Prüfung notwendig. 

Verbesserung der Verkehrssteuerung und 

Fahrgastinformation durch regionale Leitzentrale 

Beim Aufbau einer regionalen Leitstelle ist zu 

berücksichtigen, dass der Aufbau einer eigenen Verkehrs-

leitstelle für das Kreisgebot entsprechende Investitionen 

und laufende Kosten durch die Vorhaltung eigenen 

Personals notwendig machen. Daher sollte die Einbindung 

in eine existierende Verkehrslenkung bestehender 

Leitstelleninfrastrukturen in benachbarten Gebietskörper-

schaften geprüft werden (z.B. Darmstadt oder Offenbach). 

Andererseits wäre abzuwägen, inwieweit sich die 

vorgenannten Ziele besser durch eine Kooperation mit 

den Aufgabenträgern/Aufgabenträgerorganisationen in 

benachbarten Gebietskörperschaften realisieren lassen, 

die gemeinsam und mit vergleichbaren Anforderungen 

eine angemessene Leitzentrale aufbauen und betreiben. 

Verstärkung der Zusammenarbeit mit anderen 

Gebietskörperschaften 

Nach erfolgter Umsetzung der vorgeschlagenen Maß-

nahmen wäre zu prüfen, inwieweit eine Zusammen-

führung mit den Aufgabenträgerorganisation benach-

barter Kreise und kreisfreier Städte nach Maßgabe des § 6 

Abs. Satz 2 HessÖPNVG effizient und politisch gewollt ist. 

Gerade im Hinblick auf die anstehende Lokalisierung von 

regionalen Buslinien bieten sich hier Chancen zu einer 

verbesserten Integration dieser Verkehre. Ferner eröffnet 

die Zusammenführung weitere Einspar- und Synergie-

potentiale und eine Vergrößerung der Handlungsspiel-

räume im Hinblick auf etwaige Direktvergaben an interne 

Betreiber über die vergrößerte Gruppe von Behörden. 

 

8.2 Barrierefreiheit 

Entwicklung eines Haltestellenausbaukonzepts 

Die Bestandsanalyse zeigt, dass im Kreis Offenbach bisher 

ein kreisweites Konzept zum Ausbau von Haltestellen 

fehlt und das Thema von den meisten Kommunen 

punktuell betrachtet wurde. 

Aus diesem Grund ist ein Haltestellenausbaukonzept 

durch die lokale Nahverkehrsorganisation zu organisieren 

und zu koordinieren, welches die zentralen Verände-

rungen aus der umfassenden Fortschreibung des NVP 

berücksichtigt und das Ziel der vollständigen Barriere-

freiheit im Kreisgebiet bis zum Januar 2022 verfolgt. Dieses 

Konzept ist entsprechend mit den Kommunen und den 

anzuhörenden Personengruppen nach § 8 Abs. 3 Satz 6 

PBefG abzustimmen und anschließend als 

Teilfortschreibung in den NVP einzubinden. 

Das politische Ziel des Bundes wird im Kreis Offenbach 

nicht ohne zeitliche Ausnahmen erreicht werden können. 

Im Hinblick auf die große Anzahl noch nicht barrierefrei 

ausgebauter Haltestellen und die angespannte 

kommunale Haushaltslage gilt es zunächst, Prioritäten zu 

setzen und eine kontinuierliche Realisierung der 

Barrierefreiheit anzustreben. Nur so kann den schwierigen 
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finanziellen und personellen Rahmenbedingungen am 

Ende Rechnung getragen werden.  

Erschwerend kommt das Auslaufen der GVFG-Förderung 

durch Land und Bund Ende 2019 hinzu; eine Anschluss-

regelung hierfür steht bislang aus. Alternative Finanzie-

rungskonzepte sind im Rahmen des Konzeptes zu prüfen. 

Unter Berücksichtigung der voran genannten Rahmen-

bedingungen sollten im Zuge des Haltestellenausbaupro-

grammes deshalb folgende Arbeitsschritte durch die 

lokale Nahverkehrsorganisation berücksichtigt werden: 

 Es ist festzustellen, welche Bushaltestellen im 

Kreisgebiet noch nicht barrierefrei ausgebaut sind 

und wie sich die Einstiegssituation an den einzelnen 

Bushaltestellen darstellt. 

 Es ist bei den Kommunen abzufragen, inwieweit die 

nicht barrierefrei ausgebauten Bushaltestellen 

bereits in Ausbauprogrammen oder Anträgen zur 

Förderung berücksichtigt sind und welcher 

Ausbaustandard an-gestrebt wird. 

 Zur Einordnung im Gesamtnetz sind die Haltestellen 

hinsichtlich ihrer Funktion zu kategorisieren und 

entsprechende Anforderungen hinsichtlich der 

Ausstattung zu definieren. Grundsätzlich ist hierbei 

zwischen dem barrierefreien Ausbau und der 

eigentlichen Haltestellenausstattung zu trennen. 

 Ergänzend dazu ist der Aufbau eines Bewertungs-

systems vorzusehen, welches die Dringlichkeit zum 

Ausbau von Haltestellen festlegt. Kriterien wie 

Anzahl der Fahrgäste, Umsteigemöglichkeiten, 

aktueller Ausbaustandard oder auch zentrale 

Einrichtungen in der Umgebung sollten hier 

entsprechende Berücksichtigung finden. 

 Auf Basis der Dringlichkeitsliste sind in Abstimmung 

mit den Kommunen Ausbaupläne zu entwickeln, die 

einen kontinuierlichen barrierefreien Ausbau der 

Bushaltestellen festlegt. Hierbei sollte eine grobe 

Kostenschätzung berücksichtigt werden. 

Um die Bearbeitung der Thematik dauerhaft zu sichern 

und Synergien in der Abwicklung zu erzeugen, sind zu-

künftig sämtliche Aufgaben in Hinblick auf Organisation 

und Koordination der Thematik unter Einbezug eines 

zentralen Haltestellenmanagementsystems bei der 

lokalen Nahverkehrsorganisation zu verankern.  

Hierdurch wäre gewährleistet, dass Anträge zur Förde-

rung von Ausbaumaßnahmen über den gesamten Kreis 

zusammengefasst werden könnten und ein flächen-

deckend einheitlicher Ausbau nach gleichbleibenden und 

aktuellen Standards gesichert wäre. 

Barrierefreiheit in der Kundeninformation 

Auch die Kundeninformationen vom Reisebeginn über 

Störungen während der Fahrt bis hin zum Ziel müssen den 

Bedürfnissen Behinderter und anderer Menschen mit 

Mobilitätsbeeinträchtigungen weitestgehend angepasst 

werden. Dabei ist das Zwei-Sinne-Prinzip zu beachten. 

In den Bussen wurde bereits angefangen, TFT-Bildschirme 

mit Fahrtzielanzeigen, kontrastreich mit ausreichend gro-

ßer Schrift anzubringen. Zusätzlich werden die Halte-

stellen in den Bussen auch akustisch durchgesagt. Außen 

vorne und seitwärts am Bus wird ebenfalls die Buslinie mit 

der Anfangs- und Endhaltestelle in gelber Schrift auf 

dunklem Grund angezeigt. Diese Möglichkeiten wurden 

jedoch noch nicht in allen Bussen umgesetzt und müssen 

bei Neuausschreibungen weiter vorangetrieben werden. 

Bei der Neugestaltung der kvgOF-Homepage wurden 

ebenfalls Aspekte der Barrierefreiheit berücksichtigt. Es 

wurden jedoch Kompromisse eingegangen, so dass die 

Homepage nicht nach der Barrierefreien-

Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) zertifizierbar 

wäre. Bilder werden weitestgehend nur zur Illustrierung, 

nicht aber als alleiniger Informationsträger verwendet. 

Alle Texte sind allgemein verständlich formuliert, auf 

Fachbegriffe und Behördendeutsch wurde nahezu 

verzichtet. Ebenso wurden Animationen und Dynamiken 

auf der Website weggelassen. Es wurde ein valider Code 

verwendet, so dass Texte per Screenreader vorgelesen 

werden können. Auch auf die Farbgebung und 

Kontrasteinhaltung wurde geachtet.  

An den zentralen Haltestellen sind weitestgehend bereits 

gut leserliche DFI angebracht. Relevante Umstiegshal-

testellen im Westkreis wurden bereits mit zusätzlichen 

Blindentastern ausgestattet, die bei Bedarf die Anzeige 

vorlesen; andere DFI sind mit Lautsprechern versehen. 

Auch auf den räumlichen Ausbau der Vorverkaufsstellen 

im Kreis Offenbach ist beim Thema Barrierefreiheit 

hinzuweisen, da diese eine persönliche Anlaufstelle zur 

Ermittlung von Reiseinformationen dar-stellen. 

 



 

Seite 220 von 320 / Stand: Dezember 2016 

8.3 Verknüpfungspunkte, Bahnhöfe und Haltestellen

Stationen

Die Ausstattung der Bahnhöfe und Haltepunkte des 

Schienenverkehrs sind nach den in Kapitel 6 formulierten 

Anforderungen weitestgehend vorhanden. 

Bemängelt werden weiterhin die teilweise nicht aus-

reichende Pflege und Wartung der Anlagen, insbesondere 

die schleppende Reinigung und die nur in langen 

Zeitabständen erfolgende Beseitigung von Graffiti-

verunreinigungen.  

Von dieser generellen Bestandsanalyse ausgenommen 

sind jene Stationen, für die sich mit der jeweiligen Stadt ein 

Vertragspartner gefunden hat, der Personal und Finanz-

mittel zur Verfügung stellt (Rödermark und Dreieich). 

Auch wenn die Fahrgäste Nutznießer des unkonven-

tionellen Einstiegs der Kommunen sind, dürfen die zustän-

digen und vertraglich verpflichteten Infrastruktur-

unternehmen nicht aus der Pflicht entlassen werden. 

Haltestelleninfrastruktur 

Die heutige Haltestelleninfrastruktur im Kreisgebiet zeigt, 

dass jede Kommune im Kreis Offenbach ihre Haltestellen 

in eigener Weise plant, baut und betreibt.  

Im Rahmen von vertraglich geregelten Vereinbarungen 

zwischen den beteiligten Akteuren wurden nur wenige 

ergänzende Vorgaben gegenüber den allgemein gültigen 

Anforderungen festgehalten. Dies führt letztendlich dazu, 

dass Haltestellen im Kreisgebiet zum Teil unterschiedliche 

Standards aufweisen, kein einheitliches Erscheinungsbild 

aufweisen und auch in punkto Sauberkeit und Wartung 

große Unterschiede zwischen den Kommunen existieren. 

Der barrierefreie Zugang ist an einem Teil der Haltestellen 

im Kreisgebiet sichergestellt, weist aber deutliche Lücken 

auf. 

Es zeigt sich, dass Anforderungen an die künftige Mobilität 

im Zuge von Neu-, Um- oder Ausbauplanungen nicht 

gleichmäßig berücksichtigt werden. Auch im Hinblick auf 

die umzusetzende Barrierefreiheit von Haltestellen sind 

unterschiedliche Herangehensweisen in den einzelnen 

Kommunen zu erkennen. Hinzu kommt der Aspekt, dass 

für die Planung und Gestaltung von Haltestellen von jeder 

Kommune bei jeder Maßnahme entsprechende Kosten für 

immer wiederkehrende Leistungen an externe Dienst-

leister gezahlt werden.  

Das Einreichen von Förderanträgen durch einzelne 

Kommunen ist aufwendig und gestaltet sich schwierig, da 

die Mindestvolumina nur selten erreicht werden. 

Letztendlich werden Verbesserungsmaßnahmen deshalb 

in den Kommunen meist über einen längeren Zeitraum 

zusammengefasst und in unregelmäßigen Abständen 

durchgeführt. 

Das Risiko besteht somit zukünftig darin, dass die 

Haltestelleninfrastruktur aufgrund fehlender finanzieller 

Mittel stark vernachlässigt wird und mögliche 

Fördergelder nicht abgerufen werden. Dies hat zwangs-

läufig zur Folge, dass auch wichtige Anforderungen an die 

Mobilität der Zukunft nicht flächendeckend und 

einheitlich berücksichtigt werden.  

Letztendlich besteht die Gefahr, dass immer größere 

Unterschiede in der Qualität der Haltestelleninfrastruktur 

zwischen den Kommunen entstehen, was sich langfristig 

auch nachteilig auf die Akzeptanz des ÖPNV im 

Kreisgebiet auswirken wird.  

Klare Zielsetzung ist es, die Haltestelleninfrastruktur und 

deren Qualität im Kreis Offenbach weiter zu verbessern 

und diese kreisweit einheitlich zu gewährleisten. Im Sinne 

eines möglichst kundenfreundlichen und attraktiven 

ÖPNV möchte die kvgOF dem Kunden dabei vor allem 

funktionale und zeitgemäße Haltestellen mit hohem 

Wiedererkennungswert anbieten. In Hinblick auf die 

finanziellen und personellen Ressourcen muss es daher 

das Ziel aller Beteiligten sein, durch einen zentralen 

Datenbestand sowie die zentrale Steuerung von 

Planungen, Prozessen und Abläufen möglichst viele 

Synergien zu erzeugen. Hierzu sind nachfolgende Themen 

vertiefend zu bearbeiten. 

Konzept zum Haltestellenmanagement 

Die Entwicklung eines Konzepts zum Haltestelle-

nmanagement für den Kreis Offenbach erfolgt 

federführend durch den ÖPNV‐Aufgabenträger. Es gilt die 

bestehenden Prozesse, Abläufe und Zuständigkeiten für 

die Planung, die Einrichtung und den Betrieb von 

Haltestellen zu überprüfen und im Hinblick auf eine 

zentrale Steuerung zu analysieren. Die beteiligten Akteure 

sind dabei im Prozess einzubeziehen. 



 

Seite 221 von 320 / Stand: Dezember 2016 

Für das entwickelte Konzept sind unter anderem die 

Zuständigkeiten und finanziellen Verantwortungen 

zwischen den beteiligten Akteuren zu definieren, um 

durch klare und transparente Aufgabenverteilung die 

Qualität der Haltestellen zu sichern. Eine stufenweise 

Realisierung aufgrund bestehender vertraglicher 

Bindungen ist entsprechend zu beachten. 

Aufbau einer kreisweiten Haltestellendatenbank 

Der Aufbau der angestrebten Datenbank erfolgt 

federführend durch den ÖPNV‐Aufgabenträger unter 

Einbindung der Kommunen.  

Es gilt eine zentrale Schnittstelle zu schaffen, in der alle 

relevanten Daten in Bezug auf Planung, Bau und Betrieb 

hinterlegt sind und systematisch ausgewertet und 

bereitgestellt werden können.  

Es ist zu prüfen, inwieweit das verbundweite Halte-

stellenmanagementsystem (HMS) des RMV den künftigen 

Anforderungen hinsichtlich Datenbestand, –

bereitstellung und –verarbeitung genügt und die 

entsprechenden Prozesse abbilden kann. Alternativ sollte 

der Aufbau eines ergänzenden Systems geprüft werden, 

inwieweit möglicherweise Synergien mit anderen 

Datengrundlagen geschaffen werden können. 

Einheitliche Haltestellenstandards im Rahmen des 

«Leitfadens zur Haltestelleninfrastruktur» im Kreis 

Offenbach 

Im Rahmen einer Untersuchung durch den ÖPNV-

Aufgabenträger ist zu klären, welche Funktion eine 

Haltestelle im Kreis Offenbach in Zukunft übernehmen 

kann und welche Anforderungen an diese unter 

verschiedensten Bedingungen gestellt werden. 

Bei der Entwicklung von standardisierten Haltestellen-

modulen sind vor allem die Aspekte Praktikabilität, 

Funktionalität, Nutzerfreundlichkeit und ein hoher 

Servicelevel zu beachten. 

Ergänzend sollen grundlegende Aussagen zu 

planerischen Aspekten, zum barrierefreien Ausbau und 

zur Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln getroffen 

werden. Die Ergebnisse sind in Form eines Leitfadens für 

den Kreis Offenbach aufzubereiten. 

Kreisweites Ausbaukonzept unter Berücksichtigung der 

Barrierefreiheit 

Unter Berücksichtigung anderer Entwicklungsmodule 

bedarf es ergänzend zu allen anderen Tätigkeiten einer 

Bewertung der bestehenden Haltestelleninfrastruktur 

und einem zeitlich gestaffelten Ausbaukonzept bis zum 

Jahre 2020, welches für jede Kommune separat erstellt 

werden sollte.  

Eine zeitnahe Erreichung des Ziels «weitgehend 

barrierefreier ÖPNV im Kreis Offenbach» wird nicht zu 

realisieren sein. Es gilt im Rahmen des kreisweiten 

Konzeptes einheitliche und gestaffelte Zwischenziele zu 

definieren, die von allen Kommunen erreicht werden 

können und somit einen einheitlichen Standard gewähr-

leisten. Synergien in Bezug auf Fördermöglichkeiten 

sollten dabei ebenfalls genutzt werden. 

Die Kreisverkehrsgesellschaft mbH hat deshalb bereits 

zeitgleich zur Finalierung des NVP 2016 ff. ein Fachbüro 

mit der Erstellung eines Leitfadens zum Ausbau einer 

barrierefreien Infrastruktur an Haltestellen im Kreisgebiet 

beauftragt. 

 

Die Inhalte des Leitfadens sind mit dem Fördergeber 

Hessen Mobil sowie den betroffenen Kommunen 

abgestimmt. Dieser Leitfaden gilt seit Ende 2015 als 

Grundlage des weiteren Vorgehens. 
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Wesentliche Arbeitsschritte für die Jahre 2016 ff. sind 

demzufolge: 

 Kategorisierung der künftigen Bushaltestellen/-

haltepunkte zwecks Priorisierung von Maßnahmen 

 Festlegung der künftigen Anforderungen und 

Standards (Haltestellentyp, Bordhöhe, Anordnung 

und Gestaltung des Leitstreifens, …) 

 Überprüfung der Realisierung, sicherheitsrelevanter 

Aspekte sowie Ausstattungselementen 

(Detailbetrachtung in Zusammenarbeit mit  

Kommunen und Hessen Mobil) 

 Bündelung von Haltestellenpaketen zur 

Einreichung von Förderanträgen (Abfrage je 

Kommune, Abgleich mit Baumaßnahmen, …) 

 Einreichung der Förderanträge (Ziel: 

Sammelanträge durch kvgOF) 

In einer ersten überschläglichen Berechnung (Stand: 

September 2015) geht die kvgOF von einem Gesamt-

volumen bis 2021 von rund 18 Mio. Euro aus. 

 

 Kommune Anzahl 

Haltepunkte 

Gesamtkosten  

[€] 

Dietzenbach 61 2.135.000 

Dreieich 54 1.890.000 

Egelsbach 11 385.000 

Hainburg 13 455.000 

Heusenstamm 37 1.295.000 

Langen 67 2.345.000 

Mainhausen 15 525.000 

Mühlheim 51 1.785.000 

Neu-Isenburg 76 2.660.000 

Obertshausen 1 35.000 

Rodgau 73 2.555.000 

Rödermark 4 140.000 

Seligenstadt 37 1.295.000 

Gesamt 500 17.500.000 

Tabelle 54: Anzahl und Kosten für barrierefreien Ausbau von 

Haltestellen je Kommune 

Diese aufgeführten Zahlen sind unter folgenden 

Rahmenbedingungen zu sehen: 

 Annahme eines mittleren Wertes von 35.000€ je 

Haltepunkt basiert auf Erfahrungswerten des Main-

Taunus-Kreises sowie des Kreises Groß-Gerau. 

 Abschätzung berücksichtigt im Schnitt verschiedene 

Gestaltungsvarianten für den Um- und Neubau 

(Haltestellenkap, Halten am Fahrbahnrand, 

verkürztes Halten am Fahrbahnrand sowie beengtes 

Halten am Fahrbahnrand). 

 Abschätzung berücksichtigt keine Wartehallen, 

Masten oder weitere Ausstattungselemente. 

 

Verknüpfungspunkte 

Die Bestandsaufnahme im Rahmen der Fortschreibung des 

NVP zeigt, dass nur geringe Kenntnisse über die Nutzung 

und Auslastung der bestehenden P+R- und B+R-Systeme 

im Kreis Offenbach vorliegen. Ziel muss es sein, das Kon-

zept für den Kreis Offenbach schrittweise weiter zu ent-

wickeln und am integrierten ÖPNV-System auszurichten.  

Im Hinblick auf den Aufbau eines Datenmanage-

mentsystems sind daher auch Überlegungen anzustellen, 

inwieweit Daten zur Nutzung und Auslastung regelmäßig 

ermittelt und in weitere Analysen mit einbezogen werden 

können. Eine Einbindung in das Projekt «Stadtregionales 

P+R- / B+R-Konzept für die Region Frankfurt Rhein-Main» 

der ivm ist aus diesem Grund anzustreben. 

Unter Berücksichtigung der künftigen Entwicklungen, in 

Abhängigkeit der räumlichen und verkehrlichen Situation 

sowie anhand der potenziellen Nachfrage im jeweiligen 

Einzugsgebiet gilt es die verschiedenen Anlagen 

bedarfsgerecht zu dimensionieren und ein kreisweites 

Konzept zu erarbeiten. 

In einem multimodalen Verkehrssystem wird das Fahrrad 

zunehmend eine wichtigere Rolle spielen – insbesondere 

bei der Kombination mit dem öffentlichen Verkehr. 

Speziell die rasante Entwicklung im Bereich der E-Bikes 

könnte dazu führen, dass das Fahrrad in der Funktion zur 

Lückenschließung in ÖPNV-Wegeketten verstärkt genutzt 

wird, aber möglicherweise auch im Bereich von 

touristischen Zwecken.  

Aus diesem Grund wird es wichtig sein, in Verbindung mit 

den Kommunen relevante Haltestellen für solche 

Verknüpfungen herauszuarbeiten und entsprechende 
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Standards für die Ausstattung unter verschiedenen 

Rahmenbedingungen zu entwickeln. Hierbei ist ein 

kreisweit einheitlicher Standard einzuhalten. Bei der 

Gestaltung der Abstellanlagen sind sowohl Nutzer-

freundlichkeit als auch ein ausreichender Diebstahl- und 

Wetterschutz zu berücksichtigen. Unter Beachtung der 

Entwicklungen hin zu hochwertigen Fahrrädern und E-

Bikes ist der verstärkte Einsatz von Fahrradboxen sowie 

technischen Ladeeinrichtungen zu prüfen.  

Um eine nahtlose Mobilität von Haus zu Haus sicher-

zustellen, sind P+R‐ und B+R‐Anlagen, Fahrradverleih-

systeme und CarSharing‐Systeme nach Möglichkeit in das 

Tarif‐ und Vertriebssystem sowie in das Marketing des 

ÖPNV zu integrieren, um die Durchgängigkeit der 

Verkehrsmittelnutzung aus Kundensicht zu verbessern. 
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8.4 Park+Ride-Anlagen 

In den Leitlinien zu Park+Ride-Anlagen sowie im RNVP 

wird auch darauf hingewiesen, dass beim weiteren Aus-

bau der Park+Ride-Anlagen auch 

 die Wirkung auf mögliche Buszubringerverkehre 

geprüft werden muss sowie 

 Park+Ride- und Bike + Ride-Anlagen immer 

gemeinsam und unter Einbeziehung der 

Busangebote zu betrachten sind. 

Das Busnetz des Kreises Offenbach ist bereits heute – und 

in Zukunft noch stärker – auf die Anbindung der Bahnhöfe 

durch schnelle und attraktive Buslinien ausgerichtet. 

Deshalb sind vor der Erweiterung bzw. Errichtung 

zunächst immer Möglichkeiten zur Optimierung der 

Busanbindung sowie einer entsprechenden Parkraum-

bewirtschaftung im Umfeld der Bahnhöfe zu prüfen. 

Finanzielle Auswirkungen von Park+Ride für Kreis und 

Kommunen 

Die Einrichtung von Park+Ride-Anlagen hat zugleich eine 

wesentliche wirtschaftliche bzw. finanzielle Komponente 

für den Kreis und seine Kommunen: 

Bei einem verstärkten Park+Ride-Angebot gehen dem 

Kreis Offenbach und den Kommunen ggf. Einnahmen zur 

Refinanzierung («Kostendeckung») des lokalen ÖPNV 

verloren. 

Fährt ein ÖPNV-Kunde ausschließlich mit dem 

Schienenverkehr, so wird die gekaufte Fahrkarte zu 100 % 

dem Regionalverkehr (RMV) zugeordnet (im Fachjargon: 

«zugeschieden»). Nutzt der Kunde dagegen den Bus (auch 

Stadtbuslinien), so werden die Erlöse aus dem Fahrkarten-

verkauf auch anteilig dem lokalem Aufgabenträger (hier: 

kvgOF bzw. Stadtbusverkehre) zugeschieden. 

Somit würde sich bei heutigen und ggf. zukünftigen 

Kunden, die mit dem Bus zum Bahnhof fahren könnten 

bzw. bislang gefahren sind, die Einrichtung von zusätz-

lichen P+R-Stellplätzen nachteilig auf die zugeschiedenen 

Erlöse für den Kreis Offenbach und seine Partner 

auswirken. 

Es darf zu keiner «Kannibalisierung» im ÖPNV zulasten des 

Busangebots und seiner Finanzierung kommen. 

 

 

Die entsprechenden Investitionen zum Bau und zum 

Betrieb von Park+Ride-Stellplätzen sollten den Aufwen-

dungen für den Busverkehr und etwaigen Erlösrück-

gängen gegenüber gestellt werden. 

Häufig werden auf Park-Ride-Plätzen zahlreiche Nutzer 

aus anderen Kommunen oder gar anderen Landkreisen 

festgestellt. Mit den anteiligen kommunalen Mitteln für 

Park+Ride-Stellplätze werden häufig Parkmöglichkeiten 

für auswärtige Nutzer geschaffen. 

 Genaue Bestandsanalyse der Herkunft von Parkern 

im Umfeld der Station bzw. auf heutigen Park+Ride-

Plätzen erstellen (vgl. «Weitere Anforderungen und 

Standards»). 

 Möglichkeiten zur Bewirtschaftung von P+R-Plätzen 

prüfen 

Auswirkungen der Tarifgrenzen 

Bei der Suche nach den Gründen für die Beanspruchung 

ortsfremder Nutzer der Park+Ride-Anlagen spielen ins-

besondere die heutigen Tarifgrenzen eine wichtige Rolle: 

 Für Ostkreis-Bewohner mit Fahrtwunsch «Frankfurt» 

ist die Tarifzone entlang der S 1 heute günstiger als 

eine Fahrt mit der Odenwaldbahn. 

 Für die Bewohner aus dem benachbarten Kreis 

Darmstadt-Dieburg ist eine Fahrt von Rödermark 

nach Frankfurt günstiger als aus ihrem Heimatkreis. 

Mit den Planungen zum neuen Regionaltarif – also im 

Wesentlichen einer entfernungsabhängigen Ermittlung 

der Fahrtkosten – werden in den kommenden Jahren die 

o.g. Tarifsprünge eine geringere Rolle spielen. Diese 

Entwicklung sollte beim Ausbau von heutigen Park+Ride-

Anlagen berücksichtigt werden. 

Gleichwohl wird mit dem Regionaltarif dann zunehmend 

Parkdruck – durch auswärtige Nutzer aus anderen 

Kommunen – auf die eher «frankfurtnah» gelegenen 

Park+Ride-Anlagen im Kreisgebiet erzeugt werden. 

 Auswirkungen des zukünftigen Regionaltarifs des 

RMV auf Notwendigkeit und Auslastung heutiger 

bzw. geplanter P+R-Anlagen prüfen. 
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8.5  Zuverlässigkeit des Fahrplans

Die Anforderungen aus Kapitel 6 sind konsequent 

umzusetzen und effektiv zu kontrollieren bzw. zu 

sanktionieren. 

Die Möglichkeiten für objektiv-technische Messungen der 

erreichten Pünktlichkeit sollen mittels eines kreisweit 

einheitlichen ITCS sowie einer zentralen Leitstelle 

erweitert werden. Erreichte Messergebnisse sollen in ein 

Qualitätsmanagement integriert werden. 

Eine verbesserte Anschlusssicherung soll geprüft werden; 

hierzu soll ein Konzept durch den Aufgabenträger 

erarbeitet werden. 

Bei der Verkürzung von Umsteigezeiten ist vermutlich 

noch Potenzial vorhanden. Voraussetzung dafür sind 

gesicherte Anschlüsse durch einen gegenüber dem Status 

quo verstetigten und pünktlicheren Betriebsablauf nach 

Umsetzung von Beschleunigungsmaßnahmen. 

In der Praxis stellt sich häufig das Problem, dass 

Anschlussmöglichkeiten zwischen Bahn und Bus nicht 

ausreichend bekannt sind, selbst wenn sie im 

Fahrplankonzept fest verankert sind. Deshalb soll in den 

Fahrplanmedien, den Aushangfahrplänen an den Halte-

stellen von Bahnen und Bus (hier durch Ziffern oder 

Sternchen) sowie ggf. durch Anzeige bzw. Ansage in den 

Fahrzeugen selber auf die Anschlussmöglichkeiten 

hingewiesen werden. 

LSA-Steuerung und ÖPNV-Bevorrechtigung 

Im Rahmen einer bereits vorliegenden Untersuchung ist 

eine Schwachstellenbetrachtung erfolgt, die bislang keine 

übergeordnete Umsetzung zur Folge hatte. In der 

Konsequenz wird die kvgOF zusammen mit den 

beteiligten LSA-Trägern und betroffenen System-

herstellern die Möglichkeiten technisch und wirtschaftlich 

in Einzelfallüberprüfungen bewerten und priorisieren. 

Parallel ist der entsprechende technische Ausstattungs-

zustand bei den Verkehrsunternehmern zu erfassen. 

Hier sind bislang überwiegend nur die Fahrzeuge der 

Verkehrsunternehmer mit Steuerungsequipment für LSA-

Beeinflussung ausgestattet, die auf Abschnitten der B 3-

Achse fahren. Der genaue technische Bestand und deren 

Einsatzfähigkeit ist der kvgOF gegenwärtig nicht genau 

bekannt, da dies überwiegend in der Zuständigkeit des 

RMV liegt.  

Der Verkehrsunternehmer setzt hier die Anforderungen 

des jeweiligen VSV mit dem RMV um, indem er Steuer-

geräte vorhält, aber in der Regel kein Troubleshooting bei 

Funktionsuntüchtigkeit durchführt, da dies nicht ein-

deutig im jeweiligen VSV geregelt ist. Hier sind die 

Verkehrsserviceverträge entsprechend zu revidieren. 

Busfahrstreifen als Instrument der ÖPNV-Beschleunigung 

Im Kreis Offenbach gibt es gegenwärtig nur wenige 

Busspuren. Eine isolierte Prüfung für die Eignung und 

Erfüllung aller Kriterien zur Einrichtung ist wenig 

zielführend. Hier ist immer eine kombinierte Betrachtung 

mit der technischen Softwareanpassung an bestimmten 

LSA verbunden.  

Daher wird die kvgOF in Zusammenhang mit der 

Bewertung und Priorisierung der LSA-Standorte zur ÖPNV-

Beschleunigung auch die Einrichtung von Busspuren im 

Kreis Offenbach kombinieren. Bei einer ersten groben 

Betrachtung bieten sich die offiziellen und inoffiziellen 

Umleitungsstrecken der BAB A 3 durch den Kreis Offen-

bach für eine solche kombinierte Untersuchung an. 

Im Rahmen erster Gespräche zeigte sich, dass zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt ein Gesamtinvestitionsvolumen 

nicht ausreichend gesichert benannt werden kann, da 

Maßnahmen in der Regel in Kombination mit anderen 

Umbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen an Verkehrsanlagen 

gekoppelt sind. Diese können nur individuell mit der ent-

sprechenden Maßnahme ermittelt werden. Dennoch ist 

unter Berücksichtigung der unterschiedlichen technischen 

Ausstattungsstände ein fahrzeugseitiges Investitions-

volumen von 400.000 € bis 600.000 € anzunehmen. 

Aus diesem Grund werden im Rahmen dieses NVP 

zunächst nur die zu prüfenden Örtlichkeiten benannt. Eine 

Erweiterung und Korrektur dieser Liste ist im Hinblick auf 

künftige Umbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen an 

Verkehrsanlagen unterschiedlicher Trägerschaft in ein 

ganzheitliches Konzept zur Busbeschleunigung durch den 

Aufgabenträger einzubinden. 

Alle beteiligten Akteure sind dabei im Prozess 

entsprechend einzubeziehen. Für das entwickelte Konzept 

sind unter anderem die Zuständigkeiten und finanziellen 

Verantwortungen zwischen den beteiligten Akteuren zu 

definieren. 
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Kommune Untersuchungsraum (Achsen und Knotenpunkte) 

Dietzenbach - Achse Velizystraße von Offenbacher Straße bis K174/Waldacker Kreuzung 

- Achse Offenbacher Straße (L3001) zwischen K174 Süd bis Waldstraße 

- Knotenpunkt Justus-von-Liebig-Straße/K174 

- Einfädelspur am Knoten L3317/K173 zu kurz 

Dreieich - Starke Beeinträchtigung am Hainer Weg durch beidseitiges Parken 

- Starke Beeinträchtigung im alten Ortskern Dreieichenhain durch zu enge 

Abbiegesituationen 

- Achse alte B3 (Darmstädter Straße) zwischen Hainer Chaussee und Neu-Isenburg 

Stadtgrenze 

- Ortsdurchfahrt Offenthal 

- Bahnübergang Buchschlag an Buchschlager Allee (L3262) 

Egelsbach - Knotenpunkt K168/Kurt-Schumacher-Ring/Woogstraße 

- Einfädelung in alte B3 (Darmstädter Landstr./Ostendstraße/Goethe-Straße) 

Flughafen FFM - Gateway Gardens in Bezug eine grundsätzliches, für den Kunden leicht 

erfassbares ÖPNV-Konzept 

- Künftiger Knotenpunkt am Terminal 3 L3262/Anschluss BAB5 

Hainburg - Achse L3065 zwischen L3416 und Ostring 

Hanau - Bahnübergang L3065 (zunächst Vorprüfung in Verbindung mit Hanau) 

Heusenstamm - Achse Isenburger Straße > Frankfurter Straße inklusive Bahnübergang 

- Knotenpunkt Jahnstraße/Hohebergstraße 

- Knotenpunkt Leibnizstraße/Ringstraße 

- Knotenpunkt Rembrücker Straße/Ringstraße (L3117) 

Langen - Achse Südliche Ringstraße > Friedrichstraße > Sandweg 

- Achse Dieburger Straße > Rheinstraße > Bahnstraße 

Mühlheim - Knotenpunkt K191/L7064 in Lämmerspiel 

- Knotenpunkt B43/Bieberer Straße 

Neu-Isenburg - Achse Friedhofstraße (L3117) > Carl-Ulrich-Straße zwischen BAB 661 bis An der 

Gehspitz 

- Knotenpunkt L3117/B44 

- Schaffung neuer ÖPNV-Bypass von B44 auf An der Gehspitz 

- Knotenpunkt L3113/B459 in Gravenbruch 

- Knotenpunkt L3117/B459 («Kempinski-Kreuzung»)  

Obertshausen - Abzweig DHL 

- Achse Heusenstammer Straße zwischen L3117 und B448/Schönbornstraße 

- Knoten B448/L3064/Bürgermeister-Mahr-Straße 

- Tannenmühlkreisel 

Offenbach (Stadt) - Achse Waldstraße (L3405) zw. Heusenstamm und Offenbach Marktplatz 

(zunächst Vorprüfung in Verbindung mit NIO und OVB erforderlich) 

- Knotenpunkt L3117/Dietzenbacher Straße (L3001) 
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Rodgau - Knotenpunkt L3121/B45 

- Knotenpunkt Dudenhöfer Straße/Nieuwpoorter Straße 

- Knotenpunkt Dudenhöfer Straße/Eisenbahnstraße/Ludwigstraße 

- Knotenpunkt K174/Rodgau-Ring-Straße 

- Busspur K174 bis Velizystraße (Richtungsprüfung unbedingt erforderlich) 

Rödermark - Knotenpunkt B459/Breidert-Ring 

- Bahnübergang Ober-Roden 

- Knotenpunkt Frankfurter Straße/Nieder-Röder-Straße 

- Achse Ortsdurchfahrt Rödermark-Urberach B486 (Konrad-Adenauer-Straße 

- Knotenpunkt L3097/B459 

Seligenstadt - Bahnübergang Seligenstadt mit Knotenpunkt Frankfurter Straße/Dudenhöfer 

Straße (L3121)/Eisenbahnstraße 

- Ortsdurchfahrt Seligenstadt-Froschhausen (L2310) 

- Busspur auf L3121 zwischen L2310 und Rodgau B45 (Richtungsprüfung 

unbedingt erforderlich) 

Tabelle 55: Busbeschleunigungspotenzial [Quelle: Eigene Untersuchungen]

8.6 Fahrzeuge 

Die in diesem NVP aufgezeigten Anforderungen an die 

Fahrzeugausstattung stellen einen Zielzustand dar, der 

vermutlich nur durch den Abschluss neuer Verkehrs-

serviceverträge erreicht werden kann, da insbesondere der 

Baustein Fahrzeug für einen Verkehrsunternehmer neben 

dem Personal den größten Kostenfaktor bei der 

Angebotsabgabe und Kalkulation für den Betrieb von 

Linienverkehr darstellt.  

Die zwischenzeitliche Umsetzung der hier geforderten 

Ausstattungskriterien im Rahmen laufender Verkehrs-

serviceverträge ist für die Bestandsbetreiber im Kreis 

Offenbach mit enormen Kosten verbunden, die kaum ein 

Unternehmer tragen kann.  

Weiterhin ist hier festzuhalten, dass die geschilderten 

Anforderungen einem immer stärkeren Innovationsdrang 

in der produzierenden Industrie unterliegen. Der 

Anforderungskatalog dieses NVP an die Fahrzeugtechnik 

und –ausstattung für neue Verkehrsserviceverträge gibt 

einen Minimalstandard der Fahrzeuge wieder, der durch 

gesonderte Anforderung der kvgOF für neue Linienbündel 

auf den aktuellen Stand der Technik gebracht und 

eingefordert wird. Diese Revision der Anforderungen hat 

mit der Neuausschreibung von Linienbündeln oder dem 

Neuzuschnitt von Losen oder den veränderten Anforde-

rungen des RMV an Vertriebs- und Kontrollinfrastruktur zu 

erfolgen. 

Für die Bestandsverträge gelten weiterhin die seinerzeit 

zugrunde gelegten Anforderungen. 

In Bezug auf die Durchführung von Tests mit neuen 

Antriebstechnologien (insbesondere Kombinations-

antriebe und Elektrotechnologien) ist die kvgOF der 

Überzeugung, dass die gegenwärtig vorhandenen 

Möglichkeiten am Markt noch zu wenig ausgereift sind, 

um sie im Dauerbetrieb im Kreis Offenbach einzubinden. 

Diese Formen der Fahrzeuganforderungen sollen für die 

Laufzeit dieses NVP entsprechend Kapitel 6.6.1 

berücksichtigt werden. Sie werden vielmehr in bilateraler 

Abstimmung zwischen Verkehrsunternehmer und 

Aufgabenträger bzw. Vertragspartner gesondert 

vereinbart. 

8.7 Vertrieb 

Vertriebsstellen im Kreis Offenbach 

Der gegenwärtige Vertriebskanalmix, Tarifreformen, 

sowie die perspektivische Einführung der VDV-KA Stufe 3 

erzeugen innerhalb der Laufzeit dieses NVP und 

vermutlich auch darüber hinaus keinen Handlungsdruck 

bei der Ausdehnung der Vertriebsstellenlandschaft und 

technischen Ausstattung im Kreis Offenbach. Vielmehr 

erhält der Kunde durch neue, elektronische Tarifprodukte 

die Möglichkeit zum «Selfservice» sowie «Eigenvertrieb» 

über die Onlineanwendungen des RMV.  
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Mit Blick auf die kommenden Jahre ist es Aufgabe des 

Aufgabenträgers, eine einheitliche und zentral gesteuerte 

Vertriebsstellenstruktur aufzusetzen und hier gezielt 

qualitativ hochwertige Servicepunkte auszubilden.  

Technische Vertriebsinfrastruktur 

Jeder Vertriebsmitarbeiter im Vorverkauf des Kreises 

Offenbach muss künftig ohne aufwendiges Troubleshoo-

ting und technisches Know-how Vertrieb betreiben 

können.  

 Der Abbau von systemischen Schnittstellen und 

Minimierung von technischen Kosten im Vertrieb ist 

das vorrangige Ziel. 

Insbesondere die Schnittstelle des aktuell eingesetzten 

Hintergrundsystems zum zentral durch den RMV betreu-

ten Vertriebssystem und die zum Teil minimale technische 

Infrastruktur der Vorverkaufsstellen führen zu hohen 

Kosten und Serviceaufwendungen auf Seiten des 

Auftraggebers. Diese Aufwendungen müssen über eine 

Umstellung des Vertriebs aller personenbedienten 

Vorverkaufsstellen auf ein verbundweites Vertriebssystem 

und die klare Definition technischer Standards für 

Vertriebspartner minimiert werden. Hierfür ist allerdings 

seitens des Verkehrsverbunds noch erheblicher Arbeits-

aufwand zu leisten, um ein anwenderfreundliches System 

aufzusetzen.  

Eine Ausschreibung von personenbedienten Verkaufs-

leistungen im Kreis Offenbach ist nicht vorgesehen, da die 

Wahl der Vorverkaufsstellen nach strategisch-geogra-

phischen und immer mehr auch technischen Gesichts-

punkten vorgenommen werden muss. Auch eine 

Umstellung des personenbedienten Verkaufs auf 

Automatenvertrieb ist mit Blick auf die Implementierung 

des elektronischen Tickets (EFM) im Verbund weder 

tariflich, strategisch noch wirtschaftlich sinnvoll.  

Insbesondere die Bevölkerungsstruktur und die 

Umstellungen der Vertriebsmedien im Kreis Offenbach 

fordern in den kommenden Jahren einen erhöhten 

Beratungsaufwand. Perspektivisch gilt es bei der Wahl der 

personenbedienten Vorverkaufsstellen technische 

Mindestanforderungen und das Fachwissen des Personals 

(Internetleitung mit Bandbreiten ab 6 Mbits asynchron) zu 

definieren. 

Mit künftigen Ausschreibungen von Stadtbus-, Regional- 

und Verbundbusverkehren (beispielsweise Langen und 

Neu-Isenburg) wird die Vertriebstechnik auf das 

bestehende System einen kreisweit einheitlichen Standard 

erhalten. Hierdurch ist ein zentraler, auch vertraglich 

geregelter Support durch den Aufgabenträger angestrebt 

und geregelt. 

Auch die zentrale Beschaffung der Vertriebstechnik durch 

den Aufgabenträger gilt es zu prüfen. Dies gilt auch für 

alle Bedarfsverkehre, vorbehaltlich eines neuen Konzeptes 

für flexible Bedienformen. 
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8.8 Marketing, Kundenservice, 

Öffentlichkeitsarbeit 

Seit mehreren Jahren arbeitet die kvgOF kontinuierlich 

daran, die Nähe zum Kunden zu erhöhen und die Qualität 

und den Service im Personennahverkehr im Kreis Offen-

bach zu steigern. Der Slogan «Einfach nah!» soll für den 

Kunden erlebbar werden. Als erste Schritte wurden 

 das Erscheinungsbild, das Logo und Design der 

kvgOF modernisiert, 

 eine neue Internetseite geschaffen und 

 neues, leicht begreifliches Kartenmaterial erstellt. 

Einfach, verständlich und kundennah will die kvgOF auch 

in den kommenden Jahren auftreten. 

Ein vorrangiges Ziel wird es sein, den Nahverkehrsplan mit 

seinen geänderten Buslinien- und routen dem Kun-den 

und vor allem auch potenziellen Kunden zu vermitteln. 

Auch wenn es auf der einen Seite zu Einsparungen bei den 

Buslinien kommt, bieten doch insbesondere die geplanten 

«schnelleren» Buslinien neue Möglichkeiten gerade auch 

bei der Neukundengewinnung, insbesondere bei 

Berufspendlern. Diese entsprechend als Kunden zu 

gewinnen, wird eine vorrangige Aufgabe der kommenden 

Jahre sein. 

Printmedien 

Die Vermittlung und Erklärung der geänderten Buslinien- 

und routen wird vor allem über entsprechende Fahr-

planhefte und Broschüren erfolgen sowie über 

Pressemitteilungen.  

Darüber hinaus soll die bisherige aufwändige und 

kostenintensive Erstellung des Fahrplanbuchs als 

Druckwerk hinterfragt werden. Die kvgOF und die NiO 

prüfen, welche zeitgemäßen und effizienteren 

Möglichkeiten zur Darstellung und Information genutzt 

werden können. 

Das gesamte Kartenmaterial von der Kreiskarte bis hin zu 

den Stadtkarten muss an die neuen Linienführungen 

angepasst und aktualisiert werden. Halfen die Karten 

bereits in der Vergangenheit zur Erstellung eines neuen 

Nahverkehrsplans, so sollen sie auch zukünftig bei der 

Veranschaulichung der veränderten Gegebenheiten 

unterstützen. So können die Kunden die Veränderungen 

bei den Buslinien leichter und schneller erfassen.  

Mobilitätszentrale und Vorverkaufsstellen 

Der persönliche Kontakt zum Kunden bleibt auch in immer 

mehr auf moderner Technik ausgerichteten Zeiten sehr 

wichtig. Deshalb legt die kvgOF auch weiterhin hohen 

Wert auf die individuelle, kompetente Beratung in ihrer 

RMV-Mobilitätszentrale. Die kontinuierliche Weiter-

bildung der Mitarbeiter durch Service- und Tarifschulung 

ist und bleibt eine wesentliche Voraussetzung für einen 

guten Kundenservice. 

Außerdem sollen im gesamten Kreisgebiet 

flächendeckend Vorverkaufsstellen der kvgOF vorhanden 

sein, um den Kunden den direkten Beratungs- und 

Verkaufsservice in Wohnortnähe anbieten zu können. Hier 

ist insbesondere Seligenstadt zu nennen, das derzeit noch 

keine Vorverkaufsstelle der kvgOF oder lokaler 

Stadtwerke-partner hat. Im Zuge der Renovierung des 

Bahnhofs sollen hier mit dem Investor entsprechende 

Gespräche geführt werden. Die übrigen Vorverkaufs-

stellen sollen verstärkt auf ihre Kundenfreundlichkeit hin 

geprüft und im Hinblick auf ihre Ausstattung 

«standardisiert» werden. 

Informationen an Haltestellen 

Die Bestandsaufnahme der kvgOF und des RMV bei den 

Haltestellen wies auf erhebliche Defizite hin. Ziel der 

kvgOF ist es, das Erscheinungsbild und die Infor-

mationsqualität an den Haltestellen zu verbessern und zu 

vereinheitlichen (vgl. «Entwicklung eines Konzeptes zum 

Haltestellenmanagement»). 

Zudem sollen die Möglichkeiten der «neuen Medien» 

exemplarisch an einigen zentralen Haltestellen eingesetzt 

und getestet werden. Die kvgOF erstellt ein Anfor-

derungsprofil für die «Haltestelle der Zukunft», das als 

Grundlage für die Einrichtung zukünftiger Haltestellen 

dienen soll. 

Internet 

Der kontinuierlichen Pflege, Aktualisierung und 

Modernisierung des Internetauftritts kommt auch in 

Zukunft in Zeiten einer hohen Technisierung eine große 

Bedeutung zu. Die Homepage dient als ein wichtiges 

Medium gerade auch zur Vermittlung von Neuigkeiten 

und Änderungen. Ihren Internetauftritt so aktuell wie 

möglich zu halten wird auch weiterhin erklärte Absicht der 

kvgOF sein. Ein geschützter, ggf. personalisierter 
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Kundenbereich für Stammkunden soll noch mehr 

Kundennähe und Kundenbindung sowie entsprechenden 

Mehrwert für den Kunden schaffen. 

Eine kontinuierliche und in beide Richtungen 

funktionierende Kommunikation (Facebook, Twitter etc.) 

kann die kvgOF aus personellen Gründen nicht leisten; es 

ist deshalb vorgesehen, weiterhin auf die bestehenden 

Strukturen des RMV zurückzugreifen und einen intensiven 

Austausch zu gewährleisten. 

Smartphone 

Der Ausbau des smartDFI soll weiter forciert werden. Dazu 

soll zunächst der Bekanntheitsgrad von smartDFI durch 

verschiedene Werbemaßnahmen gesteigert werden, 

damit mehr Kunden das Portal nutzen. Um dieses Ziel zu 

erreichen, werden Informationsmedien erstellt. Vorrangig 

verfasst die kvgOF eine Broschüre mit einer ausführlichen 

Beschreibung über die Funktionsweise des smartDFI sowie 

einen Kurzflyer. Die Broschüre und der Flyer werden in der 

Mobilitätszentrale der kvgOF, in den Bussen und auf 

Veranstaltungen verteilt. 

webDFI 

Das webDFI System soll kontinuierlich weiter verbessert 

werden. Das Design und die Informationsanzeige wer-den 

weiter den Bedürfnissen der Nutzer angepasst.  

publicDFI 

Die Bereitstellung von Monitoren an geeigneten 

Standorten soll in der Zukunft erweitert werden, weitere 

mögliche Standorte wären Arztpraxen, Einkaufscentren, 

Kinos, Veranstaltungsorte usw.  

Kundenprojekte 

Die Ausbildung zu ehrenamtlichen Bus&Bahn-Begleitern 

wird auch in Zukunft durch die kvgOF durchgeführt. Die 

Anzahl der zertifizierten Schüler soll weiterhin gesteigert 

und somit die Sicherheit im Öffentlichen Personennah-

verkehr spürbar erhöht werden (vgl. «Mobilitäts-

management für Schulen».) 

In der Schülerbeförderung sollen zukünftig noch mehr 

Informationsveranstaltungen stattfinden oder unterstützt 

werden. Dadurch wird über das Angebot der 

Schülerbeförderung im ÖPNV im Allgemeinen und im 

Kreis Offen-bach speziell informiert. Darüber hinaus sollen 

auch Informationsveranstaltungen an Schulen bzw. für 

Auszubildende zur Information und Kundengewinnung 

genutzt werden.  

Die Zielgruppe Senioren wird weiter ausgebaut; durch 

verstärktes Engagement soll Senioren der Einstieg in den 

ÖPNV erleichtert werden. 

Hierzu soll auch die Arbeit mit den MobiPartnern erweitert 

werden: Die kvgOF wünscht sich in jeder Gemeinde im 

Kreis Offenbach mindestens einen kompetenten 

Ansprechpartner. Das bisherige Informations- und 

Werbematerial der MobiPartner soll in Zusammenarbeit 

mit dem RMV überarbeitet und erneuert werden. 

Filmbasierte Informationen 

Die Erstellung von filmbasierten Informationen wird 

forciert werden. Der Film – und hier ist der Erfolg von you 

tube zu nennen – ist das geeignete Medium, um die teil-

weise komplexen Vorgänge im ÖPNV kundenfreundlich 

zu erklären. Dabei kann an viele unterschiedliche Themen 

gedacht werden, wie z.B. aktuelle Störungs- und 

Baustelleninformationen, Schülerbeförderung, Ticket-

erwerb, neue Tarife, elektronische Auskunftsmedien, etc. 

Tarifangebote 

Die kvgOF vermittelt dem RMV weiter Ideen zu attraktiven 

Fahrkartenmodellen, wie beispielsweise einer 

ergänzenden «Flatrate» zur «CleverCard kreisweit» zur 

Nutzung der Öffentlichen Verkehrsmittel in die 

angrenzenden Städte Offenbach und Frankfurt. Die 

zielgruppengerechte Kommunikation von neuen Tarifen 

ist für den Erfolg dieser Angebote von entscheidender 

Bedeutung. 

Kundenforum 

Das Kundenforum wird in seiner jetzigen Form bestehen 

bleiben und weiterhin einen wichtigen Beitrag zur 

Weiterentwicklung des Öffentlichen Personen-

nahverkehrs im Kreis Offenbach haben.  

Vordereinstieg und Fahrradmitnahme  

Die Aktion «Bitte vorne einsteigen» und Fahrradmitnahme 

wird auch künftig von der kvgOF in der Öffentlichkeit 

beworben. Kontrollen der Fahrscheine und Schulungen 

der Busfahrer sollen zu mehr Fahrscheinkäufen bzw. –
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verkäufen zur Sicherung der Einnahmen und zu mehr 

Servicequalität führen.  

Sponsoring und Anzeigen 

Die kvgOF wird weiterhin im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

regionale Veranstaltungen und Veröffentlichungen 

unterstützen. Dies bietet der kvgOF – neben der 

Möglichkeit zur Wahrnehmung sozialer Verantwortung 

für unser Gemeinwesen – auch gute Informationskanäle 

zur Werbung für den ÖPNV im Kreis Offenbach.  

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll weiter 

intensiviert werden. Das zeitnahe Informieren der Kunden 

ist in der Zukunft ein wichtiges Kriterium für die kvgOF. Die 

kvgOF wird noch gezielter Mitteilungen veröffentlichen 

und dabei auf ein einheitliches Sprach- und 

Erscheinungsbild auf allen Kanälen achten. Meldungen 

von Verkehrsunternehmen werden aufbereitet und wenn 

nötig mit Umleitungskarten an die Presse weitergegeben.  

Neukundengewinnung durch neue Angebote 

Durch die neue Angebotsplanung der kvgOF soll der 

Anteil der Neukunden im Öffentlichen Personen-

nahverkehr im Kreis Offenbach in den kommenden Jahren 

gesteigert werden. 

Die neuen Linienführungen und Taktungen werden einen 

großen Bedarf an Informationsvermittlung generieren. 

Für die Entwicklung und Gestaltung dieser Nachrichten 

müssen ausreichend personelle und finanzielle 

Ressourcen zur Verfügung stehen. Nur so kann eine 

umfassende, detaillierte und ansprechende Kunden-

kommunikation im Sinne eines Zielgruppen-Marketing in 

der Zukunft gesichert werden. 

8.9 Qualitätsmanagement 

Maßnahmen in der VSV-Qualitätssicherung 

Es ist erforderlich, gemeinsam mit dem RMV und den 

Stadtwerken im Kreis Offenbach die bestehenden 

Verkehrsserviceverträge einer Revision zu unterziehen und 

ggf. zu ergänzen. Hier soll kreisweit ein einheitlicher 

Qualitätsstandard für Verbund-, Regional-, Stadt- und 

Lokalverkehre gelten, der weitestgehend ohne Aus-

nahmeregelungen auskommt.  

Hieraus lässt sich erheblich einfacher ein gezieltes 

Monitoring der Vertragskomponenten aufsetzen und 

regel-mäßig durchführen. In diesem Zusammenhang ist es 

ebenfalls von großer Bedeutung, die Zuständigkeiten für 

die Durchführung des Monitorings zwischen den 

beteiligten Aufgabenträgern eindeutig zu strukturieren, 

um Aufgabendoppelungen zu vermeiden. Die formalen 

Zuständigkeiten müssen daher ebenfalls Bestandteil der 

Verkehrsserviceverträge werden. 

Künftige Standards und Maßnahmen bei der 

infrastrukturellen Qualitätssicherung 

Die mangelnde Transparenz der Prozesse auf dem Gebiet 

der Haltestellen soll künftig abgebaut werden.  

Der Aufgabenträger wird hierzu regelmäßig von jeder 

Kommune eine Übersicht zur Pflege und Wartung von 

Haltestellen einfordern, so dass bereits kurzfristig ein 

automatisierter Prozess daraus entsteht. Weiterhin muss 

eindeutig definiert werden, welche Maßnahmen und 

Arbeiten in welchen Zyklen durchzuführen sind, um eine 

qualitativ ansprechende Haltestelle dauerhaft vorzu-

halten. 

Da gegenwärtig bereits die Datenpflege zu den 

Haltestellen im Kreis Offenbach zentral durch die kvgOF 

durchgeführt wird, bietet sich in Verbindung mit dem 

Thema des barrierefreien Ausbaus der Haltestellen-

infrastruktur bis 2022 die zentrale Erarbeitung und 

Umsetzung eines Haltestellenmanagementkonzeptes 

durch die kvgOF an, welches die Aufgaben für die 

Qualitätssicherung an Haltestellen an die jeweiligen 

Kommunen und Stadtwerke oder weiteren Dritten 

inhaltlich wie formal eindeutig zuweist.  

Bestandsverträge über das Handling von Haltestellen mit 

Kommunen und Stadtwerke müssen in allen Aspekten 

einvernehmlich revidiert werden. 
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8.10 Sicherheit für Kunden und Personal 

Künftige Standards 

Die kvgOF wird die Sicherheitsstrategie des RMV mit ihren 

drei Bausteinen «Personal, Technik und Kooperation» 

weiterverfolgen. 

Die Quantität und Qualität von deeskalierenden Trainings 

für das Fahrpersonal muss intensiviert und deren Durch-

führung überwacht werden. Nur wenn das Fahrpersonal 

sicher im Umgang mit verschiedenen Extremsituationen 

ist, kann es auch das Sicherheitsempfinden der Fahrgäste 

erheblich verbessern. Hier muss perspektivisch auch auf 

neue Kommunikationskonzepte des RMV zurückgegriffen 

werden. 

Ein wichtiger Baustein können projektbezogene 

Installationen von Videoüberwachungen an Umsteige-

knoten sein. Hier geht es vorrangig darum, gehäuft 

aufgetretene Schäden durch Vandalismus zu minimieren, 

ggf. Täter zielgerichtet zu ermitteln und für Ihre Straftaten 

verantwortlich zu machen. Gleichzeitig wird hierdurch 

automatisch das subjektive Sicherheitsempfinden der 

Kunden gehoben. Deshalb wird der Aufgabenträger im 

Rahmen eines Haltestellenmanagementkonzepts auch für 

weitere Umsteigepunkte sowie gut frequentierte, aber 

«unsichere» Haltepunkte entsprechende Anforderungen 

aufstellen. 

Maßnahmenpaket 

Konkret bietet sich eine Prüfung der Elemente an, welche 

aus den Sicherheitsmaßnahmen für schienengebundene 

Verkehre sinnvollerweise auf den Bus übertragen werden 

können, wobei die bisherigen Sicherheitsstandards aus 

den Verträgen mit den Busunternehmen berücksichtigt 

werden sollen: 

 Mehr Präsenz von Personal und eine übersichtliche 

Gestaltung der Fahrzeuge und der Haltestellen bzw. 

Stationen schließt potenzielle Sicherheitslücken. 

 Es soll auf eine möglichst transparente 

Haltestellenmöblierung geachtet werden. 

 Gestaltungselemente (wie z. B. Werbevitrinen, 

welche die Transparenz einer Haltestelle 

einschränken) sollen sich im Interesse der Fahrgäste 

in Umfang und Anordnung den 

Sicherheitsbelangen unterordnen.  

 Eine ausreichende und subjektiv angenehme 

Beleuchtung an Haltestellen mit Unterstand. 

 Zuwege an Umsteigehaltestellen sollen gut 

einsehbar und möglichst kurz sein.  

 Die Kontaktaufnahme zum eingesetzten Personal 

und eine gute Erreichbarkeit von (technischen) 

Sicherheitsausstattungen sollen leicht möglich sein 

(z. B. Fahrerruf).  

 Das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste darf durch das 

Bekleben von Fenstern der Fahrzeuge nicht 

beeinträchtigt werden.  

 Im Sinne des Sicherheitsempfindens der Fahrgäste 

sollen in den Abendstunden ergänzende 

Dienstleistungen (z. B «Halt auf Wunsch», Taxiruf) 

angeboten oder angedacht werden.  
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8.11 Einnahmensicherung 

Mit der bereits eingeführten ersten Stufe des 

«kontrollierten Vordereinstiegs» sind die Grundlagen für 

eine konsequente Weiterentwicklung gelegt. 

 Das Praktizieren des kontrollierten Vordereinstiegs 

ist weiter voranzutreiben.  

Hier gilt es insbesondere für eine wirksame und nach-

haltige Durchführung bei Kunden und Fahrpersonal 

permanent öffentlichkeitswirksam auf diese Praxis hinzu-

weisen und entsprechendes Verständnis zu wecken.  

 Die Einführung eines zentralen Controllings der 

Verkehrsserviceverträge durch den Aufgabenträger 

im Sinne einer Überwachung der Durchführung in 

der Praxis ist erforderlich. 

Der Umfang und die Komplexität der heutigen Verkehrs-

serviceverträge erfordert nicht mehr nur die Berück-

sichtigung und Forderung einzelner Arbeitsbausteine, 

sondern insbesondere die Überprüfung selbiger in Bezug 

auf die tatsächliche Umsetzung und ggf. auch eine 

entsprechende Ahndung bei fehlender oder mangelhafter 

Realisierung. 

 Zur koordinierten und effizienten Durchführung 

von Fahrausweisprüfungen besteht gegenwärtig 

dringender Handlungsbedarf. 

Die vierstufige, parallele Zuständigkeit von 

Verkehrsverbund, Aufgabenträger, Verkehrsunternehmer 

und Stadtwerke für eine Aufgabe ist zwingend zu Gunsten 

eines effizienten und wirtschaftlich vertretbaren Gesamt-

konzeptes für Fahrausweisprüfungen aufzulösen. Künftig 

erstellt der Aufgabenträger als zentraler Steuerer das 

Prüfkonzept mit allen Anforderungen, schreibt, sofern 

notwendig, die entsprechenden Leistungen aus und führt 

selber das Controlling durch. 

 Das gegenwärtige Verfahren der Debitoren-

verwaltung und des Forderungsmanagements muss 

in das Gesamtkonzept integriert werden. 

Der Aufgabenträger hält an dieser Stelle die Durch-

führung von Debitorenverwaltung und Forderungs-

management («Eintreiben des Erhöhten Beförderungs-

entgelts») durch ein entsprechend spezialisiertes 

Unternehmen für erheblich effizienter, da man sich 

bestehender Prozessabläufe bedienen kann und direkten 

Einfluss auf die Bonität der Schuldner (Schwarzfahrer) im 

täglichen Leben nehmen kann. Der Aufgabenträger wird 

in diesem Zusammenhang prüfen, wie mit diesen 

Leistungen zu verfahren ist, da es sich um eine öffentliche 

Aufgabe handelt, die vermutlich deutlich eher zu einer 

höheren Zahlungsmoral für den ÖPNV, als aufwendige 

Anwalts- und Gerichtsvollziehertätigkeiten, die in der 

Regel in der eidesstattlichen Vermögensauskunft und der 

definitiven Zahlungsunfähigkeit der Schuldner münden. 

Von diesem Verfahren kann auch der Vertrieb des 

Aufgabenträgers profitieren, der teilweise weitaus höhere 

Forderungen aus Abo-Verträgen einzufordern hat. 

Hieraus ergeben sich Synergieeffekte und freie 

Ressourcen, welche an anderer Stelle zielgerichteter 

eingesetzt werden können. Dennoch ist hierbei 

selbstverständlich die Relation von Aufwand und Ertrag, 

die Kundenfreundlichkeit und die Wahrung des Images 

des ÖPNV zu berücksichtigen. 
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8.12 Datenmanagement 

Die Bestandsaufnahme grundlegender Daten im Rahmen 

des NVP hat aufgezeigt, wie schwierig es sich gestaltet, auf 

aktuelle, qualitative und vor allem umfassende Daten der 

zurückzugreifen. Zusammenfassend können folgende 

Erkenntnisse und Maßnahmen dargestellt werden. 

Aufbau einer zentralen Datenhaltung auf GIS-Basis 

Es gibt derzeit keine zentrale Datenbank oder Plattform 

für den Kreis Offenbach, in der die zur Verfügung ste-

henden Daten über sämtliche Verkehrsmittel eingesehen 

und notwendige Inhalte abgerufen werden können. 

Letztendlich musste deshalb ein Großteil der Daten des 

NVP 2016 ff. aufwändig zusammengetragen, aufbereitet 

und miteinander verknüpft werden. Dabei lagen die Daten 

zumeist einzeln in den verschiedenen Verantwor-

tungsbereichen vor.  

Es sollte seitens der lokalen Nahverkehrsorganisation 

deshalb möglichst umgehend ein zentrales Management-

system aufgebaut werden, welches zunächst die ÖPNV-

relevanten Planungsdaten berücksichtigt und miteinan-

der verknüpft. Die Einbindung weiterer Verkehrsdaten, 

beispielsweise in Hinblick auf intermodale Verbindungen, 

ist anzustreben.  

Verbesserung der Datenqualität mittels abgestimmter 

Erhebungskonzepte 

Verkehrs- und Mobilitätsdaten werden zum Teil nur im 

großräumigen Bezug erhoben, es fehlen für lokale Be-

trachtungen wesentlich kleinräumigere und stärker 

differenzierte Daten. Die Teilnahme an Mobilitätsstudien 

mit einer Stichprobenaufstockung auf lokaler Ebene ist zu 

prüfen. Hinzu kommt der Aspekt, dass kaum einheitliche, 

flächendeckende und zeitlich abgestimmte Erhebungen 

stattfinden. 

Hier bedarf es in Abstimmung mit den Kommunen einer 

konkreten Planung, welche ÖPNV-relevanten Daten zu 

welcher Zeit in welchem Umfang zu erheben sind, um 

umfassende und einheitliche Datengrundlagen über den 

gesamten Kreis zu erhalten. Des Weiteren beziehen sich 

die aktuellen Erfassungszeiträume größtenteils nur auf 

einzelne und kurze Erhebungsphasen, weshalb die 

ermittelten Daten nur punktuelle Eindrücke und grobe 

Ergebnisse widerspiegeln. 

Im Hinblick auf schwankende Belastungen und 

Nachfragen aufgrund tages- und jahres-zeitlicher 

Rahmenbedingungen sind ausgedehntere Erhebungen 

dringend zu empfehlen, um einen effizierten Einsatz der 

zur Verfügung stehenden Ressourcen zu ermöglichen und 

qualifizierte Entscheidungshilfen in Hin-blick auf 

Maßnahmen zu erhalten. 

Einsatz mobiler Erfassungsgeräte zur schnellen und 

flexiblen Datenübermittlung 

Für zeitlich begrenzte und verschiedene Örtlichkeiten 

betreffende Erhebungen empfiehlt sich der Einsatz mobi-

ler Erfassungsgeräte, die eine direkte Speicherung und 

Übertragung der Daten an die Datenbank ermöglichen 

und somit eine zeitnahe Verfügbarkeit der Daten 

gewährleisten. 

Integration einer Plattform für Baustellen- und 

Umleitungsinformationen 

Baustellen und Sperrungen im Straßenraum, von denen 

unter anderem der ÖPNV betroffen ist, sollten frühzeitig 

an relevante Akteure kommuniziert werden, um 

Umleitungen sowie sonstige Maßnahmen abstimmen und 

entsprechende Informationen an Fahrgäste und Verkehrs-

teilnehmer herantragen zu können. 

Die gängige Praxis zeigt, dass bisherige Kommunikations-

kanäle nicht zuverlässig funktionieren und dies immer 

wieder zu gravierenden Abstimmungsproblemen führt. 

Ein angepasstes und nachhaltiges Mobilitätsverhalten ist 

jedoch nur dann möglich, wenn Verkehrsteilnehmer über 

sachgerechte Informationen verfügen und diese aktuell 

und nach Möglichkeit verkehrsmittel-unabhängig verfüg-

bar sind. Die Zuverlässigkeit der Information ist dabei 

wichtiger als ein zu großer Detaillierungsgrad der 

Angaben.  

Bewertung zu entwickelnder Siedlungsflächen in Hinblick 

auf mögliche ÖPNV-Anbindungen 

Die Lage neuer Siedlungsflächen steht in engem 

Zusammenhang mit den Möglichkeiten zur Erschließung 

durch den ÖPNV, dem damit verbundenen finanziellen 

Aufwand und der anschließenden Attraktivität der 

Angebote. Werden Flächen abseits bestehender 

Hauptachsen entwickelt, können solche Flächen nur 

bedingt erschlossen werden. Aus diesem Grund sollte ein 

Instrument zur frühzeitigen Bewertung der Flächen 
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entwickelt werden, um Entscheidungshilfen zu geben und 

mögliche Auswirkungen aufzuzeigen. Ziel muss eine 

abgestimmte Entwicklung von Siedlungsflächen in 

Hinblick auf die ÖPNV-Erschließung sein. 

8.13 Mobilitätsmanagement 

8.13.1 Schulisches Mobilitätsmanagement 

Regelmäßiger Austausch mit den Schulen 

Im Rahmen des «Konzepts für einen zukunftsfähigen 

ÖPNV bei der Schülerbeförderung im Kreis Offenbach»  

[Follmann, 2009] wurden Inhalte des Schulischen 

Mobilitätsmanagements erstmals vertiefend betrachtet 

und sich verstärkt mit der Zielgruppe der Schülerinnen und 

Schüler beschäftigt. 

Durch das Projekt wurde unter anderem deutlich, wie 

wichtig ein regelmäßiger Austausch unter beteiligten 

Akteuren ist, um gegenseitiges Verständnis für die 

verschiedenen Bedürfnisse zu erzeugen. Mit der 

Befragung von über 20.000 Schülerinnen und Schüler 

wurden wichtige Mobilitätsdaten ermittelt. 

Die Aufnahme vorhandener Infrastruktur und durch 

verkehrsmittelübergreifende Analysen der Verkehrs-

abläufe an den Schulstand-orten konnten weitere 

wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. Über Fachbeirat 

und Runde Tische waren alle relevanten Akteure in das 

Projekt einbezogen. Somit war es den Beteiligten jederzeit 

möglich, über die ermittelten Ergebnisse zu diskutieren, 

Ideen zur Findung von Lösungsansätzen einzubringen und 

gemeinschaftlich abgestimmte Maßnahmen zu 

erarbeiten. 

Durch diesen konsequenten Austausch konnten letztlich 

verschiedene Maßnahmen kurz- und mittelfristig realisiert 

werden. In Bezug auf den ÖPNV seien hier beispielhaft die 

Anpassung von Schulzeiten an ÖPNV-Verbindungen, die 

Einführung der kreisweiten CleverCard oder auch die 

Bereit-stellung von Fahrgastinformationen in den Schulen 

über Monitore genannt. 

Bus & Bahn-Begleiter  

Ein weiterer wichtiger Baustein ist in diesem 

Zusammenhang das RMV-Projekt für Bus&Bahn-Begleiter. 

In Zusammenarbeit mit dem RMV, mit dem 

Polizeipräsidium Südosthessen sowie mit diversen 

Verkehrsunternehmen werden im Kreis Offenbach seit 

dem Schuljahr 2005/2006 Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe acht zu ehrenamtlichen RMV-Bus&Bahn-

Begleitern ausgebildet. Das Projekt wird von den 

Kommunen mitfinanziert. 
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Ziel ist es, Vandalismus im Bus und an Haltestellen zu 

vermeiden sowie Rangeleien unter Schülern entgegen zu 

wirken. Im Rahmen des Programms werden engagierte 

Jugendliche in fünf bis sechs Unterrichtseinheiten in 

Rollenspielen ausgebildet und mit Verhaltensregeln 

vertraut gemacht. So sind sie später in der Lage, allein 

durch Kommunikation und ohne sich selbst zu gefährden, 

einen positiven Einfluss auf ihre Mitschüler auszuüben und 

Konflikte zu schlichten. Alle Teilnehmer erhalten ein 

offizielles Abschluss-Zertifikat. 

Seit Beginn des Pro-gramms wurden bis Ende 2013 

insgesamt 673 Schülerinnen und Schüler zertifiziert – ein 

Engagement, für das die kvgOF im Jahr 2010 mit dem 

Präventionspreis des Landes Hessen ausgezeichnet wurde. 

Wichtige Themen und Ziele 

Es zeigt sich, dass bereits erste Ansätze im Bereich des 

Schulischen Mobilitätsmanagements vorhanden sind. Es 

gilt diese in Hinblick auf die konsequente Weiter-

entwicklung fortzuführen und in zentralen Bereichen zu 

ergänzen und auszubauen.  

Ziel muss es sein, bereits während der Schulzeit die 

wesentlichen Aspekte der Verkehrs-erziehung und 

Mobilitätsbildung an den Schulen zu vermitteln und somit 

die Voraussetzung für ein nachhaltiges Verkehrsverhalten, 

auch mit Blick auf die Sicherung von Einnahmen im ÖPNV, 

zu schaffen. In Anlehnung an das «Handbuch zum 

Schulischen Mobilitätsmanagement» [IVM, 2013] sollte 

daher ein kreisweites Konzept erarbeitet werden. 

In Hinblick auf den ÖPNV sind dabei insbesondere 

folgende Themenschwerpunkte zu betrachten: 

Kommunikation beteiligter Akteure 

Diese Maßnahme erfordert die Etablierung von 

Kommunikationsstrukturen und –prozessen zwischen den 

beteiligten Akteuren zur Sicherung des Informations-

flusses bei allen für den Schülerverkehr relevanten 

Planungen, Maßnahmen oder Veränderungen. 

Verbesserung der Datengrundlagen 

Hierzu ist der Aufbau von Abfragestrukturen und –

prozessen zu Schülerzahlen je Schuljahr mit Informatio-

nen zur Herkunft der Schülerinnen und Schüler auf 

Stadtteilbasis, Aktualisierung der Erhebungsdaten zum 

Mobilitätsverhalten, kontinuierliche Erfassung von 

relevanten Fahrten im Schülerverkehr erforderlich. 

Bereitstellung von Informationen für Schüler  

Entsprechende Maßnahmen wären der Ausbau der 

Infrastruktur für Fahrgastinformationen an Schulen; die 

verstärkte und aktive Bewerbung der kreisweiten 

CleverCard oder der Aufbau eines kreisweiten Inter-

netportals für Schülerinnen und Schüler. 

Sicherheit auf dem Schulweg 

Dabei steht die Fortführung des Projekts für Bus & 

Bahnbegleiter, der Aufbau eines Programmes «Sicherer 

Schulweg mit dem ÖPNV» sowie die Begleitung des 

Projekts «Schülerradroutenplaner Kreis Offenbach» im 

Vordergrund der vorgesehenen Maßnahmen. 

8.13.2 Betriebliches Mobilitätsmanagement 

Das betriebliche Mobilitätsmanagement im Kreis 

Offenbach beschränkte sich in der Vergangenheit sehr 

stark auf die Beratung und methodische Entwicklung 

eines individuellen Mobilitätsmanagements bei 

kreisansässigen Betrieben und Unternehmen. 

Hierbei wurde zunächst auf die Aus- und Weiterbildung 

von Mobilitätsbeauftragten in den Betrieben und Un-

ternehmen abgezielt und der Austausch zu regionalen 

und nationalen Plattformen des Mobilitätsmanagements 

gesucht. Die geringe Anzahl durchgeführter Beratungen, 

fehlende Mobilitätsdaten und nicht vorhandene Struk-

turen in Hinblick auf eine lokale Kommunikation führen 

allerdings zu dem Schluss, dass die bisherige Heran-

gehensweise und Durchführung nicht zielführend 

erscheint und daher überarbeitet werden sollte.  

In Kooperation mit dem Kreis Offenbach, den Kommunen, 

der IHK Offenbach, der ivm und weiteren Partnern ist aus 

diesem Grund eine klare Strategie und verlässliche 

Arbeitsstrukturen für das Thema des betrieblichen 

Mobilitätsmanagements zu schaffen. Folgende 

Arbeitsschwerpunkte sollten dabei bearbeitet werden: 

Konzept zum betrieblichen Mobilitätsmanagement 

Erarbeitung einer Zielsetzung aus Sicht der verschiedenen 

Akteure; Aufbau von Abläufen und Inhalten; Werkzeuge 

zur Durchführung; Festlegung einzubeziehender 

Kennwerte; Möglichkeiten zur gezielten An-sprache von 
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Betrieben und Unternehmen; Marketingkonzepte; Aus- 

und Weiterbildungsmaßnahmen; Zertifizierung von 

Betrieben und Unternehmen; Durchführung erster 

Pilotprojekte. 

Runder Tisch «Betriebliches Mobilitätsmanagement» 

Einbezug relevanter Akteure;  Bildung von regelmäßigen 

Kommunikationsstrukturen und –prozessen; Zusammen-

stellung wichtiger Grundlagendaten; Erfahrungs-

austausch mit Akteuren anderer Städte und Landkreise. 

Entwicklung und Aufbau eines Datenmanagements 

Entwicklung eines Befragungsbogens, Aufbau einer 

webbasierten Datenerfassung; Überprüfung der Ver-

knüpfung mit anderen Mobilitätsdaten; Entwicklung von 

Schnittstellen zu lokalen und regionalen Partnern. 

Auf Basis des betrieblichen Mobilitätsmanagements sollen 

bestehende Verkehrsangebote und Mobilitätsdienst-

leistungen weiterentwickelt und neue Ansätze in das 

Gesamtsystem integriert werden, um heutige Kunden des 

ÖPNV zu halten und gleichzeitig neue Nutzer für den 

ÖPNV zu gewinnen. 

Mit Blick auf die finanzielle Situation des ÖPNV werden 

durch solch angepasste, zuverlässige und effiziente 

Angebote auch regelmäßige und feste Einnahmen 

generiert. Wichtig ist deshalb, eine verlässliche Datenbasis 

zu erheben und auf die individuellen Bedürfnisse der 

einzelnen Betriebe und Unternehmen anzupassen. Es gilt 

bei Entwicklung von Maßnahmen ein hohes Maß an 

Synergien über alle Verkehrsmittel zu erzeugen. 

In den beteiligten Betrieben und Unternehmen sind 

verlässliche Strukturen zum Umgang mit der Thematik zu 

schaffen, um einen bewussten und nachhaltigen Umgang 

mit der Thematik zu fördern, Einfluss auf das Mobilitäts-

verhalten zu nehmen und Maßnahmen zu begleiten. 

Weitere Felder des Mobilitätsmanagements 

Durch eine gezielte Ansprache neu zuziehender Bewohner 

der Kommunen im Kreis Offenbach könnte beispielsweise 

aktiv über bestehenden ÖPNV- und Mobilitätsangebote 

informiert werden. So genannte «Neubürgerpakete» 

tragen bereits in vielen Städten dazu bei, den ÖPNV und 

andere umweltfreundliche Verkehrsmittel zu fördern. 

Erfahrungen zeigen, dass Personen in persönlichen 

Umbruchsituationen wie einem Wohnortwechsel beson-

ders offen für Änderungen ihrer Mobilitätsgewohnheiten 

sind. Entsprechende Konzepte sind zu diskutieren und auf 

entsprechende Zielgruppen auszurichten. 

 

8.14 Personal 

Die nachfolgenden Anforderungen an die unterschied-

lichen Aufgabenprofile von Mitarbeitern im ÖPNV sind 

über die Verkehrsserviceverträge mit den Verkehrs-

unternehmern verbindlich festzulegen. Von besonderer 

Bedeutung ist hier die einheitliche Anwendung für alle 

Verkehrsunternehmer. 

Der Aufgabenträger wird hier im Rahmen der Qualitäts-

sicherung die Einhaltung der Standards überwachen. 

Allgemeine Standards 

Tragen einer vom Aufgabenträger vorgegebenen, 

einwandfreien Dienstkleidung. Unternehmer und 

Aufgabenträger werden sich hierzu kooperativ und 

kompromissbereit zu einer kreisweit einheitlichen Lösung 

abstimmen. 

 Tragen eines gut sichtbaren Merkmals (bevorzugt 

Personalnummer des Fahrers), auf dem auch der 

Name des Betreibers für den Kunden erkennbar und 

das Fahrpersonal identifizierbar sind. Die deutsche 

Sprache in Wort (selber verständlich sprechen und 

verstehen) und Schrift angemessen beherrschen. 

Fremdsprachenkenntnisse sind wünschenswert. 

 den Linienverlauf kennen (Namen und Reihenfolge 

aller durch sein Unternehmen bedienten Haltestel-

len), 

 Auskünfte zu den Anschlüssen geben können sowie 

 sich kundenfreundlich und serviceorientiert 

verhalten, auch in Konflikt‐ und Stresssituationen. 

Das Fahrpersonal muss zur Bewältigung von 

Konfliktsituationen über Kompetenzen im Bereich 

der Stress-bewältigung und Konfliktbehandlung 

verfügen.  

Hierzu sind dem Personal Schulungen und Hilfestellungen 

seitens des Verkehrsunternehmens anzubieten. Die 

Schulungen sind dem Aufgabenträger innerhalb von 2 

Monaten nach Durchführung aller Mitarbeiter schriftlich 

nachzuweisen. Zur Sicherstellung der richtigen Auskünfte 

gegenüber dem Kunden muss das Fahrpersonal 
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 das Tarif und Fahrkartensortiment, die gemein-

samen Beförderungsbedingungen und Tarifbestim-

mungen des RMV kennen, anwenden und stets mit 

sich führen; 

 den richtigen Fahrpreis für jede gewünschte 

Fahrtverbindung im RMV nennen und verkaufen 

können; 

 über die tariflichen Übergangsgebiete des RMV und 

über seine verbundweiten Sonderangebote (z.B. 

Kombitickets) jederzeit richtig Auskunft geben 

können; 

 im Fall von Störungen der Verkaufs- und Kontroll-

geräte in der Lage sein, einen Neustarts der Anlagen 

durchzuführen und gezielt die Fehlermeldungen an 

seine betriebliche Leitzentrale weitergeben. 

Spezielle Standards für das des Fahrpersonals 

 Die Ausbildung des Personals auf Omnibussen 

erfolgt durch und auf Kosten des Unternehmers. 

Jeder Unternehmer hat mindestens einen, ab 50 

Mitarbeitern im jeweiligen Linienbündel 

eingesetzten Fahrer/innen einen zweiten RMV‐

Fachtrainer ausbilden zu lassen. Genauere Angaben 

zur Ausbildung als Fachtrainer gibt der 

Verkehrsverbund oder der Aufgabenträger. 

 Das Verhalten des Fahrpersonals unterliegt 

grundsätzlich den Anforderungen der allgemeinen 

Verkehrssicherheit, hierzu gehört beispielsweise die 

Prüfung der Betriebsfähigkeit vor Fahrtbeginn und 

die Praktizierung eines sicheren und 

ausgeglichenen Fahrstils unter Einhaltung der 

Vorgaben der StVO und BOKraft. 

 Fahrer/innen müssen mit den Grundzügen der 

Technik des jeweiligen Fahrzeuges vertraut sein und 

kleine Schäden wie beispielsweise Türstörungen 

möglichst selbst beheben können. 

 Das Fahrpersonal hat grundsätzlich den Fahrplan 

einzuhalten, sofern verkehrliche und betriebliche 

Belange dem nicht entgegenstehen. 

 Im Falle von Betriebsstörungen hat das Fahr-

personal seine betriebliche Leitstelle und die 

Fahrgäste zu informieren und im Rahmen der 

Möglichkeiten zur Beseitigung der Störung 

beizutragen. 

 Dem Fahrpersonal ist es grundsätzlich während der 

Dienstzeit untersagt im Fahrzeug zu rauchen, Musik 

zu hören, während der Fahrt zu telefonieren und 

Kopfhörer oder andere Medien zu benutzen. 

Auch das Rauchen auf dem Bussteig bei geöffneter Tür 

innerhalb der Dienstzeit ist nicht gestattet. 

 Bei Ausfall der automatischen Haltestellenansage 

hat das Fahrpersonal die Haltestellen anzusagen. 

Das Fahrpersonal muss die nachrichtentechnischen 

Komponenten im Fahrzeug beherrschen. 

 Für den Fall, dass im Fahrzeug das elektronische 

Ansagegerät ausgefallen ist, muss das Fahrpersonal 

während des Betriebs akustische 

Haltestellenansagen und Sonderinformationen zu 

Verspätungen, Betriebsstörungen und 

Anschlussproblemen vornehmen. 

Schulungen 

Das Fahrpersonal von Omnibussen muss vor seinem ersten 

Einsatz im Linienverkehr den Umgang mit den fahrzeug-

seitigen technischen Anlagen einwandfrei und die not-

wendigen Verfahrensweisen beherrschen. 

Der Unternehmer wird hierzu das eingesetzte 

Fahrpersonal rechtzeitig vor Betriebsaufnahme bzw. 

nachrückendes Fahrpersonal vor seinem ersten Einsatz 

eigenverantwortlich und umfänglich schulen, ggf. auch 

mehrfach nachschulen. 

Wenn einzelne Fahrer/innen den Anforderungen im 

Alltag nicht gerecht werden, soll ihnen vorrangig mit 

vertiefenden Schulungen Unterstützung geboten werden. 

Die Bewertung eines solchen Sachverhaltes obliegt dem 

Aufgabenträger. 

Gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen soll für das 

Fahrpersonal eine schriftliche Hilfestellung zum kunden-

dienstlichen Umgang mit Fahrgästen zur Verfügung 

gestellt werden.  

Nach Unfällen oder Überfällen bietet das Verkehrs-

unternehmen dem Personal professionelle Hilfe zur 

Verarbeitung des Erlebten an.  
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Tariftreue 

Der Unternehmer darf das tarifvertraglich vereinbarte 

Niveau für das private Omnibusgewerbe des Landes-

verbands Hessischer Omnibusunternehmer e.V. (LHO) in 

der jeweils gültigen Fassung während der Laufzeit der 

Konzession nicht unterschreiten.  

Dieses definiert sich aus den Vorgaben der §§ 2 und 3 

sowie dem allgemeinen Anhang zu § 3 des LHO‐

Lohntarifvertrages ohne Beachtung betriebsinterner 

Zulagen aus den betriebsspezifischen Anlagen 1 bis 5 zu § 

3. Der Unternehmer wird bei der Beauftragung von 

Unterauftragnehmern für deren beschäftigtes Personal 

die gleichen vertraglichen Bedingungen nach Absatz 1 mit 

den Unterauftragnehmern vereinbaren und auf die 

Einhaltung derselben achten. 

Das Personal des Unternehmers sowie das seiner 

Unterauftragnehmer erwerben hiermit das unmittelbare 

Recht, die Leistungen nach Absatz 1 unmittelbar 

gegenüber dem Unternehmer einzufordern. Das Personal 

des Unternehmers sowie das seiner Unterauftragnehmer 

sind über diese vertragliche Regelung zu informieren.  

Berichtspflichten 

Die Unternehmer im Omnibusverkehr haben dem 

Infrastrukturunternehmen spätestens vier Wochen vor der 

Betriebsaufnahme die verantwortlichen Mitarbeiter für 

die Schulung und Einweisung des Fahrpersonales in das 

VMS schriftlich unter Angabe des Namens zu benennen. 

Das Fahrpersonal ist durch regelmäßige qualifizierte 

(Nach-)Schulungen in die Lage zu versetzen, seinen 

Aufgaben auch weiterhin kompetent nachzukommen. 

Ferner müssen Fahrer/innen mit den Grundzügen der 

Technik des jeweiligen Fahrzeuges vertraut sein und kleine 

Schäden wie beispielsweise Türstörungen möglichst selbst 

beheben können.  

Prüfpersonal im Rahmen der Fahrausweisprüfung 

Für das Prüfpersonal gelten u. a. folgende Anforderungen: 

 Persönliche Eignung, wie z. B. die sichere 

Beherrschung der deutschen Sprache und ein 

sicheres, vorschriftsmäßiges und freundliches 

Auftreten auch in extremen Stresssituationen. 

 Fachliche Eignung, wie z. B. sichere Kenntnis des 

Tarifs und des Fahrkartensortiments sowie der 

Beförderungsbedingungen und 

Tarifbestimmungen, der Umgang mit 

Krisensituationen (Konfliktmanagement) und eine 

gute Orts-, Netz- und Streckenkenntnis. Die 

Qualifikation des Prüfpersonals ist regelmäßig in 

Unterweisungen und Schulungen aufzufrischen. 
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9. Konzept zur Linienbündelung

9.1 Ausgangssituation

Die aktuelle Linienbündelung im Bus ÖPNV im Kreis 

Offenbach wurde im Zuge der Erstellung des Nahverkehrs-

planes 2011 bis 2015 erarbeitet und basiert auf den 

Erfahrungswerten der vorangegangenen NVP-Periode. 

Maßgebliche Kriterien für die heutige Bündelung und 

erwartete Vorteile waren laut diesem NVP:  

 Integration der Bedienung 

- Durch Bedienung aus einer Hand in einem 

abgegrenzten Verkehrsraum positive Effekte 

auf Fahrplan, Tarif und Marketing 

 Enge verkehrliche Verflechtung von Linien 

- Hohe Bedeutung der Bündelung bei 

flächenhafter Erschließung oder großem 

Umfang von Umsteigebeziehungen 

 Betriebliche Optimierung 

- Wirtschaftlicher Betrieb durch Optimierung der 

Produktion, z. B. Umlaufplanung 

 Wirtschaftlicher Querausgleich zwischen den Linien 

- Wirtschaftlicher Ausgleich zwischen 

ertragsstarken und –schwachen Linien, nur 

möglich bei Vorliegen relevanter Anzahl an 

Umsteigebeziehungen zwischen den Linien  

 Zubringerlinie und Hauptlinie 

- Durch unterschiedlich große Bündel Förderung 

einer Marktstruktur, die den Mittelstand fördert 

 Berufszugang – Wettbewerbsförderung 

- Zur Verhinderung von 

Wettbewerbsverzerrungen müssen die 

einzelnen Bündel hinreichend groß 

dimensioniert sein 

Grundlegendes Ziel der kvgOF ist auch eine mittel-

standsorientierte Vergabe mit einer Begrenzung der 

Volumen auf ca. 15 bis 20 Busse und ca. 1 Mio. Fahrplan-

kilometer und die Sicherung der Effizienz je Bündel (mit 

Blick auf Reservequote, Overhead-quote etc.). 

Gleichzeitig begrenzt die heterogene Bestellerstruktur im 

Kreis Offenbach eine Linienbündelung im Sinne einer 

übergreifenden (kreisweiten) Optimierung. Damit ist die 

hohe Anzahl der Lose im Kreis OF teilweise auch durch die 

Struktur mit acht Bestellern bestimmt. 

Im Ergebnis zeigen sich stark unterschiedliche Losgrößen. 

Auch die Produktivität (Nwkm/Bus) ist sehr heterogen. 

Auch in räumlicher Hinsicht zeigt sich im Ergebnis eine sehr 

heterogene Struktur. Trotz einer mittelstandsorientierten 

Vergabegröße und einer Vielzahl mittelständischer Betrei-

ber im Raum weist die heutige Unternehmensstruktur 

einen signifikanten Anteil konzerngebundener Betreiber 

auf. Aktuell betreiben konzerngebundene Unternehmen 

knapp 60 % der betrachteten Leistungen im Kreis 

Offenbach. 

Vor diesem Hintergrund hat sich die kvgOF entschlossen, 

im Zuge der Erstellung des NVP 2016 ff. auch eine 

grundlegende Anpassung der Linienbündelung vorzu-

nehmen. Die hierfür erarbeiteten Grundsätze und Ziel-

setzungen, die Konzeption sowie erste Ansatzpunkte zur 

Umsetzung sind – ebenso wie die weiter oben genannten 

Sachverhalte – in den nachfolgenden Abbildungen 

anschaulich dargestellt. 
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Abbildung 72: Heutige Bündelstruktur im Kreis Offenbach 

 

 

 

 

Abbildung 73: Heutige Bündelstruktur (räumlich) 
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- Entwurf -

Die 22 Lose im Kreis OF sind teilweise durch die 8 Besteller 

bestimmt, die Produktivität in Nwkm/Bus ist sehr heterogen

Heutige Bündelstruktur im Kreis Offenbach1) (Daten 2012)

4
1) Ohne angrenzende LNO und Stichlinien

2) Größe der Busse nicht berücksichtigt (Standard, Midi, etc)

Hinweis: Inkl. Schülerverkehren, ohne Bündel LK Darmstadt-Dieburg

1.000 Nwkm Anzahl Busse2) 1.000 Nwkm/Bus

1.5001.0005000

Σ Bündel Stadtbus Rodgau Los 3

Σ Bündel Stadtbus Rodgau Los 2

Σ Bündel Stadtbus Rodgau Los 1

Σ Bündel Stadtverkehr Neu-Isenburg Los 2

Σ Bündel Stadtverkehr Neu-Isenburg Los 1

Σ Bündel Stadtbus Mühlheim

Σ Bündel Stadtverkehr Langen - Egelsbach Los 2

Σ Bündel Stadtverkehr Langen - Egelsbach Los 1

Σ Bündel Kreis Offenbach-Dreieich Los 3

Σ Bündel Kreis Offenbach-Dreieich Los 2

Σ Bündel Kreis Offenbach-Dreieich Los 1

Σ Bündel Stadtbus Dietzenbach

Σ Bündel AST Mainhausen

Σ Bündel Stadtbus Obertshausen

Σ Bündel Stadtbus Rödermark

Σ Bündel Stadtbus Obertshausen bzw. AST Heus.

Σ Bündel AST Mühlheim/Obertshausen

Σ Bündel OF Langen II (RMV)

Σ Bündel OF Langen II (kvgOF)

Σ Bündel OF Mitte Los 2

Σ Bündel OF Mitte Los 1

Σ Bündel OF-West

Σ Bündel OF-Ost

0 5 10 15 20 2001000

Bündel mit AST-Verkehren; hier nicht alle Daten vorliegend

@ARB: Alles aktualisiert, 

Anzahl Fahrzeuge 

Bündel Langen II 

angepasst

@KM: Was war Fehler? 

@ARB: Wir hatten mal 

angefragt nach dem 

Bündel und uns wurden 

nur 7 Busse genannt, 

metron hat im Status quo 

das Bündel allerdings mit 

15 Busse geplant 

@KSR: Bitte 

überprüfen

1) Inkl. überlagernder Linien.
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Abbildung 74 Betreiber im Kreis Offenbach und den umliegenden Gebieten 

 

 

9.2 Grundsätze, Zielsetzungen und Rahmenbedingungen

Aus Sicht der Akteure des Kreises Offenbach sind auch für 

das künftige Linienbündelungskonzept wesentliche 

Zielsetzungen des NVP 2011-2015 fortzuführen. Im 

Idealfall sollte die zukünftige Linienbündelung auch 

künftig: 

 optimale Betriebskosten erlauben 

 attraktiv für Bieter sein und höheren Wettbewerb 

ermöglichen 

 Verwaltungsaufwand begrenzen 

 Anschlussmobilität garantieren 

 Bestellerstrukturen berücksichtigen, aber Flexibilität 

sichern 

 adäquates Qualitätsmanagement ermöglichen 

 Rosinenpickerei vermeiden 

Die Sicherung einer hohen verkehrswirtschaftlichen 

Attraktivität für Betreiber und Besteller bei Steigerung des 

Wettbewerbsgrades ist dabei die zentrale Heraus-

forderung.  

Grundlage einer sinnvollen Bündelung ist auch eine Ent-

scheidung über den Gestaltungsspielraum der Akteure. 

Die zentrale Frage ist hier: 

 Wie viel unternehmerische Gestaltungsfreiheit 

(= Einflussmöglichkeit) und wie viel staatliche 

Einflussnahme wird seitens des Aufgabenträgers 

gewünscht? 

Grundlage der Bündelungsstrategie ist abstimmungs-

gemäß zunächst die heutige Vergabephilosophie, eine 

zielgerichtete und zweckmäßige Anpassung im Zeitablauf 

soll jedoch möglich bleiben. 

 

Marktanteile im Kreis OF1)

Relevante Unternehmen im Raum 

(Auswahl) 

1) Marktanteile über Nutzwagenkilometer (Stand 2012) berechnet, inkl. RMV Verkehre, ohne AST

2) Inkl. im Dezember 2013 durch BRH von Veolia übernommener Betriebsleistung 

3.816.395

(60%)

146.183

(2%)

1.040.464

(16%)

438.945

(7%)

849.889

(13%)
47.073

(1%)
49.900

(1%)

BRH viabus GmbH2)

Vineta Rhein-Main GmbH

Becker Bus GmbH & Co. KG

Stadtwerke Fuhrpark Service (Urberachter Omnibusbetrieb)

Schau in’s Land Hain GmbHWerner

Südhessenbus
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Für ein neues Bündelungskonzept gelten vier Grundsätze 

mit klarer verkehrswirtschaftlicher Priorität.

 

 

Abbildung 75: Bündelungskonzept – Grundsätze nach Priorität für Kreis Offenbach 

 

Darüber hinaus sind bei der Konzeption wichtige Rahmen-

bedingungen und als «gesetzt» zu berücksichtigende 

Prämissen zu beachten. Diese sind nachfolgend 

überblicksartig skizziert: 

Die Linienbündelung im Status quo ist Ergebnis der 

Abstimmung zwischen den Bestellern RMV, kvgOF, 

Stadtwerken bzw. Kommunen (für Stadtbus) sowie 

benachbarten LNO. Bündel anderer Lokaler Nahverkehrs-

organisationen bzw. Aufgabenträger mit Linien-

abschnitten auf dem Gebiet des Kreises Offenbach 

(außerhalb der Betrachtung, nur nachrichtlich) sind: 

Bündel LDD Darmstadt-Dieburg: Linien 674, 679, 684 

 vergeben bis Mitte Dezember 2023 

Bündel Babenhausen: Linie K86 

 vergeben bis Mitte Dezember 2020 

Bündel Darmstadt Nord (NVP Dadina 2010/ Linie F aktuelle 

Planung ab Dezember 2016) : Linie U 

Bündel Stadtverkehr Offenbach: Linie 120 

 vergeben bis Mitte Dezember 2025 (mit 

Kündigungsoption) 

Die heutige Organisations- und Finanzierungsstruktur mit 

den Bestellern RMV, kvgOF und Stadtwerke und den 

bestehenden Linienzuständigkeiten bleibt (zunächst) 

bestehen. 

Eine Aufwärtskompatibilität der Bündelung in Richtung 

künftig ggf. angepasster Strukturen ist sicherzustellen.  

3. Verwaltungskostenoptimal 4. Fahrgastorientiert

1. Betriebskostenoptimal

Grund-

sätze

2. Wettbewerbsorientiert

• Sicherung geplanter Fahrzeugumläufe und 

Berücksichtigung Personaleinsatz

• Hinreichendes Volumen für Reservequoten

• Berücksichtigung Abstellung und 

Fahrzeugkonfiguration

• Attraktives Volumen (KMU1) vs. Konzerne)

• Minimierung weiterer Markteintrittsbarrieren 

im Bereich Abstellung und Fahrzeuginvest

• Chance für (neuerlichen) Markteintritt

• Gleichmäßige Auslastung Kapazitäten 

der Akteure für Vergabe/Angebotserstellung 

• Begrenzte Overheadquote (Aufwand für 

Vergabe bzw. Angebotserstellung, 

Vertragscontrolling, Marketing etc.)

• Regional einheitlicher Marktauftritt 

• Begrenzung bündelübergreifender 

Fahrgastumstiege

• Ermöglichung professionelles 

Qualitätsmanagement der Betreiber

Nebenbedingungen: Vermeidung Rosinenpickerei, Berücksichtigung AT-

Strukturen und Sicherung der Flexibilität (Anpassungsfähigkeit) im Zeitablauf
1) KMU: Kleine und mittelständische Unternehmen.
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9.3 Konzeption

9.3.1 Grundlagen

Für die Konzeption werden übliche Begrifflichkeiten für 

Linienbündelungen genutzt. Insbesondere ist nachfol-

gend zu beachten:  

 Lose gelten als (genehmigungsrechtliche) Mindest-

größe, für die Betreiber ein Angebot für eigen- oder 

gemeinwirtschaftliche Leistungen abgegeben 

können. 

 Bündel gelten als (vergaberechtliche) Maximal-

größe, für die Betreiber ein Angebot im Rahmen 

eines Ausschreibungsverfahrens abgeben können. 

Mit dem Ziel eines bestmöglichen Verfahrensergebnisses 

und der vollen Wahlfreiheit für den Besteller sollten 

Vergabeverfahren für Linienbündel auf dieser Grundlage 

Bietern folgende Angebote erlauben: 

 individuelle Angebote für mehrere/ein Einzellos(e) 

 ein Angebot für Gesamtleistung des Bündels nebst 

individueller Angebote für alle Einzellose und/oder 

 ein Angebot für mehrere Einzellose des Bündels 

zusammen 

Zusätzlich zu beachten sind Besonderheiten der 

Umsetzung des NVP 2016 ff. für den Kreis Offenbach. 

Vor dem Hintergrund der oben skizzierten Strukturen im 

Bereich «Organisation und Finanzierung» werden 

Bündelungskonzepte für zwei Phasen erarbeitet: 

1. Startphase, mit Vollumsetzung Netz 2016 ff. 

und Fortführung der heutigen Organisations- 

und Finanzierungsstrukturen (inkl. Prolon-

gation heutiger Verträge) 

2. Zielkonzept, mit Vollumsetzung Netz 2016 ff. 

und neuen Organisations- und Finanzierungs-

strukturen  

Zentrale Grundlage der Linienbündelung ist eine optimale 

«Produktion» der Verkehrsleistungen, insbesondere die 

Sicherung eines im Rahmen der Angebotsplanung herge-

leiteten optimalen Fahrzeugumlaufes. Für das Liniennetz 

2016 ff. wurden betrieblich zusammenhängende und 

individuell zuzuordnende Linien identifiziert. 

Aus betrieblicher Sicht ergeben sich damit gewisse 

Mindestumfänge für die Bündel, die bereits als Grundlage 

für die Losbildung dienen können. 

Auf Basis dieser betrieblichen «Mindestbündel» ist zu 

klären, welche Linienbündelung die Ziele des Kreises 

Offenbach bestmöglich unterstützt. Insbesondere ist zu 

klären, ob größere Bündel vorteilhaft sein können.

 

 

Abbildung 76: Bewertung Volumen je Bündel 

• Bessere betriebliche Optimierung 

– Fahrzeugumläufe

– Dienstpläne, Reserven

– Abstellung, Werkstatt, Tanken…

• Anzahl Einsatzzentralen (AST…)

• Einkaufsvorteil Fahrzeuge, Tanken…

• Attraktives Volumen für neue große 

VU (Konzerne, ggf. große Mittel-

ständler [Bietergemeinschaften..])

• Optimierung Overheadquote

• Besseres Management Qualität und 

insbes. Fahrgastumstieg Bus – Bus, 

einheitlicherer Marktauftritt

• Vermeidung Rosinenpickerei

Vorteile größerer Volumina Vorteile kleinerer Volumina

• Attraktiv für regionale Betreiber, 

insbesondere Mittelständler

• Reduktion Markteintrittsbarrieren 

Fahrzeuginvest, ggf. Abstellung

• Mehr Chancen für (neuerlichen) 

Markteintritt

• Gleichmäßige Auslastung 

Kapazitäten der Akteure für 

Vergabe/Angebotserstellung 

• Nutzung Kompetenz einzelner 

Betreiber bei spezifischer 

Fahrzeuganforderung

• Berücksichtigung AT-Strukturen

• Höhere Flexibilität im Zeitablauf

?

1) Weiterer Einflussfaktor Volumen: Vertragslaufzeit (außerhalb Bündelung)
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Entsprechend dem Votum des Expertenbeirates, und mit 

Blick auf weitere betriebliche Optimierungspotenziale, 

wird ein gegenüber heute deutlich erhöhtes Nwkm-

Volumen je Bündel empfohlen. 

Darüber hinaus ist es im Einzelfall aber auch denkbar, z.B. 

im Hinblick auf bestehende Zuständigkeiten, einen 

kleineren, ggf. gar von betrieblichen Notwendigkeiten 

abweichenden Loszuschnitt als vorteilhaft auszuwählen. 

Vor diesem Hintergrund wird eine räumliche Unterteilung 

in drei Bündel vorgeschlagen: 

 Bündel Ost/Nordost 

 Bündel Mitte 

 Bündel West 

Der konkrete Ausgestaltungsvorschlag wird nachfolgend 

sowohl für die Startphase wie auch für das Zielkonzept 

skizziert. 

9.3.2 Startphase 

Bündel Ost/Nordost 

Empfehlung zur Neuvergabe: 

 i.d.R. zu Mitte Dezember 2016 

 mit Laufzeit bis Mitte Dezember 2024 

Empfehlung zur Losbildung (nebst Begründung für 

eigenständiges Los und Zeitpunkt Neuvergabe): 

1. Mainufer: Linien OF-85, OF-86, 567  

- Begründung: Betrieblich und räumlich 

zusammenhängend, RMV-Zuständigkeit, 

Lokalisierung in Zuständigkeit kvgOF 

angestrebt 

- Neuvergabe: Mitte Dezember 2016 für 8 Jahre 

bis Mitte Dezember 2024 

2. Nordlinie: Linie 651, neue Bezeichnung des 

RMV X-19, und X-64 Obertshausen – Hanau Hbf. 

- Begründung: Verbundbuslinien lt. RNVP, RMV-

Zuständigkeit 

- Neuvergabe: Mitte Dezember 2016 für 5 Jahre, 

Linie X-64 für 1 Jahr, da dann Neuvergabe mit 

Verlängerung der X-64 nach Erlensee 

3. Stadtbus Mühlheim: Linie OF-31  

- Begründung: Eigenständiger Stadtbus der 

Kommune 

- Neuvergabe: Mitte Dezember 2019 

4. AST-Bündel Ost: Linien OF-35, OF-81, OF-83  

- Begründung: Räumlich zusammenhängend, 

Skaleneffekte möglich, kvgOF-Zuständigkeit 

- Neuvergabe: Gestaffelte Betriebsaufnahme mit 

OF-35 zu Mitte Dezember 2019 und übrige 

Linien zu Mitte Dezember 2016  

5. Südlinie: Linie OF-99  

- Begründung: Betrieblich (räumliche Zuordnung 

Startpunkt) und hinreichendes Gesamtvolumen 

Bündel Ost, kvgOF-Zuständigkeit, gesonderte 

Abrechnungsvereinbarung existent 

- Neuvergabe 1: Mitte Dezember 2015 für zwei 

Jahre in einem Interimsbündel zusammen mit 

Linie 661,  

- Neuvergabe 2: Betriebsaufnahme zu Mitte 

Dezember 2017 für 7 Jahre 
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6. Optional (bei etwaigem Übergang 

Zuständigkeit auf kvgOF) Offenbachlinie: Linie 

120  

- Begründung: Sicherung Flexibilität für 

Neuzuordnung Zuständigkeit, gesonderte 

Abrechnungsvereinbarung existent 

- Neuvergabe: Mitte Dezember 2025 

 

Bündel Mitte  

Empfehlung zur Neuvergabe: 

 Übergangsvergabe bis Mitte Dezember 2021 

 Neuvergabe Mitte Dezember 2021 

Empfehlung zur Losbildung (nebst Begründung für 

eigenständiges Los und Zeitpunkt Neuvergabe): 

7. Linie OF-30: Linienabschnitte OF-30 A, OF-30 B  

- Begründung: Betrieblich (räumliche Zuordnung 

Startpunkt), hinreichendes Gesamtvolumen 

Bündel Mitte, kvgOF-Zuständigkeit, gesonderte 

Abrechnungsvereinbarung existent 

- Neuvergabe: Mitte Dezember 2021 

8. AST Heusenstamm: OF-38  

- Begründung: Betrieblich (räumliche Zuordnung 

Startpunkt), kvgOF-Zuständigkeit, gesonderte 

Abrechnungsvereinbarung 

- Neuvergabe: Mitte Dezember 2021 

9. Stadtbus Heusenstamm: [Liniennummer 

voraussichtlich OF-36, aber noch festzulegen]  

- Begründung: Stadtbus (Zuständigkeit) 

- Hinweis: Vergabe sollte aus betrieblichen 

Gründen nur zusammen mit OF-96 erfolgen 

(betriebliches Einsparpotenzial ca. 1 Fahrzeug, 

Abgrenzung Zahlbeiträge RMV und Kommune 

analog Regelung für OF-64 denkbar) 

- Neuvergabe: Mitte Dezember 2021  

10. Linie OF-96: Linienabschnitte OF-96 A, OF-96 B  

- Begründung: RMV-Zuständigkeit, Lokalisierung 

in Zuständigkeit kvgOF angestrebt, Sicherung 

Möglichkeit für Nutzung betriebliche 

Potenziale mit Stadtbus Heusenstamm 

- Neuvergabe: Mitte Dezember 2021 

11. Stadtbus Dietzenbach: Linien OF-56, OF-57  

- Begründung: Stadtbus (Zuständigkeit) 

- Neuvergabe: Mitte Dezember 2017 

12. Linie 265 (bisher OF-95A), 

neue Bezeichnung des RMV X-17 

- Begründung: RMV-Zuständigkeit 

- Übergangszustand ab Mitte Dezember 2017 mit 

Führung von Hofheim über Frankfurt Flughafen 

nach Neu-Isenburg Martin-Behaim-Straße 

- Ablösung des Angebots der OF-95 in alter Form 

zwischen Neu-Isenburg Bf. und Dietzenbach 

Mitte ab Mitte Dezember 2021 

- Neuvergabe: zu Mitte Dezember 2021 

13. Linie OF-95 (bisher OF-95 B) Dietzenbach Mitte 

– Rödermark-Urberach 

- Begründung: RMV-Zuständigkeit , Lokalisierung 

in Zuständigkeit kvgOF angestrebt , Sicherung 

Möglichkeit für Hebung betrieblicher 

Potenziale mit Stadtbus Rödermark 

- Neuvergabe: Mitte Dezember 2021 

14. Stadtbus Rödermark: Linien OF-45/OF-46 

(bislang) 

- Begründung: Stadtbus (Zuständigkeit) 

- Hinweis: Vergabe sollte aus betrieblichen 

Gründen nur zusammen mit OF-95 erfolgen 

(deutliches betriebliches Einsparpotenzial, 

Abgrenzung Zahlbeiträge RMV und Kommune 

analog Regelung für OF-64 denkbar) 

- Neuvergabe 1: Mitte Dezember 2016 als 

Verlängerung um 5 Jahre 

- Neuvergabe 2: Mitte Dezember 2021 

15. Stadtbus Rodgau: Linien OF-40, OF-41, OF-42  

- Begründung: Stadtbus (Zuständigkeit) 

- Neuvergabe: Mitte Dezember 2019    

16. AST Rodgau: Linien OF-43, OF-44  

- Begründung: Stadtbus (Zuständigkeit),  

- Betriebliche Potenziale mit AST 38 aus Bündel 

Mitte möglich 

- Neuvergabe ab Mitte Dezember 2018 
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Bündel West 

Empfehlung zur Neuvergabe: 

 Übergangsvergabe zu verschiedenen Zeitpunkten 

und Laufzeiten bis Dez 2025. 

Empfehlung zur Losbildung (nebst Begründung für 

eigenständiges Los und Zeitpunkt Neuvergabe): 

17. Linie OF-50 / bei Übernahme durch TraffiQ ggf. 

F-30 oder F-36 

- Begründung: RMV-Zuständigkeit, betriebliche 

Einbindung in Bündel Stadt Frankfurt D im 

Zeitablauf denkbar 

- Neuvergabe: Mitte Dezember 2021 

18. Linie 661E / bei Übernahme durch NiO ggf. OF-

106 

- Begründung: RMV-Zuständigkeit, betriebliche 

Einbindung in Bündel Stadt Offenbach im 

Zeitablauf denkbar 

- Neuvergabe: Mitte Dezember 2017 

19. Stadtbus Dreieich: Linienabschnitte OF-64, OF-

64 A, OF-67 

- Begründung: Stadtbus (Zuständigkeit), 

Finanzierungsvereinbarung mit RMV existent 

- Neuvergabe: Mitte Dezember 2018 für  8 Jahre 

Angebotskonzept wie bisher bis Dezember 2021, danach 

gemäß NVP 2016 ff. 

20. AST Dreieich: Linien OF-64 , OF-66, OF-68  

- Begründung: Stadtbus (Zuständigkeit) 

- Neuvergabe: Mitte Dezember 2018 für 8 Jahre  

21. Stadtbus Neu-Isenburg: Linien OF-51, OF-53  

- Begründung: Stadtbus (Zuständigkeit) 

- Neuvergabe: Mitte Dezember 2018 für  8 Jahre  

22. Stadtbus Langen: Linien OF-71, OF-72, OF-73, 

OF-75  

- Begründung: Stadtbus (Zuständigkeit) 

- Neuvergabe: Mitte Dezember 2018 für  8 Jahre  

23. AST Langen: Linien OF-76, OF-77, OF-78, OF-79  

- Begründung: Stadtbus (Zuständigkeit) 

- Neuvergabe: Mitte Dezember 2018 für  8 Jahre  

24. Westlinien: Linien 653, 661, 662 

- Begründung: RMV-Zuständigkeit 

- Neuvergabe 1: Linie 661 zu Mitte Dezember 

2015 für zwei Jahre im Interimsbündel mit Linie 

OF-99 

Neuvergabe 2: Linie 661 zu Mitte Dezember 

2017 für vier Jahre 

Neuvergabe 3: alle Linien zu Mitte Dezember 

2021 

25. Alte B3-Achse: Linien  663 A und 663 B  

- Begründung: RMV-Zuständigkeit, Lokalisierung 

in Zuständigkeit kvgOF angestrebt 

- Neuvergabe zu Mitte Dezember 2021 

9.3.3 Zielkonzept 

Mit Umsetzung des Zielkonzeptes könnten weitere 

betriebliche Potenziale gehoben und Vergabe- sowie 

Vertragscontrollingprozesse durch größere Lose optimiert 

werden. 

Die Umsetzung des Zielkonzeptes ist nach Anpassung der 

Organisations- und Finanzierungsstrukturen möglich. Bei 

vollständiger Übertragung der ÖPNV-Steuerung im Kreis 

Offenbach auf eine zentrale Organisationseinheit wären 

folgende empfohlene Anpassungen im Bündelkonzept 

vergleichsweise einfach zu realisieren: 

 Bündel Ost/Nordost: Reduktion der Anzahl von 

Losen durch Zusammenführung der Lose 

«Mainufer» (Linien OF-85, OF-86, 567) und 

»Südlinie» OF-99 zu einem Großlos 

 Bündel Mitte: Reduktion der Anzahl von Losen 

durch Zusammenführung der Lose Linie OF-30, Linie 

OF-96 und LinieOF-O95 zu einem Großlos unter 

Einbindung der Stadtbussysteme in Heusenstamm 

und Rödermark 
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9.4 Umsetzung

Die kurzfristig bestehenden Möglichkeiten zur Umsetzung 

der Konzeption wurden oben skizziert. Hierbei sind auch 

die bestehenden Fristen für Vorabbekanntmachungen 

und Neuvergaben zu beachten. Die planerischen 

Grundlagen müssen daher vielfach schon im Sommer 2016 

finalisiert werden. 

Für eine erfolgreiche Umsetzung ist auch eine weitere 

Abstimmung mit dem RMV insbesondere über mögliche 

Lokalisierungsvereinbarungen nötig. Bei fehlender RMV-

Zustimmung ist eine Umsetzung des NVP-Konzeptes (und 

der zugehörigen Linienbündelung) im Westkreis fraglich, 

im Bereich Mitte begrenzt möglich. 

 

 

Abbildung 77: Auswirkungen einer ausstehenden Lokalisierung von Regionalbuslinien 

 

Ab dem Jahr 2021 ist dann ein sukzessiver Übergang in 

einen langfristig orientierten Vergabekalender denkbar.  

Die Vertragslaufzeit sollte (weiterhin mindestens) 8 Jahre 

betragen, auch mit Blick auf die Abschreibungsdauer für 

Fahrzeuge mit hoher Laufleistung (Neufahrzeuge 

möglich), ein hinreichendes Vertragsvolumen und lang-

fristig stabile Vertragsbeziehungen. Der mögliche Nachteil 

der durch langfristige Bindung an einen Vertragspartner 

entstehenden, reduzierten Flexibilität wäre zu 

akzeptieren.

 

Die Vergaben sollten jeweils im ersten, dritten und fünften 

Jahr einer Vergabeperiode stattfinden. Bei Einrichtung 

eines eigenständigen AST-Bündels wäre auch eine weitere 

Vergabe im siebten Jahr denkbar. Alternativ könnte der 

gewonnene Zeitraum im sechsten und siebten Jahr 

bestellerseitig für Sonderprojekte (Fortschreibung NVP 

etc.) genutzt werden. 

 

 

Mitte: Umsetzung 

mit begrenzter An-

passung möglih

Ost/Nordost: 

Zusage RMV 

für Umsetzung

West: Keine 

Umsetzung Y-

Konzept
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9.4.1 Weiterer Prüfbedarf 

In Ergänzung zur oben skizzierten Konzeption besteht 

weiterer Prüfbedarf zu folgenden Themen 

Allgemein 

 Bewertung der Vorteilhaftigkeit und Machbarkeit 

gesondertes AST-Bündel 

 Nutzbarkeit der Abrechnungsregularien der OF-64 

für weitere, gemeinsam durch RMV und Kommunen 

zu finanzierende Linien (z.B. OF-73) zu prüfen 

 Prüfung Möglichkeiten für alternative Struktur der 

AST-Vergaben, Handlungsoptionen u.a. 

- Fortsetzung Status quo (Vergabe Disposition 

und Betrieb) 

- Vorauswahl zentrale Disposition und Abrech-

nung (z.B. rms) und separate Vergabe an AST 

mit vorgegebener Disposition  

- Vergabe AST als Teilleistung in einem Bündel 

(mit Möglichkeit für Busbetrieb diesbezügliche 

Disposition anzubieten, mit Fremdvergabe AST 

durch Bus-VU) 

- Einzellinienweise Vergabe AST 

- Etablierung eines AST-Bündels als viertes 

Bündel  

Linienspezifisch 

AST OF-35 

 Mitte Dezember 2019 alternativ Vergabe im Bündel 

Mitte zu prüfen 

OF-50 und 661E 

 Bei absehbar fehlender Möglichkeit für betriebliche 

Einbindung OF-50 in Bündel Stadt Frankfurt D 

und/oder Linie 661E in Bündel Stadt Offenbach 

Zusammenführung der betreffenden Lose mit Los 

«Westlinien» mit Linien 661, 662 und 653 im Bündel 

«West» zu prüfen, Zuständigkeit RMV 

Westlinien 

 Prüfung Möglichkeiten für Anpassung Linien 662, 

663 A/B, 653 auf Netz 2016 ff. bereits ab Mitte 

Dezember 2018 in Abstimmung mit RMV und 

heutigem Betreiber 

 Alternativ: Prüfung Neuvergabe Linien 663 A und 

663 B ab Mitte Dezember 2021 für 5 Jahre und 

Vergabe übriger Linien im Bündel West ab Mitte 

Dezember 2018 für 8 Jahre, mit bisherigem 

Angebotskonzept für 5 Jahre und Umsetzung 

Angebotskonzept Netz 2016 ff. ab 2021 

Südlinie 99 

 Prüfung unveränderte Fortführung Linienverlauf 

Gewerbegebiet Dietzenbach im Jahr 2018, 

anschließend Linienverlauf gemäß Netz 2016 ff. 

Stadtbus Heusenstamm 

 Prüfung, ob Vergabe Stadtbus Heusenstamm 

alternativ zur Linie OF-96 auch zusammen mit Linie 

OF-30 betrieblich sinnvoll möglich 

 Prüfung vorzeitige Anpassung Verkehre auf OF-30 

bzw. OF-96 in Abstimmung mit heutigem Betreiber 

mit Ziel einer vorzeitigen Etablierung des Stadtbus-

verkehrs (z.B. via Ausnutzung heutiger Standzeiten 

OF-96 bzw. Verknüpfung mit OF-30).  

Stadtbus Rödermark 

 Prüfung Anpassung Verkehre und Zusammen-

führung mit OF-95 in Abstimmung mit heutigem 

Betreiber, um vorzeitige Hebung der Potenziale im 

Stadtbusverkehr zu realisieren,  

Linie 95 

 Ab Mitte Dezember 2017 mit Neuvergabe Stadtbus 

Dietzenbach in Dietzenbach die Abbestellung des 

Schlenkers «Frankfurter Straße» prüfen 

 Stadtbus / AST Rodgau: Prüfung, alternativ zu oben 

vorgeschlagenem Vorgehen zur Neuvergabe, 

eigenständige Neuvergabe für 2 oder3 Jahre ab 

Mitte Dezember 2018 bzw. Mitte Dezember 2019 

bis Dez 2021 

Eigenwirtschaftlichkeit 

 Abschätzung der Wirtschaftlichkeit der Bündel und 

Lose insbesondere Prüfung, ob diese voraussichtlich 

eher Eigen- oder Gemeinwirtschaftlich zu erbringen 

sein werde. 

 Annahme der kvgOF nach erster Einschätzung: Kein 

Los wäre eigenwirtschaftlich zu erbringen 
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10. Wirtschaftliche Gesamtbetrachtung

10.1 Einleitung

Nahverkehrspläne müssen gemäß § 14 Abs. 3 Satz 2 

ÖPNVG Hessen «…den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit» entsprechen. Sie sollen ferner gemäß § 

14 Abs. 4 Nr. 8 «…eine Kostenschätzung geplanter 

Projekte und Vorhaben» enthalten. 

Die «Wirtschaftlichkeit» ist die für eine bestimmte 

Handlung ermittelte Beziehung zwischen dem 

Handlungsergebnis und dem dafür erforderlichen 

Mitteleinsatz. 

Nachfolgend werden daher die wichtigsten Ergebnisse 

einer ersten überschlägigen wirtschaftlichen Gesamt-

betrachtung des Vorhabens «Liniennetz 2016 ff.» 

dargestellt und die voraussichtlichen wirtschaftlichen Aus-

wirkungen weiterer geplanter Projekte und Vorhaben 

skizziert. Insbesondere wird überprüft, ob das neue 

planerische Angebotskonzept (Plan G 1) insgesamt 

entsprechend der politischen Vorgaben: 

 mit den Betriebsmitteln des Status quo auskommt 

 und die Voraussetzungen geschaffen wurden, um 

zusätzliche wirtschaftliche Potenziale erschließen zu 

können. 

In der gutachterlich erstellten Betrachtung werden hierfür 

Daten aus dem Jahr 2012 (Status quo) den Ergebnissen 

einer ersten Abschätzung der Effekte nach Vollumsetzung 

des Liniennetzes 2016 ff. gegenübergestellt. Zur 

Minimierung externer Einflussfaktoren (Preissteigerungen 

etc.) erfolgt die Betrachtung auch fürs Jahr 2012. 

 

10.2 Betriebsmittel 

Die Prüfung der eingesetzten Betriebsmittel erfolgte auf 

Basis einer Erhebung der «Produktionsmengen» im Status 

quo durch die kvgOF sowie einer Abschätzung der für das 

künftige Angebotskonzept nötigen Produktionsmengen. 

Beim künftigen Angebotskonzept bezieht sich u.a. die 

Berechnung der Betriebsmittel bei den Hauptlinien auf die 

Vollumsetzung der Stufe «Standard» mit punktuellen 

Schwerpunkten sowie bei den Ortslinien auf die 

Empfehlungen. 

Betrachtet wurden insbesondere verfügbare Daten zur 

Anzahl der Fahrzeuge, die Nutzwagenkilometer (=Anzahl 

aller tatsächlich gefahrenen Fahrzeugkilometer, abzüglich 

Leer- und Werkstattfahrten), die Anzahl und Haltestellen-

abfahrten aller Leistungen im Bus-ÖPNV auf dem Gebiet 

des Kreises Offenbach. 

 

 

Abbildung 78: Status Quo 2012 und Liniennetz NVP 2016 ff.: 

Anzahl der Fahrzeuge im Vergleich 

 

 

Abbildung 79: Status Quo 2012 und Liniennetz NVP 2016 ff: 

Nutzwagenkilometer im Gesamtnetz im Vergleich 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die eingesetzten 

«Produktionsmittel» voraussichtlich leicht gesenkt werden 

können. Insbesondere können die Anzahl der in der 

Hauptverkehrszeit (HVZ) nötigen Fahrzeuge sowie der 

Umfang der für den Betrieb nötigen Nutzwagenkilometer 

leicht gesenkt werden. 
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Weiterhin besteht mit der stufenweisen Umsetzung des 

gesamten Konzepts die Chance, die Gesamtleistung 

effizienter darzustellen. Insbesondere können die 

Fahrplankilometer je Fahrzeug voraussichtlich leicht 

erhöht und damit die Auslastung der Fahrzeug-

investitionen etwas verbessert werden. Es besteht die 

Möglichkeit, dass die reduzierte Anzahl der Abfahrten den 

Kraftstoffverbrauch je Nwkm senkt und sich je Bus die Ab-

nutzung der Fahrzeuge naturgemäß ebenfalls reduziert. 

Weitergehender Prüfbedarf zur Effizienzsteigerung im 

Betrieb besteht insbesondere im Bereich infrastrukturel-

ler Maßnahmen im Straßenverkehr. Dies kann auch die 

Betriebsstabilität erhöhen sowie die Reisegeschwindig-

keit steigern. Als konkret zu prüfende Maßnahmen sind 

beispielsweise Busbevorrechtigung sowie LSA-Beein-

flussung (Bevorrechtigung an Ampeln) zu benennen. 

Die vorgenommene Betrachtung konzentriert sich auf den 

regulären Bus-ÖPNV. Der ergänzende Betriebsmittel-

bedarf für zusätzliche Kapazitäten für die Kundengruppe 

«Schüler» sowie Anrufsammeltaxi wird sich voraussichtlich 

auf einem vergleichbaren Niveau wie heute bewegen. Dies 

wurde durch eine erste diesbezügliche Detailplanung der 

kvgOF für den Ostkreis bestätigt. 

 

10.3 Defizit 

Im nächsten Schritt werden auf Basis der Angebots-

mengen die ökonomischen Effekte abgeschätzt. Da 

Umfang und Zeitpunkt einer etwaigen Lokalisierung von 

Buslinien im Kreis Offenbach (Übertragung der 

Zuständigkeit heutiger RMV-Linien auf den Kreis 

Offenbach bzw. die kvgOF) aktuell nicht absehbar sind, 

konzentriert sich die nachfolgende Betrachtung auf die 

von kvgOF und Stadtwerken heute und künftig 

verantworteten Linien. Alle übrigen Linien werden (auch 

künftig) dem RMV zugeordnet. 

Die Bewertung zeigt, dass die oben beschriebenen 

betrieblichen Mengenplanungen eine gute Ausgangs-

basis dafür schaffen, die Betriebskosten für die von kvgOF 

und Kommunen im Kreis Offenbach im Falle einer fehlen-

den Lokalisierung insgesamt – bei ansonsten unver-

änderten Rahmenbedingungen – auf dem Niveau des 

Status quo (2012) halten oder im Idealfalle sogar leicht 

senken zu können. 

Eine erste überschlägige Kostenkalkulation für das Netz 

2016 ff. mit dem Durchschnittskostensatz je Nwkm des 

Jahres 2012 bestätigt diese Einschätzung. Dabei lassen sich 

Kostensenkungspotenziale insbesondere aus Effekten der 

Effizienzsteigerung, Effekten aus reduzierten Fahrzeug-

investitionskosten sowie Effekten aus einer veränderten 

Organisationsstruktur, die in der vorliegenden Unter-

suchung aufgrund der Datenlage nicht näher betrachtet 

werden konnten, erwarten. 

Um im nächsten Schritt das Betriebsdefizit für die Akteure 

im Kreis Offenbach grob überschlägig abschätzen zu 

können, sind den Betriebskosten bei annahmegemäß 

gleichbleibenden Verwaltungskosten die Einnahmen 

gegenüber zu stellen. Zentrale Grundlage einer möglichen 

Erlösveränderung ist die Veränderung der Nachfrage. 

In einer ersten qualitativen Bewertung weist das 

Angebotskonzept zum Netz 2016 ff. gegenüber der 

Fortführung des Status quo in vielen Aspekten erlös-

relevante Vorteile auf. Wesentliche Veränderungen aus 

Fahrgastsicht sind: 

 Liniennetz 

- Einheitlichere Bedienungsstandards 

- Einfacheres, verständlicheres Netz 

- Schnellere, direktere Linien 

- Ortsverkehr nach Bedarf 

 Frequenz, Bedienzeit 

- Takt: 30 Min. (teilw. 15 Min.) 

- Bedienzeit abends nachfrageorientiert 

 Haltestellenabfahrten 

- Teilweise Konzentration 

- Hauptachsen: Mehr Abfahrten 

Aus Sicht der kvgOF besteht die Chance, die heute augen-

scheinlich teilweise begrenzte Auslastung der Busse durch 

einen attraktiveren Bus-ÖPNV zu erhöhen. 

Der Nachfrageeffekt wird nach vollständiger Umsetzung 

und einer Hochlaufkurve von ca. zwei Jahren in einer 

ersten groben Abschätzung auf ca. + 5 % gewertet. Dieser 

Effekt entspricht annahmegemäß auch dem Fahrgeld-

erlöseffekt. Weitere Einnahmeeffekte aus Fahrgeld-

surrogaten, Querverbund etc. wurden nicht näher 

betrachtet (annahmegemäß unverändert); analog wird 

bei den AST vorgegangen. 
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Der RMV kommt in seinem RNVP zu der Einschätzung, dass 

im sogenannten «Kernraum» (vgl. dunkelgrüner Raum in 

Abbildung)– hierzu darf sich der Kreis Offenbach ganz 

überwiegend zählen – die Binnennachfrage im ÖPNV bis 

zum Jahre 2020 um etwa 8 % erhöht. 

 

 

 

Abbildung 80: Binnennachfrage im ÖPNV bis zum Jahre 2020 (aus: 

RNVP) 

 

Auf dieser Grundlage wurde für die durch Kreis und 

Kommunen bestellte ÖPNV-Leistung eine erste 

überschlägige Abschätzung zur Entwicklung des Gesamt-

defizites für Betrieb und zugehörige Verwaltung gegen-

über dem Status quo vorgenommen (einheitliches 

Betrachtungsjahr: 2012). 

Bei ansonsten unveränderten Rahmenbedingungen ist 

davon auszugehen, dass sich das Gesamtdefizit leicht 

reduzieren dürfte, wobei die Realisierung von der voll-

ständigen Umsetzung des Planungskonzeptes ausgeht. 
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10.4 Haltestellen 

Die Veränderung zur Anzahl der Haltestellen wird sich mit 

einer vollständigen Umsetzung des planerischen Konzepts 

wie folgt darstellen: 

 

Abbildung 81: Status Quo 2012 und Liniennetz NVP 2016 ff.: Haltestellenbilanz bei vollständiger Umsetzung (inkl. Empfehlungen zu 

Ortslinien) des NVP 2016 ff. im Vergleich 
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Es können derzeit nur pauschale Preise für eine solche 

Maßnahme ermitteln werden, da letztendlich verschie-

dene Faktoren in die Kostenermittlung einfließen:  

Gesamtvolumen 

 Meistens sind diese Maßnahmen in größeren 

Baumaßnahmen integriert bzw. werden 

zusammengefasst über mehrere Haltestellen 

ausgeführt. Dies senkt die Einzelkosten zum Teil 

erheblich. 

Bauliche Gestaltung 

 Handelt es sich später um eine Busbucht oder ein 

Kap? Bei Busbuchten sind höhere Kosten aufgrund 

Platzbedarf, Materialbedarf etc. zu erwarten. 

Örtlichkeit im Straßennetz 

 Größere Einschränkungen für andere Verkehrsteil-

nehmer und damit verbundene Sicherungsmaß-

nahmen wirken sich entsprechend auf den Preis aus. 

 Lage und Randbebauung haben ebenfalls einen 

entscheidenden Einfluss. Außerorts sind ggf. noch 

Zu-wege, Stromanschlüsse und Beleuchtung zu 

integrieren. Innerorts spielen ggf. eingesetzte 

Materialien zur Einbindung in das Stadtbild eine 

Rolle. Inwieweit kann und muss in das direkte 

Umfeld eingegriffen werden? Zudem stellt sich 

Frage nach der notwendigen und damit auch 

einzukalkulierenden Ausstattung. 

In einer überschlägigen Ermittlung von Kosten sind von 

folgenden groben Anhaltwerten auszugehen: 

 Für den barrierefreien Ausbau von Haltestellen 

werden von 20.000-45.000€ je Haltestelle angesetzt, 

für neue Ausstattungselemente je nach Umfang 

5.000 – 15.000€ (ein Wartehäuschen wird dabei bis 

zu 8.000€ kalkuliert) 

 Für die Einrichtung einer neuen Haltestelle sind 

etwa 10.000-20.000€ zusätzlich anzusetzen, da hier 

der Bodengrund noch hergerichtet werden muss 

ggf. auch stärker in das Umfeld eingegriffen wird 

 Für den Abbau einer Haltestelle ist je nach Aufwand 

von rund 5.000 € auszugehen. 

10.5 Investitionsplanung 

Im Kreis Offenbach sind weiterhin Investitions-

maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV vorgesehen.  

Die Ausstattung mit der herkömmlichen Dynamischen 

Fahrgastinformationen (DFI) ist kreisweit weitestgehend 

abgeschlossen. 

Vorrangig sind die zukünftigen Investitionen des 

Aufgabenträgers auf die kreisweit einheitliche Halte-

stellenausstattung zur Kundeninformation sowie auf 

Beschleunigungsmaßnahmen für den Busverkehr ein-

schließlich der erforderlichen technisch-betrieblichen 

Infrastruktur ausgerichtet. 

Zudem sind in den Kommunen entsprechende 

Maßnahmen zum Ausbau einer barrierefreien Halte-

stelleninfrastruktur in den Investitionsmaßnahmen zu 

berücksichtigen. 

Die Maßnahmen konnten bislang nach dem Gesetz über 

Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrs-

verhältnisse der Gemeinden (Gemeindeverkehrs-

finanzierungsgesetz – GVFG) und dem Gesetz zur Rege-

lung des Finanzausgleichs (FAG) mit bis zu 80 Prozent vom 

Land Hessen gefördert werden. Die Höhe der Zuwendung 

nach FAG richtet sich nach der entsprechenden 

Finanzkraft der beantragenden Kommune. 

 Zu den zuwendungsfähigen Aufwendungen zählen 

Kosten für den Bau einschließlich 

betriebstechnischer Aufwendungen.  

 Nicht zuwendungsfähig hingegen sind Kosten für 

Planung, Unterhaltung und Instandsetzung. 

Als wesentliche Voraussetzung für eine Förderung gilt die 

Verankerung der vorgesehenen Projekte im Nahver-

kehrsplan im Kontext eines Investitionsprogramms. 

Das Auslaufen der GVFG-Förderung durch Land und Bund 

zum Ende 2019 erzeugt eine gewisse Unsicherheit über 

mögliche Investitionen, zumal eine Anschlussregelung 

hierfür bislang aussteht. Gleichwohl wird es eine 

Nachfolgeregelung geben müssen, da anderenfalls ein 

erheblicher Investitions- und Modernisierungsstau auf-

treten wird. Alternative Finanzierungskonzepte sind im 

Rahmen des Konzeptes zu prüfen. 
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11. Finanzierungskonzept

11.1 Einleitung

Nahverkehrspläne sollen gemäß ÖPNVG Hessen auch 

Aussagen zum Finanzierungs- und Organisationskonzept 

enthalten, weshalb nachfolgend entsprechende Hinweise 

gegeben werden.  

Ausgangspunkt ist das durch die Akteure im Kreis 

Offenbach zu finanzierende Gesamtdefizit. Dieses ergibt 

sich aus der Gegenüberstellung der Gesamtkosten 

(Betriebs- und Verwaltungskosten) und der Gesamt-

einnahmen (Fahrgelderlöse je Linie gemäß Einnahme-

aufteilungsverfahren des RMV, Fahrgeldsurrogate [§ 45a 

etc.], Drittmittel, sonstige Einnahmen sowie Querverbund-

vorteil der Stadtwerke). Die Finanzierung der Infrastruktur 

erfolgt annahmegemäß einheitlich durch die Straßen-

baulastträger bzw. die Kommunen (außerhalb der 

Betrachtung). 

Nachfolgend dargestellt werden überblicksartig die 

Situation der heutigen Finanzierung, die zugehörige 

Analyse bzw. Bewertung sowie Zielsetzung, Maßnahmen 

und Zeitplan für die Erarbeitung eines angepassten 

Finanzierungskonzeptes. Abschließend wird ein 

entsprechender Prüfauftrag abgeleitet. 

 

11.2 Heutige Finanzierung 

Ausgangspunkt der Betrachtung der heutigen 

Finanzierungsstruktur ist die bereits vor Verbundstart 

Ende Mai 1995 gültige Regelung, nach der der RMV die 

Verkehrsleistung der regionalen Linien (sog. Grund-

leistung) finanziert und die lokalen Akteure die übrigen 

Verkehrsleistungen finanziell verantworten. Die zur Ein-

führung des RMV vereinbarten Grund- und Kooperations-

verträge sehen dabei auch eine eigenständige Weiter-

führung der damaligen Stadtbuslinien vor. 

 

Schiene 

Für die Schiene bedeutete diese Regelung zunächst eine 

klare Zuständigkeit des RMV. Im Zuge der erheblichen 

Ausweitung des Schienenverkehrs im Kreisgebiet nach 

1995 (Inbetriebnahme S-Bahn-Strecken) wurde mit dem 

RMV darüber hinaus die Zahlung eines signifikanten 

Anteils der Partnerschaftsfinanzierung für den SPNV durch 

die kvgOF bzw. den Kreis Offenbach vereinbart. Dieser 

Anteil wurde zuletzt seitens des RMV auf 1,55 Mio. Euro 

p.a. reduziert und ist seit 2014 stabil. Er wird zu 100 % vom 

Kreis Offenbach über die kvgOF getragen. 

Busverkehr und AST 

Regionale Linien des RMV 

Im Busverkehr erfolgt die Finanzierung der Verkehrs-

leistungen für kreisgrenzen überschreitende und weitere 

vom RMV verantwortete Leistungen im Kreisgebiet OF 

nach vertraglich festgeschriebenen Regularien zwischen 

der kvgOF (als lokaler Nahverkehrsorganisation – LNO), 

der RMV GmbH (als Verbundgesellschaft) und weiteren 

benachbarten LNO. 

Die Kommunen im Kreis Offenbach sind in die 

Finanzierung dieser Verkehrsleistungen über die kvgOF 

nach festgelegten Regularien eingebunden. Die 

diesbezügliche RBNV-Umlage beträgt seit dem Jahr 2014 

0 (Null) Euro p.a.. Für diese Linien verbleibt lediglich ein 

Finanzierungsanteil entsprechend der individuell veran-

lassten Zusatzbestellung. 

Alle betreffenden Leistungen werden einheitlich durch 

den RMV bestellt. Zusätzlich trägt der RMV derzeit noch 

einen Finanzierungsanteil für die von der VB Dreieich 

betriebene Linie OF-64 (Abschnitt Buchschlag – 

Flughafen). 
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Lokale Linien der kvgOF und weiterer LNO 

Für die durch die kvgOF verantworteten Verkehrs-

leistungen erfolgt die Finanzierung durch die kvgOF (bzw. 

den Kreis Offenbach) und die Kommunen gemeinsam. 

Diese Leistungen werden einheitlich durch die kvgOF 

bestellt. 

Die Aufteilung der Defizite zwischen Kreis und Kommunen 

erfolgt dann nach individuell je Linie vereinbarten 

Berechnungsmechanismen. Hierbei kommen sowohl 

verursachungsbezogene Kriterien als auch pauschal 

festgelegte Prozentsätze zur Anwendung. 

Grundlage der Strukturen ist vielfach die im NVP 2011 – 

2015 fixierte Finanzierungssystematik, nach der die Auf-

teilung des Defizites in einem ersten Schritt zwischen Kreis 

und Kommunen nach Linienkilometern innerorts/ 

außerorts erfolgt. 

Im nächsten Schritt erfolgt die Aufteilung des kommuna-

len Anteils zwischen den Kommunen nach Einwohner-

zahlen, Ein-/Aussteigern und Nutzersätzen je Kommune. 

Diese Systematik kommt aktuell lediglich für die Linie 

OF-99 auf Basis von teilweise abgeschätzten Eingangs-

daten des Jahres 2010 laufend zur Anwendung. Die 

Defizitanteile je Kommune für AST-Verkehre, die Linie 

OF-30 und den Waldseebus werden nach einem einmalig 

in Anlehnung an diese Systematik ermittelten Prozentsatz 

je Akteur ermittelt (ebenso die Anteile je Akteur für die 

Linie OF-67). 

Für kreisgrenzen überschreitende Linien benachbarter 

LNO erfolgt die Bestellung durch die betreffenden LNO 

und die anteilige Finanzierung gemeinsam durch die 

kvgOF (bzw. den Kreis Offenbach) und die Kommunen. Die 

kreisinterne Abrechnung wird von der kvgOF vorge-

nommen. Grundlage ist der vom RMV vorgenommene so 

genannte Infrastrukturkostenausgleich, wie er beispiels-

weise für die Linie 120 zur Anwendung kommt. 

Für die Linien U und K86 erfolgt die gemeinsame 

Finanzierung von kvgOF und Kommunen mittels einer 

bilateralen Finanzierungs-vereinbarung mit der verant-

wortlichen LNO (DADINA). Die Abrechnung wird hier 

durch die kvgOF vorgenommen. 

Stadtbusverkehre 

In Ergänzung zu den oben genannten Verkehrsleistungen 

des RMV, der kvgOF und benachbarter LNO haben sich 

verschiedene Kommunen im Kreis Offenbach eigen-

ständig zur Finanzierung weiterer Verkehrsleistungen 

entschlossen. Diese werden i.d.R. durch die Stadtwerke 

bestellt und finanziert. 

Für diese Linien werden die vom RMV an die kvgOF in 

einem ersten Schritt zugeschiedenen Einnahmen pro Linie 

anschließend, in einem zweiten Schritt, direkt von der 

kvgOF an die Stadtwerke/Verkehrsbetriebe weiter-

geleitet. Die Abrechnung erfolgt nach einem eigenen, 

kreisinternen Einnahmenaufteilungsverfahren. 

Darüber hinaus wurden bzw. werden im Einzelfall 

ergänzende Ortsbusverkehre auch durch die kvgOF 

bestellt und durch die betreffenden Kommunen finanziert 

(Stadtbus Rödermark). Die Zuscheidung der Einnahmen er-

folgt analog dem o.g. Verfahren. 

Weiterhin ist zu erwähnen, dass auf den Linien OF-64 und 

OF-67 durch die VB Dreieich auch Leistungen im 

Zuständigkeitsgebiet benachbarter Kommunen, LNO bzw. 

des RMV erbracht werden. Für diese Verkehrsleistungen 

erhält die VB Dreieich nach festgelegten Regularien unter 

Einbindung der kvgOF Ausgleichsmittel von diesen 

Akteuren. 
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11.3 Analyse

Grundlage der Analyse und Gesamtbewertung sind die 

oben beschriebenen, heutigen Regelungen zur Finanzie-

rung. Eine Gesamtübersicht der Zahlungsströme zeigt die 

nachfolgende Grafik. 

Dargestellt sind Zahlungsströme vor Verrechnung sowie 

bekannte direkte Zahlungen zwischen den Akteuren; 

gesonderte (freigestellte) Schülerverkehre hier nicht 

berücksichtigt. 

Auffällig ist die Vielzahl der individuell, auf das jeweilige 

Linienangebot zugeschnittenen Absprachen und Zustän-

digkeiten zur Finanzierung. Die bislang für einige Verträge 

vorgesehene Ermittlung von Verteilungssätzen, die eine 

kontinuierliche Zählung mit sich führen (z.B. regelmäßige 

Ermittlung der Ein-/Aussteiger, Einwohner im Umkreis von 

x Metern um eine Haltestelle), ist in der Praxis nur mit sehr 

hohem Zeit- und Kostenaufwand zu erfüllen.  

Die sich ergebenden finanziellen Beiträge je Kommune 

unterscheiden sich teilweise deutlich. Ein Zusammenhang 

mit einheitlichen Kriterien zum Verkehrsangebot oder 

weiteren Kennwerten ist nicht erkennbar. Gleichzeitig ist 

eine Berücksichtigung des SPNV-Angebotes je Kommune 

nicht vorgesehen. 

Die Heterogenität der wirtschaftlichen Belastung des 

Kreises sowie der dreizehn Kommunen für das Jahr 2012 

ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt. Um eine 

bessere Vergleichbarkeit der Kommunen untereinander 

zu erreichen, werden hier die Anzahl der Einwohner in ein 

Verhältnis zum absoluten Aufwand (in €) gesetzt. 

Ungeachtet der tatsächlichen Gründe und Ursachen der 

unterschiedlichen Belastungen fällt auf: Die Verteilung 

der finanziellen Lasten beim ÖPNV ist zwischen den 

Kommunen mit Werten von weniger als 1 € / Einwohner 

und 25 € / Einwohner höchst unterschiedlich ausgeprägt. 

 

Abbildung 82: Zahlungsströme Betrieb Bus & AST im Kreis Offenbach 
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. 

 

Abbildung 83: Verteilung des Defizits bei Bussen und AST im Kreis Offenbach in Euro pro Einwohner, Reihenfolge der Säulen gemäß der 

Größenordnung [testierte Werte aus dem Jahr 2012] 

 



 

Seite 259 von 320 / Stand: Dezember 2016 

11.4 Zielsetzung 

Für die Umsetzung des Liniennetzes 2016 ff steht zunächst 

die Sicherung der heutigen Finanzierung im Vordergrund. 

Deshalb ist in einem ersten Schritt von einer Fortführung 

der heutigen Organisations- und Finanzierungsstrukturen 

auszugehen.  

Perspektivisch sollen diese Strukturen jedoch angepasst 

werden. Hierbei werden für die Finanzierung folgende 

Zielsetzungen verfolgt: 

Nachvollziehbarkeit und Transparenz 

Zentrale Ziele eines neuen Finanzierungskonzeptes sind 

ein einfaches und praktikables System sowie die volle 

Transparenz über Berechnungssystematik und Daten-

grundlagen. Im Idealfalle ist es für jeden fachlich 

interessierten Laien möglich, die eigenen Zahlbeiträge in 

kurzer Zeit nachzuvollziehen. 

Gleichbehandlung  und Gerechtigkeit  

Leistung und Gegenleistung sollten in einem Verhältnis 

stehen. Kommunen mit erhöhtem Verkehrsangebot 

sollten auch mehr Kosten übernehmen als Kommunen mit 

geringerem Verkehrsangebot. Die Ermittlung der 

Zahlungsbeiträge je Akteur sollte nach kreisweit einheit-

lichen Kriterien erfolgen und neben dem Kreis alle 

Kommunen einbeziehen.  

Anpassungsfähigkeit und Planbarkeit 

Die Defizitverteilung bei Einführung, Übernahme oder 

Abbestellung einer einzelnen Linie sollte nicht durch 

individuelle Absprachen und Zuständigkeiten bestimmt 

werden, sondern durch klare objektive Vorgaben, die den 

Grundsätzen der Transparenz und Gleichbehandlung 

entsprechen. Ebenso muss dies bei der Änderung einer 

bestehenden Linie gegeben sein.  

Die Systematik sollte eine hinreichende Planbarkeit der 

Zahlungen für Kommunen und Besteller gewährleisten. 

Gleichzeitig müssen Anpassungen im Zeitablauf durch z.B. 

externe Effekte (Lohnkostensteigerung etc.) automatisch 

erfolgen. 

«Ökonomisches Prinzip» und Anreize 

Eine wirtschaftlichere Ausgestaltung des ÖPNV sollte sich 

in den Finanzierungsbeiträgen eines jeden Finanziers 

widerspiegeln. Dies gilt z.B. auch für Verbesserungen der 

Verkehrsinfrastruktur und sonstige Maßnahmen zur 

Reduktion der Betriebskosten bzw. zur Steigerung der 

ÖPNV-Nachfrage. Auch die interkommunale Zusammen-

arbeit sollte hier entsprechend gefördert werden. Für die 

Hebung dieser Potenziale sind daher entsprechende 

Anreize vorzusehen.  

Neben den hier genannten vier Zielsetzungen soll die 

Erarbeitung neuer Finanzierungsstrukturen auch die 

Rückwirkungen auf ggf. anzupassende Organisations-

strukturen berücksichtigen. Hier gilt die übergreifende 

Anforderung einer «Übereinstimmung von Aufgaben- 

und Ausgabenverantwortung». 

 

11.5 Maßnahmen 

Für die Startphase ist die Beibehaltung der heutigen 

Strukturen zur Finanzierung und Organisation 

vorgesehen. Parallel erfolgt die Vorbereitung eines neuen 

Zielkonzeptes zur Organisation und Finanzierung (vgl. 

Abbildung). 

 

 

Abbildung 84: Zeitplan für die Ausarbeitung neuer Strukturen zur 

Finanzierung und Organisation des ÖPNV im Kreis Offenbach 
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Mit diesem gestuften Vorgehen ist die Umsetzung des 

Liniennetzes 2016 ff. unabhängig von der Erarbeitung 

neuer Strukturen zur Finanzierung und Organisation 

möglich. Zusätzlich können die noch ausstehenden Ergeb-

nisse der Abstimmung mit dem RMV zu den künftigen 

Zuständigkeiten im Kreis Offenbach (Lokalisierung) 

entsprechend berücksichtigt werden.  

In der Startphase ergeben sich, bei unveränderten 

Finanzierungsstrukturen (heutige Zuständigkeiten und 

Verträge), im Liniennetz 2016 ff. für den Kreis Offenbach 

und die Kommunen i.d.R. eher begrenzte Veränderungen 

der Finanzierungsanteile. 

Die Ergebnisse einer ersten Annährung (Grundlage: 

Angebotsplanung gemäß Plan G 1), bei der die aktuelle 

Entwicklung der RBNV-Umlage bereits berücksichtigt 

wurde, sind nachfolgend dargestellt. 

 

 

 

Abbildung 85: Finanzierungsanteile je Akteur in Tausend € p.a. (Abschätzung) 

 

Bei der Erarbeitung eines Vorschlages für neue Strukturen 

sind darüber hinaus folgende Ansatzpunkte zu 

berücksichtigen: 

 Grundlage eines neuen Finanzierungsmodells für 

den öffentlichen Personennahverkehr im Kreis 

Offenbach wäre eine möglichst klare Trennung der 

Zuständigkeiten für Hauptlinien (RMV bzw. 

kvgOF/Kreis Offenbach) und lokaler Ergänzungen 

(Stadtwerke/Kommunen). 

 Weiterhin soll die Finanzierung einer ÖPNV-

Basisleistung durch den Kreis Offenbach 

verantwortet werden. Weitere Leistungen werden 

entweder von den Kommunen allein (lokale 

Ergänzung) oder gemeinsam mit dem Kreis 

Offenbach finanziert.  

 Als Kriterien für die Ermittlung der Zahlbeiträge je 

Kommune sind insbesondere folgende Parameter 

vertieft zu prüfen: 

- Haltestellenabfahrten je Kommune, 

- Anzahl Einwohner je Kommune, 

- Fahrplankilometer 
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11.6 Zeitplan

Die Umsetzung der Angebotskonzeption zum Liniennetz 

2016 ff erfolgt ab dem Jahr 2016 sukzessive entsprechend 

der auslaufenden und neu zu vergebenden Verkehrs-

leistungen (vgl. Abschnitt zur Linienbündelung). In 

Abstimmung mit den jeweiligen Betreibern ist grund-

sätzlich auch eine vorzeitigere Umsetzung vorstellbar.  

Für die Startphase (sukzessive Umsetzung ab Anfang 2016 

ff.) wird, wie oben skizziert, die Fortführung der heutigen 

Strukturen zur Finanzierung und Organisation unterstellt. 

Parallel ist die Erarbeitung neuer Strukturen vorgesehen. 

Auf Basis der bestehenden Vorarbeiten kann die 

Konzeption zügig abgeschlossen und die Abstimmung 

neuer Strukturen zügig gestartet werden.  

Denkbar wäre eine Finalisierung der diesbezüglichen 

Abstimmung bis Anfang 2016. Nach Ausarbeitung und 

Abstimmung der Vertragsunterlagen im Laufe des Jahres 

2016 wäre eine sukzessive Umsetzung mit den ab Ende 

2016 neu zu vergebenden Leistungen ideal. Abhängig 

vom Prozess der Abstimmung mit dem RMV (Lokalisie-

rung) und vom Umfang des kreisintern im Zuge der 

Abstimmung entstehenden Anpassungsbedarfes kann 

sich der Zeitbedarf für diesen Prozess aber auch etwas 

erhöhen oder reduzieren. 

 

11.7 Prüfauftrag 

Auf Basis der obigen Überlegungen zu Zielsetzungen, 

Maßnahmen und Zeitplan ist bis Ende 2015 durch die 

kvgOF, nach Vorabstimmung mit Vertretern der 

betreffenden Akteure, vorzulegen:  

  Eine detaillierte Kosten-, Erlös- und Defizitprognose 

für die Jahre 2016 – 2021, aus der die 

Verlustpartizipationen der Kommunen und des 

Kreises Offenbach abgeleitet werden können. 

 Ein Konzept über die künftigen organisatorischen, 

rechtlichen und finanziellen Zuständigkeiten der 

kvgOF und der Kommunen/Stadtwerke. 

 Eine Darlegung, in welcher Form die Konzepte 

lokaler Verkehre im NVP 2016 ff. ihren Eingang 

finden. 

 Eine Aktualisierung des Rahmenterminplans. 

Um eine optimale Vorabstimmung der Ausarbeitungen zu 

ermöglichen und einen schlanken Projektverlauf zu 

gewährleisten, wird ein Lenkungskreis mit ausgewählten 

Vertretern aus der Gruppe der Kommunen, ihrer 

Stadtwerke und des Kreises Offenbach eingerichtet 
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12. Organisationskonzept

12.1 Einleitung

Um den öffentlichen Nahverkehr mit den begrenzten 

finanziellen Mitteln bewältigen und dabei ein hohes Maß 

an Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen sicherstellen zu 

können, ist in den kommenden Jahren ein hohes Maß an 

Optimierung, Koordinierung und Kreativität erforderlich.  

Die Angebotskonzeption Netz 2016 ff ist daher, 

entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des ÖPNVG 

Hessen, auch in Bezug auf die organisatorischen ÖPNV-

Strukturen im Kreis Offenbach zu bewerten. Es gilt hierbei 

auch, eine möglichst optimale und reibungslose 

Umsetzung zu gewährleisten und Effizienzsteigerungs-

potenziale zu heben. Wo nötig sind ggf. auch organi-

satorische Anpassungen zu prüfen. 

Nachfolgend dargestellt werden überblicksartig die 

Situation der heutigen Organisation, die zugehörige 

Analyse bzw. Bewertung sowie Zielsetzung, Maßnahmen 

und Zeitplan für die Erarbeitung angepasster Organi-

sationsstrukturen. Abschließend wird ein entsprechender 

Prüfauftrag abgeleitet. 

 

12.2 Heutige Organisation 

Grundlage der Organisationsstrukturen innerhalb des 

Kreises Offenbach sind die Vorgaben des ÖPNVG Hessen 

(vgl. gesondertes Kapitel oben). Hiernach ist der Kreis 

Offenbach alleiniger Aufgabenträger für den ÖPNV. Er 

stellt die ausreichende Verkehrsbedienung auf Basis des 

NVP sicher und ist zuständig für die Planung, Organisation 

und Finanzierung des ÖPNV.  

Zur Wahrnehmung seiner diesbezüglichen Aufgaben hat 

der Kreis Offenbach die kvgOF als Lokale Nahverkehrs-

organisation (LNO) eingerichtet. Diese nimmt die ihr 

übertragenen Aufgaben entsprechend den Vorgaben zur 

ÖPNV-Entwicklung und Planung, zur Ausübung der 

Bestellfunktion etc. wahr. 

Konkrete Vorgaben für die Aufgabenwahrnehmung 

durch die kvgOF finden sich in ihrem Gesellschaftsvertrag, 

in den Grund-/Kooperationsverträgen mit den Stadt-

werken sowie im NVP. Für die laufende Geschäftstätigkeit 

ist die Abstimmung im kvgOF-Aufsichtsrat maßgeblich. In 

diesem Gremium sind auch alle Kommunen vertreten.  

Kreisangehörige Gemeinden können im Einverständnis 

mit dem Aufgabenträger und nach Maßgabe des NVP 

gemäß ÖPNVG Hessen freiwillig ÖPNV-Aufgaben wahr-

nehmen (ohne Verpflichtung des Aufgabenträgers, diese 

zu übernehmen oder zu finanzieren). Die Wahrnehmung 

von ÖPNV-Aufgaben für lokale Verkehre durch die 

Kommunen erfolgt bislang weitgehend eigenständig 

durch die betreffenden Kommunen. Die kommunal 

interne Abstimmung erfolgte i.d.R. über die Gremien der 

Kommunen bzw. der Stadtwerke.  

Darüber hinaus werden aktuell knapp 45 % der 

Verkehrsleistung in Nwkm p.a. im Kreis Offenbach durch 

den RMV gesteuert. Weiterhin reichen einzelne Linienäste 

benachbarter LNO in den Kreis Offenbach hinein. Die 

laufende Interessenvertretung gegenüber dem RMV und 

den weiteren Akteuren außerhalb des Kreises Offen-bach 

(z.B. RTW) erfolgt für die Akteure im Kreis Offenbach 

einheitlich durch die kvgOF. Zusätzlich ist der Kreis Offen-

bach in entsprechenden Gremien (z.B. RMV Aufsichtsrat) 

vertreten. Hintergrund ist, dass die Verbundgesellschaft 

(RMV) lediglich die Aufgabenträgerorganisation (= kvgOF) 

als Vertragspartner anerkennt. Die kreisinterne Kommuni-

kation und Koordination von RMV-relevanten Themen mit 

den lokalen Partnern (Stadtwerke) obliegt der kvgOF. 

Insgesamt sind damit für die Organisation und Steuerung 

des ÖPNV im Kreis Offenbach acht Besteller direkt 

zuständig (zzgl. der benachbarten LNO NiO und DADINA 

mit Linienästen im Kreisgebiet). 

 In die Entscheidungsstrukturen sind weiterhin die 

politischen Vertreter des Kreises Offenbach und seiner 13 

Kommunen eingebunden, in den Betrieb eine Vielzahl von 

Betreibern unterschiedlicher Größe.
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Abbildung 86: ÖPNV-Steuerung im Kreis Offenbach 
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12.3 Analyse

Besonderes Merkmal der Organisation im Kreis Offenbach 

sind die vergleichsweise heterogenen Strukturen mit einer 

auffällig hohen Anzahl von Gremien, Bestellern und 

aktiven Marken. Im Ergebnis ist für den Fahrgast kein 

«Verkehr aus einem Guss» ersichtlich. Eine einheitliche 

Marken- und Kommunikationsstrategie mit einer einheit-

lichen Benutzeroberfläche existiert nicht. 

Die operative Aufgabenverteilung zwischen kvgOF und 

Stadtwerken ist insbesondere im Grundvertrag über die 

Zusammenarbeit in der Kreisverkehrsgesellschaft Offen-

bach mbH geregelt, der die Übernahme gemeinschaft-

licher Aufgaben durch die kvgOF vorsieht (vgl. Abbildung). 

 

 

 

 

Abbildung 87: Operative Aufgabenverteilung kvgOF – Stadtwerke [civity, nach Grundvertrag Stadt – kvgOF am Beispiel Dietzenbach vom 

9.05.1994] 

 

Die «gelebte Praxis» der o.g. Verteilung bei den 

Regieaufgaben bewirkt eine große Anzahl an parallel 

wahrgenommenen Tätigkeiten. Hieraus lässt sich ein 

Optimierungspotenzial im Hinblick auf die Realisierung 

kreisweit einheitlicher Standards und der Möglichkeit 

einer zentralen Wahrnehmung gemeinschaftlicher 

Aufgaben vermuten.  

Die nebenstehende Abbildung verdeutlicht diese Zusam-

menhänge: 
 

Abbildung 88: Durch einzelne Akteure im Kreis Offenbach 

wahrgenommene Regieaufgaben [civity] 
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Unterschiedliche organisatorische Zuständigkeiten führen 

häufig auch zu unterschiedlichen Mechanismen in der 

Finanzierung. Insofern ist ein Zusammenhang zwischen 

der Vielfalt der oben skizzierten Finanzierungs-

mechanismen und der hier dargestellten Organisations-

struktur nicht auszuschließen. 

In der Gesamtbetrachtung zeigt die heutige Struktur 

Vorteile, weist aber auch deutliche Schwächen auf. Die 

Stärken und Schwächen der heutigen ÖPNV-Struktur 

lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 

 

Vorteile Nachteile 

Zentrale Schnittstelle für Abrechnungen gegenüber 

Akteuren außerhalb Kreis OF (kvgOF) 

Durch «Zwischenebene» mit Stadtwerken sind insgesamt 

acht Besteller aktiv (einmalig in D), dadurch sind 

Geldflüsse vielschichtig und komplex 

Verursachungsbezogene Prinzipien für Kosten- und 

Einnahmeaufteilung zwischen Gebietskörperschaften 

Sehr kleine Volumina je Besteller (Stadtbusse) mit 

entsprechenden Kostenwirkungen 

Nutzung der Querverbundvorteile für einzelne 

Kommunen durch Stadtbusverkehre der Stadtwerke 

Keine einheitliche Wahrnehmung und fehlende 

Transparenz bei der Bestellfunktion, dadurch (Verträge, 

Vorgaben Qualität, technische Schnittstellen etc.) 

Alle Ebenen sind in die Finanzierung eingebunden (RMV, 

Kreis OF, Kommunen) 

Unterschiedliche Berechnungsschlüssel für Defizitauf-

teilung zwischen Kommunen 

Direkter Zugriff einzelner Kommunen mit Stadtbussen auf 

(ihre) Besteller im ÖPNV 

 

Tabelle 56: Vor- und Nachteile der heutigen ÖPNV-Struktur im Kreis Offenbach 

 

12.4 Zielsetzung 

Für die Umsetzung des Liniennetzes 2016 ff steht zunächst 

die Nutzung der heutigen Organisation im Vorder-grund. 

Aus diesem Grunde ist in einem ersten Schritt von einer 

Fortführung der heutigen Strukturen auszugehen. Die 

Fortführung birgt dabei Chancen und Risiken. 

Vor diesem Hintergrund sollen die Strukturen perspek-

tivisch angepasst werden. Hierbei sind unter anderem 

folgende, weiter zu konkretisierende Zielsetzungen zu 

berücksichtigen: 

Aus Sicht des Aufgabenträgers 

 Etablierung von Strukturen, die eine zügige Hebung 

der mit dem Netz 2016 ff. realisierbaren Potenziale 

ermöglichen 

 Hebung von Potenzialen auch im Bereich der ÖPNV-

Organisation, u.a. durch gestraffte und effiziente 

Aufgabenwahrnehmung 

Aus Kundensicht 

 «one level of service» («einheitliche Benutzerober-

fläche») für das ÖPNV-Angebot im Kreisgebiet 
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12.5 Maßnahmen 

Analog dem Vorgehen im Bereich Finanzierung ist für die 

Startphase die Beibehaltung der heutigen Strukturen 

vorgesehen. Parallel erfolgt die Vorbereitung eines neuen 

Zielkonzeptes zur Organisation.  

Mit diesem gestuften Vorgehen ist die Umsetzung des 

Liniennetzes 2016 ff. unabhängig von der Erarbeitung 

neuer Strukturen möglich. Zusätzlich können die noch aus-

stehenden Ergebnisse der Abstimmung mit dem RMV zu 

den künftigen Zuständigkeiten im Kreis Offenbach 

(Lokalisierung) entsprechend berücksichtigt werden. Auch 

die Zielsetzung einer möglichst klaren Trennung der 

Zuständigkeiten für Hauptlinien (RMV bzw. kvgOF/Kreis 

Offenbach) und lokaler Ergänzungen (Stadtwerke/ 

Kommunen) ist hierbei zu berücksichtigen. 

12.6 Zeitplan 

Für die Startphase (sukzessive Umsetzung ab Anfang 2016 

ff.) wird, wie oben skizziert, die Fortführung der heutigen 

Strukturen zur Organisation unterstellt. Parallel ist die 

Erarbeitung neuer Strukturen vorgesehen.  

Die dies-bezüglichen Arbeiten und Abstimmungen sollen 

zusammen mit der Erarbeitung neuer Finanzierungs-

strukturen vorgenommen werden. Auch die Umsetzung 

soll, analog der Umsetzung neuer Finanzierungs-

strukturen, sukzessive mit den ab Ende 2016 neu zu 

vergebenden Leistungen erfolgen. 

 

12.7 Prüfbedarf 

Auf Basis der obigen Überlegungen zu Zielsetzungen, 

Maßnahmen und Zeitplan ist bis Ende 2015 durch die 

kvgOF, nach Vorabstimmung mit Vertretern der betreffen-

den Akteure, ein Konzept für die künftige Organisation 

vorzulegen. 

Hierbei sind folgende ergänzende Zielsetzungen gemäß 

Aufsichtsratsbeschluss vom Dezember 2013 zu 

berücksichtigen: 

 Ausarbeitung geeigneter Organisationsformen zur 

effizienten sowie service- und marktorientierten 

Wahrnehmung der Öffentlichen 

Personenbeförderung auf zwei Ebenen (Kreis & 

Kommunen / kommunale Unternehmen) 

 Möglichkeiten zur Kooperation mit privaten 

Unternehmen und anderen Gesellschaften 

Die Erarbeitung und Abstimmung soll in enger 

Abstimmung mit den Arbeiten zu den künftigen 

Finanzierungs-strukturen erfolgen und hierfür auch der 

o.g. Lenkungskreis genutzt werden. 
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14. Glossar 

Begriff Erläuterung 

Anmarschweg Entfernung vom Ausgangspunkt (Wohnung) zur Haltestelle (oder 

umgekehrt von der Haltestelle zum Zielort) 

 gemessen in Luftlinie  

 effektive Länge 

(der effektive Fußweg ist gegenüber der Luftlinie erfahrungsgemäß mit 

dem Faktor von ca. 1,2 zu multiplizieren) 

Anschlussstern Verknüpfungspunkt, d.h. Umsteigehaltestelle von verschiedenen Buslinien 

mit gleicher Ankunfts- und Abfahrtszeit  

(im Stadtbusverkehr oft auch als «Rendezvous» bezeichnet) 

AST Anruf-Sammel-Taxi; 

bedarf einer vorherigen Anmeldung durch den Fahrgast 

Bedienung ÖPNV-Angebot auf die zeitliche Auslegung bezogen 

(z.B. 60-Min.-Takt) 

Beförderungsgeschwindigkeit Durchschnittliche Geschwindigkeit für eine Strecke von A nach B, inkl. 

Haltestellenaufenthaltszeiten und Wartezeiten an Lichtsignalanlagen  

Beschleunigungsmaßnahmen Maßnahmen 

 zur Verkürzung der Fahrzeit (und damit Erhöhung der 

Beförderungsgeschwindigkeit) 

 zum Abbau von externen Behinderungen (und damit Erhöhung der 

Pünktlichkeit) 

Betriebsleistung Anzahl zurückgelegter Fahrzeug-km pro Zeiteinheit (Tag, Woche oder Jahr) 

Betriebsmittel Anzahl benötigter Fahrzeuge 

Busbevorrechtigung Maßnahmen für einen möglichst ungehinderten Fahrverlauf des 

straßengebundenen ÖPNV 

 infrastrukturell: z.B. mit separater Busspur 

 betrieblich: z. B. mit Beeinflussung einer Ampelsteuerung, sodass 

eine verlängerte oder separate Grünphase für den Bus geschaltet 

wird 

EAV Einnahmenaufteilungsverfahren 

Erschließung ÖPNV-Angebot auf die räumliche Auslegung bezogen 

(z.B. Anmarschweg max. 500 m) 

Erschließungsbereich Kreisförmige Fläche, mit einem gewissen Radius um die Haltestelle, 

gemessen in Luftlinie  
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Fahrzeit Zeitbedarf für eine Fahrt zwischen zwei Haltestellen derselben Linie (also 

ohne Umsteigevorgang) 

Hauptlinie Künftige, überkommunale Linie, gem. Definition im neuen NVP 

«Hinketakt» Taktfolge von 2 Linien (z.B. mit je einem 60-Min.-Takt) auf derselben 

Strecke, die zusammen nicht eine Halbierung des jeweiligen Taktintervalls 

ergeben (z.B. 20-40-Min.-Intervall statt 30-Min.-Takt) 

HVZ Hauptverkehrszeit, üblicherweise 

 morgens ca. 6.00 – 9.00 Uhr (Montag – Freitag) 

 abends ca. 15.30 – 18.30 Uhr (Montag – Freitag) 

Kostendeckungsgrad Verhältnis von Einnahmen zum Betriebsaufwand (Fahrzeuge, Personal) 

Linienbetrieb Kurse verkehren gemäß veröffentlichtem Fahrplan 

MIV Motorisierter Individualverkehr 

Netzgrafik Schematische Darstellung des Liniennetzes und des Taktfahrplans, als 

Grundlage für die Betriebsplanung. Jede dargestellte «Linie» zeigt einen 

stündlich verkehrenden Kurs (in beiden Richtungen). 

Angabe der Ankunfts- und Abfahrtszeiten nur an den wichtigsten 

Haltestellen. 

Zeigt insbesondere die Anschlüsse und die Wendezeiten sehr gut  

NVZ Nebenverkehrszeit, d.h. außerhalb der Hauptverkehrszeiten; üblicherweise 

 ca. 9.00 – 15.30 Uhr und 

 18.30 – 20.30 Uhr (Montag – Freitag) sowie  

 06.00 – 17.30 Uhr (Samstag) 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr, umfasst den Schienen-Personen-

nahverkehr und den Bus 

Ortslinie Künftige Linie für Ortserschließung, gem. Definition im NVP  

(heute meistens sog. «Stadtbuslinien») 

OWB Odenwaldbahn 

RB Regionalbahn, bedient alle Haltepunkte 

RE Regionalexpress, bedient nicht alle Haltepunkte 

Regionallinien Heutige, überörtliche Linien, in der Verantwortung des RMV  

oder des Kreises 

RTW Regionaltangente West 

Reisezeit Zeitbedarf für einen Fahrgast zwischen Ausgangs- und Zielhaltestelle, inkl. 

Umsteige- und Wartezeiten 

Schlaufe Bedienung einer Strecke nur in einer Richtung  

(nur am Linienende sinnvoll) 



 

Seite 278 von 320 / Stand: Dezember 2016 

Stadtbuslinie Linie eines sog. «Stadtverkehrs» einer Kommune  

SPNV Öffentlicher Schienen-Personennahverkehr; umfasst 

 S-Bahn 

 Regionalbahn 

 Regionalexpress 

Standzeit Aufenthaltszeit des Fahrzeugs am Linienendpunkt («Wendezeit») bzw. 

auch an einem Verknüpfungspunkt (zwischen Ankunfts- und Abfahrtszeit) 

Stadtbuslinien Linien in der Verantwortung der Kommunen bzw. der jeweiligen 

Stadtwerke 

SVZ Schwachverkehrszeit, Zeitbereiche vor 6.00 und nach 20.30 Uhr (Montag – 

Freitag), vor 06.00 und nach 17.30 Uhr (Samstags) sowie Sonn- und Feiertags 

ganztägig 

Takt Stündlich wiederkehrende, gleichbleibende Abfolge der Abfahrts- (oder 

Ankunftszeiten) einer Linie über den ganzen Tag 

Transportkette Räumliche Verknüpfung (mit kurzen Umsteigewegen) von verschiedenen 

Linien, insbesondere Bahn und Bus; einschließlich der zeitlichen 

Abstimmung (kurze Umsteigezeiten) 

Übergangszeit Entspricht Umsteigezeit von einer Linie auf eine andere  

Umlauf Fahrverlauf eines Fahrzeugs auf einer Linie vom Anfangspunkt A zum 

Endpunkt B und retour von B nach A 

Umlaufzeit Zeitbedarf für einen Umlauf, d.h. Fahrzeiten für die Hin- und Rückfahrt 

sowie Wendezeiten am Anfangspunkt A und am Endpunkt B 

Wendezeit Zeitspanne zwischen der Ankunft des Kurses und der Abfahrt in die 

Gegenrichtung:  

Notwendig insbesondere zum Ausgleich von Verspätungen 
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15. Anlagen 
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15.1 Anlage 1: Teilgebiet NORDOST: Erläuterung «Gesamtnetz» mit Empfehlungen zu 

ergänzenden Ortslinien 

Ausgangslage 

Das Ortsliniennetz (Stadtbus) in Mühlheim sieht heute wie folgt aus: 

 

 

Abbildung 89: Heutiges Ortsliniennetz (Stadtbus) in Mühlheim 

Es wird davon ausgegangen, dass in Mühlheim die Bedin-

gungen seitens der Verkehrsführung, insbesondere die 

Einbahnstraßen, mindestens kurzfristig nicht zur Diskus-

sion gestellt werden können. 

Die Linie OF-31 erfüllt heute verschiedene Aufgaben: 

 Erschließung der äußeren, zu einem großen Teil 

nicht durch die Bahn erschlossenen 

Siedlungsgebiete von Mühlheim 

 Verbindung zum Stadtzentrum und zu den Schulen 

 Zubringer zu den S-Bahn-Linien S 8 und S 9 

Die letzten beiden Funktionen sind heute nur zum Teil 

gegeben: So gibt es keine «direkte» Fahrt vom Bahnhof 

Nord zum Linienende an der Körnerstraße. 

Konzeptionelle Überlegungen 

Ausgangspunkt für die konzeptionellen Überlegungen 

sind folgende zwei Punkte: 

 Statt der großen nördlichen Schlaufe des Stadt-

busses via Dietesheim und Körnerstraße könnten 

zwei kleinere Schlaufen gebildet werden. Dies 

bedingt jedoch eine gewisse Reduktion: Es liegt 
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nahe, die Erschließungswirkung des Bahnhalte-

punkts zu berücksichtigen und auf die Erschließung 

des östlichsten Randbereichs durch den Stadtbus zu 

verzichten. 

 Das Wohngebiet «Markwald» wird weiterhin 

bedient, ebenso die Siedlungsgebiete im Südosten, 

die mit der Linie OF-31 erschlossen werden.  

Voraussetzung bei der Linie 120 

 Linie 120 in Mühlheim weiterhin durchgebunden: 

Offenbach – Mühlheim – Obertshausen 

 Neue Route Richtung Süd: Mühlheim Bahnhof Nord 

– Spessartstraße – Dieselstraße –  Bahnhof Süd  

( – Lämmerspiel – Obertshausen) 

Mit der Beibehaltung der Durchbindung der Linie 120 und 

der neuen Route via Bahnhof Nord und Spessartstraße ist 

die Verbindung Zentrum Mühlheim – Lämmerspiel neu in 

beiden Richtungen gegeben. 

Neue Empfehlung für die Ortserschließung Mühlheim 

Ein erster Vorschlag wurde nochmals eingehend 

überprüft. Falls die Linie 120 Offenbach – Obertshausen in 

Mühlheim weiterhin durchgebunden ist, könnte ein neues 

Konzept, als planerische Empfehlung der kvgOF zur 

Ortserschließung mit nach wie vor 2 Fahrzeugen, folgende 

Gestalt aufweisen: 

 

 

 

Abbildung 90: Empfehlungen für das zukünftige Ortsliniennetz in Mühlheim 
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Neue Ortslinie Mühlheim mit  

 Linienast Nordwest: (Kleinere) Schlaufe Bahnhof 

Nord – Körnerstraße – Bahnhof Nord (4.8 km) 

 Linienast Nordost: (Kleinere) Schlaufe Bahnhof 

Nord – Dietesheim Bahnhof – Wichernschule – 

Stadt-werke – Bahnhof Nord (4.2 km) 

 Linienast Süd: Bahnhof Süd – Markwald – 

Lämmerspiel (beide Richtungen, 9.7 km) 

30-Min.-Takt 

 2 Fahrzeuge eingesetzt: 

 1 Fahrzeug für die beiden Linienäste Nord  

 1 Fahrzeug für den Linienast Süd 

Auf dem nordöstlichen Linienast verkehrt der Bus via 

Bettinastraße. Die Ausdehnung der Schlaufe bis zur Halte-

stelle «Friedhof» würde den Fahrweg um 1.1 km verlän-

gern. 

Es müsste mit Fahrversuchen überprüft werden, ob diese 

größere Schlaufe betrieblich allenfalls machbar wäre. 

Ansatz / «Planungsphilosophie» 

Die Grundlage für diesen Vorschlag bilden die 

Überlegungen und Argumente: 

 Erschließung des Quartiers «Markwald» neu mit der 

Ortslinie 

 Beibehaltung der Erschließung von Lämmerspiel 

auch mit der Ortslinie 

 Aufteilung der Ortserschließung in die Gebiete 

Nord und Süd 

 Verzicht auf die Erschließung von peripheren und 

schlecht genutzten Haltestellen 

 Minimierung der Umwegfahrten 

 • Zusätzliche Anbindung von Lämmerspiel und 

Markwald an den Bahnhof Süd 

Vorteile 

 Einfaches Ortslinienkonzept mit neu 3 Linienästen 

 Dichtere Siedlungsgebiete weiterhin erschlossen 

 Attraktivere Erschließung des Siedlungsgebiets 

Körnerstraße und von Dietesheim durch teilweise 

wesentlich kürzere Fahrrouten 

 Neue Anbindung von Lämmerspiel und Markwald 

am Bahnhof Süd an die S-Bahn-Linie 9 (mit 

Anschluss von/nach Frankfurt) 

 Etwas geringerer Aufwand (Netzlänge 18.7 statt wie 

heute 20.8 km) 

Nachteile 

 Haltestellen im östlichsten Teil von Dietesheim 

(Friedhof und Basaltstraße) und im südöstlichen 

Gewerbe-gebiet (Waldfriedhof, Ärztehaus Südring) 

nicht mehr bedient 

 Schulzentrum nicht mehr über die gleichnamige 

Haltestelle bedient 

Gesamtliniennetz 

Die Schaffung von verkehrlichen und wirtschaftlichen 

Synergien von Hauptlinien und Ortslinien kann mit der 

Umsetzung der Empfehlungen für die Ortslinien 

geschaffen werden. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Gesamtnetz aus 

Hauptlinien und den Empfehlungen für die neue Ortslinie:
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Abbildung 91: Empfehlungen für das zukünftige Gesamtliniennetz in Mühlheim 
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15.2 Anlage 2: Teilgebiet RODGAU: Erläuterung «Gesamtnetz» mit Empfehlungen zu 

ergänzenden Ortslinien

Ausgangslage 

Das Ortsliniennetz (Stadtbus) sieht heute wie folgt aus:

Abbildung 92: Heutiges Ortsliniennetz (Stadtbus) in Rodgau  
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Die Neugestaltung des Liniennetzes geht von folgenden 

Überlegungen und Festlegungen aus: 

 Berücksichtigung der weitgehend sehr guten 

Erschließungswirkung der Linie S 1 in Rodgau 

 Ausrichtung der Buserschließung auf die 

Hauptachsen und auf die durch die Bahn nicht 

erschlossenen Gebiete) 

 Verzicht auf Umwegfahrten zugunsten einer 

attraktiven Bedienung und wirtschaftlichen 

Produktion 

Die Ausrichtung auf die aufgeführten Hauptachsen zielt 

darauf ab, das Ortsbusnetz attraktiver zu gestalten. Dies 

betrifft die Funktion «Anbindung an das Zentrum». Bahn 

und Bus behalten ihre unterschiedlichen Funktionen; sog. 

«Parallelverkehr» ist nicht gegeben. 

Für die innerörtliche Erschließung von Rodgau werden 

heute insgesamt 5 Busse eingesetzt, davon 1 Bus auf der 

Linie OF-41. Wenn es somit gelingt, die Verbindung 

Jügesheim Bf – Weiskirchen Bf mit einer Fahrzeit von max. 

ca. 15 Min. zu realisieren, könnte die Ortserschließung 

zwischen Nieder-Roden (Chemnitzer Straße) und Weis-

kirchen mit 3 Fahrzeugen (im 30-Min.-Takt) angeboten 

werden. 

Mit den gesteckten Routen können die Fahrzeiten 

beispielsweise wie folgt verkürzt werden: 

 Weiskirchen, direkte Route zum Bahnhof: minus 3 

Min. 

 Jügesheim, zwischen Haltestellen Weiskircher Str. 

und Hochstätter Str.: je minus 2 Min. 

 Zufahrt zum Bahnhof Jügesheim direkt, wie 

Gegenrichtung über Alter Weg: minus 1 Min. 

 Dudenhofen, direkte Route via Niewpoorter Straße 

(wie Linie K 86): minus 1 Min.  

Vor dem Hintergrund der sog. «Überbestimmung» einer 

«langen» Ortslinie gelten für die Zeitlagen folgende 

Überlegungen und Festlegungen: 

 Berücksichtigung der Verdichtung der S 1 zum 15-

Min.-Takt in den Hauptverkehrszeiten, zugunsten 

neuer «Spielräume» für die Anschlussgestaltung 

 Gestreckte Fahrroute der Linie, zugunsten auch von 

neuen wirtschaftlicheren Fahrzeugumläufen 

 Die Zeitlage des Linienasts Weiskirchen ist als 

Zubringer auf die S 1 nach Offenbach – Frankfurt 

unverändert beizubehalten. 

Empfehlungen für die Ortserschließung Rodgau 

Ein neues Konzept, als planerische Empfehlung der kvgOF 

zur Ortserschließung, könnte folgende Gestalt aufweisen: 

Nieder-Roden Bf – Heinrich Böll-Schule – Nieder-Roden Bf 

 Schlaufe unverändert, OF-41 

Neue Ortslinie Rodgau: Weiskirchen Ost – Bf – Jügesheim Bf 

– Nieder-Roden 

 stadtinterne Erschließung (heute OF-42 und OF-99) 

Neu in Jügesheim 

 Verbindung «Bahnhof direkt» in das Gewerbegebiet 

Jügesheim Ost (evtl. «Bahnhof direkt») 

Die Durchbindung der beiden Linienäste (Weiskirchen Ost 

und neu Nieder-Roden) legt es nahe, die Ortslinie in 

Jügesheim künftig nicht mehr als Schlaufe, sondern neu in 

beiden Richtungen über die Route Alter Weg – Hoch-

städter Straße zu führen. 

Die Haltestelle «Rodgau-Passage», die heute ohnehin nur 

Richtung Bahnhof bedient wird, entfällt. Mit der Halte-

stelle «Hochstädter Straße» ist die Rodgau-Passage aus 

Richtung Weiskirchen etwa gleich gut erreichbar wie mit 

der Haltestelle «Babenhäuser Straße» aus Richtung 

Nieder-Roden. 

Mit der direkten Führung über die Ludwigstraße entfallen 

die sehr unattraktiven Umwege. 

Mit den gestreckten Fahrrouten in Jügesheim, Hainhausen 

und Weiskirchen sowie dem Verzicht auf die heutige 

Standzeit am Bahnhof Hainhausen reduziert sich die 

Umlaufzeit für den nördlichen Linienast (heute Linie OF-

42) von heute 57 auf neu 47 Min. 

Der südliche Ast (heute Linie OF-99) weist mit der 

gestreckten Route in Dudenhofen eine Umlaufzeit von 

neu 35 Min. auf. Mit einer Ausgleichszeit von je 4 Min. pro 

Richtung am Bf Jügesheim dürfte die betriebliche 

Situation als machbar eingestuft werden.
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Auch wenn die Umlaufzeit für den Ast Nieder-Roden dank 

der gestreckten Route etwas reduziert werden kann, 

beträgt sie 35 Minuten und der Ast kann somit nicht in 

beiden Richtungen in den Knoten Jügesheim 

eingebunden werden. 

Vorgeschlagen wird folgendes Konzept: 

Am Vormittag Ausrichtung auf die Anschlüsse an 

die OF-99 nach Dietzenbach und 

Seligenstadt 

Am Nachmittag Ausrichtung auf die Anschlüsse von 

der OF-99 nach Dietzenbach und 

Seligenstadt 

 

 

 

Abbildung 93: Empfehlungen für das zukünftige Ortsliniennetz in 

Rodgau 

Diese Auslegung des Asts Nieder-Roden entspricht der 

jeweils klar dominierenden Haupt-Nachfragerichtung, 

bedeutet aber, dass 

 ein «Taktwechsel» über Mittag erfolgt (am 

Nachmittag sind die Fahrplanzeiten 5 Min. später 

als am Vormittag), 

 am Vormittag von der OF-99 und am Nachmittag 

auf die OF-99 keine Anschlüsse mit der Ortslinie 

möglich sind. 

Ein konsequenter Takt und Anschlüsse der Ortslinie mit 

der Linie OF-99 lassen sich nur realisieren, wenn wie heute 

für den Ast Jügesheim Bf – Nieder-Roden 2 Fahrzeuge für 

den 30-Min.-Takt eingesetzt werden. 
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Betriebsmittel 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich im Hinblick auf das 

Stufenmodell folgender Bedarf an Betriebsmitteln im 

Ortsliniennetz: 

 

 

 

 

 

  Grundtakt 60 Min. Verdichtung 30 Min. 

Nr. Linie heute 

 

neu  

Basis 

heute  

 

neu 

Standard 

OF-99 (Dietzenbach Mitte Bf –) Jügesheim Bf – 

Nieder-Roden Chemnitzer Straße 

-  

 

1 1)  

OF-41 Nieder-Roden Bf – Heinrich Böll-Schule – 

Nieder-Roden Bf 

1 2)  

1 2) 

1  

1 

OF-42 Jügesheim Bf – Hainhausen Bf –  

Weiskirchen 

1  

0.75 

2  

1.5 

Neu Jügesheim Bf – Nieder-Roden 

Chemnitzer Straße 

  

1.25 3) 

  

1.5 

 Total 2 3 4 4 

1) Verdichtung zum 30-Min.-Takt wie Stadtbus finanziert 

2) Theoretisch: Inkl. Standzeit von 30 Min. am Bahnhof Nieder-Roden 

3) Theoretisch: Standzeit von ca. 30 Min. an der Chemnitzer Straße 

Tabelle 57: Fahrzeugbedarf für die örtliche Erschließung in Rodgau (ohne Linie OF-4o; Schülerverkehr) 

 

Im – hier theoretischen – Grundtakt von 60 Min. – ergibt 

sich ein höherer Fahrzeugbedarf für die städtische 

Erschließung. Dies ist darin begründet, dass die Linie OF-99 

entsprechend den Vorgaben keine Ortserschlie-

ßungsfunktion mehr übernimmt, sondern als Hauptlinie 

zwischen Dietzenbach und Seligenstadt verkehrt.  

Wird der 30-Min.-Takt betrachtet, bedarf es auch künftig 

für die innerörtliche Bedienung zwischen Weiskirchen und 

Nieder-Roden Chemnitzer Straße unverändert 3 

Fahrzeuge, obwohl die Linie OF-99 auf dem südlichen 

Abschnitt entfällt. Dies sind die positiven Folgen des 

Verzichts auf die für die Fahrgäste sehr unattraktiven Um-

wege und der Durchbindung der beiden Linienäste in 

Jügesheim. 

Vorteile bei «Neuer» Ortslinie 

 Netz für die örtliche Erschließung grundsätzlich 

unverändert 

 Gestreckte Fahrtrouten durch Verzicht auf Umwege; 

attraktivere Verbindungen innerhalb der Städte 

 Anschlüsse an die S 1 nach Offenbach – Frankfurt 

- in Weiskirchen für Weiskirchen Ost 

- in Jügesheim neu optimal für die Hauptachse 

Jügesheim – Dudenhofen 

 Neu Anschluss an die S 1 nach Frankfurt in 

Weiskirchen für den Abschnitt Weiskirchen – 

Jügesheim in den Hauptverkehrszeiten 

 Optimale Anschlüsse in Jügesheim an Linie OF-99 

sowohl nach Dietzenbach als auch nach 

Seligenstadt 

- vom Nordast 

- vom Ast Nieder-Roden (in der jeweiligen Haupt-

Nachfragerichtung) 

 Einsparung von 1 Fahrzeug für die innerörtliche 

Erschließung 



 

Seite 288 von 320 / Stand: Dezember 2016 

Nachteile bei «Neuer» Ortslinie 

 Kleinere Siedlungsgebiete am nördlichen Rand von 

Weiskirchen und am östlichen Rand von 

Dudenhofen schlechter erschlossen 

 Längere Übergangszeiten in Jügesheim für den 

nördlichen Linienast (Alternative: Anschluss in 

Weiskirchen in den HVZ) 

 Taktwechsel auf Ast Nieder-Roden über Mittag 

(Verschiebung um 5 Min.) 

Die schlechtere Erschließung des nördlichen Teils von 

Weiskirchen ist zu relativieren, da die 3 Haltestellen heute 

nur in einer Richtung angefahren werden und deshalb aus 

Richtung Süden ein riesiger Umweg besteht. 

In den Zeitbereichen, während denen die S-Bahn-Linie S 1 

im 15-Min.-Takt verkehrt, bestehen gute Anschlüsse mit 

der Bahn von Dudenhofen und Nieder-Roden nach 

Dietzenbach und Seligenstadt 

Gesamtliniennetz 

Die Schaffung von verkehrlichen und wirtschaftlichen 

Synergien von Hauptlinien und Ortslinien kann mit der 

Umsetzung der Empfehlungen für die Ortslinien 

geschaffen werden. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Gesamtnetz aus 

Hauptlinien und den Empfehlungen für die neue Ortslinie: 
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Abbildung 94: Empfehlungen für das zukünftige Gesamtliniennetz in Rodgau 
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15.3 Anlage 3: Teilgebiet MITTE: Erläuterung «Gesamtnetz» mit Empfehlungen zu 

ergänzenden Ortslinien

Ausgangslage 

Das Ortsliniennetz (Stadtbus) im Teilgebiet MITTE sieht heute wie folgt aus: 

 

Abbildung 95: Heutiges Ortsliniennetz (Stadtbus) im Teilgebiet MITTE
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Die Neugestaltung des Liniennetzes geht von folgenden 

Überlegungen und Festlegungen aus: 

 Berücksichtigung der weitgehend sehr guten 

Erschließungswirkung der Linie S 2 in Dietzenbach 

 Ausrichtung der Buserschließung auf die 

Hauptachsen und auf die durch die S-Bahn-

Haltepunkte nicht erschlossenen Gebiete 

 Verzicht auf Umwegfahrten und nur in einer 

Richtung befahrene Linienabschnitte 

Festlegungen zum Liniennetz 

Folgende Elemente sind als gesetzt zu betrachten und 

damit variantenneutral: 

 Abschnitt Dietzenbach Mitte – Hexenberg (heute 

OF-56) grundsätzlich unverändert 

Zeitliche Auslegung der Ortslinien 

Die Zeitlage der Ortslinien in Dietzenbach Mitte ist 

unverändert beizubehalten aufgrund der Zubringer-

funktion für die Ortsteile 

 an die S 2  

 an die Buslinien («Anschlussstern»). 

Empfehlungen für die Ortserschließungen Heusenstamm 

und Dietzenbach 

Die planerische Empfehlung der kvgOF zur Orts-

erschließung weist folgende Gestalt auf: 

Heusenstamm 

 Neue Ortslinie 

- Neue Ortslinie «Südwest»: Schlaufe Bahnhof – 

Ernst-Leitz-Straße – Otto-Hahn-Schule – 

Bahnhof 

Dietzenbach 

 Modifizierte Ortslinien 

- Dietzenbach Mitte Bf – Bahnhofstraße – 

Hexenberg (heute OF-56) 

- Dietzenbach Mitte Bf – Ernst-Reuter-Schule – 

Waldorf-Schule (heute teilweise OF-57) 

- Dietzenbach Mitte Bf – Gewerbegebiet Nord 

(heute teilweise OF-57) als Ortslinie in den 

Hauptverkehrszeiten oder als Angebot 

«Bahnhof direkt 
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Abbildung 96: Empfehlungen für das zukünftige Ortsliniennetz im Teilgebiet MITTE
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Heusenstamm 

In Heusenstamm bedarf es mit der Aufhebung der 

heutigen Schlaufe der Linie OF-30 weiterhin einer 

innerörtlichen Erschließung des südwestlichen Ortsteils. 

Dietzenbach 

Das nördliche Siedlungsgebiet wird konsequent durch 

eine einzige Linie (OF-96 A) bedient, mit 

 einer Route auf der Hauptstraße bzw. Offenbacher 

Straße 

 Anbindung neu am Bahnhof Dietzenbach Mitte Bf 

 einer Durchbindung in Dietzenbach mit der Linie 

OF-96 B in das südwestliche Ortsgebiet 

Die heute in geringer Entfernung verlaufende 

Stadtbuslinie OF-56 bringt kaum einen zusätzlichen 

Erschließungsnutzen gegenüber der auf der Hauptstraße 

verkehrenden Linie OF-96. 

Das Siedlungsgebiet um die Haltestelle «Böllstraße» wird 

neu mit der modifizierten Ortslinie bzw. der neuen 

Endhaltestelle «Waldorf-Schule» erschlossen. 

Der Linienast Waldorf-Schule entspricht teilweise der 

Route, die die Linie OF-95 bereits heute schon fährt. Durch 

die Route via Westendstraße – Seeweg und – wenn 

möglich über Wiesenstraße – Am Hinterwald – kann das 

Wohngebiet sehr gut erschlossen werden. Der 

Linienendpunkt Waldorf-Schule ist naheliegend, auch 

weil bereits eine Wendeschlaufe vorhanden ist. 

Betriebsmittel 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich im Hinblick auf das 

Stufenmodell (siehe Kap. 5.3) folgender Bedarf an Be-

triebsmitteln im Ortsliniennetz: 

 

  Grundtakt 60 Min. Verdichtung 30 Min. 

Nr. Linie heute 

Mo-Fr 

NVZ 

neu  

Basis 

heute  

Mo-Fr 

HVZ 

neu 

Standard 

Neu Heusenstamm Bf – Schlaufe West  0.25 1)  0.5 1) 

OF-56 Steinberg – Dietzenbach Mitte Bf – 

Hexenberg 

 

 

 

1.5 

  

 

 

3 

 

Neu  Hexenberg – Dietzenbach Mitte Bf  0.5 1 

OF-57 Dietzenbach Bf – Mitte Bf –  

Gewerbegebiet – Steinberg 

  

Neu Dietzenbach Mitte Bf – Waldorf-Schule  0.5  1 

 Dietzenbach Mitte Bf  – Gewerbegebiet    1 

 Total 2 1 3 3 

1) Aus der Standzeit der Linie OF-96 A 

Tabelle 58: Fahrzeugbedarf für die örtliche Erschließung im Teilgebiet Mitte

Die Innerortserschließung von Heusenstamm durch die 

Linie 30 wird heute schon durch die Kommune zu einem 

wesentlichen Teil finanziert – dies muss in die obige 

Betrachtung einbezogen werden. 

In Dietzenbach wird die heutige Schlaufe der Linien OF-57 

und OF-56 via Gewerbegebiet, Steinberg und Helen-

Keller-Schule in dieser Form aufgehoben: Mit derselben 

Umlaufzeit von 30 Min. wird der Ast ins Gewerbegebiet in 

beiden Richtungen bedient, womit die heute 

unzumutbaren Umwege auf der Fahrt vom 

Gewerbegebiet zum Bahnhof vermieden werden. Die 

Bedienung des Gewerbegebiets soll sich künftig auf die 

Hauptverkehrszeiten konzentrieren und im 30-Min.-Takt 

angeboten werden. In den Nebenverkehrszeiten soll ein 

AST-Verkehr angeboten werden. 

Wie die Tabelle zu den Ortslinien zusammen zeigt, bleibt 

der Betriebsmittelbedarf der Ortslinien im 30-Min.-Takt 

unverändert. 
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Oder mit anderen Worten: 

Im Teilgebiet Mitte wird mit der gleichen Anzahl 

Betriebsmittel ein besseres Angebot geschaffen.  

Vorteile 

 Einfacheres Ortsliniennetz in Dietzenbach  

 Z.T. deutlich kürzere Reisezeiten durch Verzicht auf 

Umwege 

 Konsequentes Konzept 

 Aufwertung der Ortslinien in Dietzenbach durch 

neue Aufgabenteilung mit den Hauptlinien; 

entsprechend höhere Nachfrage 

 Nutzung von Synergien durch verkehrlich und 

betrieblich zweckmäßige Durchbindung der Linien 

in Heusenstamm (Linie OF-96 A Dietzenbach – 

Heusenstamm mit Schlaufe Südwest) 

Nachteile 

 Kleinere Siedlungsgebiete im Nordwesten von 

Dietzenbach schlechter erschlossen. 

Auswirkungen auf den Schülerverkehr 

Adolf-Reichwein-Gymnasium/Schule, Heusenstamm: 

 Linien OF-30 A von Offenbach und OF-30 B von 

Rembrücken: Ankunftszeiten nur im 

Minutenbereich verändert 

 Linie OF-96 A von Dietzenbach: Gegenüber der Linie 

OF-96 unveränderte zeitliche Lage 

Heinrich-Mann-Schule, Dietzenbach: 

 Gegenüber der Linie OF-96 unveränderte zeitliche 

Lage der Linie OF-96 A 

Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach: 

 Mit dem «Anschlussstern» Mitte bleiben die 

Ankunfts-/Abfahrtszeiten der Ortslinien 

unverändert. 

Oswald-von-Nell-Breuning-Schule, Ober-Roden 

 Zeitliche Lage der Linie OF-95 unverändert 

Gesamtliniennetz 

Die Schaffung von verkehrlichen und wirtschaftlichen 

Synergien von Hauptlinien und Ortslinien kann mit der 

Umsetzung der Empfehlungen für die Ortslinien geschaf-

fen werden. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Gesamtnetz aus 

Hauptlinien und den Empfehlungen für die neuen 

Ortslinien: 
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Abbildung 97: Empfehlungen für das zukünftige Gesamtliniennetz im Teilgebiet MITTE
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15.4 Anlage 4: Teilgebiet WEST: Erläuterung «Gesamtnetz» mit Empfehlungen zu 

ergänzenden Ortslinien

Ausgangslage 

Das Ortsliniennetz (Stadtbus) im Teilgebiet WEST sieht heute wie folgt aus:

 

Abbildung 98: Heutiges Ortsliniennetz (Stadtbus) im Teilgebiet WEST (ohne Linie OF-64)
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Die Neugestaltung des Liniennetzes geht von folgenden 

Überlegungen und Festlegungen aus: 

 Berücksichtigung der Erschließungswirkung der S-

Bahn-Linien S 3 und S 4 (künftig S 6) 

 Einsatz der Ortslinien als Ergänzung abseits der 

Hauptachsen, welche durch Hauptlinien erschlossen 

werden 

 Beibehaltung der zwei Stadtbuslinien in Langen mit 

«Anschlussstern» Langen Bf zur effizienten 

Erschließung der größtenteils dichten Wohngebiete 

- Linie OF-71 

- Linie OF-72 

 Verzicht auf die Verbindung zwischen Egelsbach 

und Langen mit einer Ortsbuslinie zusätzlich zur 

Hauptlinie. Die Verbindung zwischen dem 

westlichen Teil von Egelsbach und Langen wird 

durch die Bahn gewährleistet. 

Zeitliche Auslegung der Ortslinien 

Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen ergibt 

sich folgendes: 

 Die Zeitlage der Ortslinien in Langen ist 

unverändert beizubehalten aufgrund 

 der Zubringerfunktion für die Ortsteile 

- an die S 3 und die S 4 in Richtung Frankfurt und 

Darmstadt («Anschlussstern») 

- und an die Buslinie OF-99 in Richtung Dreieich – 

Dietzenbach 

Empfehlungen für die Ortserschließungen im Teilgebiet 

West 

Ein neues Konzept, als planerische Empfehlung der kvgOF 

zur Ortserschließung, könnte folgende Gestalt aufweisen: 

Egelsbach 

 Heutige Linie OF-73 (ohne Abschnitt Egelsbach – 

Langen) 

Langen 

 Heutige Linie OF-71 

 Heutige Linie OF-72 

 Schülerkurse der Linie 0F-75 offen 

Dreieich 

 Erschließung Sprendlingen Nordwest mit 

modifizierter Linie OF-64 

Neu-Isenburg 

 Zeppelinheim – Neu-Isenburg – Gravenbruch mit 

heutiger Linie OF-51, aber gestreckter Führung  

Gewerbegebiete Neu-Isenburg und Sprendlingen 

 Modifizierte Linie OF-53: Neu-Isenburg Bf – 

Gewerbegebiet Neu-Isenburg Süd (Dornhofstraße) – 

Gewerbe-gebiet Sprendlingen 

Es ist vorgesehen, alle Ortslinien im 30-Min.-Takt 

verkehren zu lassen. 

Die Erschließung von Sprendlingen Nordwest wird mit der 

Hauptlinie OF-64 abgedeckt. Diese ist auf dem Teil-

abschnitt nach Sprendlingen Nordwest als Orts-

erschließung zu verstehen. Die detaillierte Linienführung 

ist noch zu klären. Nebst dem Berliner Ring ist wenn 

möglich auch das Gebiet Hirschsprung zu erschließen. 

Zeppelinheim und Gravenbruch sind weiterhin mit der 

heutigen Linie OF-51, allerdings mit veränderter Linien-

führung (Führung auf Carl-Ulrich-Straße, Darmstädter 

Straße, Schulstraße, Offenbacher Straße) zu erschließen. 
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Abbildung 99: Empfehlungen für das zukünftige Ortsliniennetz im Teilgebiet WEST 
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Betriebsmittel 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich im Hinblick auf das 

Stufenmodell folgender Bedarf an Betriebsmitteln im 

Ortsliniennetz: 

 

 

 

 

 

  Grundtakt 60 Min. Verdichtung 30 Min. 

Nr. Linie heute 

 

neu  

Basis 

heute  

 

neu 

Standard 

OF-51 Zeppelinheim – Neu-Isenburg Bf – 

Isenburgzentrum – Gravenbruch Ost 

2 1)  

2 1) 

3  

3 

OF-53 Neu-Isenburg Bf – Gewerbegebiet Neu-Isenburg 

Süd 

11)  

 

1 2) 

 

 

 

OF-53 

neu 

Neu-Isenburg Bf – Gewerbegebiet Neu-Isenburg 

Süd – Gewerbegebiet Sprendlingen 

 1  2 3) 

OF-64 Offenthal – Weibelfeld – Sprendlingen 

Bürgerhaus Buchschlag Bf – Ffm Flughafen 

2  
4) 

3  
4) 

OF-67 (Ffm Flughafen – Gateway G. – Neu-Isenburg Bf) 

Neu-Isenburg Bf – Sprendlingen 

 

1 

 

aufgeh. 

 

2 

 

aufgeh. 

OF-71 Linden – Oberlinden – Langen Bf – Steinberg 1 1 2 2 

OF-72 Neurott – Langen Bf – Nordend – Lutherplatz 1 1 2 2 

OF-73 Egelsbach Bf – Morgensternstraße – Langen Bf 2  3  

OF-73 

neu 

Neu Egelsbach Bf – Woogstraße – 

Morgensternstraße 

 1  2 

 Total 10 6 16 11 

Tabelle 59: Fahrzeugbedarf für die örtliche Erschließung im Teilgebiet West 

 

1) Standzeit von gut 30 Min. an einem Linienende 

2) 15-Min.-Takt in HVZ 

3) 15-Min.-Takt in HVZ auf Teilabschnitt in Neu-Isenburg 

4) Neu ganz Hauptlinie 



 

Seite 300 von 320 / Stand: Dezember 2016 

Vorteile 

 Direktere Linienführungen, insbesondere in Neu-

Isenburg, Buchschlag und Langen 

 Einfacher verständliche Linienführungen 

 keine unterschiedlichen Linienführungen abhängig 

von der Tageszeit 

 Optimierte Fahrzeugumläufe 

Nachteile 

 Umsteigefreie Busverbindung des Bereichs zwischen 

dem Bahnhof und dem Zentrum Egelsbach an das 

Zentrum Langen entfällt 

 Direkte Anbindung des Gewerbegebiets 

Sprendlingen Nord an das Zentrum Sprendlingen 

entfällt 

Auswirkungen auf den Schülerverkehr 

Weibelfeldschule, Dreieich 

 Weiterhin mit drei Linien erschlossen, Zeitlagen 

ändern sich nur um einige Minuten. 

 Bus-Direktverbindung aus Offenthal fällt weg, 

Verbindung ist jedoch mit Dreieichbahn abgedeckt. 

Heinrich-Heine-Schule und Ricarda-Huch-Schule, Dreieich 

 Weiterhin mit mehreren Linien erschlossen  

Goetheschule, Neu-Isenburg 

 Weiterhin mit Buslinie OF-51 erschlossen 

Adolf-Reichwein-Schule, Langen: 

 Weiterhin mit Linie 663 A (ehemals 663) von 

Dreieich – Neu-Isenburg erschlossen.  

 Direktverbindung aus Egelsbach mit Linie 662 

Dreieichschule, Langen: 

 Weiterhin mit Linien 663 A, OF-99 und OF-71 

erschlossen 

 Direktverbindung aus Egelsbach mit Linie 662 

Albert-Einstein-Schule, Langen: 

 Weiterhin mit Linie OF-71 erschlossen 

 Offen sind die 2 Schülerkurse morgens mit OF-75 

Für den Schülerverkehr sind ausreichende Kapazitäten zur 

Verfügung zu stellen. Dazu sind nebst Zusatzkursen auch 

die Gefäßgrößen zu diskutieren. 



 

Seite 301 von 320 / Stand: Dezember 2016 

Gesamtliniennetz

Die Schaffung von verkehrlichen und wirtschaftlichen 

Synergien von Hauptlinien und Ortslinien kann mit der 

Umsetzung der Empfehlungen für die Ortslinien 

geschaffen werden. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Gesamtnetz aus 

Hauptlinien und den Empfehlungen für die neuen 

Ortslinien: 

 

 

Abbildung 100: Empfehlungen für das zukünftige Gesamtliniennetz im Teilgebiet WEST 
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15.5 Anlage 5: Plan A1 – Kleinräumige Einwohnerdichte der Kommunen im Kreis 

Offenbach 
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15.6 Anlage 6: Plan A 2 – Strukturmodell «Ausrichtungen» 
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15.7 Anlage 7: Plan A 3- Siedlungsstrukturen und wichtigste Zielorte
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15.8 Anlage 8: Plan A 4 – Quelle-Ziel-Beziehungen («Wunschlinien») im Kreis
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15.9 Anlage 9: Plan A 5 – Quelle-Ziel-Beziehungen («Wunschlinien») über den Kreis 

Offenbach hinaus 
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15.10 Anlage 10: Plan A 6 – Haltepunkte und Erschließungswirkung des SPNV
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15.11 Anlage 11: Plan A 7 – Erreichbarkeiten der Oberzentren mit der Bahn 

(umsteigefrei) 
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15.12 Anlage 12: Plan A 8 – Heutiges Angebot und Querschnittsbelastung Bus 
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15.13 Anlage 13: Plan K 1 – Konzeptentwicklung Funktion der Buslinien
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15.14 Anlage 14: Plan H 1 – ZIELKONZEPT – zukünftiges Hauptliniennetz für den Kreis 

Offenbach
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15.15 Anlage 15: Plan H 1B – Zukünftiges Hauptliniennetz für den Kreis Offenbach inkl. 

Darstellung der Erschließungsfunktion 
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15.16 Anlage 16: Plan E 0 – heutige Ortsliniennetz für NVP 2016 ff. 
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15.17 Anlage 17: Plan E 1 – Empfehlungen zum zukünftigen Ortsliniennetz für NVP 

2016 ff. 
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15.18 Anlage 18: Plan G 0 – Gesamtnetz aus zukünftigen Hauptlinien und heutigen 

Ortslinien für NVP 2016 ff. 
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15.19 Anlage 19: Plan G 1 – ZIELKONZEPT plus aus Gesamtnetz aus zukünftigen 

Hauptlinien und empfohlenen Ortslinien für den Kreis Offenbach 
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15.20 Anlage 20: Plan AV 0 – Sicherung der Ausreichenden Verkehrsbedienung 

(Mindestangebot) aus Teilen des heutigen Stadtbusnetzes und der zukünftigen 

Hauptlinien für NVP 2016 ff. 
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15.21 Anlage 21: Plan AV 1 – Sicherung der Ausreichenden Verkehrsbedienung 

(Mindestangebot) aus Teilen der empfohlenen Ortslinien und der zukünftigen 

Hauptlinien für NVP 2016 ff. 
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15.22 Anlage 22: Netzgrafiken als Vorschlag zur betrieblichen Prüfung und Umsetzung 
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